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Tagblatt
des

Grossen Rates des Kantons Bern.

Kreisschreiben

an die

MitgUeder des Grossen Rates.

Pruntrut, den 29. Oktober 1918.

Herr Grossrat!

Nach den Bestimmungen des Grossratsreglementes
hat der Grosse Rat am dritten Montag im Monat
November zu der ordentlichen Wintersession
zusammenzutreten. Sie werden daher eingeladen, sich Montags

den 18. November 1918, nachmittags 2 Uhr, auf
dem Rathaus in Bern einzufinden.

Die zur Behandlung kommenden Geschäfte sind
folgende:

Gesetzeseutwürfe

aar zweiten Beratung: :

Gesetz über die Erbschäfts- und Schenkungssteuer.

zur ersten Beratung::
1. Gesetz betreffend die Wertzuwachssteuer.
2. Gesetz über die obligatorische Krankenversicherung.
3. Gesetz über die Erhöhung des Salzpreises.

Dekretsentwnrfe:

1. Dekret über das Feuerwehrwesen.
2. Dekret betreffend die Erteilung des Gemeinde- und

Kantonsbürgerrechtes und die Entlassung aus
demselben.

Tagblatt des Grossen Rates. —

3. Dekret betreffend das Busseneröffnungsverfahren
in den Gemeinden.

4. Dekret betreffend die amtliche Inventarisation des
Nachlasses von Steuerpflichtigen.

5. Dekret betreffend die Einkommensteuer I. Klasse.
6. Dekret betreffend die provisorische Erhöhung der

Notariatsgebühren.
7. Dekret betreffend die Besoldungen der Beamten

und Angestellten der Staatsverwaltung.
8. Dekret betreffend die Vereinigung der Einwohner-

gemeinde Bümpliz mit der Einwohnergemeinde
Bern.

Vorträge:

Des Begierungspräsidiums :
Validierung von Wahlen in den Grossen Rat.

Der Direktion der Justin und des

Militärs :
Expropriationen.

Der Direktion der Polizei :
1. Naturalisationen.
2. Strafnachlassgesuche.

Der Direktion der Finanzen und der Domänen:
1. Ursprüngliche Steuergesetzinitiative vom April 1914.
2. Käufe und Verkäufe von Domänen.
3. Voranschlag für 1919.

Der Direktion der Bauten und der Eisen¬
bahnen :

Strassen- und andere Bauten.

Der Direktion der Forsten und der Land¬
wirtschaft:

1. Waldkäufe und Verkäufe.
2. Bodenverbesserungen und Alpweganlagen.
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Motionen und Interpellationen:

1. Motion Choulat und Mitunterzeichner vom 9. Juli
1918 betreffend Kreiseinteilung der S.B.B, und
Zuteilung des Berner Jura zum Kreis der
romanischen Schweiz.

2. Motion Michel und Mitunterzeichner vom 11. Juli
1918 betreffend Brlass der Grundsteuern, Erlass
rückständiger Hypothekarzinse und Herabsetzung
des Zinsfusses für infolge des Krieges ertragsloses
Grundeigentum.

3. Motion E. von Steiger vom 11. Juli 1918 betreffend
Besoldungsnachgenuss nicht wiedergewählter
Beamter mit einwandfreier Amtsführung.

4. Motion G. Müller (Bargen) und Mitunterzeichner
vom 1. Oktober 1918 betreffend Fertigerstellung
der Juragewässerkorrektion.

5. Motion R. Grimm und Mitunterzeichner vom 3. Ok¬
tober 1918 betreffend Einführung des
Proportionalsystems für die Grossratswahlen.

6. Motion Dr. Dürrenmatt und Mitunterzeichner vom
8. Oktober 1918 betreffend Subventionierung der
konzessionierten bernischen Automobilunternehmungen.

7. Motion P. Balmer und Mitunterzeichner vom 10. Ok-
ober 1918 betreffend Subventionierung der
Witwen- und Waisenkasse bernischer Mittellehrer.

Wahlen :

Abgeordnete in den Ständerat.

Für den ersten Tag werden die Vorträge des
Regierungspräsidiums und der Direktionen auf die
Tagesordnung gesetzt.

Die Wahlen finden Mittwoch den 20. November
statt.

Mit Hochschätzung 1

Der Grossratspräsident:
Dr. Boinay.

den 25. November, nachmittags 2 Uhr, auf dem
Rathause in Bern einzufinden.

Für den ersten Tag werden die Vorträge des
Regierungspräsidiums und der Direktionen auf die
Tagesordnung gesetzt.

Mit Hochschätzung I

Der Grossratspräsident :

Dr. Boinay.

Erste Sitzung.

Montag den 25. November 1918,

nachmittags 2 Uhr.

Vorsitzender: Präsident Boinay.

Der Namensaufruf verzeigt 175 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 40 Mitglieder, wovon mit
Entschuldigung die Herren: Aebi, Dubach, Dübi, Gerber

(Langnau), Hagen, Hiltbrunner, Ingold (Wich-
trach), Junod, Kammermann, König, Laubscher, Lüthi,
Michel, Morgenthaler, Mosimann, Nikiaus, Nyffeler,
Reichenbach, Rothen, Ryser, Schlup, Segesser, Stähli,
Stauffer, Strahm, Weber (Grasswil), Weibel, Wenger,
Zürcher; ohne Entschuldigung abwesend sind die
Herren: von Allmen, Berger, Binggeli, Clémençon,
Jost, Kobel, Lanz (Rohrbach), Lardon, Moor, Stoller,
Ziegler.

Kreisschreiben
an die

Mitglieder des Grossen Rates.

Pruntrut, den 14. November 1918.

Herr Grossrat!

Im Einverständnis mit dem Regierungsrat wird
der Beginn der ordentlichen Wintersession um 8 Tage
verschoben. Sie werden daher eingeladen, sich Montag

M. le Président. Depuis notre dernière session la
mort a de nouveau fauché dans nos rangs et nous
avons à regretter la perte de M. le député Rohrbach,
de Rueggisberg. Le défunt était né en 1873 à Hinter-
fultigen. C'est là qu'il fréquenta l'école primaire II
n'eut pas l'occasion d'en fréquenter une autre. Malgré
cela il parvint à se faire remarquer grâce à une
intelligence naturelle au-dessus de la moyenne; il passait

même dans sa commune pour posséder un certain

don d'orateur. En 1910 ses concitoyens l'envoient
siéger au Grand Conseil où il a fait partie d'une
commission.

Depuis quelques années il exploitait un corps de
biens à Rueggisberg. C'est là que la mort l'a frappé
dans la force de l'âge. Il a laissé une nombreuse
famille à laquelle nous envoyons l'expression de nos
sympathies.
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Je vous invite à vous lever pour honorer la
mémoire de notre collègue défunt M. Rohrbach.
(L'assemblée se lève.)

Tagesordnung s

Bereinigung des Traktaadenverzeichnisses.

Gesetz über die Erbschafts- und Schen¬
kungssteuer.

Bereit.

Gesetz betreffend die Wertzuwachs¬
steuer.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Mit Rücksicht auf den Umstand, dass
im Dekret über die Einkommenssteuer die
Wertzuwachsverhältnisse auf Grund von Art. 19 des neuen
Steuergesetzes geordnet werden müssen, muss
zunächst die Ausarbeitung des Dekretes abgewartet werden.

Das Gesetz ist in der Zwischenzeit weder von
der Kommission noch von der Regierung weiter
gefördert worden.

Verschonen.

Gesetz über die obligatorische Kranken¬
versicherung.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter!
des Regierungsrates. Das Gesetz ist bereit. Die
Kommission hai es ebenfalls behandelt; die Regierung
wünscht aber noch eine Sitzung zu halten, um einige
Punkte einer neuen Besprechung zu unterwerfen. Man
kann aber noch diese Woche in die Behandlung
des Gesetzes eintreten.

Auf die zweite Sessionswoche angesetzt.

Gesetz über die Erhöhung des
Salzpreises.

Wird an eine durch das Bureau zu ernennende
Kommission von 9 Mitgliedern gewiesen.

Dekret über das Feuerwehrwesen.

Bereit.

Dekret betreffend die Erteilung des
Gemeinde- und Kantonsbürgerrechtes
und die Entlassung aus demselben.

Burren, Stellvertreter des Gemeindedirektors,
Berichterstatter des Regierungsrates. Ich kann namens

des Gemeindedirektors erklären, dass das Dekret
bereit ist.

Zurbuchen, Präsident der Kommission. Als
Kommissionspräsident muss ich die Erklärung abgeben,
dass wir nicht im gleichen Falle sind. Wir hatten
vor ca. 14 Tagen eine Kommissionssitzung in
Aussicht genommen gehabt, die dann durch die bekannten
Ereignisse verunmöglicht worden ist und sich seither
nicht neu anordnen liess. Wir müssen während "dieser

Session schauen, wie wir eine Sitzung abhalten
können. Vorläufig könnten wir nicht referieren.

Dekret betreffend das Busseneröff-
nungsverfahren in den Gemeinden.

M. Gobât, président de la commission. La
commission s'est réunie pour traiter cet objet, elle a
terminé son travail. Depuis, nous avons reçu de la part
du bureau cantonal de l'assurance immobilière des
propositions nouvelles tendant à compléter le projet.
C'est la raison pour laquelle une nouvelle séance de
la commission sera nécessaire. Je vous propose donc
de renvoyer à la semaine prochaine la discussion de
ce décret.

i

Auf die zweite Sessionswoche angesetzt.

Dekret betreffend die amtliche Inven-
tarisation des Nachlasses von
Steuerpflichtigen.

>
1

^ ; i

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Das Dekret ist von der Kommission
behandelt. Es muss, wenn d?is neue Steuergesetz
auf 1. Januar 1919 in Kraft treten soll, noch im
Laufe dieser Session behandelt werden.

Dekret betreffend die Einkommens¬
steuer I. Klasse.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Das Dekret liegt im Entwurf vor. Die
Fertigstellung wurde aber durch die Krankheit des
Redaktors, Herrn Präsident Volmar, derart verzögert,

dass die Vorlage dem Regierungsrat und der
Kommission noch nicht vorgelegt werden konnte und
darum vorläufig zur Behandlung im Grossen Rat
nicht bereit ist.

Dekret betreffend die provisorische
Erhöhung der Notariatsgebühren.

Lohner, Justizdirektor, Berichterstatter des

Regierungsrates. Das Dekret liegt im Entwurf vor dem

Regierungsrat. Er war aber in den letzten Tagen
verhindert, es zu beraten. Auch ist in jüngster Zeit
ein neuer Bericht der Notariatskammer eingelangt,
so dass das Geschäft noch nicht spruchreif ist. Ich
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muss beantragen, es von der Traktandenliste
abzusetzen. (Zustimmung.)

Dekret betreffend die Besoldungen der
Beamten und Angestellten der
Staatsverwaltung.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Das Dekret ist in der letzten Woche
vom Regierunigsrat behandelt worden und kann morgen

dem Grossen Rate ausgeteilt werden. Es wird
Sache des Grossen Rates und der Kommission sein,
festzustellen, ob es möglich sein wird, das Dekret
im Laufe der gegenwärtigen Session zu behandeln.

Waldkäufe und Verkäufe.

Bereit.

Bodenverbesserungen und Alpwegan¬
lagen.

Bereit.

Motion Choulat.

Auf die zweite Woche angesetzt.

Dekret betreffend die Vereinigung der
Einwohnergemeinde Bümpliz mit der
Einwohnergemeinde Bern.

Wird an eine durch das Bureau zu bestellend©
Kommission von 9 Mitgliedern gewiesen.

Validierung von Wahlen in den Grossen
Rat.

Auf heute angesetzt.

Expropriationen.
Bereit.

Naturalisationen und Strafnachlass-
g e s u c h e.

Bereit.

Ursprüngliche Steuergesetzinitiative
vom April 1914.

Bereit.

Käufe und Verkäufe von Domänen.

Keine.

Voranschlag für 1919.

Bereit.

Motion Michel.

Bereit.

Motion v. Steiger.
Bereit.

Strassen- und andere Bauten.

Bereit.

Motion Müller (Bargen).

Bereit.

Motion Grimm.

Bereit.

Motion Dürrenmatt.
Bereit.

Motion Balmer.

Bereit.

W ahlen.

Auf Mittwoch angesetzt.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. Ich möchte beantragen, unter
der Rubrik Vorträge noch ein weiteres Geschäft
aufzunehmen, das hier nicht verzeichnet ist : Staats-
beitrag zur Einführung von Hausindustrien

im Berner Oberland. Dieses Geschäft
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sollte nächste Woche behandelt werden können, es
ist dringlich.

Jenny. Ich vermisse im TraktandenVerzeichnis
das Dekret betreffend Festsetzung des Vermögens^
steueranteils der Gemeinden an nutzbar gemachten
Wasserkräften. Im neuen Gemeindegesetz ist
bekanntlich ein Grundsatz über die Verteilung dieser
Steuern aufgestellt worden. In der Folge wurde ein
Dekret ausgearbeitet, das bereits auf der Traktandenliste

der letzten Session figurierte, und es wurde eine
Kommission zu dessen Beratung eingesetzt. Nuii ist
es richtig, dass seither durch das neue Steuergesetz,
das auf 1. Januar 1919 in Kraft tritt, an diesem
Grundsatz verschiedene Aenderungen vorgenommen
worden sind, was aber nicht ausschliesst, dass das
neue Dekret mit einigen Abänderungen auch in dieser

Sessicn behandelt werden könnte. Ich möchte
anfragen, wie es sich mit diesem Dekret verhält, ob
es nicht möglich wäre, es noch unter die Traktanden
der gegenwärtigen Session aufzunehmen.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich kann hier nur die Auskunft
geben, die ich Herrn Jenny vor 5 Minuten privatim
gegeben habe, dass das neue Steuergesetz eine etwas
andere Grundlage für dieses Dekret geschaffen hat.
Das Dekret wurde daher an die Finanzdirektion
gewiesen und wird mit den verschiedenen andern
Dekreten, die aus dem neuen Steuergesetz hervorwachsen,

vorgelegt werden, sobald sie bereit sind. Es sind
neben den bereits vorliegenden Dekreten noch einige
andere vorgesehen, so eines über den Bezug der
Vermögenssteuer, das auch bereit ist, eines über
die Revision der Grundsteuerschatzungen. Ich hoffe,
diese beiden Dekrete werden noch im Laufe der
Session ausgeteilt und die Kommissionen bestellt werden
können. Das Dekret über die Verteilung der Anteile
der Gemeinden an nutzbar gemachten Wasserkräften
wird noch Gegenstand eines besonderen Vortrages
des Regierungsrates bilden, der, wie ich hoffe, noch
diese Woche ausgeteilt werden kann.

M. le Président. Avant de commencer la discussion

j'ai une petite observation à faire. Comme vous
venez de l'entendre beaucoup d'objets figurant sur
la liste des tractandas ne sont pas prêts, certains
objets n'ont pas été distribués et il s'écoulera encore
une semaine avant qu'ils soient traduits. Il est par
conséquent très probable que nous ne pourrons pas
les traiter pendant cette session. Je me demande donc
si ce ne serait pas le cas de décider aujourd'hui si
nous voulons oui ou non siéger après cette semaine.
Beaucoup de députés ont exprimé le désir de ne pas
rester à Berne trop longtemps vu l'épidémie de grippe.

N'y aurait-il peut-être pas lieu de décider que
nous siégerons cette semaine jusqu'à jeudi pour
discuter les décrets qui sont prêts et qui doivent entrer
en vigueur le 1er janvier prochain, puis de nous
séparer pour revenir les premiers jours de janvier
prochain? D'ici là il est à espérer que l'épidémie de

grippe aura pris fin ou du * moins sera en décroissance

marquée.
Je vous soumets le cas, vous faisant remarquer

de plus que plusieurs de nos collègues seront retenus

dès la semaine prochaine par la session des Chambres
fédérales.

Brand, Präsident der Staatswirtschaftskommission.
Die Situation ist zweifellos so, dass eine Reihe

von Geschäften infolge der bekannten Ereignisse
nicht behandelt werden konnten. Allein es sind doch
Geschäfte da, die, wenn irgend möglich, noch in
diesem Jahr behandelt werden sollten. Ich denke
speziell an die Dekrete zur Ausführung des
Steuergesetzes, das auf 1. Januar 1919 in Kraft treten soll,
und ferner an das neue Besoldungsdekret. Wir
haben prinzipiell beschlossen, dass auch dieses auf 1.
Januar 1919 in Kraft treten soll. Nun begreife ich
die Befürchtung des Herrn Präsidenten sehr gut.
Sie hat sich bei der Bereinigung des
Traktandenverzeichnisses als berechtigt herausgestellt, dass wir
für diese Session nicht genügend Vorlagen vorbereitet
haben, wenn sie sich auf 2 oder mehr Wochen
ausdehnen sollte. Dagegen wäre es wohl möglich und
ich glaube, das wäre eine praktische Lösung, heute
zu beschliessen, dass wir eine Woche beisammen bleiben

wollen, aber noch in diesem Jahr, in der Woche
zwischen dem 20. und 30. Dezember zur Erledigung
der dringenden Traktanden zusammentreten. Wenn
man das heute beschliessen würde, könnten sich die
Mitglieder des Rates einrichten. Bis dahin können
wir auch hoffen, dass Bern nicht mehr das gefürchtete

Grippezentrum sein werde. Ich möchte dem
Bureau die Frage anheimstellen, ob es nicht angezeigt

wäre, zwischen dem 20. und 30. Dezember
zu einer ausserordentlichen Session zusammenzukommen,

wenn wir wirklich nur für eine Woche genügend

vorbereitete Traktanden haben. Ich möchte
mich um so mehr dafür aussprechen, als man mir
heute morgen in der Staatswirtschaftskommission
auch noch eine Reihe von Geschäften in Aussicht
gestellt hat, die noch nicht zirkuliert haben und
von denen wir auch nicht sicher versprechen können,
dass wir sie bis nächsten Montag, wenn die Session
fortdauern sollte, behandelt haben werden. Diese
Lösung würde ermöglichen, dass wir nicht zu viele
Geschäfte als unerledigt ins neue Jahr hinübernehmen

müssten.

M. le Président. Vous avez entendu la proposition
de M. Brand, qui voudrait que la session fût close
jeudi prochain et reprise au mois de décembre.

Hadorn. Ich möchte den Rat bitten, den Beginn
der Sitzungen wieder wie früher auf 9 Uhr anzusetzen.

Ich begründe diesen Antrag kurz mit dem
Hinweis auf die Tatsache, dass es denjenigen 120—130
Mitgliedern des Grossen Rates, die sonst am Abend
heimgehen und am Morgen wieder nach Bern kommen

konnten, gegenwärtig unmöglich ist, in der
Stadt Bern Unterkunft zu finden, namentlich dann,
wenn die Session des Grossen Rates mit derjenigen
der Bundesversammlung zusammenfällt. Für Grossräte

gibt es bekanntlich keinen Mieterschutz. Ich
bin mit andern Kollegen innert kurzer Zeit zweimal
auf die Gasse gesetzt worden, einmal im Hotel Metropol,

dann am 15. Oktober im Hotel Gotthard. In
der Septembersession bin ich einmal eines Abends um
5 Uhr mit Kollege Meyer von Langenthal auf die

164*Tagblatt des Grossen Bates. — Bulletin du Grand Conseil. 1918.
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Wohnungssuche gegangen. Wenn wir nicht einen
barmherzigen Privaten gefunden hätten, der uns eine
Stube anbot, so hätten wir auf der Strasse übernachten

müssen.
Man wird mir vielleicht einwenden, der Grosse

Rat habe in der letzten Session im Reglement
bestimmt, dass die Sitzungen um! 8 Uhr beginnen sollen.
Aber auf Antrag des Herrn Kollegen Seiler ist damals
ausdrücklich vorbehalten worden, dass der Rat unter
gewissen Voraussetzungen auch einen andern
Sitzungsbeginn festsetzen könne. (Zustimmung.)

Ersatzwahlen in den Grossen Rat.

Zur Verlesung gelangt ein Protokollauszug aus den
Verhandlungen des Regierungsrates, wonach
beurkundet wird, dass am 13. Oktober 1918 im Wahlkreis
R i e 1 Uhrmacher Marc M o n n i e r, in Biel, und
Schlosser Albert Stucki, in Biel, zu Mitgliedern
des Grossen Rates gewählt worden sind.

Gegen diese Wahlen ist keine Einsprache eingelangt.

Dem Grossen Rat wird beantragt, es seien dieselben

zu validieren.

Die Wahlen werden stillschweigend validiert, und
die Herren Grossräte Monnier und Stucki legen das
verfassungsmässige Gelübde ab.

Saanen, Gefangenschaftsgebände ; Brandschaden.

Scheurer, Stellvertreter des Baudirektors,
Berichterstatter des Regierungsrates. Im Gefangenschaftsgebäude

in Saanen hat ein Brand stattgefunden. Das
Gebäude muss wieder hergestellt und zugleich
ausgebaut werden, wozu eine Summe von 13,940 Fr.
erforderlich ist. Ich beantrage Ihnen, dem Regierungsrat

einen Kredit in dieser Höhe zu bewilligen.

Brand, Präsident der Staatswirtschaftskommission.
Die Kommission beantragt Zustimmung zum

Antrag des Regierungsrates.

Genehmigt.

Beschlnss:

Der Baudirektion werden für äussere und
innere bauliche Herstellungs- und Verbesserungsarbeiten

an dem durch Brand vom 13. Juli 1918
beschädigten Gebäude, veranschlagt auf 22,000
Fr., wovon durch die Brandversicherungsanstalt
nach Massgabe des Abschatzungsprotokolls 8060
Fr- und nach Abrechnung noch an die Kosten
des neuen Kamins 25 % als Beitrag bezahlt wer¬

den, 13,940 Fr. bewilligt, und zwar 10,000 Fr.
auf Kredit XD1 und 3940 Fr. auf XC1.

Bern, Militbrkaserne.

Scheurer, Stellvertreter des Baudirektors, Berichtr
erstatter des Regierungsrates. Ich möchte der
Vollständigkeit halber, bemerken, dass Herr Baudirektor
v. Erlach durch Krankheit verhindert ist, an den
Sitzungen teilzunehmen, so dass ich ihn hier vertreten
muss.

Im vorliegenden Falle handelt es sich um Anlage
eines Kochherdes in der Kantine der Militärkaserne
in Bern. Wir haben geglaubt, diese Sache mit einem
Aufwand von 10,000 Fr. in Ordnung bringen zu
können. Die Kosten sind höher geworden; infolgedessen

ist die Kompetenz des Regierungsrates
überschritten und das Geschäft muss nachträglich durch
den Grossen Rat genehmigt werden, was ich beantrage.

Brand, Präsident der Staatswirtschaftskommission.
Es handelt sich darum, die Installation in der

Militärkaserne zu vervollständigen. Der Staat als
Eigentümer der Kaserne ist dazu genötigt, weil der
Pächter der Kaserne nicht mehr in Ordnung kochen
kann. Die Staatswirtschaftskommission hat die Auslage

für den neuen Kochherd und die Warmwasseranlage

als gerechtfertigt angesehen und empfiehlt
Genehmigung.

Genehmigt.

Beschluss :

Der Baudirektion werden für die gestützt auf
Regierungsratsbewilligung vom 17. September,
20. November 1917 von 10,000 Fr. bereits ausu
geführte, infolge der Preissteigerung und einigen
Mehrarbeiten um 1722 Fr. 70 verteuerte neue
Kochherd- und Warmwasseranlage nachträglich
11,722 Fr. 70 auf Kredit XD bewilligt.

Bodenverbessernng ; Radelfingen.

Moser, Landwirtschaftsdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Der Regierungsrat hat Ihnen
heute mehrere Bodenverbesserungsprojekte zur
Genehmigung und zur Bewilligung der entsprechenden
Subventionen vorzulegen. Gestatten Sie mir einleitend

einige Bemerkungen zu den Bedingungen, die
an die Subventionen geknüpft sind. Ich möchte vorerst

bemerken, dass der Landwirtschaftsdirektion eine
grosse Zahl von Projekten eingereicht worden sind,
dass die meisten Projekte, auch die, die heute hier
behandelt werden, bereits in Ausführung begriffen,
zum Teil sogar fertig gestellt sind und dass die
Projekte, die in letzter Zeit an uns gelangt sind, eben-
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falls die Bewilligung erhalten haben, mit den Arbeiten

sofort zu beginnen. Früher musste zuerst die
Bewilligung der Subventionen und die Genehmigung
der Vertrage erfolgen, bevor man mit dem Bauen
beginnen konnte. In Uebereinstimmung mit dem
Bundesrat hat man nun aber gefunden, man wolle der
Ausführung von Bodenverbesserungsprojekten keinerlei

Hindernisse in den Weg stellen, sondern sie im
Gegenteil mit Rücksicht auf die heutigen Verhältnisse
fördern, und damit in Verbindung auch die
Lebensmittelproduktion.

Selbstverständlich hat der Regierungsrat die
Bewilligung zum Beginn der Arbeiten ohne irgendwelches

Präjudiz für die Höhie und die Form der
Subventionen (erteilt, er hat also nach dieser Richtung
keinerlei Verpflichtungen eingegangen. Unter den
gleichen Bedimgungen hat auch der Bundesrat die Bewilligung

erteilt.
Eine zweite wichtige Bedingung, die in die neuen

Subventioasbeschlüsse aufgenommen worden ist, ist
die, dass sich die betreffenden Besitzer verpflichten
müssen, das Land, das verbessert wird, sofort intensiv

anzubauen. Ohne Bewilligung des Regierungsrates
darf das Land nicht zur Torfausbeutung, zur

Erstellung von Bauten oder anderswie verwendet werden.

Das hat natürlich nicht den Sinn, dass man
absolut verbietet, auf drainiertem Land Torf auszur
beuten oder Bauten zu erstellen, sondern es hat
den Sinn, dass man diese Bewilligung unter Umständen

erteilen kann, in welchem Falle dann, wenn durch
die Melioration eine ganz wesentliche Erleichterung
der Torfat sbeutung stattfindet, die für dieses Gebiet
vom Staate geleistete Subvention unter Umständen
zurückbezahlt werden muss-

Eine weitere sehr wichtige Bedingung ist die, dass
entgegen der bisherigen Praxis, gemäss welcher nach
5 Jahren die meliorierten Grundstücke einer neuen
Schätzung unterzogen werden sollen, diese Einschätzung

schon nach 3 Jahren erfolgen soll. Gestützt
auf die bisherigen Erfahrungen hat man sich gesagt,
dass bei richtiger Bewirtschaftung nach ungefähr 3

Jahren die Ertragsfähigkeit entsprechend gesteigert
ist, so dass es am Platze ist, dass die betreffenden
Landwirte, nachdem sie nun erstklassiges Land
erhalten haben, auch die Verpflichtung auferlegt
beikommen, die erhöhten Steuern von der revidierten
Grundsteuerschatzung zu ' bezahlen.

Eine fernere Bedingung allgemeinen Charakters
ist die, dass das Abwasser von den Staatsstrassen
ohne weitere Entschädigung in die Hauptleitung des
drainierten Landes eingeführt werden soll. Nicht bei
allen Projekten kommt diese Ableitung von Wasser
von den Staatsstrassen in Frage, sondern nur bei
einzelnen, und diese Bedingung hat auch nicht den
Zweck, die betreffenden Flurgenossenschaften finanziell

zu belasten, sondern vielmehr den Zweck,
langwierige Umterhandlungen über diese Abführung von
Abwasser aus der Welt zu schaffen. Sobald wir
ein Projekt haben, bei dem Wasser aus der Staatsstrasse

abgeführt werden muss, muss es phne weiteres
in diese Leitung geführt werden. Man kann den
betreffenden Landbesitzern nicht zumuten, dass das
Wasser einfach wie vorher auf ihr Land geleitet
wird. Bis jetzt aber bedurfte es immer langer
Unterhandlunge*. Wenn der Staat eine Subvention gibt,
so darf man sagen, dass dieses Wasser ohne weiteres
soll abgeleitet werden können. Gewöhnlich tritt hie-

durch keine Erhöhung der Kosten ein. Ich möchte
ihnen also beantragen, auch diese neue Bestimmung
anzunehmen. Das sind die neuen Konditionen, die
nun allen Projekten in gleicher Weise auferlegt worden

sind, mit Ausnahme des Tessenbeigprojektes.
Was nun das vorliegende Projekt von Radelfin-

gen anbetrifft, so handelt es sich um die Entsumpr
fung von ungefähr 60 ha. Ich will bemerken, dass
der Kostenvoranschlag ursprünglich geringer war als
135,000 Fr. Das trifft auch für die andern Projekte
zu. Die Kosten, die man im Jahre 1915/16
ausgerechnet hat, sind um ca. 30% erhöht worden, um
sie mit den heutigen Verhältnissen einigermassen in
Einklang zu bringen, denn die Ausgaben für Materiu-
lien und Arbeitslöhne sind erheblich gestiegen. Wir
halten es für richtiger, den Kostenvoranschlag zu
erhöhen, anstatt den Grossen Rat nochmals mit Nach>-

subventionsgesuchen belästigen zu müssen, die nar
türlich eintreten würden, wenn man den ursprünglichen

Kostenvoranschlag angenommen hätte. Ich
möchte namens des Regierungsrates beantragen, Sie
möchten für dieses Projekt Radelfingen die
vorgesehenen 27,000 Fr. bewilligen und dem Projekt Ihre
Zustimmung erteilen.

Brand, Präsident der Staatswirtschäftskommis-
sion. Die Staatswirtschaftskommission hat alle diese
BodenVerbesserungsprojekte im Zusammenhang
behandelt und sie kann die Erklärung abgeben, dass sie
überall Zustimmung zu den Anträgen des
Regierungsrates empfiehlt. Sie begrüsst insbesondere, dass
die Subventionsbedingungen etwas schärfer gefasst
worden sind und sie ist namentlich mit den neuen
Ziffern 3—5 einverstanden, wie wir sie im Geschäfte
Radelfingen sehen und wie sie in allen andern
wiederkehren. Diese Bestimmungen haben den Zweck,
einmal die Flurgenossenschaften, bezw. die
Grundeigentümer, denen das zu entwässernde Land gehört,
dazu zu verhalten, das meliorierte Land innert kürzester

Frist zu erschliessen. Da wo Torfmoore sind,
sollen dieselben nur mit Bewilligung des Regierungsrates

ausgebeutet werden dürfen, was sich zumal
in der heutigen Zeit durchaus rechtfertigt. Allein
es wäre nicht billig, Meliorationsarbeiten zu
subventionieren zum Zwecke der Erschliessung von
Kulturland, wenn dann trotzdem inoch jahrelang Torf
ausgebeutet würde, was bekanntlich jetzt sehr rationell
ist. Das ganze Meliorationswesen dient der Erschliessung

von Kulturland oder der Verbesserung von bis
dahin wenig ertragreichem Land. Dieser Zweck soll
durch Ziffer 3 der Subventionsbedingungen sichergestellt

werden. Dabei wurde uns gesagt, dass die
Kontrolle über die Ausführung der Projekte durchaus
richtig funktioniere. Daran sind die Gemeinden, aber
auch Kanton und Bund interessiert.

Die Ziffer 4 bricht mit der bisherigen Praxis und
mit den bisherigen Subventionsbedingungen, wonach
eine Revision der Grundsteuerschatzung erst 5 Jahre
nach Beendigung der Arbeiten platzgreifen soll. Wir
halten eine Reduktion dieser Frist auf 3 Jahre für
durchaus gerechtfertigt.

Ziffer 5 ist, wie soeben von Herrn Regierungsrat
Dr. Moser ausgeführt wurde, weniger von finanzieller
als von tatsächlicher Bedeutung. Man kann wohl
davon ausgehen, dass es sich nicht rechtfertigt, wegen

Ableitung von Wasser aus Staatsstrassen noch
lange Unterhandlungen führen zu müssen. Es scheint
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uns gerechtfertigt, dass man tiberall auf die Ableitung
von Wasser aus den Staatsstrassen Rücksicht nimmt.
Es kann sich nicht um eine effektive Belastung hanr
dein, sondern nur darum, von vornherein festzustellen,

wer für die Ableitung des Wassers zu sorgen
hat.

Scherz. Ich möchte nicht etwa speziell zu dem
Projekt Radelfingen sprechen, sondern allgemein zu
allen Projekten. Man muss es begrüssen, dass
immer mehr solcher Bodenverbesserungsprojekte kommen.

Es ist selbstverständlich, dass wir auch dann,
wenn der Krieg vorbei ist, ein eminentes Interesse
daran haben, 'dass alles schweizerische Land der
Kultur erschlossen wird. Das gilt auch dann, wenn
schon vorausgesehen werden kann, dass die Lebensmittel

in Zukunft wieder besser eingeführt werden
und wir vielleicht wieder mehr auf Viehwirtschaft
tendieren können.

Nun ist vom Herrn Landwirtschaftsdirektor gesagt
worden, dass die Kontrolle gut funktioniere. Es heisst
in den Subventionsbeschlüssen: «Bau und Unterhalt
stehen unter der Aufsicht der staatlichen Behörden».
Nun ist das ein sehr allgemeiner Begriff, und wenn
es so allgemein gesagt wird, so meint man allgemein
auch, da habe eigentlich niemand die Pflicht, zum
Rechten zu sehen. So kommt es dazu, dass eine
allgemeine Pflicht der Oberaufsicht besteht, dass sie
aber in Tat und Wahrheit nicht ausgeführt wird.
Da möchte ich doch einen bessern Ausdruck haben;
es soll festgestellt werden, welche amtliche Stelle
diese Aufsicht auszuüben hat.

Auch wir begrüssen es, dass die Subventionsbedingungen

etwas geändert worden sind. Ich habe
mira früher schon einigemale bemüht, auf Mängel
aufmerksam zu machen. Nun sind diese Bedingungen
besser gefasst worden. Dabei fällt mir aber eines
auf: Im Projekt für den Tessenberg sind ganz andere
Bedingungen enthalten, die ich durchaus begreife. Ich
möchte vor allem aus empfehlen, diese Bedingungen
auch für die andern Projekte einzuführen, namentlich

Ziffer 5, wo es heisst: «Die jeweiligen Eigentümer

des trocken gelegten Landes sind verpflichtet,
dasselbe sofort nach Trockenlegung richtig zu be>-

bauen; kommt ein Grundeigentümer dieser Verpflichtung
nicht oder in ungenügender Weise nach, so

steht dem Staate und subsidiär den Gemeinden das
Recht der Zwangspacht zu einem angemessenen
Pachtzinse zu.» Das ist eine sehr gute Bestimmung.
Nun weiss ich nicht, ob man geglaubt hat, die Leute
im Jura seien etwas nachlässiger als die Bewohner
des alten Kantonsteils. Der allgemeine Gesichtspunkt
ist der, dass man nicht wohl darum herumkommt,
zu sagen, wenn das Land einmal entwässert und
seinen Eigentümern wieder überantwortet ist, dann
sollen diese gehalten sein, es wirklich so zu bebauen,
wie es ein richtiger Bauer besorgt. Das ist nun iii
vielen Beziehungen nicht der Fall. Wenn man landauf,

landab geht, muss man mit Bedauern konstatieren,

dass, während an einzelnen Orten auf ganz
kleinen Gebieten ein grosser Ertrag eingeheimst wird,
an andern der Ertrag ganz gering ist. Wenn man einen
Bürger bevormundet, der sein Vermögen nicht richtig

verwaltet, so soll man diejenigen, die ihr Land
nicht richtig bearbeiten und die nicht den
höchstmöglichen Nutzen daraus ziehen, noch viel eher
bevormunden, indem der vaterländische Boden viel eher

dem gesamten Volke gehört als Bijouterien oder kost-
bare Kleider etc. Wenn man eine Subvention aus-
gerichtet hat, um das Land wiederherzustellen, so
hat das ganze Volk ein Interesse daran, dass das-
Land so bebaut wird, dass der grösste Ertrag darlaus

resultiert. Ich wäre froh, wenn der Herr Landt-
wirtschaftsdirektor die Auskunft geben könnte, dass
im ganzen Land herum in diesem Sinne gewirkt
würde, nicht nur speziell bei diesem jurassischen
Projekt. Das wird aber wohl kaum der Fall sein,
weshalb ich den Antrag stellen möchte, die Ziffer

5 der Subventionsbedingungen für das Tessen-
bergprojekt auch für alle andern Subventionsbeschlüsse

aufzunehmen.

Moser, Landwirtschaftsdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Herrn Scherz möchte ich auf
die Anfrage, wie es sich mit der Kontrolle verhalte,
folgendes antworten. Die Kontrolle bezüglich der
Revision der Grundsteuerschatzungen ist Aufgabe
der Finanzdirektion. In diesem Jahr muss diese
Revision bei den ersten Projekten, die nach diesen
Bedingungen subventioniert worden sind, vorgenommen

werden. Nicht nur die Finanzdirektion, sondern
auch die Gemeinden haben selbstverständlich ein
grosses Interesse daran, dass die Grundsteuerschafc-
zungsrevision im festgesetzten Zeitpunkt eintritt.

Bezüglich der Kontrolle über den richtigen
Unterhalt ist die Sache so geordnet, dass Bund und
Kanton sich vereinbaren, wann die Besichtigung
stattzufinden hat. Ich kann Herrn Scherz mitteilen, dass
im letzten und vorletzten Jahr sämtliche Projekte,
die im Kanton Bern in den letzten 15—20 Jahren
ausgeführt worden sind, sowohl Drainageunterneh-
mungen als Alpweganlagen, inspiziert worden sind.
Ich kann zur "Ehre der bernischen Landwirtschaft
mitteilen, dass wir nirgends veranlasst worden
sind, den Eigentümern Vorstellungen darüber zu
machen, dass sie ihr Land nicht richtig bebauen..
Wir haben überall konstatieren können, dass dieses
Land gut bearbeitet und bebaut ist. Anders liegen
die Verhältnisse bei den sog. Alpwegen. Da sind1
wir an einigen Orten in den Fall gekommen,
energische Vorstellungen machen und den Gemeinden
drohen zu müssen, dass, wenn der Unterhalt und
die Instandstellung der Strassen nicht energisch an
die Hand genommen würden, der Staat das auf ihre
Kosten tun würde. Man hat daraus ersehen, dass
diese Kontrolle in der Tat nötig ist, und dass es?

Verhältnisse gibt, wo infolge von "Nachlässigkeit ein
solcher Alpweg einfach verkümmert. In diesen
wenigen Fällen hat mlan Remedur geschaffen und wird
darauf beharren, diss die Sache in Ordnung kommt.
Bezüglich der Bebauung und Bewirtschaftung von
drainiertem Land ist man hingegen nicht in den
Fall gekommen, Vorstellungen zu erheben.

Da ich das Woijt habe, möchte ich Herrn Scherz,
Ziffer 5 antworten. Der Regie-

diese Ziffer bei dem Tessenberg-
projekt fallen zu lassen, weil das eine ausnahmsweise
Behandlung des Teisenbergs wäre. Wenn der Artikel
hineingekommen ist; so geschah es deswegen, weil das
Projekt schon sehr lange besteht, weil dort sehr viel
Land vorhanden ist I und weil man gemeint hat, es sei
speziell nötig, die Sache so zu fassen, weil der Staat
daran beteiligt ist. Nachdem nun bei allen andern
Projekten nur gesagt ist: «Das in die Verbesserung

auch bezüglich der
rungsrat beantragt,
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einbezogene Land ist sofort in einer Weise
anzubauen, die den grössten Ertrag ermöglicht; es darf
der landwirtschaftlichen Nutzung, sei es durch Torf-
ausbeute, Bauten oder anderswie, nur mit Einwilligung

der staatlichen Behörden und unter den von
diesen in jedem Fall zu bestimmenden Bedingungen
entzogen werden», so würden wir es heute als
spezielles Misstrauen gegenüber dem Tcssenberg und
dem Jura betrachten, wenn man diese Bestimmung
aufnehmen würde. Es finden sich andere spezielle
Bestimmungen in diesem Projekt, aber sie haben
Bezug auf die Beteiligung des Staates, weil der Staat,
wie Sie wissen, mit Ihrer Zustimmung ungefähr 120
bis 130 ha gekauft hat, um dort eventuell eine
Anstalt zu errichten. Ich möchte bitten, die Projekte
Badelfingen und folgende so anzunehmen, wie sie
hier vorgelegt werden, womit die Staatswirtschafts-
kommission einverstanden ist. Beim Projekt Tessen-
berg werde ich einige Ausführungen darüber
machen, warum man die näheren Bestimmungen so ge-
fasst hat- Ich möchte persönlich betonen, dass wir
im Kanton Bern keine Veranlassung gehabt haben,
diejenigen Gegenden, die Bodenverbesserungen im
grossen Masse ausgeführt haben, zu ermahnen, dass
sie ihr Land bebauen müssen. Wir können konsta,-
tieren, dass alles Land sofort nach der Drainierung
umgepflügt und intensiv bewirtschaftet worden ist.
Es gibt Verhältnisse — ich möchte keinem Kanton
zu nahe treten und keine Namen nennen — aber
ich habe letztes Jahr gesehen, dass an einzelnen
Orten, nicht im Kanton Bern, grosse Flächen drainiert
worden sind, die 2 oder 3 Jahre nicht umgelegt werden.

Das ist ein grosser Fehler, weil namentlich
Torfland, wenn man es drainiert hat und darnach
nichts mehr macht, weniger gibt als vorher. Es ist
absolut notwendig, dass die eigentlichen Moore sofort
in Kultur genommen werden. Die Herren können
in das Gürbetal oder an andere Orte gehen und sie
werden konstatieren, dass das drainierte Land sofort
mit aller Energie umgepflügt worden ist.

Balmer. Da ich annehme, dass die Bedingungen,
die hier aufgestellt sind, bei allen künftigen Boden-
verbesserungen Regel machen, so möchte ich
anfragen, ob es nicht möglich wäre, in der Ziffer 5
der Bedingungen nicht nur an die Staatsstrassen zu
denken, sondern auch an die Gemeindestrassen. Nicht
nur in abgelegenen Gegenden werden Bodenverbesserungen

vorgenommen, sondern ich weiss aus
allernächster Nähe, dass Terrain drainiert werden soll,
das in nicht allzu ferner Zeit der Ueberbauung
anheimfallen wird, wo infolgedessen diese Frage auch
für die Gemeindestrassen entstehen wird, so z. B.
zwischen Nidau und Biel. Nun würde sich das
Verhältnis zwischen Einwohnergemeinden und
Flurgenossenschaften viel einfacher gestalten, wenn schon in
der staatlichen Verordnung die Bestimmung
aufgenommen würde, dass, sofern öffentliche Strassen,
Gemeinde- oder Staatsstrassen, an den betreffenden
Grundstücken vorbeigehen, sowohl Staat wie
Gemeinde das Recht haben, das Abwasser dieser Strassen

in die Kanalisation abzuleiten. Man hat vom,
Gemeinderat Nidau aus mit einer dieser Flurgenossenr
schaften in dieser Beziehung bereits verhandelt. Die
Gemeinde sichert einen Beitrag unter diesen
Bedingungen zu und es wäre jedenfalls gut, wenn vom

Regierurugsrat aus diese Strassen auch noch einbezogen

würden.

Scherz. Ich anerkenne ohne weiteres die
Auskunft, die der Herr Landwirtschaftsdirektor gegeben
hat. Jedenfalls sind alle Mitglieder erbaut gewesen,
zu hören, dass diese Kontrolle ausgeführt wird. Der
Herr Landwirtschaftsdirektor will nun leichthin auf
die Ziffer 5 verzichten. Ich gebe ohne weiteres zu,
dass viel drainiertes Land sofort gut bebaut worden
ist, aber die Zeiten werden ändern. Wir können
sogar heute noch im Grossen Moos Parzellen sehen,
die eben nicht in dem Masse bebaut worden sind,
wie das hätte geschehen können, aus denen man ganz
andere Erträge hätte herausholen können. Wenn
einer eine Parzelle hat, so ist es im Grund ein grosser

Nachteil für ihn, wenn der Nachbar seine Parzelle
verwildern lässt, wenn er Unkrat wachsen lässt. Ich
könnte eine ganze Masse Beispiele anführen, wo es
schon richtig wäre, wenn man dazu kommen könnte,
allgemeine Regeln aufzustellen. Ich will nicht die
Landwirte beeinträchtigen in der Bewirtschaftung des
Landes, aber ich muss doch sagen, dass es gut wäre,
wenn man die Nachlässigkeit einiger Landwirte
betkämpfen könnte. Deshalb hätte ich wirklich
gewünscht, dass die Ziffer 5 überall aufgenommen
würde. Wenn die betreffenden Landwirte es so
machen, wie Herr Regierungsrat Moser selbst gesagt,
dass es gemacht worden ist, dann hätten wir nichts
zu verlangen, aber da, wo es nicht gemacht wird,
wünschen wir das Recht, zu sagen, entweder sollen
sie das Land besser bebauen oder es abtreten.

Moser, Landwirtschaftsdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Grundsätzlich bin ich durchaus
der Meinung des Herrn Balmer, dass auch Gemeindestrassen

in gleicher Weise behandelt werden sollen,
wie Staatsstrassen. Ich glaube aber, dass er doch
zu weit geht, wenn er hier an die Subventionsbedingungen

des Grossen Rates den Antrag knüpft, dass
die Gemeindestrassen gleich behandelt werden müssen.

Wenn wir das so machen, so hat unter Umt-
ständen eine Gemeinde, die ein ziemlich grosses Stras-
sennetz hat, gar kein Interesse, einen Beitrag zu
geben. Gibt sie aber einen Beitrag an das Entsump-
fungswerk, so hat sie es vollständig in der Hand, die
Bedingung daran zu knüpfen, dass das Abwasser ihrer
Strassen ebenfalls gefasst werde.

Ich mache im weiteren darauf aufmerksam, dass
es eine dritte Kategorie von Strassen gibt, die nicht
Gemeinde- oder Staatsstrassen sind, sondern Privatwege.

Auch hier ist es wichtig, dass das Wasser in
Ordnung abgeleitet wird. Wir können das viel besser
den einzelnen Gemeinden und Flurgenossenschaften
überlassen. Nach meiner Meinung genügt das
vollständig, was wir hier aufstellen. Die Gemeinde hat
es vollständig in der Hand, das herbeizuführen, was
Herr Grossrat Balmer will, und was an und für sich
richtig ist. Um die Sache nicht zu komplizieren,
möchte ich Sie ersuchen, an der vorliegenden
Fassung festzuhalten.

Gegenüber der Anregung des Herrn Scherz möchte
ich ebenfalls bitten, am Antrag der vorberatenden
Behörden festzuhalten. Ich mache ausdrücklich darauf
aufmerksam, dass wir seinerzeit beim Tessenberg
unter dem Eindruck standen, dass es sich um sehr
viel Land handelte, das, damals meist den Gemeinden
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gehörte. Die Gemeinden haben nun éinen grossen
Teil des Areals an den Staat abgetreten. Infolgedessen

fällt das, was man mit einem gewissen Zwang
verhindern wollte, dahin. Ich halte dafür, es wäre
gegenüber allen andern Projekten, die wir heute vor
uns haben, ein unangebrachtes Misstrauen, das die
Leute nicht verdienen. Wenn die Preise der Lebensmittel

bedeutend sinken, und wir wollen wünschen,
dass sie sinken, und wenn infolgedessen dieses oder
jenes Grundstück nicht mehr so gut bewirtschaftet
wird, hat dann in diesem Fall der Staat oder die
Gemeinde noch ein Interesse daran, eine Zwangspacht

einzuführen, wie heute, wo wir einen grossen
Mangel an Lebensmitteln haben? Im übrigen halte
ich dafür, dass die Kriegszeit uns nach dieser Richtung

viel gelehrt hat und dass unsere Landwirtschaft
mehr denn je ein Interesse daran hat, den Boden
intensiv zu bebauen, da bei extensiver Bewirtschaftungwenig

herausschaut. Aus diesen Gründen möchte
ich beantragen, den Antrag Scherz abzulehnen.

Salchli. Zur Unterstützung des Antrages Scherz
möchte ich bemerken, dass die Kontrolle, wie sie
von Herrn Regierungsrat Moser geschildert worden
ist, nicht richtig funktioniert. Wir haben in unserer
Gegend Brügg-Madretsch ein Projekt, dass allerdings
erst im Laufe des letzten Winters fertiggestellt worden
ist. Dort ist ein grosses Torfland entsumpft worden,
das der Burgergemeinde Brügg gehört und von ihr wieder

in Parzellen den einzelnen Nutzungsberechtigten
zugeteilt worden ist- Nun können wir konstatieren,
dass im höchsten Fall 2/3 des drainierten Landes wirklich

zur Kultur verwendet wurde, weil dafür eben
ziemlich viel Arbeit aufgewendet werden muss- Wir
beabsichtigen nun, im nächsten Frühling allen
demjenigen, die ihr Land nicht richtig bearbeiten, es
wegzunehmen und gestützt auf die Bundesratsverordnung
über die Zwangspacht auf 3 oder 6 Jahre gratis weiter

zu geben. Dieses einzige kleine Beispiel beweist
mir, dass es doch nach Antrag Scherz nötig wäre,
zu kontrollieren, ob das Land wirklich bebaut wird.
Wenn das nicht geschieht, so wäre es doch schade um
die Auslagen, denn Bund, Staat und Burgergemeinde
müssen hohe Beiträge geben, und nun liegt das Land
da, wüster als vorher. An einem Ort ist eine Parzelle
urbarisiert, an drei bis vier andern nicht. Aus diesen

Gründen unterstütze ich den Antrag Scherz.

Balmer. Gestützt auf die Ausführungen des Herrn
Regierungsrat Moser ziehe ich meinen Antrag zurück,
indem ich mir sage, man könne gelegentlich auf
diese Ausführungen zurückkommen und das
Grossratsprotokoll zu Rate ziehen.

Brand, Präsident der Staatswirtschaftskommission.
Wie Sie aus den Ausführungen des Herrn

Landwirtschaftsdirektors wissen, hat die
Staatswirtschaftskommission dem Antrag des Regierungsrates
zugestimmt, der dahin geht, im Projekt Tessenberg
die Ziffer 5 zu ersetzen durch die Ziffer 3, wie sie
in den übrigen Projekten aufgenommen worden ist.
Herr Kollege Scherz will den umgekehrten Wieg
einschlagen. Ich glaube aber, dass er von irrtümlichen
Auffassungen ausgeht. Dieser Passus ist in das Tes-
senbergprojekt in einer Zeit aufgenommen worden,
wo man die Befürchtung haben konnte, es möchten

nicht genügend Arbeitskräfte, Landwirte, vorhan¬

den sein, um das ausgedehnte Areal fachgemäss.
zu bewirtschaften. Diese Befürchtung hat sich
nicht als stichhaltig erwiesen, nachdem es gelungen
ist, für den Staat ein grösseres Areal zu erwerben
und nachdem Vorarbeiten im Gange sind, um dort
oben mit Hülfe von erfahrenen Leuten, insbesondere
dem Personal der Strafanstalt Witzwil, mit den Drai-
nierungsarbeiten zu beginnen. Die Staatswirtschaftskommission

hatte im Laufe des Sommers Gelegenheit,

die Arbeiten an Ort und Stelle zu besichtigen,
und sie hat durchaus die Ueberzeugung gewonnen,
dass dort alles getan wird, um das Land in eine richtige

Bewirtschaftung zu nehmen, so dass die Befürchtungen,

es möchte das neugewonnene Tessenberger
Kulturland nicht zweckentsprechend bewirtschaftet
werden, nicht begründet sind.

Nun würde die Androhung der Zwangspacht
gewiss in allen Teilen des Kantones berechtigt sein,
wenn wir es nicht überall da, wo diese Projekte
entstanden sind, mit verhältnismässig kleinen
Grundeigentümern zu tun hätten. Die Projekte, die heute
zur Behandlung stehen, haben eine Ausdehnung
von 40 bis maximal 120 ha, abgesehen vom Tessenberg-

und Bellevieprojekt, und die Grundeigentümer
des zu entwässernden Landes zählen nach vielen
Dutzenden. Es sind an einigen Orten weit über
100 Grundeigentümer. Da lehrt uns die Erfahrung,
dass die Grundeigentümer, die ein paar Jucharten
von dem zu entwässernden Land besitzen, genügend
Interesse, genügend Initiative und Fachkenntnis
haben, um das Land wirklich zweckmässig zu
bewirtschaften. Sie haben selbst das allergrösste Interesse
daran, dass sie erheblich mehr aus dem Land ziehen
als bis dahin; denn vergessen Sie nicht, dass die
Grundeigentümer selbst trotz der Subventionen von
Bund, Kanton und Gemeinde erhebliche Beiträge zahlen

müssen. Es gibt nun eine ganze Reihe von
Projekten, wo die Hektare zu entwässerndes Land
auf über 2000, ja bis auf 2500 Fr. zu stehen kommt.
Das ist eine Aufwendung, die gewiss jeden
Grundeigentümer ohne weiteres dazu zwingt, in seinem
eigenen Interesse alles aus Grund und Boden heraus
zu ziehen, wps überhaupt möglich ist.

Wenn Herr Salchli gesagt hat, man könne doch
nicht das Zutrauen haben, dass die von Bund und1
Kanton eingesetzte Aufsicht richtig funktioniere, so
ist jedenfalls das von ihm gewählte Beispiel nicht
beweiskräftig. Ich war dabei, als wir das Terrain
Brügg-Aegerten inspizierten und ich erinnere mich
auch genau an den bezüglichen Subventionsbeschluss-
Es ist zu sagen, dass einmal die Formulierung der
Subventionsbedingungen eine andere war und dass
zweitens speziell bei dem Projekt, das Herr Salchli
erwähnt hat, von den beteiligten Grundeigentümern
und Gemeinden darauf aufmerksam gemacht wurde,
dass wertvolles Torfland vorhanden sei und dass man
sie nicht zwingen solle, dieses Torfland unausgebeutet
zu lassen. Da hat man den Gemeinden und den
Grundeigentümern eine Frist eingeräumt, um diesen
Torf noch auszubeuten. Ich glaube, man hat sehr
gut daran getan. Als man sah, dass die Brennstoffknappheit

eintrat, musste man selbstverständlich die
Brennstoffgewinnung soweit möglich fördern. Das
soll auch bei den Projekten, die heute subventioniert
werden, durchaus möglich sein, solange die
Brennstoffknappheit andauert. Deswegen hat man die
Bedingung dahin präzisiert, dass die Torfausbeutung
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nur mit Genehmigung der staatlichen Organe,
insbesondere der Landwirtschaftsdirektion und des
kulturtechnischen Bureaus, vorgenommen werden darf. Im
übrigen muss die Bewirtschaftung des Grund und
Bodens sofort allgemein stattfinden, aber gerade bei
Brügg-Aegerten haben die Beteiligten das Gesuch
gestellt, man solle sie nicht zwingen, das ganze Land
sofort umzugraben, da es wertvolle Brennstoffe
enthalte, die sie zuerst ausbeuten wollen. Das ist ein
durchaus begreiflicher Standpunkt, der so lange seine
Berechtigung hat, als die Brennstoffknappheit anr
dauert.

Von beiden Gesichtspunkten aus, weil wir im
grossen und ganzen kleine Verhältnisse haben, weil
auf die bei solchen Flurgenossenschaften beteiligten
Grundbesitzer in allen Teilen des Kantons im
Durchschnitt nur wenig Jucharten entfallen, und weil da,
wo wertvolles Torfland ist, dieses auch in Zukunft
soll ausgebeutet werden dürfen, liegt die Vorschrift,
wie sie in Ziffer 3 zusammengefasst ist, in jeder
Richtung im öffentlichen Interesse, und es ist nicht
nötig, eine Verschärfung einzuführen, wie man sie
beim Tessenbergprojekt zuerst aus den bereits
erwähnten Gründen glaubte einführen zu sollen.

Es ist von Herrn Salchli bereits darauf hingewie-
sen worden, dass eine eidgenössische Vorschrift den
Gemeinden die nötigen Mittel an die Hand gibt, um
da, wo wirklich eine Vernachlässigung der
Bewirtschaftung eintritt, die Eigentümer mit Zwangspacht
wenigstens für eine Anzahl von Jahren von ihrem
Grund und Boden zu vertreiben und andere Leute
hinzuschicken. Diese Vorschrift genügt vollständig, wenn
einmal die Verhältnisse so sein sollten, dass die
Eigentümer des entwässerten Grundes nachlässig sind
und die Wohltat, die man ihnen erwiesen hat, nicht
richtig zu würdigen wissen. Ich muss aber geste-
hen, dass wir in den paar Jahren, während welcher
wir nun Meliorationsarbeiten im Kanton herum
besichtigt haben, nie gehört haben, dass beim einen oder
andern Grundeigentümer eine solche Pflichtvergessenheit

vorgekommen wäre. Wenn Herr Salchli
glaubt, mit den Tatsachen von BrüggLAegerten eine
gegenteilige Auffassung belegen zu können, so müsste
ich mich doch sehr täuschen, wenn das nicht auf
einer Verkennung der tatsächlichen Verhältnisse be-
ruhen würde, auf einer Verkennung auch der damals
auferlegten Subventionsbedingungen, die nicht identisch

sind mit denen, die wir dem Grossen Rate heute
vorschlagen.

Ich empfehle daher Festhalten an den Bedingungen,
wie sie neu formuliert worden sind. Ich kann

sagen, dass dieselben den Gegenstand eingehender
Erörterungen in Regierung und Staatswirtschaftskommission

gebildet haben und dass man gefunden hat,
diese Bedingungen dürften den Verhältnissen
entsprechen und durchaus die Zustimmung des Rates
finden. Eine weitergehende Vorschrift, die man ja
aus theoretischen Gründen wohl aufstellen könnte,
erscheint mir nicht als notwendig, weil die Verhältnisse,

die zu einer Zwangspacht führen könnten,
im Kanton Bern bis jetzt nicht praktisch gewon-
den sind.

Salchli. Nachdem der Herr Präsident der
Staatswirtschaftskommission so eingehend von einem ganz
schiefen Standpunkt aus über die Verhältnisse in
Brügg gesprochen hat, fühle ich mich doch veran¬

lasst, ihm zu erwidern. Von dem Terrain, von dem
er gesagt hat, dass es zur Ausbeutung von Brennstoffen

in Betracht falle, habe ich gar nicht gesprochen.

Nun muss ich notgedrungen auf diese Frage zu
sprechen kommen. Dieses Terrain, es sind etwa 20
Jucharten, ist wider unsern Willen in die Drainage
einbezogen worden. Wir haben uns geweigert, es
entwässern zu lassen, weil wir sagten, dasselbe werde
ausgebeutet, und nachher, wenn es ausgebeutet sei,
könne man auf die Frage zurückkommen. Wir haben
gesagt, man füge uns Schaden zu, wenn man in
den Torf hinein Drainierstränge lege. Wir haben
an den Regierungsrat rekurriert, der hat uns falsch
verstanden ; er hat uns gezwungen, in diesen 20
Jucharten mitten in den Torf Drainierstränge legen zu
lassen. Wenn wir dann bei der Torfausbeutung auf
diese Stränge kommen, müssen wir sie auf unsere
Kosten tiefer legen. Von diesem Land habe ich nicht
gesprochen, diese Sache kostet mindestens 7—10,000
Fr., die auf die Strasse geworfen sind.

Es gibt aber in der Gegend noch einen grössern
Komplex, der bereits ausgebeutet wurde und auch
drainiert ist, der aber nur zu 2/3 angepflanzt wird'.
Von diesem habe ich gesprochen, und da finde ich
es richtig, wenn eine intensive Kontrolle ausgeübt
wird. Es ist tatsächlich nicht kontrolliert worden ;

die Gemeinde Brügg hat aber nicht reklamiert, weil
wir kein zu grosses Zutrauen zur Regierung haben,
dass sie über die Verhältnisse, wie sie in Brügg wirklich

sind, richtig orientiert sei. Die Regierung hat
uns gezwungen, da zu drainieren, wo wir nicht wollten;

wenn wir nun dazu kommen, zu konstatieren,
dass die Leute das meliorierte Land nicht richtig
bebauen, so helfen wir uns selbst und werden im
Frühjahr schauen, wer das Land wirklich bebaut.
Wenn uns der Regierungsrat nicht hilft, so wird1
uns der Bundesrat helfen. Wir sagen dann den Lenten

einfach, dass wir ihnen das Land, das nicht einmal
ihr Eigentum ist, sondern der Burgergemeinde
gehört, für 3—6 Jahre wegnehmen.

Klening. Ich unterstütze den Antrag der
Staatswirtschaftskommission lebhaft und muss die Bemerkungen

der Herren Salchli und Scherz zurückweisen.

Herr Salchli sagt, das Gebiet, das in Brügg
drainiert worden sei, gehöre der Burgergemeinde und
werde von ihr verpachtet. Da halte ich ein Eingreifen

des Staates nicht für notwendig, auch nicht die
Aufstellung besonderer Vorschriften, damit eine
Aufsicht darüber ausgeübt wird, dass das Land richtig
und fachgemäss bebaut wird. Die Burgergemeinde,
die dieses Land verpachtet, hat es bei der Aufstellung

des Pachtsteigerungsverbals in der Hand, die
Bestimmung aufzunehmen, dass einem Pächter das
Land, das er nicht richtig bebaut, weggenommen wird
und dass die betreffende Burgergemeinde weiter
darüber verfügt. Das gleiche gilt bei einer Verteilung
des Landes durch die Burgergemeinde.

Herr Scherz hat gesagt, dass er das Gebiet des
Grossen Mooses durchwandert und dort grosse, weite
Flächen gesehen habe, die noch nicht angebaut
gewesen seien. Nebenbei habe er Felder angetroffen,
die richtig bewirtschaftet worden seien. Es ist
selbstverständlich, dass die grosse Fläche im Grossen
Moos nicht von heute auf morgen der Kultur erschlossen

werden kann. Hiezu fehlen den betreffendien
Grundeigentümern, den Korporationen und Gemein-
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den die nötigen Arbeitskräfte. Bis dahin war dieses
Land als Wiesland benutzt worden, wobei es leicht
ist, es mit Maschinen zu bearbeiten. Die Erschliessung

dieses Landes aber für den Hackfrüchtebau
erfordert sehr viel Arbeit. Nun kann der Sprechende
aus eigener Erfahrung bezeugen, dass es nicht so
leicht ist, im Moosland zu arbeiten. Gehen Sie nur
mit 2 Pferden oder Ochsen zum Pflügen in das
Grosse Moos und Sie werden sehen, was das für
Mühe und Arbeit kostet. Wir begrüssen das, was
Herr Grimm in der letzten Session angetönt hat,
als er sagte, es sei etwas im Werden begriffen.
Man soll mit der industriellen Landwirtschaft, die
Herr Grimm angetönt hat, im Grossen Moos einmal
Ernst machen, wir begrüssen das. Die sog. städtischen

Lebensmittelproduktionsgenossenschaften werden

nun in der Lage sein, ihre Mitglieder, die in
der Stadt keine Arbeit haben, dort zu beschäftigen,
wo die Genossenschaft mit ihren Motorpflügen wirkt,
die bekanntermassen sehr gut arbeiten, wie die Proben

in Witzwil bewiesen haben. Es ist auch erwiesen,

dass wir für das Grosse Moos nicht Mist und
Jauche brauchen, sondern Schlacken und Kalisalze.
Wir begrüssen es daher, dass die industrielle
Landwirtschaft Ernst machen will. Sie sollen nur
anfangen, einmal selbst zu bauern; sie wird dann sehen,
mit wie viel Mühe, Aufwand an Arbeit und Geld die
Landwirtschaft im Grossen Moos arbeiten muss. Es
wäre jedenfalls manches Stück Land besser bebaut,
wenn wir Arbeiter hätten, die gewillt wären, zu
arbeiten, wie die Bauern auch arbeiten müssen. Aber
unsere Arbeiter sind nicht mehr wie früher. Wir
Bauern müssen selbstverständlich, wenn etwas
gehen soll, selbst hingehen und Hand anlegen, wir können

nicht einfach zum Knecht sagen, er solle
hingehen, sondern wir müssen zu ihm sagen: «Komm
mit», nur dann wird richtig gearbeitet. Wenn man bei
allen diesen Bodenverbesserungsprojekten die Ziffer

5 aufnehmen würde, so wäre das gegenüber
unserer Bauernsame, die sich in letzter Zeit so tatkräftig

gezeigt und so aufopfernd für die Konsumentenschaft

gearbeitet hat, geradezu ein Misstrauensvotum.
Sobald der betreffende Bezirk entwässert ist, werden
die Leute das Land schon bebauen. Wenn einzelne
Grundeigentümer das nicht tun sollten, so hat die
betreffende Flurgenossenschaft es in der Hand, sie zum
Rechten zu mahnen.

Moser, Landwirtschaftsdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Ich muss doch Herrn Salchli
kurz antworten. Zunächst stelle ich fest, dass er
mir versichert hat, dass die Regierung nicht dasi
Zutrauen seiner Leute geniesse. Ich nehme davon
Kenntnis. Sachlich möchte ich folgendes feststellen:
Ich vermag mich sehr gut zu erinnern an das Projekt

Brügg-Madretsch und die Verhältnisse der
Torfausbeutung, und ich kann mich sehr gut erinnern,
dass diese Verhältnisse so geordnet worden sind, wie
ich es jetzt sage: Es wurde uns gesagt, so und so,
viele Jucharten seien Torfland, das sie ausbeuten
wollten. Es ist von uns nicht verlangt worden, dass
die Drains in den Torf hineingelegt werden, sondern
wir haben uns damit einverstanden erklärt, dass
die Hauptleitung gemacht wurde und dass nach Massgabe

des Fortschreitens der Torfausbeutung später
Saugdrains eingeführt werden. Wenn die Sache sofort
ausgeführt worden ist, so geschah das unter der

Verantwortlichkeit der betreffenden Flurgenossenschaft,

aber nicht, weil wir etwa die Bedingung
gestellt hätten.

Bezüglich der Kontrolle scheint ein kleines
Missverständnis zu herrschen. Die Kontrolle, die wir
bei diesen Drainageunternehmungen und Weganlagen
ausüben, bezieht sich natürlich in erster Linie darauf,

ob die Werke richtig funktionieren, ob die Drains
richtig unterhalten sind, ebenso die Weganlagen, kurz,
ob die technische Seite in Ordnung ist. Zweitens
nimmt unser Bericht allerdings auch Bezug auf den
Kulturzustand des betreffenden Areals. Nun glaube
ich denn doch, wenn das ganze Land im Besitze
einer Burgergemeinde ist, so ist sicher der richtigere
Weg der, dass Herr Grossrat Salchli der
Burgergemeinde den Standpunkt klar macht und sagt, es
dürfe nicht vorkommen, dass Land, das sie verpachte,
schlecht bewirtschaftet werde. Da könnte sicher die
Burgergemeinde selbst Ordnung schaffen, und man
sollte nicht verlangen, dass der Staat einschreite.
Wenn dann keine Ordnung eintritt, haben die Organe
der Burgergemeinde es in der Hand, nach Massgabe
des erwähnten Bundesratsbeschlusses vorzugehen. Es
ist sicher ein Missverständnis, wenn Herr Grossrat
Salchli glaubt, wir hätten die Bedingung aufgestellt,
dass in Torf land Drains gelegt werden. Wir haben
nur die Bedingung aufgestellt, die Hauptleitung müsse
gemacht werden, aber die Saugdrains müssen sich an-
schliessen nach Massgabe der fortschreitenden
Torfausbeutung.

Abstimmung.

Für den Antrag der vorberatenden Be¬
hörden (gegenüber dem Antrag Scherz) Mehrheit.

Beschlnss :

Die Flurgenossenschaft Radelfingen sucht
um einen Beitrag nach für eine in der Gemeinde
Radelfingen geplante Entwässerung, die ein
Gebiet von 60,6 ha umfassen und 135,000 Fr. kosten
soll.

Auf den Antrag des Regierungsrates be-
schliesst der Grosse Rat dem Gesuch unter
folgenden Bedingungen zu entsprechen:

1. Der Beitrag wird auf 20 % der wirklichen
Kosten, höchstens aber auf 27,000 Fr., festgesetzt.
Er ist zahlbar nach Massgabe der zur Verfügung
stehenden Kredite.

2. Die Flurgenossenschaft Radelfingen ist
verpflichtet, das Werk kunstgerecht auf Grundlage
der Pläne zu erstellen und auf ihre Kosten
dauernd in gutem Stand zu erhalten.

Bau und Unterhalt stehen unter Aufsicht der
staatlichen Behörden; diese sind berechtigt, die
den Verhältnissen entsprechenden Weisungen zu
erteilen.

3. Das in die Verbesserung einbezogene Land
ist sofort in einer Weise anzubauen, die den
grössten Ertrag ermöglicht ; es darf der
landwirtschaftlichen Nutzung, sei es durch Torfausbeute,,
Bauten öder anderswie, nur mit Einwilligung
der staatlichen Behörden und unter den von diesen

in jedem Fall zu bestimmenden Bedingungen
entzogen werden.
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4. Das in die Verbesserung einbezogene Land ist
drei Jahre nach Vollendung der Arbeiten einer
Grundsteuerschatzungsrevision zu unterwerfen.

5. Insofern und insoweit Staatsstrassen im
Gebiete des Entwässerungsprojektes liegen, ist
der Staat berechtigt, das daherige Strassenab-
wasser ohne besonderes Entgelt an die subventionierten

Entwässerungsanlagen anzuschliessen.
6. Die Genossenschaft hat innerhalb Monatsfrist

nach Eröffnung die Annahme dieses
Beschlusses zu erklären-

grössten Ertrag ermöglicht es darf der
landwirtschaftlichen Nutzung, sei es durch Torfausbeute,
Bauten oder anderswie, nur mit Einwilligung
der staatlichen Behörden und unter den von diesen

in jedem Fall zu bestimmenden Bedingungen
entzogen werden.

4. Das in die Verbesserung einbezogene Land ist
drei Jahre nach Vollendung der Arbeiten einer
Grundsteuerschatzungsrevision zu unterwerfen.

5. Insofern und insoweit Staatsstrassen im
Gebiete des Entwässerungsprojektes liegen, ist
der Staat berechtigt, das daherige Strassenab-
wasser ohne besonderes Entgelt an die subventionierten

Entwässerungsanlagen anzuschliessen.
6. Die Genossenschaft hat innerhalb Monatsfrist

nach Eröffnung die Annahme dieses
Beschlusses zu erklären.

Bodenverbesserang ; Men.

Moser, Landwirtschaftsdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Nachdem der Rat grundsätzlich
die Bedingungen diskutiert und akzeptiert hat, kann
ich mich !über die folgenden Projekte verhältnismässig

kurz fassen. Das Projekt Noflen im Gürbetal
umfasst ein Areal von ca. 50 ha. Die Verhältnisse
sind hier gleich wie bei den vielen andern Projekten
im Gürbetal, die der Grosse Rat bereits bewilligt
hat. Das Gürbetal ist versumpft durch Grundwasser
und Bergdruck, der Boden besteht zum grossen Teil
aus mehr oder weniger verwestem Torf und anderseits
aus Lehm und ergibt nach Drainierung einen Boden
von sehr guter Beschaffenheit, namentlich geeignet
für Ackerbau, Anbau von Kartoffeln, Gemüse,
Getreide usw. Der ursprüngliche Kostenvoranschlag
war ungefähr 30% geringer, wir haben ihn erhöht
und mit den heutigen Materialpreisen und Arbeitslöhnen

in Einklang gebracht. Ich möchte beantragen,
dem Projekte die Genehmigung £u erteilen.

Brand, Präsident der Staatswirtschaftskommission.
Zustimmung.

Genehmigt.

S'Bodenverbessernng; Wangenried.

Moser, Landwirtschaftsdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Hier handelt es sich um ein
Projekt aus dem Oberaargau im Kostenvoranschlag
von 121,000 Fr. Das Areal ist 55 ha gross. Es handelt

sich um Drainierung von Land von verhältnismässig

schwerer Beschaffenheit, dessen Versumpfung
der Hauptsache nach von der Aare und sodann

von Grundwasser herrührt. Auch hier sind die
Arbeiten begonnen worden und fast fertig. Ich möchte
beantragen, die vorgesehene Subvention zu bewilligen.

Brand, Präsident der Staatswirtschaftskommission.
Zustimmung.

Genehmigt.

Beschluss :

Beschlnss :

Die Flurgenossenschaft Noflen sucht um einen
Beitrag nach für eine in der Gemeinde Noflen
geplante Entwässerung, die ein Gebiet von 49,3
ha umfassen und .110,000 Fr. kosten soll.

Auf den Antrag des Regierungsrates be-
schliesst der Grosse Rat, dem Gesuche unter
folgenden Bedingungen zu entsprechen:

1. Der Beitrag wird auf 20% der wirklichen
Kosten, höchstens aber auf 22,000 Fr., festgesetzt.
Er ist zahlbar nach Massgabe der zur Verfügung

stehenden Kredite.
2. Die Flurgenossenschaft Noflen ist verpflichtet,

das Werk kunstgerecht auf Grundlage der
Pläne zu erstellen und auf ihre Kosten dauernd
in gutem Stand zu erhalten.

Bau und Unterhalt stehen unter Aufsicht der
staatlichen Behörden; diese sind berechtigt, die
den Verhältnissen entsprechenden Weisungen zu
erteilen.

3. Das in die Verbesserung einbezogene Land
ist sofort in einer Weise anzubauen, die den

Tagblatt des Grossen Bates. — Bulletin du Grand Conseil. 1918.

Die Flurgenossenschaft Wangenried sucht um
einen Beitrag nach für eine in der Gemeinde
Wangenried geplante Entwässerung, die ein
Gebiet von 55 ha umfassen und 121,000 Fr. kosten
soll.

Auf den Antrag des Regierungsrates be-
schliesst der Grosse Rat, dem Gesuche unter
folgenden Bedingungen zu entsprechen:

1. Der Beitrag wird auf 20% der wirklichen
Kosten, höchstens aber auf 24,200 Fr., festgesetzt.
Er ist zahlbar nach Massgabe der zur Verfügung
stehenden Kredite.

2. Die Flurgenossenschaft Wangenried ist
verpflichtet, das Werk kunstgerecht auf Grundlage
der Pläne zu erstellen und auf ihre Kosten
dauernd in gutem Stand zu erhalten.

Bau und Unterhalt stehen unter Aufsicht der
staatlichen Behörden; diese sind berechtigt, die
den Verhältnissen entsprechenden Weisungen zu
erteilen.

3. Das in die Verbesserung einbezogene Land
ist sofort in einer Weise anzubauen, die den
grössten Ertrag ermöglicht; es darf der landwirt-

166*
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schaftlichen Nutzung, sei es durch Torfausbeute,
Bauten oder anderswie, nur mit Einwilligung
der staatlichen Behörden und unter den von diesen

in jedem Fall zu bestimmenden Bedingungen
entzogen werden.

4. Das in die Verbesserung einbezogene Land ist
drei Jahre nach Vollendung der Arbeiten einer
Grundsteuerschatzungsrevision zu unterwerfen.

5. Insofern und insoweit Staatsstrassen im
Gebiete des Entwässerungsprojektes liegen, ist
der Staat berechtigt, das daherige Strassenab-
wasser ohne besonderes Entgelt an die subventionierten

Entwässerungsanlagen anzuschliessen.
6. Die Genossenschaft hat innerhalb Monatsfrist

nach Eröffnung die Annahme dieses
Beschlusses zu erklären.

Bauten oder anderswie^ nur mit Einwilligung
der staatlichen Behörden und unter den von dieser.

in jedem Fall zu bestimmenden Bedingungen
entzogen werden.

4. Das in die Verbesserung einbezogene Land ist
drei Jahre nach Vollendung der Arbeiten einer
Grundsteuerschatzungsrevision zu unterwerfen.

5. Insofern und insoweit Staatsstrassen im
Gebiete des Entwässerungsprojektes liegen, ist
der Staat berechtigt, das daherige Strassenab-
wasser ohne besonderes Entgelt an die subventionierten

Entwässerungsanlagen anzuschliessen.
Die Genossenschaft hat innerhalb Monatsfrist

nach Eröffnung die Annahme dieses Beschlusses
zu erklären.

Bodenverbessernns ; Diessbach bei Bären.

Moser, Landwirtschaftsdirektor, "Berichterstatter
des Regierungsrates. Dieses Projekt bildet ebenfalls
eine Fortsetzung verschiedener Projekte, die in
dortiger Gegend in den letzten Jahren zur Ausführung
gelangt sind. Es handelt sich um Drainierung von
schwerem, mehr oder weniger undurchlässigem
Boden, der aber, einmal drainiert, ansehnliche Erträgnisse

aufweist. Auch hier haben wir den
Kostenvoranschlag den heutigen Verhältnissen entsprechend
erhöht. Ich möchte beantragen, den Kredit zu
bewilligen.

Brand, Präsident der Staatswirtschaftskommission.
Zustimmung.

Genehmigt.

Beschlnss :

Die Flurgenossenschaft Diessbach bei Büren
sucht um einen Beitrag nach für eine in der
Gemeinde Diessbach geplante Entwässerung, die
ein Gebiet von 71,7 ha umfassen und 142,500
Fr. kosten soll.

Auf den Antrag des Regierungsrates be^
schliesst der Grosse Rat, dem Gesuche unter
folgenden Bedingungen zu entsprechen:

1. Der Beitrag wird auf 20°/0 der wirklichen
Kosten, höchstens aber auf 28,300 Fr., festgesetzt.
Er ist zahlbar nach Massgabe der zur Verfügung
stehenden Kredite.

2. Die Flurgenossenschaft Diessbach bei Büren

ist verpflichtet, das Werk kunstgerecht auf
Grundlage der Pläne zu erstellen und auf ihre
Kosten dauernd in gutem Stand zu erhalten.

Bau und Unterhalt stehen unter Aufsicht der
staatlichen Behörden; diese sind berechtigt, die
den Verhältnissen entsprechenden Weisungen zu
erteilen.

3. Das in die Verbesserung einbezogene Land
ist sofort in einer Weise anzubauen, die den
grössten Ertrag ermöglicht ; es darf der
landwirtschaftlichen Nutzung, sei es durch Torfausbeute,

Bodenverbessernng1 ; Seftigen-Gnrzelen.

Moser, Landwirtschaftsdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates- Auch hier handelt es sich wie
bei Noflen um ein Projekt im Gürbetal. Das ganze
Gürbetal von Belp aufwärts ist bereits drainiert. Auch
hier hat man den KostenVoranschlag erhöhen müssen,
der ursprunglich nur ungefähr 200,000 Fr. betrug.
Ich möchte dabei bemerken, dass jüngst eine Eingabe
der betreffenden Genossenschaft gekommen ist, man
möchte den Kostenvoranschlag noch höher stellen,
oder die Subvention auf Grundlage der wirklichen
Kosten und nicht einer Devissumme aussprechen. Das
können wir nicht. Man ist bisher immer so
vorgegangen, dass man eine Subvention von so und so viel
Prozent der wirklichen Kosten, aber im Maximum
von so und so viel, gesprochen hat. Es muss eine
obere Grenze da sein, damit auch die Flurgenossenschaften

ein Interesse daran haben, den Kostenvoranschlag

nicht zu überschreiten und nicht Ausgaben

zu machen, die nicht absolut nötig sind. Wenn
die Subventionsquote nach oben limitiert ist und sich
zeigt, dass infolge von unvorhergesehenen Schwierigkeiten

oder von Verhältnissen, die man überhaupt
nicht voraussehen konnte, eine bedeutende Kostenvermehrung

stattfindet, so ist der Regierungsrat, bezw.
die Landwirtschaftsdirektion immer noch der
Meinung gewesen, man könne Nachsubventionen bewilligen.

Das hat auch der Grosse Rat bis dahin
getan. Man kann nicht von vornherein sagen, dass unter

allen Umständen so und so viel Prozent gedeckt
werden, sondern wir geben nur 20% des Betrages,
der in Wirklichkeit ausgegeben wird.

Brand, Präsident der Staatswirtschaftskommission.
Das Projekt gibt nur mit bezug auf die an

uns gelangte Eingabe Anlass zu einer kurzen Bemerkung,

weil es in jallen (übrigen Punkten mit den bereits
behandelten durchaus identisch ist. Die Flurgenossenschaft

Seftigen-Gurzelen hat Ende Oktober eine
Eingabe an die. Staatswirtschaftskommission gerichtet,

in der sie der Befürchtung Ausdruck gegeben
hat, es könnte ihr Werk weniger hoch subventioniert
werden, als das in der Nachbarschaft geschehen ist.
Das ist nicht der Fall; die Subvention ist 20%
wie bei allen übrigen Projekten. Sie können im
Tagblatt nachschlagen, man hat in den letzten Jahren
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überall 20% gegeben, speziell auch in der Umgebung

von Seftigen-Gurzelen. Zweitens hat man in
der Eingabe den Wunsch ausgesprochen, es möchte
grundsätzlich erkannt werden, dass man 20% nicht
nur der Kostenvoranschlagssumme, sondern der
effektiven Bausumme subventioniere, welche
schätzungsweise auf 300,000 Fr. angegeben wurde. Allein
eine Abrechnung liegt nicht vor und wir halten
dafür, dass es nicht angeht, heute in Abweichung von
allen bisherigen Subventionsbeschlüssen eine Subvention

zu sprechen, die sich nach der definitiven
Abrechnung richten würde. Das würde nötig machen,
dass wir alle diese Abrechnungen jeweilen auch noch
nachprüfen müssten. Jetzt haben wir nur den
Kostenvoranschlag der technischen Organe, an den wir
uns halten müssen. Wenn wir in Zukunft Subventionen

nicht nach dem Kostenvoranschlag, sondern
nach der Abrechnung beschliessen wollten, dann
müsste uns die Abrechnung auch noch vorgelegt werden.

Das wäre eine umständliche Erledigung der
Fälle, wenn zum Schluss der über 200köpfige Grosse
Rat die Abrechnung nachschauen müsste, wenn auch
nur durch eine Kommission eine Prüfung stattfinden
könnte.

Die Kommission will damit nicht erklären, es
werde in allen Projekten, die behandelt worden sind,
unter keinen Umständen eine Nachsubvention
gesprochen; die Kommission hat vielmehr die Auffassung,

dass man im einzelnen Falle, wenn ausserge-
wöhnliche Ereignisse eingetreten sind, ja wohl eine
Nachsubvention sprechen könne, dass wir aber keine
Verpflichtungen eingehen möchten, weil das zu ganz
unabsehbaren Konsequenzen führen würde.

Wir wollen damit nicht die Flurgenossenschaft
Seftigen-Gurzelen ermutigen, sie möchte, wenn die
definitive Abrechnung vorliegt, es jedenfalls mit
einem Nachsubventionsbegehren versuchen, sondern
wir erklären nur, dass wir heute die Frage nicht
präjudizieren, weil w,ir ni,cht in der Lage sind, zu
beurteilen, ob aussergewöhnliche Umstände bei einer
Kostenvermehrung in Seftigen-Gurzelen mitgewirkt
haben, Umstände, an denen die Genossenschaft und
ihre Organe nicht schuld sind, sei es, dass sie
irgendwelche Materialien zu spät bestellt, sei es, dass
sie eine Arbeit zu spät in Angriff genommen haben.
Wir wollen uns das Protokoll vollständig offen behalten.

Das musste mit Rücksicht darauf gesagt werden,
dass in diesem Falle allein eine Eingabe gekommen
ist, während man sich in allen andern Fällen mit
der Erhöhung des Kostenvoranschlages zufrieden
gegeben hat, die die Landwirtschaftsdirektion von sich
aus vorgenommen hat, ohne Gesuch der Flurgenossenschaft.

Genehmigt.

Beschluss:

Die Flurgenossenschaft Seftigen sucht um
einen Beitrag nach für eine in den Gemeinden
Seftigen und Gurzelen geplante Entwässerung,
die ein Gebiet von 138 ha umfassen und 239,000
Fr. kosten soll.

Auf den Antrag des Regierungsrates be-
schliesst der Grosse Rat, dem Gesuche unter
folgenden Bedingungen zu entsprechen :

1. Der Beitrag wird auf 20% der wirklichen
Kosten, höchstens aber auf 47,800 Fr., festgesetzt.

Er ist zahlbar nach Massgabe der zur
Verfügung stehenden Kredite.

2. Die Flurgenossenschaft Seftigen ist
verpflichtet, das Werk kunstgerecht auf Grundlage
der Pläne zu erstellen und auf ihre Kosten/
dauernd in gutem Stand zu erhalten.

Bau und Unterhalt stehen unter Aufsicht der
staatlichen Behörden; diese sind berechtigt, die
den Verhältnissen entsprechenden Weisungen zu
erteilen.

3. Das in die Verbesserung einbezogene Land
ist sofort in einer Weise anzubauen, die den
grössten Ertrag ermöglicht ; es darf der
landwirtschaftlichen Nutzung, sei es durch Torfausbeute,
Bauten oder anderswie, nur mit Einwilligung
der staatlichen "Behörden und unter den von diesen

in jedem Fall zu bestimmenden Bedingungen
entzogen werden.

4. Das in die Verbesserung einbezogene Land ist
drei Jahre nach Vollendung der Arbeiten einer
Grundsteuerschatzungsrevision zu unterwerfen.

5. Insofern und insoweit Staatsstrassen im
Gebiete des Entwässerungsprojektes liegen, ist
der Staat berechtigt, das daherige Strassenab-
wasser ohne besonderes Entgelt an die subventionierten

Entwässerungsanlagen anzuschliessen.
6. Die Genossenschaft hat innerhalb Monatsfrist

mach Eröffnung die Annahme dieses
Beschlusses zu erklären.

ßodenverbessernng ; Alpweganlage Boltigen-Scheid-
wegenalp.

Moser, Landwirtschaftsdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Hier kommt nun ein Geschäft,
wo eine Nachsubvention beantragt wird. In den Jahren

1912/13 hat der Grosse Rat an den Alpweg,
Boltigen-Scheidwegen eine Subvention von 30%
bewilligt. Der Kostenvoranschlag belief sich auf 79,000
Fr. Mit den Arbeiten an diesem Weg wurde unmittelbar

vor Kriegsausbruch begonnen. Mit Beginn des
Krieges sind die Arbeiten unterbrochen worden, da
die Leute einrücken mussten. Die Ausführung des
Weges zog sich bis zum Jahre 1916 hinaus. Die
Ueberschreitung rührt nicht davon her, dass mehr
ausgegeben wurde, als mit den Unternehmern
vereinbart war, sondern daher, dass das Projekt
gewisse Abänderungen und Verbesserungen erfahren
musste. Ich kann bemerken, dass die dortige Bäuert
Boltigen das Wegprojekt einer Privatfirma zur
Ausführung übergeben hat. Als nun die Arbeit ausgeführt

wurde, hat sich gezeigt, dass die Böschungen
viel zu steil angenommen worden waren. Das Terrain
war locker und die Böschungen mussten wesentlich
flacher gemacht werden. Das hatte zur Folge, dass
ungefähr 20,000 m3 mehr Material abtransportiert
werden mussten. Sodann mussten an einzelnen Orten
Schutzmauern zur Verhinderung von Rutschungen
angebracht werden. Drittens sind die Probelöcher
jedenfalls nicht überall mit der entsprechenden
Genauigkeit gemacht worden, indem das Terrain an
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einzelnen Orten anders zum Vorschein gekommen
ist, als man meinte. Viertens haben wir von uns aus
verlangt, dass für die Wasserabfuhr mehr Röhren
eingelegt werden, denn gerade bei Alpweganlagen
spielt die richtige Anlage der Böschungen und der
Wasserableitungen eine grosse Rolle. Wenn man
dort nachlässig ist, hat das zur Folge, dass der
Unterhalt viel teurer wird oder fast nicht möglich ist.

Die Mehrkosten rühren von diesen Erweiterungen
des Projektes her und betragen 31,000 Fr. Nun
kann man vielleicht sagen, dass man bei ganz
sorgfältiger Projektierung einige Kosten schon
vorausgesehen hätte, aber auf der andern Seite möchte ich
betonen, dass die hauptsächlichsten Mehrkosten durch
eine Verbesserung und Erweiterung des Projektes
entstanden sind. Die Subvention hat seinerzeit 30 %
betragen. Wir halten dafür, dass grundsätzlich
Nachsubventionen nicht in gleicher Höhe ausgerichtet werden

sollen, damit die betreffenden Flurgenossenschaften
ein Interesse haben, von vornherein einen richtigen

Kostenvoranschlag aufzustellen, und sich nicht
darauf vertrösten, wenn die Sache mehr koste,
bekommen sie doch' gleich viel Subvention. Der
Regierungsrat beantragt in Würdigung der Verhältnisse
eine Nachsubvention von 20 % der ergangenen
Mehrkosten.

Brand, Präsident der Staatswirtschaftskommission.
Zustimmung.

Hadorn. Ich ergreife das Wort nicht zu diesem
Geschäft. Zweifellos ist die Nachsubvention vollauf
gerechtfertigt. Ich möchte aber bei diesem Anlass
den Vertreter der Regierung, Herrn Regierungsrat
Dr. Moser, fragen, welche Stellung der Regierüngs-
rat zu andern Nachsubventionsgesuchen notleidender
Unternehmungen gleicher Art einnimmt. Wie Herr
Regierungsrat Moser selbst darüber denkt, hat er
uns gesagt. Er ist der Ansicht, dass diesen
Unternehmungen geholfen werden muss- Allein die
Beamten des kulturtechnischen Bureaus, mit denen
wir über andere Unternehmungen gesprochen haben,
haben uns erklärt, die Landwirtschaftsdirektion an
und für sich würde zweifellos dem Nachsubventionsbegehren

mit allem Wohlwollen entsprechen, allein
die Finanzdirektion werde opponieren und es sei
zweifelhaft, in welchem Sinne schliesslich der
Entscheid des Regierungsrates ausfallen würde.

Nun schwebt mir ein anderes Alpwegprojekt vor,
bei dem Herr Kollege Pulfer und meine Wenigkeit,
mitgewirkt haben, und durch das einer ganz
vernachlässigten Talseite im Oberland einmai bessere
Wegverhältnisse geschaffen werden sollen. Im Jahre
1910 ist das Projekt und der Kostenvoranschlag
aufgestellt worden, im November 1914 ist es hier zur
Behandlung gekommen und es ist eine kantonale
Subvention von 25 % und eine Bundessubvention
in gleicher Höhe zugesichert worden. Der im Jahre
1910 aufgestellte Kostenvoranschlag sah eine Kostensumme

von 142,000 Fr. vor. Hätte man nun im
Jahre 1915 schon mit dem Bau beginnen können,
so wären die Verhältnisse noch erträglicher gewesen
als später, allein damals hat man den Wunsch
ausgesprochen, man möchte noch zuwarten, in der
Hoffnung, dass die Verhältnisse sich bessern könnten.
Tatsächlich ist aber das Gegenteil eingetreten. Sie

alle wissen, wie die Arbeitslöhne, die im Jahre 1910
noch mit 42, 45 und 47 Rp. für Handlanger und
Erdarbeiter eingesetzt waren, seither gestiegen sind,
Sie wissen dass die Zementpreise des Kostenvoranschlages

nicht einmal den dritten Teil der heutigen
Preise ausmachen und dass die Röhrenpreise im
gleichen Verhältnis gestiegen sind. Wir haben also,
als wir im Jahre 1916 und 17 bauten, nicht au,f
den Kostenvoranschlag von 1910 abstellen können.
Nun ist man, Herr Pulfer wird es mir bestätigen,
mit aller Sparsamkeit vorgegangen; nichtsdestoweniger

stand man letzten Sommer vor der Tatsache, dass
die finanziellen Hilfsmittel dieser Weggenossenschaft
erschöpft waren, so dass sie die Arbeiten einstellen
musste.

Nun hat man sofort durch den Assistenten des
Kreisoberingenieurs in Thun einen neuen Kostenvoranschlag

auf Grund der heutigen Materialpreise und
Arbeitslöhne aufstellen lassen, der sich auf nicht
weniger als 120,000 Fr. stellt. Es handelt sich nicht
nur um höhere Arbeitslöhne und Materialpreise,
sondern auch um Verbesserungen, die am Projekt
vorgenommen werden mussten, das von einem hiesigen
Ingenieurbureau sehr oberflächlich studiert war.
Sobald man diesen Voranschlag hatte, wurde an die
Landwirtschaftsdirektion zuhanden des Regierungsrates

ein Gesuch um Nachsubvention eingereicht.
Die Antwort darauf steht noch aus. Unter der
beteiligten Bevölkerung ist eine grosse Beunruhigung
eingetreten. Man weiss nicht, woran man ist, und
es würde sehr zur Beruhigung der interessierten
Bevölkerungskreise beitragen, wenn Herr Regierungsrat

Dr. Moser eine beruhigende Antwort erteilen
könnte.

Moser, Landwirtschaftsdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Auf die Ausführungen des
Herrn Hadorn möchte ich mitteilen, dass mir das
Projekt noch nicht unterbreitet worden ist. Unser
Kulturingenieur und sein Adjunkt haben auch die
Grippe durchgemacht und ersterer ist zurzeit noch
krank. Eine definitive Antwort kann ich also nicht
erteilen. Ich kann nur das sagen, dass wir das
Projekt mit allem Wohlwollen prüfen werden. Ich
möchte ausdrücklich feststellen, dass nicht wir
gewünscht haben, es solle im Jahre 1915 nicht mit den
Arbeiten begonnen werden, sondern dass das von
dortiger Seite gewünscht worden ist. Im übrigen muss
man jedes Projekt, das eine Nachsubvention erfordert,
daraufhin untersuchen, welche Gründe für die
Nachsubvention vorhanden sind, ob vorher Fehler
gemacht worden sind. In Würdigung aller Gründe
wird Beschluss gefasst. Ich kann Herrn Hadorn
versichern, dass dieses Projekt gewiss nicht anders als
die übrigen, d. h. mit allem Wohlwollen, behandelt
werden wird.

Genehmigt.

Beschluss :

An die zu 31,000 Fr. veranschlagten
Mehrkosten des Alpweges von der Simmenbrücke bei
Boltigen auf die Scheidwegenalp wird ein
Staatsbeitrag von 20%, im Maximum 6200 Fr.,
zugesichert.
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Die Ausrichtung des Beitrages erfolgt nach
Massgabe der vorhandenen Bodenverbesserungskredite.

Die am Weg beteiligten Grundeigentümer
übernehmen die Pflicht, das ausgeführte Werk
stets in gutem Zustande zu erhalten.

Die Baukommission hat innerhalb Monatsfrist
nach Eröffnung dieses Beschlusses dessen
Annahme zu erklären.

BodeDverbesserung ; Tessenberg.

Moser, Landwirtschaftsdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Es handelt sich um die Trok-
kenlegung einer Fläche von annähernd 1000 ha auf
dem sog. Tessenberg. Man hat es mit Rücksicht
auf die dortigen Verhältnisse für zweckmässig erachtet,

von vornherein einen Teil des Landes für den
Staat zu erwerben, damit man sicher ist, dass dieses

Areal nach Drainierung baldmöglichst vollständig
der Kultur zugeführt wird. Man hat in einer
früheren Grossratssession den Ankauf des Terrains
bewilligt. Ich kann bemerken, dass der Regierungsrat
seither noch weitere Parzellen angekauft hat.

Was nun die speziellen Bedingungen anbetrifft,
so möchte ich namens des Regierungsrates beantragen,

Ziffer 5 zu ersetzen durch Ziffer 3 der übrigen
Subventionsbedingungen. Darüber ist gesprochen
worden und Sie haben durch Abstimmung entschieden,

dass es für die andern Projekte bei Ziffer 3
sein Bewenden haben soll. Um nicht den Schein
einer Ausnahmebehandlung gegenüber den dortigen
Landwirten aufkommen zu lassen, möchten wir
beantragen, Ziffer 5 zu ersetzen, weil das Argument,,
das man seinerzeit für die Ziffer 5 hätte anführen
können, infolge des Ankaufes des Areals durch den
Staat in Wegfall kommt.

Und nun Ziffer 7. Sie sagt, dass durch die
Bewilligung des Staatsbeitrages die Frage nach der Art
und Weise der Durchführung der projektierten
Meliorationsarbeiten in keiner Weise präjudiziert sein soll.
Damit hat es folgende Bewandtnis: Es handelt sich
um ein Projekt, das ursprünglich, vor dem Krieg, auf
eine Million devisiert war und das nun auf 1,800,000
Fr. heraufgesetzt werden muss. -, Wir hielten dafür,
man sollte zunächst einmal den Hauptkanal ausführen;

er ist in Arbeit. Es ist sehr wohl möglich, dass,
wenn der Hauptkanal ausgeführt ist und die grosse
Masse von Wasser, die im Moos sitzt, weggeführt ist,
die spätere Drainage viel einfacher durchgeführt werden

kann. Das vorliegende Projekt sieht vor, dass
das ganze Areal mit Drainierröhren und Zementröhren

drainiert wird. Es ist aber wohl möglich, dass
nach Erstellung des Hauptkanals die spätere Ent-
sumpfung wesentlich einfacher gestaltet werden kann.
Die Erfahrung beweist, dass bei gewissen Projekten
nach Erstellung der Hauptkanäle die Drains weiter
auseinandergelegt oder unter Umständen sogar
weggelassen werden können. Aus diesen Gründen möchten

wir die Ziffer 7 vorschlagen. Man sieht nicht
willkürliche Aenderungen vor, sondern nur Veränderungen,

die sich gestützt auf die Beobachtungen
ergeben, wenn einmal der Hauptkanal erstellt ist.

Tagblatt des Grossen Rates,

Nachdem sich der Staat an der Sache beteiligt
und Mitglied der Flurgenossenschaft geworden ist,
ist es begreiflich, dass Ziffer 8 aufgenommen worden
ist, wonach ihm selbst die gleichen Bedingungen
auferlegt werden wie jedem andern Beteiligten.

Ziffer 9 musste deshalb so gefasst werden, wie
es geschehen ist, weil beim Bunde bis vor einiger
Zeit die Auffassung bestanden hat, dass, wenn der
Staat an einem Projekt beteiligt sei oder ein solches
seihst ausführe, er keine Bundessubvention beziehen
könne. Der Bundesrat hat diesen Standpunkt
verlassen und hat durch seinen Vertreter in der
Dezembersession des Jahres 1917 erklären lassen, dass auch
die Projekte, die durch den Staat ausgeführt werden
oder an denen der Staat beteiligt ist, in gleicher
Weise subventioniert werden sollen wie die Projekte,
die Genossenschaften oder Privaten gehören. Eine
weitere Bedingung war früher, dass, wenn der Staat
durch seine eigenen Leute, sagen wir durch Insassen

der Strafanstalt, eine Arbeit ausführen liess,
dieselbe nicht in Anrechnung gebracht werden konnte.
Auch diesen Standpunkt hat der Bundesrat verlassen
und die Zusicherung gegeben, dass auch diese Arbeiten

subventioniert werden. Nun sieht die Ziffer 9
eben vor, dass der Staat alle diejenigen Arbeiten,
die er bei diesem Projekt ausführt, in Anrechnung
bringen darf und einen Anspruch auf Entschädigung
hat, wie wenn diese Arbeiten durch Unternehmer
beziehungsweise durch die Genossenschaft selbst
ausgeführt würden. Ich mache ausdrücklich darauf
aufmerksam, dass wir bei keinem Drainageunternehmen
eigentliche Unternehmer haben, sondern eine
Bauleitung, während alles andere in Regie geht oder im
Akkord. Das ist der Grund, warum wir
verhältnismässig gut gefahren sind. Wir haben die Garantie
einer technisch richtigen Durchführung, allfällige
Ersparnisse kommen dem ganzen Unternehmen zu gut;
wenn Ueberschreitungen vorkommen, so müssen sie
sowieso vom Unternehmen bezahlt werden. Wir sind
mit diesem System gut gefahren.

Wenn nun beispielsweise die Strafanstalt Witz-
wil Arbeiten für 50,000 Fr. übernimmt und für diese
Arbeiten auch die Devissumme bekommt, so fällt
das für die Bundessubvention vollständig ausser
Betracht, ob die Strafanstalt Witzwil die Arbeiten macht
oder ob sie in Regie oder durch Unternehmer ausgeführt

worden sind. Das ist der Grund, warum diese
Spezialbestimmung aufgeführt ist.

Ich möchte beantragen, die Subvention von 20%
im Betrage von maximal 360,000 Fr. zu bewilligen,
die Ziffer 5 zu ersetzen durch Ziffer 3 der
Subventionsbedingungen für die übrigen Projekte und im
übrigen den hier festgesetzten Bedingungen zuzustimmen.

Ich kann bemerken, dass der Hauptkanal in
Ausführung begriffen ist; wir wollen hoffen, dass
die Ausführung bis nächsten Sommer so weit gediehen

ist, dass wir ein Bild über die Wirkungen des

Hauptkanals haben.

Brand, Präsident der Staatswirtschaftskommission.
Ich kann erklären, dass die Staatswirtschaftskommission

auch in diesem Falle dem Antrag der
Regierung zustimmt mit der Modifikation, wie sie
vom Herrn Landwirtschaftsdirektor mitgeteilt worden

ist. Die Kommission hat sich das Projekt an
Ort und Stelle angeschaut und sie ist trotz dem
grossen Kostenaufwand, den es erfordert, dazu ge-
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kommen, dem Grossen Rat Zustimmung zu den
Anträgen zu empfehlen. Man darf in diesem Tessen-
bergprojekt ein Kulturwerk allerersten Ranges
erblicken. Wenn es gelingt, die grosse Fläche zu urba-
risieren und sie zu einem grossen Ertrag zu bringen,
so wird für die Versorgung weiter Kreise etwas
Erspriessliches geleistet sein. Wir begrüssen auch,
dass dieses grosse Projekt bereits in Angriff
genommen ist und energisch durchgeführt wird, und wir
hoffen, dass es in andern Gegenden des Jura als
Vorbild betrachtet und nachgeahmt werde, denn es
ist unbedingt notwendig, dass im Jura im
Meliorationswesen mehr geschieht als bis dahin. Es hat sich
hier in der Weise eine glückliche Lösung gefunden,
dass man diese grosse Fläche durch die geschulten
Angestellten der Strafanstalt Witzwil, die sich ja im
Grossen Moos seit Jahren und Jahrzehnten die
Uebung im Drainieren angeeignet haben, der Kultur
zugänglich machen will und dass die Erfahrungen,
die man im Grossen Moos gesammelt hat, auf dem
Tessenberg praktisch verwertet werden. Sie
sehen, dass wir heute noch andere kleinere jurassische

Projekte zu behandeln haben; aber das jetzt
vorliegende Projekt ist seit einer Reihe von Jahren
beständig im Vordergrund gestanden und es ist
verdienstlich, dass es nunmehr der Verwirklichung

entgegengeführt wird. Es werden noch aus-
sergewöhnlich grosse Arbeiten zu machen sein,
allein mit der Hauptarbeit hat man, wie schon
erwähnt, in diesem Jahr beginnen können, so

" dass
schon im nächsten Jahr der Ertrag ein etwas
grösserer, ja ein wesentlich grosserer sein wird. Wir
empfehlen Ihnen aus den angeführten Gründen
Zustimmung zum Antrag des Regierungsrates.

Genehmigt.

ßeschluss :

Der Grosse Rat beschliesst gemäss dem
Antrag des Regierungsrates:

1. Dem Syndicat de drainage de la Montagne
de Diesse wird an die Ausführung einer rund
900 ha umfassenden, zu 1,800,000 Fr.
veranschlagten Entwässerung ein Staatsbeitrag von
20% der wirklichen Kosten, im Maximum
360,000 Fr., bewilligt.

2. Die Staatssubvention ist zahlbar nach Massgabe

der Verhältnisse der bezüglichen Kredite.
3. Drei Jahre nach Ausführung des Werkes

ist das trocken gelegte Land einer Grundsteuer-
schatzungsrevision zu unterwerfen.

4. Das Syndicat de drainage de la Montagne
de Diesse übernimmt die Pflicht, das ausgeführte
Werk stets in gutem Zustande zu erhalten.

5. Das in die Verbesserung einbezogene Land
ist sofort in einer Weise anzubauen, die den
grössten Ertrag ermöglicht; es darf der
landwirtschaftlichen Nutzung, sei es durch Torfausbeute,
Bauten oder anderswie, nur mit Einwilligung
der staatlichen Behörden und unter den von diesen

in jedem Fall zu bestimmenden Bedingungen
entzogen werden.

6. Das in die Drainage einbezogene Land darf
ohne spezielle Einwilligung des Regierungsrates
der Kultur nicht entzogen werden.

7. Durch die Bewilligung des Staatsbeitrages
soll die Frage nach der Art und Weise der
Durchführung der projektierten Meliorationsarbeiten in
keiner Hinsicht präjudiziert sein; vielmehr werden

Abänderungen am vorliegenden Projekte
ausdrücklich vorbehalten, und es wird der
Regierungsrat ermächtigt, solche Aenderungen zu
genehmigen oder auch direkt vorzuschreiben, beides
vorbehältlich der Zustimmung der zuständigen
Organe des Bundes. Namentlich aber werden
solche Aenderungen vorbehalten für die unter
das Entwässerungsprojekt fallenden, dem Staate
eigentümlich angehörenden und von ihm allfällig

noch weiter zu erwerbenden Grundstücke
im Gebiete des Entwässerungsprojektes.

8. Die Beiträge aus öffentlichen Mitteln (Bund,
Kanton und Gemeinden) an die Kosten der
projektierten Meliorationen sollen dem in Betracht
fallenden staatlichen Grundbesitze grundsätzlich
in gleicher Weise und gleicher Höhe zugute kommen

wie dem privaten Grundbesitze. Dagegen
übernimmt der Staat für sein Grundeigentum
auch die gleichen Eigentümerbeiträge wie die
übrigen Grundeigentümer.

9. Der Staat behält sich vor, die seinen Grundbesitz

betreffenden Arbeiten ganz oder teilweise
auf eigene Rechnung auszuführen. Alle Leistungen,

die er infolge dessen macht, bestehen sie
in Arbeit, Materiallieferung oder etwas anderem,
sind ihm auf denjenigen Beitrag anzurechnen,
den er als Grundeigentümer an die Durchführung
des Werkes zu zahlen hat. Der Wert der der-
massen anzurechnenden Leistungen wird durch
die Landwirtschaftsdirektion festgesetzt. Kann
sich die Genossenschaft mit dieser Festsetzung
nicht einverstanden erklären, so kann sie den
Entscheid des Regierungsrates anrufen; dieser
entscheidet endgültig.

10. Die Genossenschaft hat innerhalb Monatsfrist

nach Eröffnung des gegenwärtigen Beschlusses
dessen Annahme zu erklären.

Bodenverbesseruag ; Loveresse.

Moser, Landwirtschaftsdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Die Gemeinde Loveresse legt
ein Projekt vor, mit einem Kostenvoranschlag von
76,000 Fr., das ungefähr 40 ha umfasst. Ungefähr
die Hälfte liegt auf der linken und die andere auf!
der rechten Talseite. Das Projekt umfasst zum Teil
Land, das schon jetzt als Ackerland benützt wird;
der Boden ist sehr schwer und infolge des
Bergdruckes mehr oder weniger versumpft. Durch Drai-
nierung kann ein gutes Ackerland gewonnen werden.
Ich möchte beantragen, auf das Projekt einzutreten
und die Subvention zu bewilligen.

Brand, Präsident der Staatswirtschaftskommission.
Zustimmung.

Genehmigt.
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Beschluss:

Die Gemeinde Loveresse sucht um einen
Beitrag nach für eine auf dem dortigen Gemeindeland

geplante Entwässerung, die ein Gebiet von
40,5 ha umfasst und 76,000 Er. kosten soll.

Auf den Vorschlag des Regierungsrates ber
schliesst der Grosse Rat dem Gesuch unter
folgenden Bedingungen zu entsprechen:

1. Der Staatsbeitrag wird auf 20°/0 der
wirklichen Kosten, höchstens aber auf 15,200 Fr.,
festgesetzt. Er ist zahlbar nach Massgabe der
zur Verfügung stehenden Kredite.

2. Die Gemeinde Loveresse ist verpflichtet,
das Werk kunstgerecht auf Grundlage der Pläne
zu erstellen und auf ihre Kosten dauernd in
gutem Stand zu erhalten.

Bau und Unterhalt stehen unter Aufsicht der
staatlichen Behörden; diese sind berechtigt, die
den Verhältnissen entsprechenden Weisungen zu
erteilen.

3. Das in die Verbesserung einbezogene Land
ist sofort in einer Weise anzubauen, die den
grössten Ertrag ermöglicht; es darf der
landwirtschaftlichen Nutzung, sei es durch Torfausbeute,
Bauten oder anderswie, nur mit Einwilligung
der staatlichen Behörden und unter den von diesen

in jedem Fall zu bestimmenden Bedingungen
entzogen werden.

4. Das in die Verbesserung einbezogene Land ist
drei Jahre nach Vollendung der Arbeiten einer
Grundsteuerschatzungsrevision zu unterwerfen.

5- Die Gemeinde Loveresse hat innerhalb
Monatsfrist nach Eröffnung die Annahme dieses
Beschlusses zu erklären.

Bodenverbessernng ; Bachholterberg.

Moser, Landwirtschaftsdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Im Mai 1915 hat der Grosse
Rat an ein Meliorationsprojekt im Bucholterberg im
Kostenvoranschlag von 165,500 Fr. 20%, im Maximum

33,100 Fr., bewilligt. Das Projekt war vor
dem Jahre 1915 aufgestellt worden, in einer Zeit,
wo Arbeitslöhne und Materialpreise wesentlich
geringer waren. Unmittelbar nach Bewilligung der
Subvention, zum Teil schon vorher, hat man mit den
Arbeiten begonnen. Das Projekt ist durchgeführt,
es resultiert daraus eine Ueberschreitung von 22,000
oder rund 12%. Ich will bemerken, dass bei früheren

Projekten die Devissumme in den meisten FäL
len nicht erreicht worden ist. Man hat vorsichtig
devisiert, damit man nicht in den Fall gekommen
ist, eine Nachsubvention verlangen zu müssen. Wenn
hier eine Ueberschreitung von 12—13 % eingetreten
ist, so wird man zugeben müssen, dass sie in
Anbetracht der gewaltig gestiegenen Ausgaben für alle
Hauptfaktoren bei Ausführung der Drainage nicht
übermässig ist. Wir halten deshalb dafür, dass die
Nachsubvention am Platze ist und wir möchten
beantragen, 15% zu bewilligen. Wir halten
allerdings auch hier am Grundsatz fest, dass die Nach¬

subvention nicht ganz so hoch sein soll wie die
ursprüngliche Subvention.

Brand, Präsident der Staatswirtschaftskommission.
Aus den bereits angeführten Gründen musste

bei diesem Projekt die Devissumme überschritten
werden. Die Staatswirtschaftskommission stimmt der
Nachsubvention von 15% zu; ich verweise aber
auf das, was ich bei andern Projekten über die
Ausrichtung von Nachsubventionen gesagt habe. Es soll
grundsätzlich daran festgehalten werden, dass ein
Kostenvoranschlag genügend studiert werde, so dass
Nachsubventionen ausgeschlossen sind. Hier hat man
anerkennen müssen, dass namentlich die Fuhrlöhne
von Diessbach weg sehr stark angestiegen sind und
dass sich daraus und aus andern Verumständungen,
die die Genossenschaft nicht zu verantworten hatte,
eine Kreditüberschreitung ergeben hat. Es darf darauf

hingewiesen werden, dass dieses Terrain, das
entsumpft worden ist, auf einer Höhe von gegen 1000 m
liegt und dass sich da unerwartete Schwierigkeiten,
eingestellt haben, die bei andern Projekten nicht
vorhanden sind.

Aus diesen Gründen ist die Staatswirtschaftskommission
ebenfalls dazu gekommen, Ihnen die

Nachsubvention zu empfehlen; immerhin in dem
reduzierten Betrag von 15%, während die ursprüngliche
Subvention '20 % betragen hat.

Genehmigt.

Beschluss :

Der Flurgenossenschaft Buchholterberg wird
an die zu 22,500 Fr. veranschlagten Mehrkosten
ihrer Entwässerung ein Staatsbeitrag von 15 %
der wirklichen Kosten, im Maximum 3375 Fr.,
bewilligt unter den im Beschluss Nr. 1608 vom
15. April 1915 genannten Bedingungen.

Die Genossenschaft verpflichtet sich, das
erstellte Werk dauernd in gutem Zustande zu
erhalten.

Die Genossenschaft hat innerhalb Monatsfrist
nach Eröffnung die Annahme dieses Beschlusses
zu erklären.

Bodenverbesserang ; Conrronx-Conrrendlin.

Moser, Landwirtschaftsdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Bereits im Jahre 1911 hat die
Flurgenossenschaft bezw. die Gemeinde Courroux
ein Entwässerungsprojekt eingereicht und die
Landwirtschaftsdirektion hat diesem Projekt sofort alle
Aufmerksamkeit geschenkt; allein die Durchführung
war nicht möglich, weil in den dortigen Kreisen ein
Zwiespalt eingetreten ist und eine Einigung für die
Durchführung nicht gefunden werden konnte.

Man hat verschiedentlich auf die grosse Ebene von
Courroux aufmerksam gemacht und gefragt, warum
das grosse Terrain, das unmittelbar vor der Stadt
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Delsberg liegt, nicht schon lang drainiert sei.
Regierungsrat und Landwirtschaftsdirektion haben vor
einem Jahre Veranlassung genommen, die Leute
aufzufordern, in dieser Angelegenheit vorwärts zu
machen. Es ist sonst bei der Regierung nicht üblich,
die Leute zu ermuntern, ein Projekt zu fördern und.1

eine Subvention entgegenzunehmen, aber hier haben
wir das gemacht im Interesse der Gegend und weil
wir namentlich von Volkswirtschaftern aus der
Gegend selbst auf die Sache aufmerksam gemacht worden

sind.
Das ursprüngliche Projekt sah eine Entwässerung

und gleichzeitig auch eine Bewässerung vor, indem
einzelne Teile des Terrains sehr trocken sind. Man
hat die Bewässerung fallen lassen, eine Einigung ist
erzielt, mit den Arbeiten kann begonnen werden.
Der Regierungsrat beantragt dem Grossen Rat die
Bewilligung einer Subvention. Der Kostenvoranschlag

ist den heutigen Verhältnissen angepasst worden.

i

Bei diesem Anlass möchte ich mir erlauben, einige
kurze Remerkungen über die industrielle Landwirtschaft

im Anschluss an die Ausführungen des Herrn
Klening einzuflechten. Auch im Kanton Bern ist
eine Vereinigung für industrielle Landwirtschaft
entstanden. Soweit ich orientiert bin, haben sich die
von Roll'schen Eisenwerke sehr intensiv um dieses
Projekt in Courroux interessiert und sie werden
wahrscheinlich sofort eine grössere Fläche übernehmen.
Diese Uebernahme ist an den meisten Orten, namentlich

im Kanton Zürich, in der Weise durchgeführt
worden, dass das Land auf 10, 15 oder 20 Jahre an.
die Vereinigung für industrielle Landwirtschaft
verpachtet wird. Es sind gewöhnlich grössere Etablis-
semente, die für ihre Arbeiter gewisse Artikel
produzieren wollen. Das Land "wird also auf eine
Anzahl von Jahren verpachtet, der Pächter entrichtet
einen Pachtzins, der je nach den Verhältnissen grösser

oder kleiner ist und er übernimmt auch die
Verpflichtung, die Entsumpfung auf eigene Kosten
durchzuführen. Wenn das der Fall ist, so ist begreiflich,
dass der betreffende Pächter die Gewissheit haben
muss, den Boden während einer gewissen Anzahl
von Jahren benützen zu können, um die durch die
Drainage entstandenen Kosten einigermassen zu
amortisieren. Auch hier in Bern hat sich eine Vereinigung

gebildet, die auf diesem Wege Land zu
erwerben sucht.

Es ist ohne weiteres zuzugeben, dass die Verhältnisse

für die industrielle Landwirtschaft im Kanton
Bern nicht so günstig sind wie etwa in der
Ostschweiz, wo sehr viel Land vorhanden ist und die
Gemeinden gern Land abgeben, weil dort die
Industrialisierung der Bevölkerung viel weiter
vorgeschritten ist als im Kanton Bern. Bei unsern
Landwirten besteht an den meisten Orten ein grosser
Landhunger, sie sind nicht geneigt, noch Land
abzutreten. Es gibt aber Verhältnisse, wo ein
Zusammenarbeiten zwischen Industrie und Landwirtschaft
in diesem Sinne am Platze ist und aus verschiedenen

Gründen nur begrüsst werden kann; so schon
aus dem Grunde, dass Land energisch bearbeitet
wird, das bis dahin wenig abgetragen hat und darum,
dass von anderer Seite die Kosten der landwirtschaftlichen

Produktion ganz einwandfrei festgestellt werden.

Das scheint mir sehr wichtig zu sein. Wenn
grosse Unternehmungen das machen, wenn sie die

gleichen Arbeitslöhne ausrichten, wie sie in der
Industrie üblich sind, so werden sie sehen, dass eben
die Auffassung, die hie und da herrscht, dass die
Kosten viel geringer sind, nicht richtig sind. Das wird
sicher zur Abklärung der ganzen Frage beitragen,
und deshalb hat auch die Landwirtschaft durchaus
keinen Grund, gegen derartige Bestrebungen
aufzutreten.

Hier soll nun ein Teil der grossen Fläche von:
230 ha in dieser Weise bewirtschaftet werden. Ich
möchte aber auch die Gemeinde Delsberg auf die
Sache aufmerksam machen. Gerade sie hätte ein
grosses Interesse daran, ein Areal in intensive
Bewirtschaftung zu nehmen, denn eine Absatzmöglichkeit
ist an solchen Orten für alle Produkte, die da wachsen,

bei einer so stark entwickelten Industrie immer
vorhanden. Die Ebene von Courroux in einer Höhenlage

von 450 m muss als denkbar günstig bezeichnet

werden. Ich möchte Ihnen beantragen, das Projekt

zu genehmigen und den Kredit zu bewilligen.

Brand, Präsident der Staatswirtschaftskommission.
Die Staatswirtschaftskommission unterstützt die

Ausführungen der Landwirtschaftsdirektion in allen
Teilen. Es gibt eine Anzahl Mitglieder des Rates,
die die Ebene Bellevie aus eigener Anschauung kennen,

namentlich diejenigen, die einmal im Jura
Militärdienst geleistet oder sonst in der Gegend von
Delsberg zu tun gehabt haben. Ferner sind die
Mitglieder der früheren Staatswirtschaftskommission
auch durch Augenschein über die Verhältnisse aufgeklärt.

Man hat bereits im September 1917 Anlass
genommen, dieses grosse Terrain anzuschauen, nachdem

von verschiedenen Seiten das Bedauern darüber
ausgesprochen worden war, dass die Ebene nicht mehr
kultiviert wird. Alle Fachleute, insbesondere alle Landwirte

haben ihre Verwunderung darüber ausgesprochen,
dass man mit der intensiven Bewirtschaftung

dieses Landes, der natürlich eine Entwässerung
vorangehen müsste, so lange zugewartet hat. Die Erklärung

ist darin gefunden worden, dass die Industrialisierung

in Delsberg sehr weit vorgerückt ist und
dass man die Arbeitskräfte für die Bebauung des
Landes nicht finden konnte. Man darf auch
sagen, dass der Streit zwischen den beteiligten
Grundeigentümern und der Gemeinde die Verwirklichung des
Projektes, das bereits im Jahre 1911 konkrete Gestalt
angenommen hatte, lähmend beeinflusst hat. Durch
das Drängen von verschiedenen Seiten ist es nun
gelungen, die beteiligten Gemeinden und Grundeigentümer

dazu zu bringen, dass sie das Land entwässern
lassen und dass sie suchen, daraus das zu ziehen,
was es nach seiner Beschaffenheit und Lage
unbedingt abwerfen wird.

Dabei kann man in der Tat die Befürchtung
haben, dass nicht genügend qualifizierte Landwirte in
der Gegend sein werden, um das Land von Anfang an
in richtige Bewirtschaftung zu nehmen; allein nachdem

man uns hat sagen können, dass hier nun ein
Versuch mit der industriellen Landwirtschaft
gemacht werden soll, dass die von Roll'schen
Eisenwerke, die über sehr grosse Mittel verfügen, einen
wesentlichen Teil dieser Ebene in Kultur nehmen,
glaubten wir uns beruhigen zu dürfen. Durch das gute
Beispiel wird es möglich sein, nach und nach Pächter

heranzuziehen, die das Land gegen angemessenen
Pachtzins bearbeiten, wenn sich vielleicht dièse
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oder jene Gemeinde nicht mehr darum interessiert
oder nicht mehr genügend Arbeitskräfte zur Verfügung

hat.
Wir halten dafür, dass es höchste Zeit war, dieses

Projekt durchzuführen und wir sind namentlich der
Landwirtschaftsdirektion zu Dank verpflichtet, dass
sie hier geradezu darauf ausgegangen ist, das Projekt
zu fördern. An andern Orten kommen die Leute
überall ganz von selbst, die Flurgenossenschaften
bilden sich und sie müssen auf die Behandlung ihrer
Projekte warten. Hier hat man, wie ich den Akten
entnommen habe, am 21. September die Zustimmung
der Gemeinden bekommen, das Projekt durchzuführen

und man hat daraufhin sofort die Akten in Zirkulation

gesetzt, um die Angelegenheit noch in dieser
Session zur Sprache bringen zu können. Es darf der
Erwartung Ausdruck verliehen werden, dass die Stadt
Delsberg, die sich in unmittelbarer Nähe dieser grossen

Ebene befindet, auch ihrerseits ein Interesse an
deren Kultivierung nehmen werde, denn es ist nicht
nur eine Sache der Grundeigentümer und der
Gemeinden von Courroux und Courrendlin, sondern eine
Angelegenheit, die im Interesse der ganzen Umgebung
liegt. Wenn man im Jura sagen kann, dass es sich
auch bei dieser grossen Ebene gelohnt hat, die
Entwässerung durchzuführen, so wird sicher auch in
anderen Gegenden, wo noch solche versumpfte
Gebiete sind, die nicht genügend Ertrag abwerfen, Leben
in die Grundeigentümer hineinkommen. Wir denken

speziell an die Ajoie, wo bedeutend mehr
gebaut, werden könnte als bisher. Wir empfehlen auch
dieses Projekt zur Genehmigung.

Genehmigt.

Beschluss:

Die Flurgenossenschaft Courroux-Courrendlin
sucht um einen Beitrag nach für eine in der
Ebene «Bellevie» (Gemeinden Courroux und
Courrendlin) geplante Entwässerung, die ein
Gebiet von 230 ha umfasst und 373,000 Fr. kosten
soll.

Auf den Vorschlag des Regierungsrates be-
schliesst der Grosse Rat, dem Gesuch unter
folgenden Bedingungen zu entsprechen:

1. Der Staatsbeitrag wird auf 20% der
wirklichen Kosten, höchstens aber auf 74,600 Fr. y

festgesetzt. Er ist zahlbar nach Massgabe der
zur Verfügung stehenden Kredite.

2. Die Flurgenossenschaft Courroux-Courrendlin
ist verpflichtet, das Werk kunstgerecht auf

Grundlage der Pläne zu erstellen und auf ihre
Kosten dauernd in gutem Stand zu erhalten.

Bau und Unterhalt stehen unter Aufsicht der
staatlichen Behörden; diese sind berechtigt, die
den Verhältnissen entsprechenden Weisungen zu
erteilen.

3. Das in die Verbesserung einbezogene Land
ist sofort in einer Weise anzubauen, die dein

grössten Ertrag ermöglicht; es darf der
landwirtschaftlichen Nutzung, sei es durch Torfausbeute,,
Bauten oder anderswie, nur mit Einwilligung
der staatlichen Behörden und unter den von diesen

in jedem Fall zu bestimmenden Bedingungen
entzogen werden.

Tagblatt des Grossen Rates.

4. Das in die Verbesserung einbezogene Land ist
drei Jahre nach Vollendung der Arbeiten einer
Grundsteuerschatzungsrevision zu unterwerfen.

5. Insofern und insoweit Staatsstrassen im
Gebiete des Entwässerungsprojektes liegen, ist
der Staat berechtigt, das daherige Strassenab-
wasser ohne besonderes Entgelt an die subventionierten

Entwässerungsanlagen anzuschliessen.
6. Die Genossenschaft hat innerhalb Monatsfrist

nach Eröffnung dieses Beschlusses dessen
Annahme zu erklären.

Bodenverbesserung ; Tliali- und Gwattmoos.

Moser, Landwirtschaftsdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Wir kämen zum letzten
Geschäft, das der Grosse Rat heute zu erledigen hat.
Es betrifft die Entsumpfung des sog. Thali- undi
Gwattmooses in den Gemeinden Biglen, Grosshöchstetten,

Schlosswil und Worh. Es ist dem Grossen
Rat bekannt, dass in den letzten Jahren im Amt
Konolfingen mehrere grosse Projekte ausgeführt worden

sind, so in Stalden-Konolfingen, in Zäziwil, in
Grosshöchste:ten und endlich in Grosshöchstetten-
Schlosswil. Das heutige Projekt betrifft nun die
Entsumpfung 'des sog. Thali- und Gwattmooses in einer
Fläche von ca. 130 ha im Kostenvoranschlag von;
ca. 350,000. Auch hier sind die Arbeiten im Gang,
zum Teil fertig.

Ich möchte den Grossen Rat auf die Bestimmung
in Ziffer 7 aufmerksam machen, wonach hier eine
Nachsubvention ausgeschlossen ist. Das geschieht
deshalb, weil dieser Kostenvoranschlag vom
Projektverfasser, Ingenieur Hauenstein, unter dem 18.
September letzthin revidiert eingereicht worden und nach
unserer Auffassung so bemessen ist, dass er auch
mit Rücksicht auf die erhöhten Arbeitslöhne und
Materialkosteti genügen soll. Deshalb möchten wir
die Bestimmung aufnehmen, dass die Subvention von
20% das Maximum sein soll. Ich möchte
beantragen, die Subvention so zu beschliessen, wie sie
beantragt wird.

Brand, Präsident der Staatswirtschaftskommission.
Zustimmung.

Genehmig:.

Beschlnss:

Die Flurgenossenschaft des Thali- und
Gwattmooses sucht nach um einen Beitrag für eine
in den Gemeinden Biglen, Grosshöchstetten,
Schlosswil und Worb geplante Entwässerung, die
ein Gebiet von 133 ha umfasst und zu 350,000 Fr.
veranschlagt ist.

Auf den Vorschlag des Regierungsrates be~
schliesst der Grosse Rat, dem Gesuch unter
folgenden Bedingunigen zu entsprechen:

1. Der Staatsbeitrag wird auf 20% der
wirklichen Kosten, höchstens auf 70,000 Fr., fest-
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gesetzt. Er ist zahlbar nach Massgabe der zur
Verfügung stehenden Kredite.

2. Die Genossenschaft ist verpflichtet, das
Werk kunstgerecht auf Grundlage der Pläne' zu
erstellen und auf ihre Kosten dauernd in gutem
Zustande zu erhalten.

Bau und Unterhalt stehen unter Aufsicht der
staatlichen Behörden; diese sind berechtigt, die
den Verhältnissen entsprechenden Weisungen zu
erteilen.

3. Das in die Verbesserung einbezogene Land
ist sofort in einer Weise anzubauen, die den
grössten Ertrag ermöglicht ; es darf der
landwirtschaftlichen Nutzung, sei es durch Torfausbeute,
Bauten oder anderswie, nur mit Einwilligung der
staatlichen Behörden und unter den von diesen
in jedem Fall festzusetzenden Bedingungen
entzogen werden.

4. Das in die Verbesserung einbezogene Land
ist drei Jahre nach Vollendung der Arbeiten einer
Grundsteuerschatzungsrevision zu unterwerfen.

5- Insofern und insoweit Staatsstrassen im
Gebiete des Entwässerungsprojektes liegen, ist
der Staat berechtigt, die Anlagen zur Strassen-
entwässerung ohne besonderes Entgelt an die
Drainage der Genossenschaft anzuschliessen.

6. Die Unterführung der Drainstränge bei den
vorhandenen Staatsstrassen hat nach den
Anordnungen der staatlichen Behörden zu geschehen.

7. Eine Nachsubvention an eine allfällige
Ueberschreitung des Kostenvoranschlages leistet
der Staat unter keinen Umständen.

8. Die Genossenschaft hat innerhalb Monatsfrist

nach Eröffnung dieses Beschlusses dessen
Annahme zu erklären.

M. le Président. Déjà au mois de septembre M
Schwarz m'a écrit pour me dire qu'en raison de son
élection au Grand Conseil il donnait sa démission de
membre du Tribunal administratif, parce qu'il estimait
inadmissible qu'un député fît en même temps partie
de ce tribunal. Sa lettre a été envoyée à M. Gobât,
vice-président du Tribunal de commerce qui me l'a
transmise l'autre jour. M. Schwarz maintient sa
décision. Il y aura donc lieu de procéder à son
remplacement. Je vous propose en tout cas de prendre
acte de cette démission et de l'accepter avec
remerciements pour les services rendus. L'élection du
remplaçant de M. Schwarz sera fixée à une séance
ultérieure.

Voranschlag für das Jahr 1919.

(Siehe Nr. 26 der Beilagen.)

Eintretensfrage.
Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des

Regierungsrates. Es ist wohl sämtlichen Mitgliedern
des Grossen Rates gegangen wie mir, als ich das
Budget in die Hand bekam: Es hat mich ein Schrek-

ken erfasst vor den gewaltigen Summen, die uns
entgegentreten, namentlich in den Ausgaben. Wir
haben schon letztes Jahr geglaubt, wo die Summe von
5 Millionen als endgültiges Buldgetdefizit aus den
Beratungen des Grossen Rates hervorgegangen ist,
dass das die grösste Zahl sei, die wir in der berniL
sehen Fin^nzgeschichte kennen lernen müssen. Wir
haben uns getäuscht, wie manche andere Sterbliche
in den letzten Jahren auch, und wir haben heute eine
Summe von IIV2—^ Millionen. Wenn die Herren

die Zahlen vergleichen, so sehen sie, dass nur
2/3 der Ausgaben des Budgets durch Einnahmen
gedeckt sind und ein voller Drittel ungedeckt bleibt.
Man fragt sich, wie die Verhältnisse sich im Laufe
eines Jahres so stark verändern konnten. Die Antwort
liegt darin, dass der Druck der Kriegszeit von Tagi
zu Tag zunimmt, und zwar nicht gleichmässig,
sondern dass er sich in einem immer höheren Masse
geltend macht. Die Ausgabenvermehrung, die wir
sozusagen in allen Rubriken haben, mit Ausnahme
einer allereinzigen, lässt sich, doch im allgemeinen
auf Ausgabenrubriken zurückführen, die insbesondere
dem Druck der heutigen Kriegsverhältnisse ausgesetzt
sind. Ich habe bereits gesagt, dass alle Ausgabenrubriken

mit einer einzigen Ausnahme zugenommen
haben. Aber die Rubriken der Verwaltung, namentlich

diejenigen der eigentlichen Bureaukratie,
allgemeine Verwaltung, Gerichtsverwaltung, Justiz und
Polizei, haben nicht sehr wesentlich zugenommen;
die Zunahme ist wesentlich in denjenigen Zweigen,
die der Wohlfahrtstätigkeit des Staates im weitesten
Sinne des Wortes dienen, Unterricht, Armenwesen,
Gesundheitswesen, und sie ist namentlich wesentlich
dort, wo man alles hingetan hat, was mit dem Krieg
unmittelbar zusammenhängt, in der Hoffnung, es
werde bei ruhigeren Verhältnissen verschwinden, im
Unvorhergesehenen. Wenn Sie die Verhältnisse von
1917 mit 1919 vergleichen, so werden Sie sehen,
dass der Posten Unvorhergesehenes um gegen 4
Millionen zugenommen hat, was auf zwei ganz bestimmte
Gründe zurückzuführen ist. Einmal auf die
Ausgaben für billige Lebensmittel, die mit 1 Million
budgetiert sind, und sodann auf die Teuerungszulagen;

beides zusammen macht gegenüber dem letzten
Jahr eine Vermehrung von 3,700,000 Fr. aus.

Ein anderer grosser Posten, der auch direkt mit
dem Krieg zusammenhängt, ist der Minderertrag der
Salzhandlung. Wir hatten die Salzhandlung letztes

Jahr mit einer Einnahme von etwas über 400,000
Fr. eingesetzt; im Budget für 1919 ist ein Ausgaben-
überschuss von 400,000 Fr. eingesetzt, so dass wir
auch hier eine Verschlechterung des Budgets von über
800,000 Fr. haben, die ganz offenbar mit den
Kriegsverhältnissen zusammenhängt. Sie ist auf die
Zunahme des Ankaufspreises zurückzuführen, der
seinerseits auf die erhöhten Kohlenpreise und Löhne
zurückgeht, und sie ist ferner auf erhöhte Kosten
aller Art, wie Frachten und dergleichen, zurückzuführen,

wie aus dem dem Grossen Rat ausgeteilten
Vortrag ersichtlich ist. Wenn man diese beiden
Hauptposten zusammenzählt, so gibt das Millionen,

also ungefähr die Vermehrung des Defizits
gegenüber dem letzten Jahr. Die Ausgabenvermehrungen

in den andern Rubriken werden durch die
Vermehrung der Einnahmen aufgehoben.

Es ist vielleicht bei' diesem Anlass auch die Frage
am Platz, wieso die Ausgaben überhaupt in einem
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derartigen Mass zunehmen konnten, wie unser
Finanzhaushalt überhaupt beschaffen ist, wofür wir die
Sachen ausgeben. Geben wir sie aus für die Bedürfnisse

der Verwaltung, gewissermassen unproduktiv,
oder geben wir sie aus für Wohlfahrtszwecke? Sind
es produktive Ausgaben in allen möglichen Formen,
wie sie dem heutigen Staat auferlegt werden? Wenn
man vergleicht, was die Verwaltung im engern Sinne
im Jahre 1913 gekostet hat und was sie im Jahre
1919 kosten soll, so finden wir im Jahre 1913 eine
Ausgabe von 4,200,000 Fr. und im Jahre 1919 eine
solche von 4,400,000 Fr., also eine Zunahme, die
sich durch die im Laufe dieser Jahre eingetretenen
Veränderungen wohl rechtfertigen lässt. Die eigentliche

Bureaukratie kostet uns also mit andern Worten,

abgesehen von den Teuerungszulagen, die im
Unvorhergesehenen untergebracht sind, heute nicht
wesentlich mehr als vor 5 Jahren; hingegen kostet uns
mehr alles dasjenige, was man als Wohlfahrtsaus*-
gaben bezeichnen kann, Schulwesen, Armenwesen,
Unvorhergesehenes im umschriebenen Sinne.

Alle diese Ausgaben haben sich im Jahre 1913 auf
ungefähr 15 Millionen belaufen, fm Jahre 1919 werden

es 24 Millionen sein. Es hat sich also in den
vier Kriegsjahren eine Zunahme von 9 Millionen
ergeben, also jährlich eine solche von über 2 Millionen.
Die Anforderungen, die an unsere Volkswirtschaft,
namentlich von den bedürftigen Schichten unseres
Volkes an den Staat gestellt werden, wachsen von Tag
zu Tag. Es ist sozusagen kein Gebiet der Tätigkeit
des Staates, das nicht grössere Ansprüche aufweist.
Auf diesem Gebiet der Wohlfahrtsausgaben ist also
die starke Vermehrung entstanden. Das ist insofern
ein Trost, als wir sagen können, dass das nicht
unproduktive Ausgaben sind, dass unsere Mehrausgaben
nicht in die eigentliche Bureaukratie hineingehen,
sondern auf alle diejenigen Gebiete entfallen, deren
Pflege man dem modernen Wohlfahrtsstaat zuweist.
Wenn man die Hauptposten herausnimmt, so sehen
wir, dass seit dem Jahre 1913 die Ausgaben für den
Unterricht um mehr als 1 Million zugenommen haben,,
ebenso diejenige für das Armenwesen um 1 Millipn
und für das Gesundheitswesen ungefähr um T/2 Million

und für Unvorhergesehenes, worunter in der
Hauptsache die Teuerungszulagen und Beiträge für
billige Lebensmittel enthalten sind, um mehr als 5

Millionen. Das gibt in runder Summe 8 Millionen,
also ungefähr die Zahl, die ich vorher genannt habe.
Die übrigen Posten verteilen sich auf alle übrigen
Rubriken. Dazu kommt der Minderertrag der
Salzhandlung. Während die Salzhandlung im Jahr 1913
900,000 Fr. abgeworfen hat, soll sie im kommenden
Jahr 400,000 Fr. kosten, also eine budgetäre
Schlechterstellung von 1,300,000 Fr.

Nun haben wir uns schon zum fünften Mal mit
diesen Kriegsbudgets zu Befassen und es erhebt sich
die Frage, ob man heute noch die gleiche Antwort
geben darf, wenn man die Zukunft des Staatshaushaltes

besprechen will, wie sie bis dahin möglich
war, nämlich die, dass das Ausgaben sind, die durch
den Krieg veranlasst werden und von denen man
annehmen darf, dass sie auch wieder zurückgehen
werden, wenn der Krieg aufhört. Diese Rechnung
habe ich im Auftrag des Regierungsrates hier im
Rat schon mehrmals gemacht; ich glaube, wir können

sie nicht mehr machen, denn die Erschütterungen
des Weltkrieges sind nun so tiefgehend, dass es nicht

möglich sein wird, beim Aufhören des Weltkrieges
zu sagen, jetzt gehe man einfach zum alten Budget
zurück. Sie alle haben das in den letzten Tagen
augenscheinlich gesehen. Wir alle zusammen haben
gehofft, wenn der Waffenstillstand komme, werden
wieder ruhigere Zeiten eintreten und die Verhältnisse
sich wieder zurückbilden. Wir sehen das Gegenteil

und wir werden damit rechnen müssen, dass die
Veränderungen in der gesamten Wirtschaft des Volkes

und des Staates so tief sind, dass in absehbarer
Zeit von einer Rückkehr zu den alten Zahlen nicht
die Rede sein kann. Wir haben' ein sprechendes
Beispiel bei den Teuerungszulagen. Man hat
immer geglaubt, und es ist im Grossen Rat mehrmals
gesagt worden, sie würden wieder verschwinden..
Nur_ werden sie in Besoldungserhöhungen umgewandelt

und noch etwas dazu, aber das wird eine
bleibende Ausgabe sein, die wir auf alle Zeiten übernehmen

müssen. So wird es in einer ganzen Reihe von
Richtungen sein und wir haben deshalb den Trost
nicht mehr, dass das Kriegsende vor der Türe stehe
und die Ausgaben zurückgehen werden, sondern wir
werden mit einem grossen Teil dieser Ausgaben als
bleibenden rechnen müssen.

Es ist also nicht mehr damit gemacht, dass man
die Hoffnung auf den Frieden ausdrückt, sondern
man wird sich die Frage vorlegen müssen, wie wir
diese Ausgaben decken sollen. Da ist nun, solange
irgend ein Finanzwesen besteht, die Antwort jedes
Finanzdirektors eine doppelte gewesen. Er hat einmal

gesagt: «Wir müssen sparen», und sodann: «Wir
müssen neue Mittel haben». Das Sparen ist dasjenige,
was die Leute am liebsten hören. Wenn man sagt,
der Staat müsse Geld haben, so ist die Antwort ganz
allgemein die: «Ihr Herren, spart». Das ist
ausserordentlich e.nfach- Dazu sagt man uns noch :

«Schränkt die Schreibereien in der Bureaukratie
und alles was drum und dran hängt, auf ein menschliches

Mass ein». Nun hat das eine bestimmte
Grenze, denn die Verwaltung muss laufen. Auch
wenn wir unsere gesamte Bureaukratie, die eigentliche

Staatsverwaltung mit den 4 Millionen, die sie
kostet, die allgemeine Verwaltung, Gerichtsverwaltung
mit allem was drum und dran hängt, unterdrücken,
haben wir immer noch ein Budgetdefizit von 8
Millionen. Nun ist es klar, dass wir die allgemeine
Verwaltung nicht unterdrücken können, dass sie auch
ihre Existenzberechtigung hat. Man kann nur einen
bestimmten Teil vermeiden, und auch das ist leider
nur in ganz engen Grenzen möglich. Wenn man
uns sagt, wir sollen sparen, so ist das ein allgemeiner
Begriff. Wenn man in der Tat an einem Ort spart
in der allgemeinen Verwaltung und sagt, dass wir
da nichts mehr ausgeben, so sind die gleichen Leute,
die uns das Rezept gegeben haben, wieder da und
sagen uns: «In der Tat, spart, aber nicht hier, sondern
hier muss man mehr geben». Wie manchmal kommt
es vor, dass eine Deputation auf irgend einer Direktion

des Regierungsrates erscheint, geführt von einem
Mitglied des Grossen Rates, die uns beweisen will,
dass man nur gerade da nicht sparen solle. Manchmal

handelt es sich um eine Anstellung, die man
aufheben, oder um eine Kommission, der man weniger

Geld zur Verfügung stellen will, immer kommen
Deputationen. Je nach ihrer Natur sagen die einen
freundschaftlich, die andern schärfer und die, die
ganz versiert sind, sagen es am Telephon, was das
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für eine Knauserei sei, wenn das nicht sofort in
Ordnung komme, werde man im nächsten Grossen Rat
hören, was für ein Ungewitter losgehe. Das ist die
Praxis. Es wird vielleicht der eine oder der andere
der anwesenden Herren dabei sein, aber jedenfalls
von denen, "die abwesend sind, hat ein grosser Teil
mitgeholfen und tut es heute noch. Also das Sparen
hat seine ganz bestimmten Grenzen, und wenn wir
auch so gut als möglich schauen, kann es nicht über
ein gewisses Mass hinaus getrieben werden-

Das andere isj die Vermehrung der Einnahmen.
Der Regierungsrat hat in dem vor einem Jahr dem
Grossen Rat erstatteten Gericht über die Finanzlage
des Staates auf eine Einnahme hingewiesen: auf
die Vermehrung des Vermögensertrages. Wir haben
ein Vermögen von 60 Millionen. Das Rohvermögen
ist bedeutend grösser. Ihm stehen eine Reihe von
Millionen in Anleihensform als Schulden gegenüber.
Wenn es gelingt, aus dem Vermögen, aus unseren
Kapitalien, Wäldern, Liegenschaften, Aktien aller Art,
einen Mehrertrag herauszubringen, so ist das natürlich

diejenige Einnahmevermehrung, die weitaus am
leichtesten geht, gewiss leichter als ein neues Steuergesetz.

Wir haben vor einem Jahr mit vollem Recht
darauf hinweisen müssen, dass man in dieser Bezie-
hung namentlich bei den Eisenbahnkapitalien ganz
bestimmte Erwartungen aussprechen könne. Rei Kriegsbeginn

sind eine Reihe von Eisenbahngesellschaften
in Schwierigkeiten geraten, sie haben diese
Schwierigkeiten überwunden, sie haben sich erholt, und man
durfte annehmen, dass für das Jahr 1917 die
Rechnungen einer ganzen Reihe von Gesellschaften
erlauben werden, entweder Dividenden zu bezahlen oder
zu erhöhen, oder ihre alten Schulden so zu vermindern,

dass in absehbarer Zeit ein Ertrag möglich ist.
Nun ist seither auch diese Hoffnung verschwunden,

denn seitdem die Kohlenpreise sechsmal so hoch
stehen wie vor dem Krieg, und seitdem bei den
Eisenbahnen die Teuerungszulagen eine Höhe angenommen
haben, wie es gegenwärtig der Fall ist, ist es nicht
mehr möglich, das Gleichgewicht aufrecht zu erhallten.

Von allen Seiten des Kantons kommt im Gegent-
teil die Meldung, dass wir den Eisenbahnen zu Hilfe
kommen müssen, so dass in dieser Richtung
vorläufig nicht mehr viel zu hoffen ist und wir froh
sein können, wenn man nicht neue Gelder in die
Eisenbahnen stecken muss.

Dagegen haben sich andere Teile unseres Vermögens

besser entwickelt. Ich erwähne in dieser Beziehung

einmal die Waldungen, die bekanntlich nur
mit einem Teil ihres Reinertrages in der laufenden
Rechnung erscheinen, während ein anderer Teil in
die Forstreserve gelegt wird. Die Zunahme der
Forstreserve in den Jahren 1916 und 17 hat, wie die Herren

aus der Staatsrechnung gesehen haben, gestattet,
die sämtlichen Notstandsarbeiten, die im Laufe

des Krieges auf dem Gebiete der Bauten oder der
Landwirtschaft, z. B. Bodenverbesserungen, ausgeführt

werden mussten, zu bezahlen. Wir haben der
Forstreserve einen Betrag zwischen 7 und 800,000 Fr.
entnehmen können, um daraus diese Kriegsschulden
zu tilgen; wir wollen hoffen, dass es auch in Zukunft
so bleiben werde.

Ein anderer Teil des Vermögensertrages ist der
Ertrag unserer Liegenschaften. Dass unser Rathaus und
unsere anderen Bureaukratengebäude uns nicht mehr
abtragen, igt klar; sie kosten uns im Gegenteil mehr,

weil wir alles mögliche haben einrichten müssen und
weil die Beheizung usw. mehr kostet. Dagegen
haben wir die Erscheinung, dass uns der landwirtschaftliche

Grundbesitz des Staates in den Kriegszeiten
eine sehr starke Hilfe gewesen ist. Bekanntlich ist
der grösste Teil dieses landwirtschaftlichen
Grundbesitzes als Grundlage für irgend einen • Anstaltsbetrieb

bestimmt, und da sehen wir nun, dass alle
diejenigen Anstalten, die einen landwirtschaftlichen
Betrieb von genügender Grösse als Grundlage haben,
den Staat zur Stunde nicht viel mehr kosten als
vor dem Krieg. Sie haben sich so einrichten können,
dass sie aus dem Mehrertrag der Landwirtschaft auf
der einen Seite, aber auch aus Bodenprodukten, die
sie vielleicht etwas anders herstellen als vor dem
Krieg, ihre Bedürfnisse befriedigen konnten. Das
hat eine Folge gehabt, die man vielleicht in den
Staatsrechnungen nicht so ganz offenkundig sieht,
dass uns diese Anstalten in der Hauptsache nicht
mehr abtragen, aber auch nicht mehr kosten als vor
dem Krieg. Wenn wir in der Staatsrechnung einen
Vergleich zwischen denjenigen Anstalten ziehen, die
keinen landwirtschaftlichen Betrieb haben, wie das
Frauenspital oder die Seminarien mit Konvikt, und
denjenigen, die auf einem Landwirtschaftsbetrieb
aufgebaut sind, so sieht man den Unterschied mit aller
Deutlichkeit. Die einen kosten 20-, 30-, 50,000 Fr.
mehr als vor dem Krieg, die andern haben sich ungefähr

in den Grenzen halten können, wie vor dem
Krieg. Man sieht ganz gut, bei welchen Anstalten
der landwirtschaftliche Betrieb der Grösse der
Anstalt nicht vollständig entspricht. So ist z. B. bei
den Irrenanstalten die Zunahme der Kosten in der
Hauptsache darauf zurückzuführen, dass sie aus dem
eigenen Betrieb nicht genügend Lebensmittel produzieren

können und deshalb auf den Zukauf angewiesen

sind, so dass infolgedessen die Preiserhöhung
spürbar wird wie für jeden einzelnen Privatmann,
während sie im Budget nicht auf den ersten Blick
sichtbar wird, aber doch bei näherer Prüfung ohne
weiteres nachweisbar ist.

In dieser Beziehung hat uns uhser Vermögen nicht
im Stich gelassen, sondern es hat uns nach einer
Zusammenstellung, die ich zuhanden der
Staatswirtschaftskommission habe machen lassen, eine Hilfe
gebracht, die sich für das Jahr 1917 gegenüber 1913
ungefähr auf eine Million beziffert. Auch das ist
eine Summe, die gegenüber der gewaltigen Zunahme
der Ausgaben, welche in viele Millionen hineingeht,
nirgends hinreicht.

Wir werden infolgedessen schauen müssen, wie
wir neue Einnahmequellen finden. Der Grosse Rat
wird sich in der laufenden Session mit mehreren
derartigen Geschäften befassen müssen. Das
Erbschaftssteuergesetz liegt zur zweiten Lesung bereit, die
Erhöhung des Salzpreises ist in Gesetzesform bereits
zum zweiten Mal vor dem Grossen Rat; in der
laufenden Session wird auch der Vorschlag des
Regierungsrates kommen, eine Hauptrevision der
Grundsteuerschatzungen vorzunehmen. Wir werden in kurzer

Zeit das weitere Postulat, das vom Grossen Rat
angenommen wurde, die Vermehrung der
Handänderungsgebühren, verwirklichen. Es wird dieses und
jenes kommen, und wenn wir auf der einen Seite
bei den neuen Ausgaben vorsichtig sind, und auf der
andern Seite weitherzig in der Fassung dieser
Vorlagen, so glaube ich, dass es möglich sein werde,
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das Defizit in absehbarer Zeit zum Verschwinden
zu bringen. Wir werden naturgemäss mit einer
Vermögensverminderung aus der Kriegszeit hervorgehen;
das ist nicht zu vermeiden, aber wir wollen froh sein,
wenn sich dieselbe in bestimmten Grenzen hält. Es
sind bekanntlich weder bei uns, noch ausserhalb der
Schweizergrenze nicht alle Staaten in diesem Fall.
Immerhin darf man nicht vergessen, dass wir
gegenüber der Eidgenossenschaft — um dieses
Beispiel zu nehmen — insofern im Nachteil sind, als
unsere Hilfsmittel bedeutend kleiner sind und das
Quellgebiet, das uns zur Verfügung steht, lange nicht
so ausgedehnt ist wie beim Bund. Alle grossen
Finanzquellen werden von der Eidgenossenschaft in
Anspruch genommen; sie greift auf Gebiete, die bis
dahin den Kantonen vorbehalten waren. Wir müssen
uns darein schicken. Ich habe persönlich die
Meinung, dass wir alles tun müssen, um den Bund finanziell

ebenfalls zu stärken und dass wir schauen müssen,

wie wir mit dem auskommen können, was den
Kantonen bleibt. Ich glaube — ich wiederhole das —
es wird möglich sein; ich habe bereits bei der Beratung

der Staatsrechnung gesagt, dass es nicht eine
Frage der Leistungsfähigkeit unseres Landes ist,
sondern eine Frage des guten Willens. Haben wir die
Einsicht bei den Behörden und finden wir Verständnis

im Volke, so werden wir es dazu bringen, das
Gleichgewicht herzustellen und auch die Mittel
bereit zu halten für alle ferneren Aufgaben, die
bekanntlich dem Staat nicht fehlen werden, nie weniger

als im jetzigen Augenblick.
Dabei wird man an eine Regel denken müssen,

dass es in derartigen Augenblicken, wo die Finanzlage

so ausserordentlich gespannt ist, unzweckmässig
ist, dem Staate neue Pflichten aufzuladen, ohne
zugleich zu sagen, wo er das Geld hernehmen soll.

Das sind die allgemeinen Bemerkungen, die ich
zum Budget zu machen habe. Ich möchte mir
vorgängig der Beratung nur noch einige mehr formelle
Hinweise erlauben über die Art und Weise, wie der
Voranschlag hergestellt ist. Es ist von jeher — das
beruht auf gesetzlicher Grundlage und alter Uebung
— nur dasjenige im Voranschlag aufgenommen, was
bereits beschlossen ist. Was noch nicht beschlossen
ist, aber wünschbar erscheint, das lassen wir beiseite,
das kommt in Form eines Nachkredites zur
Berücksichtigung. Infolgedessen nimmt das Budget, um nur
zwei Punkte herauszugreifen, nicht Rücksicht auf
das neue Besoldungsdekret, sondern setzt die
Teuerungszulagen so ein, wie sie für das laufende Jahr
berechnet sind, und es nimmt auch nicht Rücksicht
auf die Teuerungszulagen für die Lehrerschaft, weil
das bezügliche Gesetz noch nicht angenommen ist.
Wie hier in diesen beiden grossen Punkten auf den
Zustand abgestellt wird, der heute besteht, so nehmen

wir auch in allen kleinern Sachen den Zustand
auf, wie er sich im Augenblick der Beratung darstellt.
Ich werde mir beim Schlusskapitel erlauben, eine
Anregung zu machen in bezug auf die Teuerungszulagen

für die Lehrerschaft; aber für die übrige
Zusammenstellung des Budgets wird auf den bestehenden

Zustand abgestellt. Man muss eine feste Grundlage

haben; wollte man alles, was wünschbar wäre,
noch in das Budget aufnehmen, so würde sich ein
Defizit ergeben, das noch einigemal grösser wäre
als die 11 Millionen, die wir gegenwärtig vor uns
haben.

Tagblatt des Grossen Kates. —

Brand, Fräsident der Staatswirtschaftskommission.
Zur Eintretensdebatte habe ich den Ausführungen

des Herrn Finanzdirektors nur wenig beizufügen.
Das Budget ist eine Wahrscheinlichkeitsrechnung.,
man kann sagen, erfahrungs- und naturgemäss eine
pessimistische Wahrscheinlichkeitsrechnung. Man
sucht die Sache eher ungünstiger darzustellen, als
sie in Wirklichkeit ist. Allein wenn auch jeder an
seinem Ort die Hoffnung haben mag, dass das vorgesehene

Budgetdefizit von rund 11,7 Millionen nicht zu
einem Rechnungsdefizit werden möchte, so wird man
doch die Finanzlage als durchaus ernst bezeichnen
dürfen, die von jeder Behörde verlangt, dass man
das Rezept, das immer und immer wieder gegeben
wird, wirklich befolgt, nämlich auf der einen Seite
zu sparen und auf der andern Seite, da mit den
Ersparnissen und mit der Steigerung des Ertrages des
Staatsvermögens allein nicht mehr auszukommen ist,
durch Vermehrung der Einnahmen die Mittel zur
Deckung der nötigen Ausgaben zu beschaffen.

Wir haben bei der Besprechung der Staatsrechnung

im September uns hier über diese beiden Seiten
des Staatshanshaltes auseinandergesetzt. Es ist je-
weilen bei Eiehandlung des Staatsbudgets, namentlich

seit den Kriegsjahren, darauf hingewiesen worden,
dass auch noch eine andere Möglichkeit bestehen
würde, um das Staatsbudget und die Staatsrechnung
besser zu gestalten, nämlich die Möglichkeit, alle
diejenigen Ausgaben, die nicht auf gesetzlichen, also
verpflichtenden Bestimmungen beruhen, sei es ganz
aufzuheben, sei es wesentlich zu reduzieren. Allein
der Rat hat sich bis dahin immer auf den Boden
gestellt, dass es mit zu den Aufgaben des Staates und
der Allgemeinheit gehöre, das Wirtschaftsleben zu
befruchten und dass der Staat mit der Beschneidung
von Krediten, die im Interesse der allgemeinen Wohlfahrt

liegen, nicht vorangehen dürfe. Ich halte das
für einen durchaus richtigen Grundsatz, an dem man
festhalten soll. Deshalb hat sich auch die
Staatswirtschaftskommission nicht entschliessen können,
Ausgaben zu beschneiden, die der öffentlichen Wohlfahrt
dienen. So wird man auch die zahlreichen Subventionen,

die man streng rechtlich unterdrücken könnte,
im Budget wieder finden, genau gleich wie früher;
Sie werden sogar da und dort, namentlich für
berufliches und hauswirtschaftliches Bildungswesen,
etwelche Erhöhung finden.

Wenn man dieser Situation gegenübersteht, wenn
man ferner in. Betracht zieht, was der Herr
Finanzdirektor am Schluss seines Exposés gesagt hat, dass
unser Budgel altem Herkommen und auch gesetzlicher

Vorschrift gemäss nicht auf alle Ausgaben schon
Rücksicht nimmt, die das künftige Jahr bringen wird,
so muss man sich notwendigerweise gleichzeitig mit
der Beratung des Budgets auch Rechenschaft geben,
wie die grossen Fehlbeträge, die zu decken sind, wirklich

gedeckt werden können. Sie erinnern sich aus
der Beratung der Staatsrechnung, dass wir auf Ende
1917 ein ungedecktes Defizit unseres Staatshaushaltes
von rund 5 Millionen haben, ein Defizit, das übrig
geblieben ist, nachdem rund 3,7 Millionen bereits
abgeschrieben sind, die zur Verfügung standen aus
der Defizitreserve im Betrage von nahezu 700,000
Fr., die früher geäufnet worden ist, und 3 Millionen,
die herrühren aus dem Anteil des Staates aus der eidg-
Kriegssteuer (21/2 Millionen) und der Kriegsgewinnsteuer

(1/2 Million). Wir wissen wohl, dass dieser
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Anteil des Staates in künftigen Jahren wiederum
wird bezogen werden können, allein er reicht bei
weitem nicht hin, um Deckung für die notwendigen
Ausgaben zu schaffen. Sie können das schon anhand
des vorliegenden Budgets mit einem Ausgabenüber-
schuss von rund 11,7 Millionen feststellen. Sie wollen

nicht vergessen, worauf der Herr Finanzdirektor
hingewiesen hat, dass in diesem Budget die

Aufwendungen des Staates für die Lehrerteuerungszulagen
gemäss dem Gesetz, das am 1. Dezember zur

Abstimmung kommen soll, nicht enthalten sind,
ebenso nicht die Aufwendungen des Staates für das
Staatspersonal, die über die bisherigen Teuerungszulagen

hinausgehen und vorgesehen sind in dem
Dekret, das uns in den nächsten Tagen noch beschäftigen

wird. Das sind wesentliche Posten, die nicht
im Budget sind, von denen wir aber heute doch wohl
hoffen, dass sie zur Ausgabe gelangen. Ich brauche
den Ausdruck «hoffen» deswegen, weil wir sagen
müssen, dass diese Ausgaben dringend notwendig
sind, was der Rat durch seine einmütige Annahme
des Gesetzes über die Lehrerteuerungszulagen
bekundet hat, dass sie dazu dienen, berechtigten
Wünschen der Staatsfunktionäre zu entsprechen.

Wenn uns diese Situation vor Augen ist, so wird
man nicht nur überall zum Sparen mahnen dürfen,
sondern man wird auch überall darauf hinzuweisen
haben, wo die Einnahmen vermehrt, wo neue
Einnahmequellen erschlossen werden können. Wir haben
darüber in der Staatswirtschaftskommission beraten,
und Ihnen unsere Auffassung mitgeteilt. Sie ist in
Postulaten niedergelegt, die vom Grossen Rate in der
letzten Session gutgeheissen worden sind. Die
Ausführung dieser Postulate wird uns in den
allernächsten Monaten beschäftigen. Es ist heute nicht
der Anlass, zum einen oder andern Projekt
speziell Stellung zu nehmen, allein ich muss erkläj-
ren, dass die Staatswirtschaftskommission diesem
Budget nur zustimmen kann, weil sie ihrerseits
den festen Willen bekundet hat, dass sie auch
für die Beschaffung der Mittel sorgen möchte,
und weil der Rat seinerseits durch die Annahme
der Postulate in der letzten Session erklärt hat, dass
er die gleiche Auffassung habe, dass man nicht bloss
Ausgaben beschliessen dürfe, so gerechtfertigt und so
wohl angebracht sie sind, sondern dass man sich
angesichts der ernsten Finanzlage gleichzeitig auch
mit der weitern Frage befassen müsse, wie wir dem
Staate die nötigen neuen Mittel zuführen. Es wird
nicht damit getan sein, [dass man iauf das heue Steuergesetz

hinweist, das am 1. Januar 1919 in Kraft
treten soll. J 1

Was das neue Steuergesetz bringen wird, das ist
eine offene Frage; die Auffassungen darüber gehen
auseinander. Die einen sagen, es werde dem Staat
wesentliche Mehreinnahmen bringen, die andern sind
skeptisch. Das wird von der Art abhängen, wie das
Steuergesetz angewendet wird. Namentlich in den
Gemeinden sind die Verhältnisse nicht überall die
gleichen. Man kann sehr wohl der Meinung sein, dass
der Steuerertrag in den Voranschlag hätte höher
eingesetzt werden können; allein das ist ein durclr-
aus unsicherer Faktor, auf den man nicht zu viele
Hoffnungen setzen darf, sondern man wird eben
nach neuen Einnahmequellen suchen müssen. Die
Staatswirtschaftskommission hat sich bereits dahin
ausgesprochen, dass sie das neue Erbschafts- und

Schenkungssteuergesetz begrüsst, auch die Ausgestaltung

im Sinne der Besteuerung der direkten Erbfolge,
und dass sie auch der Meinung ist, es sollte ein
neues Salzpreisgesetz vorgelegt werden, da es nicht
verantwortet werden kann, ein Staatsregal beizubehalten,

das nicht nur keine Einnahmen mehr bringt,
sondern den Staat zu Aufwendungen verpflichtet,
die nach den heute in Frage kommenden Preisen,
die Summe von 400,000 Fr. im Jahr ausmachen.
Wenn Sie nur diesen einen Posten ins Auge fassen,
so sehen Sie, dass hier gegenüber früheren Jahren
allein eine Differenz von 1,3 Millionen zuungunsten
des Staates besteht. Man braucht nicht auf die
Vorkriegszeit zurückzugehen, um erhebliche Differenzen
festzustellen: noch im Jahre 1917 hat die Salzhandlung

dem Staate 714,000 Fr. eingetragen, die heute
nicht nur verschwunden sind, sondern sich in ein
Defizit von einigen hunderttausend Franken verwandelt

haben. Niemand im Ratssaal wird der Meinung
sein, dass ein Regal unter solchen Verhältnissen
noch weiter ausgebeutet werden soll. Lieber aulf
dieses Regal verzichten, statt es mit einem Verluste
von Hunderttausenden jährlich weiterzubetreiben.
Nach der Situation, wie sie sich infolge der
ausserordentlichen Erhöhung der Gestehungskosten
darbietet, glauben wir aber, dass das Volk einsehen werde,
dass eine Erhöhung des Salzpreises eine unumgängliche

Notwendigkeit ist.
Was die übrigen Vorlagen anbetrifft, so hat der

Herr Finanzdirektor auf das Dekret betreffend
Revision der Grundsteuerschatzungen hingewiesen, das
wir auch in den Kreis unserer Betrachtungen
gezogen haben. Man kann vielleicht zur Orientierung
des Rates dieser Bemerkung des Herrn Finanzdirektors

noch beifügen, dass gerade die Revision der
Grundsteuerschatzungen uns die Mittel bringen wird,
womit die grossen Aufwendungen des Staates für
das Meliorationswesen gedeckt werden können. Ich
glaube, das sei ein sehr gerechtfertigter Zusammenhang,

wenn man aus diesen Mehrerträgnissen die
grosse Summe,' die auch heute wieder für
Bodenverbesserungen dekretiert worden ist, zu tilgen sucht-
Der ordentliche Kredit für Bodenverbesserungen
beträgt jährlich 70,000 Fr. ; ich habe nicht zusammengezählt,

welche Summe heute beschlossen worden
ist ; aber ich bin sicher, dass sie wesentlich näher bei
einer Million liegt, als bei 100,000 Fr. Auch hier ist ein
sehr grosses Loch, das gestopft werden muss- Dafür

wird die Revision der Grundsteuerschatzungen die
nötigen Mittel bringen. Ich hoffe, dass man dabei
keinen Widerstand finden werde, da diese Revision
nach bisheriger Uebung seit einem Jahr bereits fällig
ist.

Was die weiteren Projekte anbetrifft, die Erhöhung

der Handänderungsgebühren, eventuell die
Erhebung einer kantonalen Kriegssteuer oder
Kriegsgewinnsteuer in Form einer Waldgewinnsteuer, so wird
darüber im Laufe der nächsten Monate zu reden sein.
Auf alle Fälle möchten wir mit der Empfehlung, auf
das Budget einzutreten, den dringenden Wunsch
verbinden, es möchten alle Herren sich an ihrer Stelle
der Tatsache wohl bewusst sein, dass wir mit der
Annahme des Budgets auch die Verpflichtung
übernehmen, so rasch wie möglich für Deckung der
grossen Fehlbeträge zu sorgen, damit unsere
Volkswirtschaft in gedeihlicher Weise fortgeführt werden
kann. Mit diesen Bemerkungen empfehle ich Ihnen
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namens der Staatswirtschaftskommission Eintreten auf
das Budget.

Das Eintreten wird stillschweigend beschlossen.

Eingelangt sind folgende

Interpellationen :

Die Unterzeichneten wünschen vom Regierungsrat
Auskunft über folgende Fragen:

1. Hat der Regierungsrat Massnahmen getroffen
oder gedenkt er solche zu treffen zur Feststellung
der Verantwortlichkeit derjenigen Gemeinderäte der
Stadt Bern, deren Namen unter dem Aufruf zum
Landesstreik vom 11. November 1918 stehen?

2. Wenn ja, worin bestehen diese Massnahmen?

Brand,
Pfister, Zimmermann,
v. Fischer, v. Steiger.

1. Hat nicht der Regierungsrat feststellen müssen,

dass sich der Polizeidienst der Kantonshauptstadt
anlässlich des sog. Proteststreiks vom 9. November

als unzulänglich erwiesen hat, die freie
Ausübung von Geschäften und Betrieben zu sichern?

2. Wenn ja, gedenkt der Regierungsrat Massnahmen

zu treffen, um der Wiederholung eines solchen
unerträglichen und unwürdigen Zustandes wirksam
zu begegnen

v. Fischer,
v. Steiger, Pfister,
Zimmermann, Brand.

An den Regierungsrat.

Eingelangt sind ferner folgende

Beschwerden :

1. Des Heinrich von Allmen in Lauterbrunnen gegen
ein Urteil des Obergerichtes;

2. des Hänni in Dettligen gegen den Gerichtspräsiden¬
ten von Aarberg;

3. des Reinhard in Burgdorf gegen Fürsprech Wetli
in Bern.

An den Regierungsrat und die Justizkommission.

Schluss der Sitzung um 53/4 Uhr.

Der. Redakteur:
Zimmermann.

Zweite Sitzung.

Dienstag den 26. November 1918,

vormittags 9 Uhr.

Vorsitzender: Präsident Boinay.

Der Namensaufruf verzeigt 175 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 40 Mitglieder, wovon m i t
Entschuldigung die Herren: Dubach, Dübi, Freiburghaus,

Gerber (Langnau), Hiltbrunner, Ingold (Wich-
trach), Junod, Kammermann, König, Laubscher,
Lüthi, Michel, Morgenthaler, Mosimann, v. Müller,
Nikiaus, Reichenbach, Rothen, Schlumpf (Jacques),
Schlup, Segesser, Stähli, Stauffer, Weber (Grasswil),
Weibel, Wenger, Zürcher; ohne Entschuldigung
abwesend sind die Herren: von Allmen, Bechler, Berger,

Binggeli, Chopard, Clémençon, Hofer (Utzen-
storf), Kobel, Lanz (Rohrbach), Moor, Stoller, Vuille.

Tagesordnung t [

i
Voranschlag für das Jahr 1919. i

Fortsetzung. i

(Siehe Seite 668 hievor.) I
ß

I. Allgemeine Verwaltung. g

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des Re-1

gierungsrates- Ich möchte eine Bemerkung vorausg
schicken über die Art der Besprechung der Voe-j.,
läge. Da, wo es sich um kleine Summen handelt,
und um Summen, die sich gestützt auf gesetzlich^
Vorschriften tatsächlich von selbst verstehen, werd^j
ich keine weitern Bemerkungen machen, sondern ni^jj
diejenigen Poeten hervorheben, die gegenüber bish^g
eine Aenderung erfahren haben. gg

Die allgemeine Verwaltung weist im ersten Postçj^
eine Veränderung auf, indem die Sitzungsgelder fim,
den Grossen Rat von 80,000 Fr. auf 100,000 erhö^jj
worden sind. Das ist die Folge des in der letztggj
Session vom Grossen Rate gefassten Beschlussès,
durch welchen die Sitzungsgelder und
Reiseentschädigungen den veränderten Verhältnissen ange-
passt worden sind.

Bei der Staatskanzlei sind die Druckkosten höher
eingesetzt werden. Tatsächlich sind sie 10,000 Fr.
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höher als letztes Jahr, während sich die Einnahmen
um 5000 Fr. erhöht haben. Das deutsche Amtsblatt
steht nun ohne Einnahmen da, während es. in früheren
Jahren eine Einnahmequelle gebildet hat. Es sind
auch hier die Druckkosten grösser geworden, nicht
diejenigen des Amtsblattes, sondern die Druck- und
Redaktionskosten des Tagblattes und der
Gesetzessammlung. Ferner haben wir kleinere Veränderungen

in den übrigen Rubriken, Regierungsstatthalterämter
und Amtsschreibereien, die sich aus

Besoldungsdifferenzen, Alterszulagen oder Ersatz von
Beamten in höherem Alter durch jüngere ergeben. Die
gesamten Mehrausgaben betragen gegenüber dem
Budget für 1918 34,000 Fr.

Angenommen.

II. Gerichtsverwaltung.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Auch die Gerichtsverwaltung weist nur
kleine Veränderungen auf. Beim Obergericht ist eine
Vermehrung für Bureaukosten und Bedienung
vorgesehen, weil seiner eine neue Arbeit wartet, da nun
die grösseren Prozesse direkt vor dem Obergericht
instruiert werden. Wir haben dem durch Erhöhung
des Bureaukredites Rechnung getragen. Wir wissen
nicht, wie sich die Rechnung tatsächlich gestalten
wird. Auf der andern Seite macht sich auch beim
Obergericht die Zunahme der Preise für die Heizung
geltend.

Bei den Gewerbegerichten wird der Kostenanteil
des Staates um 2000 Fr. erhöht. Die Gewerbegerichte
haben nun auch die Mieterschutzverordnungen
anzuwenden, sie haben infolgedessen mehr Sitzungen und
der Anteil des Staates nimmt zu. Ebenso sind die
Entschädigungen für die Mitglieder des Handelsgerichtes

erhöht, da auch hier die Sitzungen zunehmen.
Das ist insofern erfreulich, als sich die Tätigkeit
des Handelsgerichtes beständig grösserer Anerkennung

erfreut. Zuerst hat sich der Jura zurückgehalten,
nun ist auch die jurassische Abteilung des

Handelsgerichtes stärker in Anspruch genommen. Daraus

ergibt sich eine vermehrte Entschädigung der
Mitglieder. Dem Staate gegenüber äussert sich das auch
in einer erhöhten Einnahme von Gebühren.

Eine Verminderung erfahren die Kosten für das
Betreibungswesen. Die Betreibungen gehen
verhältnismässig stark zurück; wir wollen annehmen, auch
das sei ein gutes Zeichen. Infolgedessen können
die Besoldungen der Betreibungsgehülfen um 30,000
Fr. herabgesetzt werden. Diese Besoldungen sind
im Bundesgesetz in der Weise geordnet, dass die
gesetzlichen Gebühren den Gehülfen zugute kommen.
Es ist aber nur eine scheinbare Ersparnis, denn in
demselben Masse, wie die Besoldungen zurückgehen,
gehen unter den Einnahmen die Gebühren zurück.
Das ist ein ganz enger und gesetzlicher Zusammenhang.

Angenommen.

lila. Justiz.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Auch hier eine leichte Vermehrung
der Ausgaben, die davon herrührt, dass der zweite
Inspektor der Justizdirektion wieder gewählt worden

ist, während der Posten vorher während einiger
Zeit nicht besetzt gewesen war. Man hat an diese
Stelle einen Jurassier gewählt, um die
Grundbuchbereinigungen im Jura etwas besser kontrollieren zu
können, als das bisher der Fall war.

Angenommen.

Illb. Polizei.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Der Posten ist mit 60,000 Fr. höher
im Budget eingesetzt. Diese Erhöhung rührt davon
her, dass beim Polizeikorps die Bekleidung mit
grösseren Summen figuriert als letztes Jahr. Es werden
nächstes Jahr eine Reihe von Kleidungsstücken zum
Ersatz fällig, die diese Mehrausgaben veranlassen.

Ferner haben wir bei den Gefängnissen mit
Mehrausgaben zu rechnen, indem die Kosten der Nahrung
zunehmen. Wir tragen dem Rechnung, indem wir
vorschlagen, für das Gefängnis der Hauptstadt eine
Vermehrung um 7000 Fr. eintreten zu lassen. Die
Nahrung wird auch in den Bezirken mehr kosten,
aber dort haben wir nach den Ausgaben des Jahres
1917 einen gewissen Spielraum.

Die Strafanstalten sind im wesentlichen mit den
gleichen Ansätzen eingesetzt. Das gilt namentlich
auch für die Anstalt Hindelbank. Immerhin muss
man bemerken, dass das Budget dieser Anstalt unter
Umständen eine Veränderung erleidet. Bekanntlich
hat der Staat dieses Jahr in Hindelbank ein grösseres
Gut angekauft, um den Anstaltsbetrieb auszudehnen.
Es wird davon abhängen, ob die Anstalt dieses Gut
schon nächstes Jahr in ihren Betrieb nimmt. Ist
das der Fall, so werden die Zahlen, die wir hier
haben, eine Veränderung erleiden. Vorläufig haben wir
auf die gegenwärtig bestehenden Verhältnisse
abgestellt. Ferner haben wir eine Vermehrung der
Ausgaben bei den Einigungsämtern. Die Zeit ist unruhig,

die Lohnbewegungen zahlreich, infolgedessen
nimmt auch die Tätigkeit der Einigungsämter zu.

Schenk. Gestatten Sie mir, zu der Entschädigung
an die Zivilstandsbeamten einige Bemerkungen
anzubringen. Der Verband bernischer Zivilstandsbeamter

hat im September dieses Jahres eine Eingabe
an den Regierungsrat zuhanden des Grossen Rates
gerichtet, es möchte für die Bezahlung der
Zivilstandsbeamten etwas getan werden. Ich sehe weder
im Bericht der Finanzdirektion, noch hier im
Voranschlag irgendwelche Spuren dieser Eingabe. Ich
nehme aber an, der Regierungsrat werde sie wenigstens

gelesen haben und sie werde nachher irgendwo
in einer Schublade verschwunden sein. Eine gewisse
Entschuldigung liegt darin, dass die Eingabe dahin
tendiert, es sei das Dekret vom November 1911, in
dem die Pflichten und die Besoldungsverhältnisse
der Zivilstandsbeamten geordnet sind, zu revidieren.
Dass man ein solches Dekret nicht innerhalb eines
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Zeitraumes von zwei Monaten zur Revision bringt, ist
begreiflich. Ich schreibe also die Tatsache, dass
im Voranschlag keine Spur von dieser Eingabe zu
finden ist, dem Umstand zu, dass ein Antrag auf
Revision gestellt ist.

Trotzdem ist es aber nötig, auch für diejenigen
Beamten, die man sonst wenig beachtet, etwas zu
tun. Das Dekret von 1911 bestimmt eine Entschädigung

von 12 Rp. pro Kopf der Wohnbevölkerung
eines Zivilstandskreises. Ueberdies wissen Sie alle
wohl, dass sog. Gebühren existieren und dass die
Gemeinden Beiträge zu leisten haben. Daraus setzt
sich die Bezahlung des Zivilstandsbeamten zusammen.

Wenn wir nachrechnen, wie sich ein solcher
Mann stellt, der seine Arbeit tut, kommen wir auf
wenig erbauliche Zahlen, die zeigen, wie notwendig
es ist, dass die Zivilstandsbeamten sich an den Staat
gewandt haben. Ein Mann, der einem Zivilstandskreis

von 5000 Seelen vorsteht wird eine Gesamtbesoldung

von ca. 2400 Fr. haben. Er kommt auf einen
Stundenlohn von etwa 40 Rp. Sie werden begreifen,
dass man damit nicht mehr viel anfangen kann. Nun
hat die Eingabe der Zivilstandsbeamten verlangt, es
möchte eine Erhöhung der Entschädigung pro Kopf
der Bevölkerung auf 30 Rp. stattfinden; so bekommen
wir einen Stundenlohn von 77 Rp. Die Zivilstandsbeamten

sind damit zufrieden. Das ist keine
übermässige Forderung, denn wo arbeitet heute der hinterste

Arbeiter um 77 Rp.? Ich finde, die Finanzdirektion
hätte dem eine gewisse Rücksicht tragen dürfen.

Man wird mir entgegnen, die Besoldung des
Zivilstandsbeamten bestehe nicht bloss aus dem Fixum,
sondern er habe auch Nebeneinnahmen. Da komme
ein glücklicher Vater und zeige eine Geburt an, der
werfe ohne weiteres vor Freude einen Fünf livre hin.
Die Zivilstandsbeamten vollziehen auch Trauungen.
In den glücklichen Stunden der Verehelichung seien
die Leute gut aufgelegt, da seien sie leistungsfähig
in bezug auf Sportein, da mache der Zivilstandsbeamte

schwer Geld. Das mag früher vorgekommen
sein, dass mit Idealismus und Schwung geheiratet
worden ist, dass es auch noch ein Trinkgeld vertragen
mochte, aber heutzutage ist es nicht mehr so, sondern
je realistischer die Zeit wird, desto realistischer wird
auch geboren und geheiratet. Es ist Ihnen allen
bekannt, dass von der Bundesgesetzgebung sogar
unentgeltliche Trauung an den ordentlichen Trauungstagen

vorgeschrieben ist. Dort muss man also die
Arbeit zu dem Fixum machen, das der Staat bezahlt,
und dieses Fixum ist sehr mager.

Man könnte ferner geltend machen, dass auch
die Gemeinden etwas leisten. Ich halte das für sehr
richtig, denn die Gemeinden haben ein grosses
Interesse an der richtigen Führung der Zivilstandsregister,

namentlich daran, dass die Uebertragungen
in das Wohnsitzregister und den JJurgerrodel richtig
erfolgen. Mir scheint, dass die Gemeinden mehr tun
könnten. Ich kann dem Herrn Finanzdirektor
versichern, dass man in den Kreisen der Zivilstandsbeamten

nicht nur den Staat stärker beanspruchen
will, sondern dass auch die Gemeinden vermehrte
Leistungen auf sich nehmen sollen. Was die
Gemeinden heute tun, das ist auch sehr schmal, 30 Rp.
pro Uebertragung vom Zivilstandsregister ins
Wohnsitzregister. Das macht am Ende des Jahres wenig
aus und mancher Zivilstandsbeamte hat noch Arbeit,
bis er das bekommt; denn ich weiss, dass es Burger-

Tagblatt des Grossen Rates.

gemeinden gibt, die zur Stunde noch nicht begreifen
wollen, wie wichtig und nützlich es ist, dass alle zir-
vilstandsamthchen Vorkommnisse in ihren Burgeri-
rödeln richtig notiert werden. Noch heute zahlen
sie nur ungern.

Der Verband der Zivilstandsbeamten hat gestützt
auf diese Verhältnisse neben der ersten Eingabe, die
ich erwähnt habe, eine zweite gemacht, in der
Erwägung, dass die Revision des Dekretes nicht möglich
sein werde. In dieser zweiten Eingabe sagt er, wenn
die Revision pro 1919 nicht in Kraft treten könne,
so möchte doch der Staat eine gewisse Teuerungszulage

ausrichten. Die Eingabe verlangt, es möchte
zu den bisherigen 12 Rp. eine Teuerungszulage von
33V3 % ausgerichtet werden. Sie werden mit mir
einig gehen, dass auch diese Forderung sehr bescheiden

ist, 331/3 % Teuerungszulage bei einer Teuerung
von 130—150 %. Ich will Sie nicht länger
hinhalten, sondern kurz beantragen, es sei der Posten
unter lit. H. Zivilstand im Betrage von 87,505 Fr. um
33y3 % zu erhöhen.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates Ich möchte den Rat ersuchen, diesen
Antrag abzulehnen, schon aus dem formellen Grunde,
den ich gestern angeführt habe. Das Budget ist auf
der Grundlage derjenigen Beschlüsse aufgestellt, die
im Augenblick der Budgetierung als Regierungsrats-,
Grossrats- oder Volksbeschlüsse bestehen. Wenn wir
etwas anderes machen wollten, wenn wir sagen wollten,

es könnte vielleicht im Lauf des Jahres das
oder jenes hinzukommen, so bekämen wir, wie ich
bereits gestern gesagt habe, ein Budget, das vielleicht
das doppelte Defizit aufweisen würde, und gäben
alles aus der Hand. Ein Budgetieren ist nur möglich,

wenn wir die gesetzlichen Vorschriften anwenden.
Ob die Vergütungen der Zivilstandsbeamten

erhöht werden sollen und in welchem Umfange,
darüber muss der Grosse Rat beschliessen ; wir können

diese Vergütung nicht beim Budget durch einen
Beschluss arts dem Handgelenk erhöhen und dann
nachher an die Beratung des Dekrets herantreten;
wir sind sonst gebunden an das, was wir beim Budget
erledigt haben. Wir müssen beim Budget auf die
bestehenden Vorschriften abstellen und können nicht
Beschlüsse, die erst gefasst werden müssen,
vorausnehmen.

Was sachlich die Frage anbetrifft, so ist es richtig,

dass in der Tat Eingaben da sind. Ich habe
meines Wissens eine gesehen. Ob eine zweite bei
meinen Akten liegt, kann ich nicht sagen. Herr
Grossrat Schenk hat selbst darauf hingewiesen, dass
eine Aenderung des Dekretes erfolgen muss. Wir
sind daran, die Sache zu prüfen, aber bei der ganz
gewaltigen Anstrengung, der wir jetzt in der Verwaltung

ausgesetzt sind, war es noch nicht möglich, diese
Arbeit zu machen. Sie wird kommen, der Grosse
Rat wird Gelegenheit haben, sich zu äussern. Wenn
er dann beschliesst, es habe eine Erhöhung der
Besoldungen stattzufinden, so macht sich das in der
Form eines Nachkredites geltend. Die Besoldungen
werden nach dem erhöhten Satze ausgerichtet, so gut
wie andere auch. Ich mache darauf aufmerksam,
dass heute das Dekret über die Besoldungsretorm
ausgeteilt worden ist. Es wird noch im Laufe dieses
Jahres zur Beratung kommen, aber im Budget sieht
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man davon noch nichts, weil das Dekret zuerst
beraten werden muss. Wir haben ein Gesetz vor der
Volksabstimmung über Teuerungszulagen an die
Lehrerschaft. Auch davon merkt man im Budget nichts,
weil dieses Gesetz zuerst angenommen werden muss,
bevor wir es im Budget berücksichtigen können. Ich
nehme an, was für die gesamte Beamtenschaft des
Staates recht und billig ist, was für die Lehrer recht
ist, das sei auch billig für die Herren vom
Zivilstandsamt, vor deren Tätigkeit ich im übrigen einen
unbegrenzten Respekt habe. Es ist nicht zuviel
verlangt, wenn man sagt, dass auch sie sich an
dasjenige halten, was für andere gilt. Ich darf ruhig
sagen, es wäre ein Trost für mich, wenn ich vorn im
Budget lesen "könnte, dass ich mehr Besoldung
bekomme. Ich könnte das so gut brauchen, wie die
Zivilstandsbeamten auch. Allein solange die gesetzliche

Grundlage nicht gegeben ist, können wir die
Sache nicht ins Budget aufnehmen. Beschliesst der
Grosse Rat eine Erhöhung der Entschädigungen, so
werden die Herren sie bekommen, ob es im Budget
steht oder nicht.

Schenk. Die Ausführungen des Herrn Finanzdirektors

befriedigen mich, da ich nicht einer von
denjenigen bin, der gar keine Hoffnung mehr auf die
Regierung setzt. Der Herr Firianzdirektor sichert
zu, dass die Eingaben, die vorhanden sind, geprüft
und behandelt werden sollen. Das freut mich.
Anderseits sagt der Herr Finanzdirektor, er habe die
Auffassung, dass die Zivilstandsbeamten wie die übrigen

Staatsbeamten gehalten werden sollen. Auch
das freut mich. Gestützt auf diese Ausführungen
ziehe ich meinen Antrag zurück.

Angenommen.

IV. Militär.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Das Militärbudget weist eine Vermehrung

von 38,000 Fr. auf. Man kann sich fragen, ob
wir im Augenblick des Friedensschlusses in unser
kantonales Budget eine derartige Erhöhung aufnehmen

sollen. Nun ist diese Veränderung nur eine
Verschiebung. Wir haben eine neue Art der Bezahlung
der Kreiskommandanten und zum Teil der Sektionschefs

eingeführt. Wir haben bei den Kreiskommandanten

die direkte Besoldung erhöht, die Sportein
herabgesetzt; infolgedessen finden die Herren in der
Rubrik Militärsteuer eine entsprechende Vermehrung.
Tatsächlich sind also im Militärbudget die gleichen
Summen wie vor einem Jahr. Im einzelnen kann ich
bemerken, dass die Kasernenverwaltung etwas mehr
kostet, die Betriebskosten, namentlich die Löhne, nehmen

zu und auch das Material ist in den letzten
Jahren sehr stark in Anspruch genommen worden.
Bei den Kreiskommandanten sieht man auch, dass die
Rubrik : Entschädigung für die Führung der Kontrolle
des Landsturms weggefallen ist, weil man das zur
fixen Besoldung geschlagen hat. Ferner haben wir
die Besoldungen der Sektionschefs neu geordnet
gestützt auf das Dekret über die Neuordnung der Mili¬

tärverwaltung. Es ergibt sich hier eine Mehrausgabe
von 26—27,000 Fr.

Angenommen.

V. Kirchenwesen.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Im Kirchenwesen ergibt sich eine
Vermehrung von 5000 Fr. Die Holzentschädigung an
die Pfarrer der protestantischen Kirchgemeinden wird
in der Regel in Geld ausbezahlt; der Holzpreis ist
in die Höhe gegangen, und wir haben die Entschädigung

erhöhen müssen, was eine Mehrausgabe von
16,000 Fr. erfordert.

Angenommen.

VI. Unterrichtswesen.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Hier nimmt nun die Ausgabenver-
mehrung gegenüber dem letzten Jahre stark zu, und
zwar bei allen Rubriken, nämlich um rund 400,000
Fr. Wenn wir das Budget vom Jahre 1919 mit der
Rechnung von 1913 vergleichen, so sehen wir, dass
das Unterrichtswesen 1,300,000 Fr. mehr kostet. Es
ist in den Kriegsjahren nicht ruhig geblieben,
sondern es sind von Jahr zu Jahr grosse Ausgaben"
gemacht worden. In der Abteilung Verwaltungskosten

nehmen die Prüfungskosten und Taggelder für
Experten zu. Wenn man auch die Prüfungsgebühren

erhöht, so hat sich doch eine Vermehrung von
1000 Fr. ergeben. Nicht unwesentlich in die Höhe
gehen die Ausgaben der Hochschule. In früheren
Jahren hat man beständig darum gekämpft, ob diese
Ausgaben eine Million überschreiten dürfen oder
nicht Der langjährige Erziehungsdirektor Herr Gobât

hat es immer als sein Ziel hingestellt, dass der
Staat Bern mindestens eine Million für seine
Hochschule ausgebe. Er könnte heute sagen, dieses Ziel
sei nicht nur erreicht, sondern wesentlich überschritten,

indem wir auf l1^ Millionen gekommen sind.
Die Ausgaben sind beständig im Wachsen. Sie sind
insbesondere auf die Zunahme der Verwaltungs- und
Heizungskosten der Universität und anderer Institute
zurückzuführen. Im weitern haben wir eine
Vermehrung der Betriebskosten, der Amortisation der
Bauvorschüsse beim Inselspital und des
Gebäudeunterhaltes.

Eine wesentliche Erhöhung findet sich bei den
Mittelschulen, und zwar für die Gymnasien eine
Erhöhung von 28,000 Fr. und bei den übrigen
Mittelschulen eine solche von gegen 200,000 Fr. Hier
macht sich die Tatsache geltend, dass sich die
Besoldungsvermehrung da. auf andere Weise vollzieht als
wie beim Staat und bei den Primarschulen, wo sie
auf dem Weg der Teuerungszulagen erfolgte, währ
rend sie bei den Sekundärschulen und Gymnasien
auf dem Weg der Besoldungserhöhungen erfolgte.
Die Vermehrung der Ausgaben der Mittelschulen seit
Kriegsbeginn, die sich auf derartige Besoldungser-
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höhungen bezieht, macht mehr als eine halbe Million
aus.

Bei den Primarschulen haben wir eine Mehrausgabe

für das hauswirtschaftliche Bildungswesen.
Innert kurzer Zeit hat dieser Posten eine Vermehrung
um mehr als das Doppelte erfahren. Wir setzten
58,500 Fr. ein, gegenüber 40,000 Fr. im letzten Jahr.
Die Anstalten, die unter der Unterrichtsdirektion
stehen, sind auf sich selbst angewiesen, da der Staat
keinen Landwirtschaftsbetrieb oder wenigstens keinen
grossen zur Verfügung stellt. Sie müssen deshalb
alle Bedürfnisse des Lebens kaufen und haben für
Verpflegung bedeutend grössere Ausgaben, als das
bei Anstalten der Fall ist, die ihre Lebensmittelbedürfnisse

aus eigenem Landwirtschaftsbetrieb dek-
ken. Infolgedessen haben sich die Kosten aller dieser
Anstalten zum Teil ganz wesentlich vermehrt. Das
Seminar Hindelbank figuriert nicht mehr im Budget ;

dagegen tritt an seine Stelle das Seminar Thun, und
zwar in einer Art und Weise, wie man erwarten
musste. Die Sache kostet bedeutend mehr als das
einfache, ländliche Hindelbank. Es wird uns
zugesichert, dass auch der Effekt dementsprechend ein
bedeutend besserer sein werde. Wir wollen das hoffen,

dann ist die Ausgabe gut angewendet.
Im ferneren hat die Taubstummenanstalt im Mün-

chenbuchsee ein grösseres Budget. Auch sie ist eine
kleine Anstalt, die fast alles zukaufen muss, und sie
leidet naturgemäss wie jeder von uns stark unter der
Not der Zeit.

Ich will es bei diesen wenigen Bemerkungen
bewendet sein lassen; wir haben im Unterrichtswesen
eine derjenigen Abteilungen, wo wir in der Hauptsache
durch gesetzliche Bestimmungen gebunden sind. Die
Kosten nehmen fast automatisch zu, und da, wo das
nicht der Fall ist, wird die Vermehrung veranlasst
durch veränderte Lebensbedingungen, denen der Staat
so gut ausgesetzt ist wie jeder von uns.

Angenommen.

VU. Gemeindewesen.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Die Vermehrung von 3000 Fr. ist eine
Folge der Annahme des neuen Gemeindegesetzes. Das
Gemeindewesen wird nun mit Arbeit aller Art
überhäuft. Bis nur die Reglemente, die kommen sollen,
alle geprüft sind, gibt das eine ganz wesentliche
Vermehrung der bisherigen Geschäfte. Das
Gemeindewesen hatte bisher einen Sekretär und einen
Angestellten, die nun der Sache nicht mehr Meister werden,

so dass ein zweiter Angestellter vorgesehen werden

muss.

Angenommen.

VIII. Armenwesen.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Auch das ist ein Kapitel, das von
jeher eine schwere Belastung für den Staatshaushalt

gebildet hat. Gegenüber 1913 verursacht nun das
Armenwesen eine Mehrausgabe von 1 Million. Wir
wollen hoffen, dass damit nun der Höhepunkt
erreicht sei, dass die ruhigen Verhältnisse, welche nach
Friedensschluss eintreten werden, wiederum eine
Verminderung der Armenlasten zur Folge haben werden,

und dass das Konkordat, das letzthin angenommen
worden ist, auch in diesem Sinne wirken

werde. Wir haben im weitern die Besoldungen der
Kreisarmeninspektoren vermehrt. Die Herren haben
sich beklagt, dass sie mit den kleinen Taglöhnen
nicht mehr auskommen können. Sie haben das in
so beweglicher Weise dargetan, dass der Regierungsrat

sich dem Begehren nicht verschliessen konnte und
die Ansätze um 25% erhöhte.

Die hauptsächlichste Vermehrung bei der Armenpflege

weist der Beitrag an die dauernd Unterstützten
auf mit 80,000 Fr. und sodann der Posten für

die auswärtigs Armenpflege, soweit es Leute betrifft,
die in den Kanton zurückgeschafft worden sind, mit
20,000 Fr. Die verschiedenen Anstalten, namentlich
die staatlichen, sind im grossen und ganzen gleich
geblieben. Man ist bei den staatlichen Anstalten
etwas höher gegangen, aber im übrigen hat man sich
auf den Standpunkt gestellt, dass sie mit ihren
Landwirtschaftsbetrieben auch dafür sorgen sollen, dass
die bisherigen Ausgaben nicht vermehrt werden. Ich
glaube, dass das möglich sein wird. Wir wollen
anerkennen, dass diese Anstalten, die über nichtsehr
grosse Mittel verfügen, sich in den Kriegsjahren sehr
tapfer gehalten haben und dass die Belastung des
Staates, die er aus seinen sieben Erziehungsanstalten
erfährt, lange nicht in dem Masse zugenommen hat
wie bei den Anstalten, die keinen Landwirtschaftsbetrieb

als Rückhalt haben.
I

V

Angenommen.

IXa. Volkswirtschaft.

Schearer, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Bei den Ausgaben der Direktion des
Innern haben wir im ganzen eine Vermehrung von
70,000 Fr., die in der Hauptsache auf die Abteilung C,
Handel und Gewerbe fällt. Dort ist der grösste Posten
die Ausgabe des Staates für Handels- und Gewerbeschulen,

ein Posten, der eine Vermehrung von 40,000
Fr. aufweist. Das sind Schulen von grossem Umfang,
eigene grosse Anstalten, bis zu ganz kleinen
Handwerker- und Fortbildungsschulen auf dem Land- Sie
alle leiden auch unter der ungünstigen Zeit und
namentlich darunter, dass die Beiträge des Bundes im
Laufe der Mobilisation herabgesetzt worden sind. Der
Staat hat zum Teil beispringen müssen und tut es
jetzt noch. Im weiteren haben die Auslagen für die
beiden Techniken Burgdorf und Biel zugenommen.
Das sind Folgen der vermehrten Kosten des
Heizmaterials, die sich nicht vermeiden lassen. Man darf
sie als richtig annehmen, indem die beiden Anstalten
erfahrungsgemäss gut verwaltet sind und ihre Budgets
sehr sorgfältig aufstellen- Eine weitere Vermehrung
ergibt sich bei der Abteilung für Mass und Gewicht.
Auch die Herren Eichmeister sagen, die Welt sei
teurer geworden und man müsse ihre Entschädigung
erhöhen.



678 (26. November 1918.)

Zimmermann. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit
einen Augenblick auf den Posten C 4 lenken. Hier
ist für das kantonale Gewerbemuseum gleich wie
in früheren Jahren die Summe von 18,000 Fr. eingesetzt.

Nun ergibt sich, dass diese Summe von 18,000
Fr. nicht hinreicht. Sie sehen, dass im Jahre 1917
20,325 Fr. für diesen Zweck ausgegeben worden sind,
also 2325 Fr. mehr als budgetiert. Für das Jahr
1918 wird sehr wahrscheinlich auch ein Nachkredit
verlangt werden müssen. Nach Berichten, die ich
bekommen habe, ist bereits vom Regierungsrat ein
Nachkredit von 2500 Fr. gesprochen worden für
Teuerungszulagen. Wenn wir diesen Posten von
18,000 Fr. belassen, ist es ziemlich sicher, dass wir
nicht auskommen können. Es ist deshalb vorsichtiger,

den Posten zu erhöhen, als ein Budget zu
halben, von dem man zum vornherein weiss, dass man
damit nicht auskommt. Mit Recht hat die
Finanzdirektion seinerzeit, als das Budget aufgestellt werden

sollte, an die Direktionen auf dem Zirkularweg
geschrieben, sie sollten ihr Budget so aufstellen, dass
Nachkredite wenn immer möglich vermieden werden.
Das kann nur geschehen, wenn man eben die betreffenden

Kapitel so einstellt, wie es der Wirklichkeit
entspricht. Ich stelle deshalb den Antrag, diesen
Posten um 2000 Fr. zu erhöhen. In einer
wohlmotivierten Eingabe ersuchten die Behörden des
Gewerbemuseums, diesen Posten auf 24,000 Fr. anzusetzen.

Die Direktion des Innern hat ihn auch so
eingesetzt, aber er ist vom Regierungsrat wie andere
Posten, was begreiflich ist, reduziert worden. Ich
will den frühern Ansatz nicht wieder aufnehmen, weil
ich den gegenwärtigen Umständen auch Rechnung
tragen will, aber ich möchte Sie doch ersuchen,
den Posten um 2000 Fr. zu erhöhen.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Das kantonale Gewerbemuseum ist
nicht nur in dieser Richtung in hängenden Rechten.
Infolgedessen hat der Regierungsrat beschlossen, am
bisherigen Posten festzuhalten. Wenn er den Antrag
des Gewerbemuseums, auf 24,000 Fr. zu gehen, nicht
angenommen hat, so deswegen, weil darüber noch
Beschluss gefasst werden muss. Dieser Beschluss
hängt nicht nur vom Regierungsrat ab, denn das
kantonale Gewerbemuseum ist in der glücklichen Lage,
drei Geldgeber zu haben, abgesehen vom Bund. Von
diesen sagt immer jeder, er sei ein warmer Freund
des kantonalen Gewerbemuseums, aber der andere
solle zahlen. Dieses kommt daher immer etwas
zwischen Tisch und Bank. Nun haben sich die Behörden

des Museums an den Regierungsrat gewendet
wegen Teuerungszulagen für die Lehrerschaft. Der
Regierungsrat ist der Meinung, dass man diesem
Gesuch grundsätzlich entsprechen soll, aber in
welcher Weise diese Kosten auf die drei Gevattersleute

verteilt werden sollen, die hinter dem Museum
stehen, ist nicht abgeklärt, sondern darüber wird erst
noch verhandelt. Weil dieser Punkt nicht abgeklärt
ist, haben wir den Posten gleich wie letztes Jahr
eingesetzt. Der Lehrerschaft am Gewerbemuseum soll
diese Sachlage nicht schaden, sondern die Unterhandlungen

sind im Gang. Wenn Herr Zimmermann von
Nachkrediten gesprochen hat, so glaube ich, werde
der Nachkredit auch bei 20,000 Fr. nicht ausbleiben.
Wir sollten es also bei 18,000 Fr. bewendet sein
lassen; das entspricht dem Grundsatz, den ich bereits

mehrfach erwähnt habe, dass wir das Budget
gestützt auf die gegenwärtigen "Verpflichtungen aufgestellt

haben. Wenn der Grosse Rat oder der
Regierungsrat im Rahmen ihrer Kompetenzen neue
Beschlüsse fassen, so wird diesen Beschlüssen in Form
von Nachkrediten Rechnung getragen.

Abstimmung.
Für den Antrag der vorberatenden

Behörden Mehrheit.

IXt>. Gesundheitswesen.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Hier haben wir gegenüber 1918 eine
gewaltige Vermehrung von 300,000 Fr., herrührend
insbesondere von Mehrkosten der Irrenanstalten. Die
übrigen Posten weisen keine wesentliche Vermehrung
auf. Beim Gesundheitswesen im allgemeinen ist für
die zu erwartende Zunahme der Pflegetage der
Bezirkskrankenanstalten vorgesehen, 10 neue Staatsbetten

zu errichten, was 7300 Fr. ausmacht. Wesentlich
ist die Zunahme beim Frauenspital, das sich in der
Stadt befindet und für alles auf den Ankauf
angewiesen ist. Wenn auch die Kostgelder in bestimmtem
Umfange vermehrt werden konnten, so sind doch
die meisten Patienten nicht in der Lage, sehr hohe
Kostgelder zu bezahlen, die mit den Selbstkosten
der Anstalt in Uebereinstimmung stehen würden, so
dass eben die Ausgaben des Frauenspitals beständig
wachsen.

Das gleiche ist bei den Irrenanstalten der Fall.
Wenn wir das Budget der Irrenanstalt Waldau
ansehen, so sehen wir, dass es gegenüber dem
letztjährigen eine Vermehrung von 46,000 Fr. aufweist.
Tatsächlich ist die Vermehrung der Verwaltungsausgaben

noch viel grösser, denn die Kostgelder haben
um rund 100,000 Fr. zugenommen, so dass also die
Ausgaben der Waldau für Verpflegung und Verwaltung

gegenüber 1918 um rund 150,000 Fr. höher
budgetiert sind. Aehnlich steht es bei Münsingen,
wozu noch ein neuer Posten kommt. Wie die Herren
sehen, findet sich unter den Kostgeldern eine
Einnahme von 480,000 Fr. und eine Ausgabe von 140,000
Fr. Diese Ausgabe ist die Folge des Beschlusses, den
der Grosse Rat in der letzten Session gefasst hat,
indem er den von uns mit der Nervenheilanstalt
Meiringen abgeschlossenen Vertrag genehmigt hat,
nach welchem ein Teil unserer weiblichen
Anstaltsinsassen, etwa 120, in Meiringen untergebracht werden

sollen. Das ist eine Privatanstalt, die vom Staat
ein Kostgeld verlangt, welches über die Rechnung
der Irrenanstalt Münsingen verrechnet wird. Das wird
eine Mehrbelastung des Staates von 140,000 Fr. zur
Folge haben. Ferner haben wir bei der Anstalt
Bellelay eine Mehrbelastung von 34,000 Fr. Auch
dort sind die Verpflegungskosten aller Art gestiegen,
und sie werden durch die Erhöhung der Kostgelder
bei weitem nicht wettgemacht. Bei der Art undi
der Herkunft der Zöglinge von Bellelay werden dort
die Kostgelder überhaupt nicht hoch getrieben werden

können. Die Pfleglinge werden meistens von
den Gemeinden verkostgeldet, und von diesen kann,
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man nicht mehr als das Minimum des Kostgeldes
verlangen.

Brand, Präsident der Staatswirtschaftskommission.
Sie werden sich erinnern, dass unser Kollege

Herr Dr. Mosimann aus Burgdorf bei der Behandlung

des Staatsverwaltungsberichtes eine sehr scharfe
Kritik an der Ausrichtung der Staatsbeiträge an
unsere Bezirkskrankenanstalten geübt hat, indem er
geltend machte, dass diese Beiträge nicht auf der
gesetzlichen Höhe stehen. Die Staatswirtschaftskom-
sion hat bei Behandlung des Budgets Veranlassung
genommen, sich zu erkundigen, wie es mit dieser
Kritik stehe. Wir haben nun vernommen, dass die
Ausführungen des Herrn Dr. Mosimann insofern
unrichtig sind, als behauptet worden ist, die Verpflichtungen

des Staates werden nicht gesetzesgemäss
erfüllt. Richtig ist, dass der im Gesetz von 1898
vorgesehene Beitrag des Staates an die Krankenpflege,

für die sog. Staatsbetten, niedrig ist, allein,
solange dieses Gesetz nicht revidiert ist, ist der Staat
nicht im Falle, erhöhte Leistungen übernehmen zu
können. Wie die Herren wiederholt gehört haben,
basiert die Budgetierung auf den in Kraft bestehenden
gesetzlichen Erlassen oder Verordnungen, so dass man
auch hier keine Veranlassung hat, an der von der
Finanzdirektion gemachten Vorlage etwas zu modifizieren.

Eine gesetzliche Grundlage dafür ist nicht
vorhanden. Ich habe geglaubt, Ihnen diese Aufklärung
schuldig zu sein, um so mehr, als, wie ich sehe, Herr
Dr. Mosimann nicht anwesend ist.

Dürrenmatt. Mit der Bemerkung des Herrn
Präsidenten der Staatswirtschaftskommission, dass der
Staat mit den vorgesehenen Leistungen seine Pflicht
erfülle, bin ich nicht einverstanden. Nach dem
bisherigen Gesetz zur Unterstützung der
Bezirkskrankenanstalten hat der Staat die Verpflichtung, zum
mindestens so viele Staatsbetten zu bezahlen, dass daraus

1/3 der Pflegetage bestritten werden kann. Wenn
man die Rechnung macht, wie sie in der letzten
Session anhand des Staatsverwaltungsberichtes
gemacht worden ist, so wird man sehen, dass der
Staat bedeutend im Rückstand ist und dass es mit
der Vermehrung um 10 Betten nicht getan sein wird,
dass der Staat damit seinen Verpflichtungen noch
nicht nachkommt. Im Gesetz ist die Verpflichtung
des Staates in der Weise limitiert, dass er mindestens
1/3 und höchstens % leisten soll; er leistet aber nicht
einmal 1/3> infolgedessen hat er die gesetzliche
Verpflichtung bis zur Stunde nicht erfüllt.

Nun tragen sich, wie wir "gehört haben, die
Bezirkskrankenanstalten mit dem Gedanken, oder sie
haben bereits einen entsprechenden Beschluss gefasst,
den Prozessweg zu beschreiten und zu sehen, ob sie
auf diesem Weg, der ihnen vor ein paar Jahren vom
damaligen Herrn Finanzdirektor selbst empfohlen
worden ist, zu ihrem Recht kommen. Ich habe nämlich
dieselbe Frage vor ein paar Jahren vorgebracht, und
da hat mir Herr Finanzdirektor Kunz erwidert, er
sehe das ein, dass der Staat den gesetzlichen
Verpflichtungen nicht nachkomme, es sei aber kein Geld
da und wenn die Bezirksspitäler reklamieren wollen,

müssen sie halt in Gottes Namen mit dem Staat
prozedieren, dann werde er zahlen müssen. Bis jetzt
ist nichts gemacht worden, aber wir wissen, dass die
Bezirkskrankenanstalten nun diesen Weg beschreiten

wollen. Es hätte mir zweckmässiger geschienen,
wenn man diesen Prozess hätte vermeiden können-
Ich will keinen Antrag auf Erhöhung des Budgetpostens

stellen, trotzdem er sich damit motivieren
liesse, dass das eine gesetzliche Verpflichtung
betreffe, die ziffernmässig ausgerechnet werden kann.
Mit einer Vermehrung um 10 Betten wird es nicht
getan sein. Unter den gegebenen Umständen nehme
ich davon Umgang, einen bindenden Antrag zu stellen;

es wird sich zeigen, ob der Staat vielleicht
aus freien Stücken, wenn er die Sache einmal untersucht,

dazu kommt, seine Leistungen zu erhöhen,
oder ob er es auf den Prozess mit den Bezirkskranr
kenanstalten ankommen lassen will.

Scheurer. Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Wir wollen den Prozess ruhig an uns
herankommen lassen. Die Verhältnisse sind so, dass
wir jeweilen ausrechnen, wie viele Krankentage eine
Bezirkskrankenanstalt in den Vorjahren gehabt hat und
dass wir davon % geben. Dementsprechend erfolgt
die Zuteilung der Staatsbetten, und zwar nehmen
wir es mit dem Drittel ausserordentlich genau. Es
wundert mich nicht,, dass der Ansturm neuerdings;
von Burgdorf gekommen ist, wie der letzte auch.
Anstatt 331/. % haben wir dort einmal nur 33%
angenommen; sofort ist die Anstalt gekommen und
hat gesagt, 33 % sei nicht ein Drittel, sie verlange ein
Staatsbett mehr, und wenn man es nicht zahle, so
gehe sie mit uns vor den Richter. Das wird auf die
dritte oder vierte Dezimale ausgerechnet.

Dass die Verhältnisse sich seit der Amtstätigkeit
meines Vorgängers geändert haben, das ersehen Sie
daraus, dass wir bei gleichbleibendem Gesetz im
Jahre 1912 für diesen Posten 150,000 Fr. ausgegeben

haben und jetzt 250,000 Fr.
Allerdings wird beständig probiert, noch andere

Sachen in diese Krankentage hineinzubringen, als
nach Gesetz zulässig wäre. Ich stelle mir vor, dass
die Differenz dorther kommt. Alle bernischen
Bezirkskrankenanstalten haben nun auch Militärpatienten

gepflegt. Soll nun der Staat an die Kosten dieser
eidgenössischen Militärpatienten auch einen Beitrag
geben? Ich glaube das doch nicht, sondern da soll
die Eidgenossenschaft dem Spital die Selbstkosten
zahlen. An andern Orten sind in sehr starkem Masse
auch Internierte verpflegt worden. Soll der Staat
Bern bei seiner gespannten Finanzlage auch einen
Beitrag an diese Kosten geben? Ich glaube, auch
das wird niemand verlangen können. Die Untersuchung

wird unter Umständen ergeben, dass Leute
in diesen Bezirkskrankenanstalten gewesen sind, die
man uns anrechnen wollte und die in den Krankenanstalten

überhaupt nichts zu tun haben oder jedenfalls

besser nicht dort wären. So haben wir letzthin

entdeckt- dass in einer der berühmtesten
Krankenanstalten des Kantons Bern 10 deutsche
Internierte waren, denen der betreffende Arzt, der ein
berühmter Chirurg ist, Brüche operieren wollte. Es
war kein eingeklemmter Bruch darunter, es hat nicht
pressiert, man hätte die Herren mit ihren Brüchen
dem Heimatland weiter geben können ; die Herren der
betreffenden Bezirkskrankenanstalt hätten sagen können,

das liege nicht in ihrem Aufgabenkreis, sie helfen
da, wo es dringlich sei, aber da, wo es sich nur
darum handle, die grosse Fertigkeit des betreffenden
Chirurgen noch weiter auszubilden, tun sie das Tor
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zu und halten es nur offen für die Notfälle, wie sie
infolge der Grippeepidemie über uns gekommen sind.

Also, die Zahl der Pflegetage wird auf das
genaueste ausgerechnet. Wenn es an irgend einem
Ort nicht stimmt, so ist es nicht deswegen, weil man
nicht zahlen will, sondern weil ein Rechnungsfehler
unterlaufen ist. Dieser Posten wird naturgemäss mit
Rücksicht auf die Epidemie, die man in diesem Jahre
durchgemacht hat, in späteren Jahren steigen, aber
die Berechnung macht sich auf der Sanitätsdirektion
gestützt auf die Zahlen der ausgewiesenen
Krankentage, für die wir nach unserer Meinung zahlungspflichtig

sind. Dagegen lehnen wir es ab, für Patienten

zu zahlen, die von andern Verwaltungen
hineingesteckt worden sind und für die man dem Bund
oder dem Interniertendienst ganz wohl so viel
verrechnen kann, als die Selbstkosten betragen. Es hat
keinen Sinn, dass Krankenanstalt oder Staat an
derartige Patienten Beträge geben, für die eine Zahlungspflicht

an andern Orten besteht als beim Staat.

Angenommen.

X. Bau- und Eisenbahnwesen.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Auch hier haben wir eine Erhöhung
von 150,000 Fr. Es ist klar, dass sich namentlich
im Gebiet der Baudirektion die Zunahme der Löhne
und Materialpreise, überhaupt für alles, was nötig
ist zum Unterhalt und Bau, sehr fühlbar macht. Wir
haben eine Erhöhung für den Unterhalt der Staatsgebäude,

bei den Amtsgebäuden und Pfarrhäusern,
eintreten lassen müssen. Wir haben gestern zwei
Geschäfte vorbringen müssen, den Umbau eines alten
Turmes in Saanen und die Aenderung einer Kocheinrichtung

in der Kaserne Bern, die beide über 10,000
Fr- gegangen sind. In ruhigen Zeiten hätte der Grosse
Rat von diesen kleinen Geschichten nichts gesehen,
da sie unter 10,000 Fr. geblieben wären.

Wir sehen ferner beim Strassenunterhalt eine
Vermehrung um 90,000 Fr. vor, die sich zum Teil auf
die Wegmeisterbesoldungen bezieht. Ich bemerke,
dass auch hier wie überall die bisherigen
Besoldungsansätze eingesetzt sind. Allfälligen Veränderungen

kann auf dem Wege der Nachtragskredite Rechnung

getragen werden. Der Strassenunterhalt ist mit
70,000 Fr. mehr eingesetzt. Die Kosten für den
Ankauf, das Rüsten, den Transport und die Ausbreitung
des Kieses sind erhöht, ebenso alle andern Kosten.
Ich erwähne hier nur die Kohlenkosten für unsere
Strassenwalzen. Wir haben ferner den Kredit für
Wasserbauten vermehrt, um die hier bestehenden
Vorschüsse nach Möglichkeit tilgen zu können. Im
fernem haben wir eine Selbstversicherung für unsere
Vermessungswerke einführen müssen. Es figuriert
im Budget eine erste Einlage von 1000 Fr. in den
Versicherungsfonds. Beim Eisenbahn- und
Schifffahrtswesen haben wir eine Veränderung, die auf den
Tod des langjährigen Abteilungsvorstehers und dessen
Ersatz durch eine jüngere Kraft und auch auf eine
Neuanstellung zurückzuführen ist.

Angenommen.

XI. Anleihen.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Der Anleihensdienst nimmt bis auf
wenige Franken den Staat gleich in Anspruch wie
bis dahin. Das ist insofern ein erfreuliches Kapitel,
als darin die Abzahlung angegeben wird, die wir
bei den Staatsschulden vornehmen. Diese Abzahlung
wächst von Jahr zu Jahr und soll im Jahre 1919
1,100,000 Fr. betragen, die wir aus der laufenden
Verwaltung bestreiten und die einigermassen eine
Verbesserung und Vermehrung unseres Vermögens
bedeutet.

Angenommen.

XII. Finanzwesen.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Hier ergibt sich eine leichte Erhöhung
von etwas über 1000 Fr., davon herrührend, dass
einer unserer Amtsschaffner, der bisher eine andere
Bezirksverwaltung besorgte und im Hauptamt
Amtsschreiber war, im Nebenamt Amtsschaffner, die
Amtsschreiberei aufgegeben hat. Die Nebenbeamtung ist
Hauptamt geworden und die Besoldung muss
erhöht werden.

Angenommen.

XIII. Landwirtschaft.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. In der Landwirtschaft ergibt sich eine
Mehrausgabe von 33,000 Fr. Die allgemeinen
Verwaltungskosten haben sich nicht wesentlich geändert,
dagegen sind einige Veränderungen im Kapitel B.
Es treten neue Ausgaben auf für die Bekämpfung
von Schädlingen, die sich als notwendig erwiesen
haben. Nach der Meinung der Landwirtschaftsdirektion

werden wir im kommenden Jahr mit Maikäfern
wenig zu tun haben, dagegen mit den Kohlweisslin-
gen. Bekanntlich hat der Staat auf Anordnung des
Bundes beschlossen, Beiträge an die Bekämpfung der
Kohlweisslinge zu geben. Wir haben die Rechnung
noch nicht; wir wissen nicht, was die Vertilgung
kostet. Bei den Akten ist eine Berechnung der Zahl
der getöteten Schädlinge, aber sie stützt sich nur
auf zwei Gemeinden. Man kann da nicht generalisieren.

Infolge dessen haben wir 15,000 Fr. eingesetzt.
Ob das dem Massenmord entspricht oder nicht, das
werden wir erst sagen können, wenn wir die
Rechnungen der Gemeinden haben-

Bei den übrigen Posten haben wir insbesondere
die Bodenverbesserungen mit gleichen Zahlen
eingesetzt wie in den letzten Jahren. Dagegen sind wir
der Meinung, dass, sobald neue Einnahmequellen
eröffnet sind, insbesondere durch die Erhöhung der
Grundsteuerschatzungen, wir dann auch die nötigen
Mittel haben, um die vermehrten Ausgaben für
Bodenverbesserungen zu tilgen. Die Herren haben
gestern den ganzen Nachmittag sich diesem nützlichen
Geschäft gewidmet und Bodenverbesserungen be-
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schlössen. Ich weiss nicht, ob einer der Herren hier
im Saale einen Ueberschlag gemacht hat, was das
eigentlich kostet. Die Bodenverbesserungen betrafen

ein Areal von ungefähr 5000 Jucharten und
kosten der. Staat zwischen 650 und 700,000 Fr. Das
ist für eine einzige Nachmittagssitzung eine ganz
schöne Leistung, die gestern der Grosse Rat in dieser

Domäne vollbracht hat- Ich hoffe, wir werden
die Zeit ebenso nützlich anwenden, wenn wir das
Geld suchen, das dafür bestimmt ist, diese Ausgaben
zu decken. Vorläufig haben wir den gleichen Posten
belassen; wir werden andere Ansätze einsetzen, wenn
wir neue Mittel haben.

Eine Veränderung hat sich bei der Hagelversicherung

ergeben. Der Posten ist abgestellt auf die
bisherigen Ausgaben des Jahres 1918, die rund 90,000
Fr. betragen. Die Höhe des Kantonsbeitrages steht
in direkter Beziehung zur Zahl der abgeschlossenen
Verträge und zur Höhe der Versicherungssumme. Je
wertvoller die Bodenprodukte werden, desto mehr
zeigt sich das Bestreben, zu versichern, desto grösser

werden auch die Versicherungssummen. Dagegen
hat sich ein Rückschlag bei der Viehversicherung
ergeben. Auch diese Verminderung von 66,000 Fr. stellt
auf dasjenige ab, was wir dieses Jahr erlebt haben.
Die landwirtschaftlichen Schulen weisen eine kleine
Vermehrung auf. Ich hoffe aber, dass es der Kunst
der bewährten Betriebsleiter gelingen wird, so viel
aus ihren Betrieben herauszuschlagen, dass die in
Aussicht genommenen Kosten nicht erreicht werden.
Das ist meiner bescheidenen Meinung nach der beste
Beweis für ihre Kenntnisse und Vortrefflichkeit. Vor
einiger Zeit hat mir einer von den Herren
Anstaltsverwaltern gesagt, ich solle nur schauen, seine Kühe
und Muni seien bei den Viehprämierungen im ersten
Rang.. Ich habe gesagt, es tue mir leid, für die
Rangordnung sei nicht die Viehprämierung massgebend,

sondern die Staatsrechnung. Wir wollen hoffen,

dass wir feststellen können, dass die Herren
bedeutend erfreulichere Rechnungsergebnisse vorweisen

können. Eine kleine Erhöhung der Fleisch-
schaukosten will ich noch erwähnen, davon herrührend,

dass die Instruktionskurse reduziert oder
eingestellt werden mussten und dass sie nun wieder
eingeführt werden müssen, um den Gemeinden die
nötige Zahl ausgebildeter Fleischschauer zur Verfügung

zu stellen.

Brand, Präsident der Staatswirtschaftskommission.
Anlässlich der Beratung des Staatsverwaltungsberichtes

hat die Staatswirtschaftskommission das
Postulat gestellt, es möchte der Kredit B 4, Förderung
der Rindviehzucht, der mit 125,000 Fr. eingestellt
war, auf 140,000 Fr. erhöht werden. Der Grosse Rat
hat dieses Postulat angenommen.

Bei Behandlung des Budgets musste sich nun die
Staatswirtschaftskommission in einlässlicher Beratung
darüber schlüssig machen, ob sie auf der Durchführung
dieses Postulates für das nächste Jahr beharren oder
davon Umgang nehmen wolle. Wir haben uns in
letzterem Sinne entschieden, einerseits von der Erwägung
ausgehend, dass man im heutigen Zeitpunkt auf allen
Seiten schauen müsse, Ersparnisse zu erzielen, das
Budget nicht zu belasten, wenn es nicht absolut
notwendig ist, und aus der weiteren Erwägung, dass es
wohl zu Missverständnissen führen könnte, wenn man
im heutigen Zeitpunkt auf diesem Kapitel eine Er¬

höhung beantragen würde. Ich darf darauf hinweisen,

dass diese Erhöhung ausdrücklich für das
genossenschaftliche Prämierungswesen gewünscht worden

ist. Herr Kollege Siegenthaler hat das bei der
Behandlung des Staatsverwaltungsberichtes in aller
Deutlichkeit gesagt. Wir haben aber gefunden, es
sei richtiger, wenn wir für das Jahr 1919 auf die
Erhöhung des Kredites verzichten, obschon wir durchaus

anerkennen, dass eine angemessene Erhöhung des
Kredites für die Prämierung der Genossenschaftsbestände

wünschenswert und wohl auch nötig wäre,
damit die Genossenschaften nicht etwa die
bestehenden Hallebestimmungen als zu drückend
empfinden und sich zum Schaden der bernischen
Viehzucht auflösen. Man hat bereits von da und dort
vernommen, dass sie sich kaum mehr halten können,

wenn man ihnen nicht von Staats wegen
etwas mehr zur Seite stehen könne- Wir anerkennen
das durchaus, aber wir möchten doch den Grossen
Rat bitten, es bei den bestehenden Ansätzen bewenden

zu lassen. Es soll damit kein Präjudiz für
spätere Jahre geschaffen werden.

Siegenthaler. Eine kleine Minderheit der Staats-
wirtschaftskommission hat sich diesen Verschiebungs-
beschluss nicht anschliessen können. Weil sie aber
gut demokratisch ist, fügt sie sich ohne weiteres
der Mehrheit. Sie spricht aber die ganz bestimmte
Erwartung aus, dass in nächster Zeit, vielleicht im
nächsten Budget, doch das Postulat zur Verwirklichung

kommen werde, und zwar auch dann, wenn
die Staatsrechnung nicht, gerade mit einem absolut
rosigen Gesicht abschliesst. Wenn man bis dann
warten müsste, könnten vielleicht die bösen Folgen
doch eintreten, die unser warten würden, wenn
der Kredit in absehbarer Zeit nicht erhöht werden
könnte. Wir wollen hoffen, dass die 15,000 Fr., die
man für Bekämpfung des Kohlweisslings ausgesetzt
hat, in Zukunft nicht mehr voll beansprucht werden
und dass wir vielleicht gerade diese 15,000 Fr. doch
in nächster Zeit zur Beschaffung von Milch und
Fleisch und nicht mehr von Sauerkraut verwenden
können. Wir dürfen nicht warten, bis die
genossenschaftliche Arbeit auf dem Gebiete der Viehzucht
erlahmt. Wir wollen nicht die Grube erst dann
zudecken, wenn das Kind darin ertrunken ist- Das
Postulat ist vom Grössen Rat nach reiflicher Diskussion

angenommen worden. Es ist auch vom Herrn
Landwirtschaftsdirektor befürwortet worden.
Dessenungeachtet glaubte der Regierungsrat, diesen Betrag
nicht ins Budget aufnehmen zu sollen. Es scheint
mir, es mangle jedenfalls da unserer Regierung nicht
an Stärke und Festigkeit, um dieses Postulat
einfach nicht zu berücksichtigen. Ob nicht vielleicht
diesem oder jenem Grossen Rat oder Bürger der
Gedanke aufgetaucht ist, ob das die gleiche Regierung

gewesen ist, die an dem denkwürdigen Samstag
gewaltet hat, wo die Vorprobe für den Generalstreik
stattgefunden hat, und wo Recht und Gesetz und
Ordnung so schwer mit Füssen getreten wurde, will
ich nicht erörtern.

Angenommen.
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XIV. Forstwesen.

Schenrer, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Im Forstwesen sind leichte Veränderungen,

die sich auf Vermehrung der Reisekosten,
Teuerungszulagen und dergleichen zurückführen
lassen.

Angenommen.

XV. Staatswaldungen.

Schenrer, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Die Staatswaldungen geben in die
laufende Verwaltung einen Ertrag ab, der um etwa
40,000 Fr. grösser ist als letztes Jahr. Ich habe
gestern gesagt, dass der Mehrertrag gegenüber dem
zehnjährigen Durchschnitt ein grösserer wäre, aber
dieser Mehrertrag geht in die Forstreserve und wird
von dort aus für Abschreibungen oder für andere
Bedürfnisse der laufenden Verwaltung verwendet.

Angenommen.

XVI. Domänen.

Schenrer, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Bei den Staatsdomänen ergibt sich
eine leichte Vermehrung, die in der Hauptsache darauf

zurückzuführen ist, dass wir dort, wo
Pachtverträge bestehen, diese Pachtverträge nach
Möglichkeit gekündet haben, um einen veränderten Pachtzins

im Sinne der heutigen Verhältnisse zu erzielen.

Angenommen.

XVII. Domänenkasse.

Schenrer, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Das Ergebnis der Domänenkasse wird
von Jahr zu Jahr ungünstiger. Das kommt davon
her, dass wir in den letzten Jahren sehr wesentliche
Liegenschaften gekauft haben, die wir nun verzinsen

müssen. Auf der andern Seite haben wir das
Kapital der Domänenkasse nach und nach erschöpft.
Es wird nötwendig sein, dass wir der Domänenkasse
bei der ersten Gelegenheit neue Mittel zuführen.

Angenommen.

XVni. Hypothekarkasse.
'

i [, I

Schenrer, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Die Hypothekarkasse weist gegenüber
dem letztjährigen Budget eine Verminderung des
Ertrages auf zwischen 6—700,000 Fr. Das ist eine Folge
des neuen Steuergesetzes, das die Hypothekarkasse
zwingt, ihr Kapital zu versteuern. Der Rückgang

ist infolgedessen nur ein scheinbarer, denn was hier
im Kapitel XVIII weniger erscheint, wird im Kapitel

XXXII bei den direkten Steuern mehr erscheinen.

Angenommen.

XIX. Kantonalbank.

Schenrer, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Bei der Kantonalbank ist das übliche
Budget eingesetzt auf der Grundlage einer öprozenti-
gen Verzinsung des Anlagekapitals.

Angenommen.

XX. Staatskasse.

Schenrer, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Hier erscheint der Ertrag unserer
Kapitalien aller Art, Bankdepots, Obligationen und
Aktien, und auf der andern Seite die Ausgaben für
unsere Schulden, die wir bei Banken und anderwärts
haben. Gegenüber dem letzten Jahre ergibt sich eine
Vermehrung von 73,000 Fr.

Angenommen.

XXI. Bussen und Konfiskationen.

Angenommen.

XXII. Jagd, Fischerei und Bergbau.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Sie sehen hier eine Vermehrung der
Einnahmen von gegen 30,000 Fr., herrührend von
Konzessionsgebühren beim Bergbau. Es wird gegenwärtig

unter dem Druck der Verhältnisse im ganzen
Kanton nach allem möglichen gebohrt- Die
Konzessionsgebühren sind infolgedessen höher geworden.
Wir wollen hoffen, dass auch die Erfolge dem grossen
Aufwand entsprechen. Es sind zum Teil durchaus
erfreuliche Anstrengungen, die gemacht werden, und
wir sehen daraus, dass wir unsern eigenen Boden,
auf dem unser Volk seit Jahrhunderten lebt, noch
sehr ungenügend kennen. Allerdings muss man
anderseits auch sagen, dass im grossen und ganzen auch
die Prophezeihungen unserer Gelehrten eingetroffen
sind, dass die kostbaren Mineralien nicht im Gebiete
unseres Kantons und überhaupt nicht im Gebiete
der Schweiz zu treffen sind. Vielleicht aber
haben wir doch noch einmal Glück und stossen im
Jura auf Salzlager von 70 Meter und vielleicht später
auf Kohle und andere nützliche Dinge.

Angenommen.
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XXIII. Salzhandlang.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Das ist das schmerzlichste Kapitel
der ganzen Staatsrechnung. Seit Jahrhunderten war
das Salzregal eines derjenigen Tätigkeitsgebiete des
Staates, das ihm die sichersten Einnahmen lieferte,
Einnahmen, die sich von jeher um die Million herum
bewegt haben. Nun stehen wir vor einem Verlust
von 400,000 Fr. und der Bedrohung dieses sichersten
Einnahmepostens. Wir werden froh sein müssen,
wenn es mit diesen 400,000 Fr. gemacht ist, denn
die bevorstehende weitere Erhöhung der Frachten
wird auch auf die Salzhandlung drücken. Ferner
werden wir damit rechnen müssen, :dass noch neue
Ausgaben für die Arbeiter in Frage kommen, so dass
der Ankaufspreis sehr wahrscheinlich nochmals eine
Erhöhung erfahren wird und die Berechnung, die
wir aufgestellt haben, noch zu optimistisch ist. Wir
haben auf die heutigen Verhältnisse abgestellt; wir
möchten hoffen, dass durch eine rasche Behandlung
des neuen Salzpreisgesetzes und durch Annahme
desselben durch das Volk im Laufe des nächsten Jahres
der sehr starke und äusserst empfindliche Rückgang
gut gemacht werden kann.

Angenommen.

XXVI. Erbschafts- und Schenkungssteuer.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Es ist der übliche und hergebrachte
Ansatz. Wir wollen hoffen, dass er durch Annahme
des Erbschaitssteuergesetzes im Laufe des Jahres
1919 eine sehr wesentliche Erhöhung erfahren wird.

Angenommen.

XXVII. Wasserrechtsabgaben.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Auch im Wasserwesen haben wir
bekanntlich nun eine eidgenössische Ordnung. Nach
dem Berichte unseres Wasserrechtsbureaus ist
dieselbe in fiskalischer Beziehung für den Staat eher
günstiger als die bisherige Ordnung, so dass man
also sagen darf, dass, wenn wir schon in bösem
Ruf stehen, fiskalisch zu sein, der Bund das noch
viel besser kann, wenn er dahinter kommt. Es ist
für Bund und Kanton durchaus erfreulich, dass wir
bei den Wasserrechtsabgaben eine höhere Einnahme
erwarten können.

Angenommen.

XXIV. Stempelsteuer.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Wir haben in diesem Kapitel noch
keine endgültige Grundlage gefunden. Bekanntlich
bezieht auch der Bund seit dem laufenden Jahr
Stempelsteuern. Er hat entsprechende Verpflichtungen
gegenüber den Kantonen übernommen. Wir wissen
nun zur Stunde noch nicht, was wir vom Bunde
bekommen werden; wir haben unverbindliche Aeus-
serungen, und wir wissen auf der andern Seite auch
noch nicht, was uns der kantonale Stempel, soweit
er uns noch bleibt, abtragen wird. Wir haben eine
ziemlich wesentliche Erhöhung gegenüber dem letzten

Jahre eingesetzt, aber wir werden über diese
ganze Sache erst im klaren sein, wenn wir eine
Abrechnung mit dem Bund haben, wenn die beiden
Stempelgesetze, das eidgenössische und das kantonale,
längere Zeit nebeneinander gewirkt haben, als das
jetzt der Fall ist.

Angenommen.

XXVIII. Wirtschafts- und Kleinverkaufspatent-
gebühren.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates Die Wirtschaftspatentgebühren sind
gleich eingestellt wie letztes Jahr. Es ergibt sich als
Schlusssumme eine etwas höhere Einnahme als letztes

Jahr, weil für das Jahr 1918 eine Erneuerung der
Wirtschaftspatente notwendig geworden ist, wozu
man neue Wirtschaftspatente drucken musste. Diese
Kosten fallen weg, und es sind unter C Bezugskosten
wieder die üblichen 1000 Fr. eingesetzt.

Angenommen.

XXIX. Anteil am Ertrage des Alkoholmonopols.

Angenommen.

XXV. Gebühren.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Hier sehen Sie nun den Gegenposten
beim Handelsgericht. Früher waren 8000 Fr.
Einnahmen aus Gebühren eingesetzt, dieses Jahr 20,000
beim Handelsgericht. Das steht im direkten
Zusammenhang mit der Vermehrung der Tätigkeit des
Handelsgerichtes.

Angenommen.
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XXX. Anteil am Ertrage der Schweizerischen
Nationalbank.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates Es ist gegenüber dem letzten Jahr
eine leichte Erhöhung eingetreten, weil der Anteil,
der auf Grundlage der alten Notenemission der
Kantonalbank berechnet wird, zurückgeht, und derjenige,
berechnet auf den Kopf der Bevölkerung, zunimmt.

Angenommen.
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XXXI. Militärsteuer.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich habe bereits bei Kapitel IV auf
die Militärsteuer hingewiesen. Die Herren sehen, dass
sich hier eine Vermehrung der Einnahmen ergibt,
durch welche die Vermehrung der Ausgaben im
genannten Kapitel ausgeglichen wird. Sowohl die
Einnahmen aus der Militärsteuer haben zugenommen,
wie auch die Bezugskosten tiefer angesetzt sind, weil
ein Teil der Bezugskosten, die früher von den
Kreiskommandanten behändigt worden sind, dem Staat
zufallen. Im übrigen haben wir nun wieder ein
endgültiges Budget vor uns, weil wir erwarten müssen,
dass der Bezug der doppelten Militärsteuer im nächsten

Jahr nicht mehr erfolgen wird. Wir wollen hoffen,

dass auch der Gegenposten wegfalle, nämlich
der Beitrag des Staates an die Notunterstützungen,
da mit dem Dahinfallen der Mobilisation die daheri-
gen Auslagen ihre Berechtigung verlieren.

Angenommen.

XXXII. Direkte Steuern.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Der Grosse Rat wird sich in den nächsten

Tagen darüber schlüssig machen müssen, ob
das neue Steuergesetz auf 1. Januar 1919 in Kraft
treten soll. Ich bemerke, dass der Regierungsrat einen
derartigen Antrag zuhanden des Grossen Rates
bereits beschlossen hat. Wenn er angenommen wird,
so stehen wir bei den direkten Steuern vor ganz
neuen Aufgaben. Dasjenige, was wir hier Vorschlagen,
hat infolgedessen auch nur einen durchaus provisorischen

Charakter.
Die direkten Steuern werden in ihrem Ertrag

durch drei neue Tatsachen beeinflusst. Einmal ist
nun die Frist, die der Jura gehabt hat, bis er mit
seinem Steueransatz auf den des alten Kantonsteils
gekommen ist, verflossen. Die Herren sehen die
althergebrachte Unterscheidung zwischen Einnahmen
aus den jurassischen Belzirken und aus den Bezirken
des alten Kantonsteils nicht mehr, sondern wir haben
nun einheitliche Ansätze für den ganzen Kanton.
Die zweite Tatsache ist die, dass das neue Steuergesetz

auf dem Gebiet der Einkommenssteuer I.
Klasse bekanntlich eine sehr starke Entlastung nach
unten, dagegen für das gesamte Steuerwesen eine.
Mehrbelastung in Form der Progression enthält. Es
kann zur Stunde niemand sagen, wie diese beiden
Kräfte wirken werden, namentlich auch deswegen
nicht, weil die Anwendung des neuen Steuergesetzes
nicht so einfach ist- Ich für mich glaube, dass wir
nach mehreren Jahren — über die Dauer kann man
verschiedener Ansicht sein — eine Mehreinnahme
haben werden. In den ersten Jahren aber werden
wir damit rechnen müssen, dass alle Behörden, aber
auch alle Steuerpflichtigen sich zuerst an das neue
Steuergesetz gewöhnen müssen, und wir werden sehr
wahrscheinlich die Tatsache erleben, dass die
Anwendung in den ersten Jahren, wie beim Steuergesetz
von 1865, eine mangelhafte und schwerfällige ist.
Auf der andern Seite können wir auch nicht berechnen,

was die Abzüge auf der einen und die Zuschläge

auf der andern Seite ausmachen. Wir werden auch
nicht sagen können, welche Mehreinnahme sich aus
der Tatsache ergibt, dass die Einnahmen der Private
Wirtschaft gestiegen sind. Wir sind da in einer etwas
eigenartigen Lage. Ein weiterer Punkt, der mit dem
neuen Steuergesetz zusammenhängt und eine
Veränderung der Einnahmen zur Folge hat, ist die Besteue-
rung der der Hypothekarkasse durch den Staat. Ich
habe bereits vor einigen Minuten darauf hingewiesen,
dass infolgedessen die Einnahmen der Hypothekarkasse

abnehmen um mehr als 600,000 Fr., während
auf der andern Seite die Einnahmen aus direkten,
Steuern entsprechend zunehmen.

Wir haben unter Berücksichtigung aller dieser
Umstände im Budget bei der Vermögenssteuer eine
Vermehrung von rund 1,400,000 Fr. eintreten lassen,
entsprechend der Zunahme infolge der Besteuerung
der Hypothekarkasse, entsprechend auch der Progression,

die auf der Vermögenssteuer wirkt, stärker als
bei der Einkommenssteuer, weil beim Vermögen nicht
entsprechend höhere Abzüge vorgesehen sind. Auf
der andern Seite haben wir die Einkommenssteuer
ungefähr gleich belassen, da man zur Stunde nicht
sagen kann, wie die vermehrten Abzüge und
Zuschläge wirken werden. Bei den Taxations- und
Bezugskosten sieht man eine wesentliche Vermehrung
vor, die davon herkommt, dass die Bezugskosten nun
in grösserem Masse dem Staate Überbunden werden.
Die Einschätzung wird sich bekanntlich nicht mehr
in den Gemeindekommissionen, sondern in den
Bezirkssteuerkommissionen machen. Da die
Bezirkssteuerkommissionen mehr Arbeit haben und grösser
sein werden als bisher, werden sie auch vermehrte
Auslagen zur Folge haben.

Dazu haben wir als neue Kosten die Ausgaben
für die amtliche Inventarisation. Ob die 90,000 Fr.,
die wir einsetzen, genügen oder nicht, das kann,
gegenwärtig niemand sagen. Wir müssen die nötigen

Erfahrungen machen. Gegenüber dem letzten
Jahr ergibt sich insgesamt eine Vermehrung der
Budgeteinnahmen von 1,300,000 Fr.. Es wird niemand
mehr Freude haben als der Finanzdirektor, wenn es
sich zeigt, dass die Prophezeiungen wahr sind,
wonach das Steuergesetz noch erheblich darüber hinaus

Einnahmen bringen werde.

Angenommen.

XXXni. Unvorhergesehenes.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Von den Rubriken der Staatsrechnung
zeigt keine einzige die Einwirkungen der heutigen
schweren Zeit wie dieses letzte Kapitel. Das war in
früheren glücklicheren Zeiten null gewesen, man hat
darüber keine Worte verloren. Erst im Laufe der
Jahre hat dieses Kapitel eine Bedeutung gewonnen,
weil unvorhergesehene Ausgaben gekommen sind.
Wir stehen da vor Ausgaben von 5,200,000 Fr.,
wovon 4,200,000 Fr. für Teuerungszulagen und eine
Million für die Kosten des kantonalen Lebensmittelamtes,

d- h. für den Beitrag des Staates an die
verbilligten Lebensmittel. Dieser Posten wird ein
Gegengewicht bilden, aber ein unigenügendes, für die
Ausgaben, die der Grosse Rat in den verschiedenen
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Besoldungsdekreten noch beschliessen wird. Immerhin
haben wir hier die Mehrbelastung der Kriegszeit

in aller Deutlichkeit. Ich habe bereits gesagt, dass
diese Mehrbelastung da nicht einmal vollständig zum
Ausdruck kommt. Am Sonntag wird abgestimmt
über die Teuerungszulagen an die Lehrerschaft.
Wenn, wie zu erwarten ist, dieses Gesetz angenommen

wird, so wird sich eine weitere Vermehrung
bei den Kriegsteuerungszulagen ergeben von ungefähr
2 Millionen, denn in der jetzigen Summe von 4,2
Millionen sind für die Lehrerschaft nur die 500,000
Fr. vorgesehen, die der Grosse Rat im Laufe des
Jahres bei Annahme des Teuerungszulagendekretes
beschlossen hat. Ich möchte die Anregung machen,
dass Sie, wie letztes Jahr, den Regierungsrat ermächtigen,

nach Annahme dieses Gesetzes jene Summe,
an deren Zahlung niemand mehr wird zweifeln können,

noch ins Budget aufzunehmen, um es auch in
dieser Richtung den gegebenen Verhältnissen
anzupassen.

Angenommen.

Schlussabstimmung.
Für Annahme des Voranschlages Mehrheit.

Gesetz
über

die Erbscbafts- und Scbeokongssteoer.

Zweite Beratung.

(Siehe Nr. 28 der Beilagen; die Verhandlungen der
ersten Beratung finden sich auf Seite 353 ff hievor

abgedruckt.)

Eintretensfrage.
Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des

Regierungsrates. Der Grosse Rat hat das
Erbschaftssteuergesetz im Juli behandelt. Es ist damals über
die grundlegenden Fragen diskutiert worden. Ich will
auf dieselben nicht mehr zurückkommen, sondern
nur mit einigen wenigen Worten berühren, was
damals der Regierung und der Kommission zur neuen
Prüfung aufgegeben worden ist.

Es handelte sich einmal darum, zu untersuchen,
wie die Schenkungen zu behandeln sind. Es muss te
auch untersucht werden, wie die Befreiung von der
Erbschaftssteuer für die privaten Wohltätigkeitsanstalten

geordnet werden müsse. Ebenso hat man
damals beschlossen, sich noch genauer [über das
Verhältnis zwischen Handänderungsgebühren und
Erbschaftssteuer zu orientieren.

Die Kommission und die Regierung haben das
getan, die Herren finden die Vorschläge vor sich und
ich werde mir erlauben, bei den einzelnen Punkten
auf dieselben einzutreten. Mit diesen wenigen Worten

möchte ich beantragen, auf die zweite Lesung
einzutreten.

Pfister, Präsident' der Kommission. Ich empfehle
Ihnen namens der Kommission ebenfalls Eintreten.
Die Eintretensfrage ist bei der ersten Beratung eingehend

besprochen worden und der Grosse Rat hat
damals ohne Widerstand Eintreten beschlossen. Ich
kann mich deshalb kurz fassen. Es ist damals auf
die absolute Notwendigkeit hingewiesen worden, lern
Staat neue Geldmittel zur allmählichen Herstellung
des finanziellen Gleichgewichtes zu verschaffen. Eine
Entspannung in der finanziellen Situation des Staates

ist seither nicht eingetreten und wird auch trotz
dem kommenden Frieden jedenfalls nicht eintreten,
so dass weiterhin die Notwendigkeit besteht, der
Staatskasse neue Mittel zuzuführen. Was die in der
ersten Eeratung gefallenen Anregungen betrifft, so
behalte ich mir vor, im Lauf der artikelweisen
Beratung dazu Stellung zu nehmen und die Abände-
rungsanträge der Kommission zu begründen.

Müller (Bern). Ich möchte doch schon hier einige
Worte sagen, weil der Entscheid in der Frage, die
ich anregen will, von solcher Bedeutung ist, dass
es sich lohnt, schon in der Eintretensdebatte
darüber zu sprechen. Ueber die Notwendigkeit des
Erbschaftssteuergesetzes sind bereits in der ersten
Beratung ausführliche Mitteilungen gemacht worden.
Ich kann diese Ausführungen, soweit sie auf die
fiskalische Bedeutung für den Kanton Bezug hatten,
nur unterstützen. Es liegt offen zu Tage, in welr
eher ausserordentlichen Weise die Finanzen aller
Gemeinwesen, Bund, Kantone und Gemeinden, durch
den Krieg in Anspruch genommen worden sind, so
dass wir gegenwärtig vor Defiziten stehen, wie wir
sie in normalen Zeiten nie für denkbar gehalten
hätten. Was für die Gemeinden gilt, gilt selbstverständlich

für die Kantone und in höherem Masse
für den Bund. Auf der andern Seite muss man sich
sagen, dass die Hilfsmittel, die den Gemeinwesen
zur Verfügung stehen, sich nach deren Grösse richten.

Der Bund hat zweifellos schon deshalb eine
grössere Bewegungsfreiheit, weil er zuerst kommt,
und weil das, was vom Bunde bezüglich dieser Dek-
kung entschieden wird, ohne weiteres die Dek-
kungsmöglichkeit für die Kantone einschränkt. Und
was die Kantone in diesem engbeschränkten Gebiet
ihrerseits angreifen, beschränkt wiederum in ganz
ausserordentlicher Weise die Deckungsmöglichkeiten
für die Gemeinden. Wir haben es durchaus begriffen,

dass der Kanton gerade mit Rücksicht darauf,
dass über die Deckungsmöglichkeit im Bunde noch
keine Klarheit herrschte, zurückgehalten hat. Nachdem

man sieht, wie sich in immer schärferer Weise
der Gedanke ausgebildet hat, dass der Besitz zur
Deckung der Kriegskosten im Bunde herangezogen
werden müsse, und zwar auf dem Wege der direkten
Besteuerung, lag es nahe, dass nun als vornehmste
Finanzquelle für den Kanton die Revision der
Erbschaftssteuer in Betracht gezogen werden musste.

Ueber die fiskalische und soziale Bedeutung der
Erbschaftssteuer will ich mich hier nicht aussprechen.
Ich kann im grossen und ganzen nur dem zustim-'
men, was in der ersten Beratung über diesen Punkt
gesagt "worden ist. Wir sind grundsätzlich durchaus
Anhänger der Erweiterung der Erbschaftssteuer, und
zwar deswegen, weil dieselbe eine hervorragende
soziale und ethische Bedeutung hat, weil das eine
Besteuerung eines Vermögens ist, das nicht von dem
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Betreffenden, der nun erbt, erworben worden ist,
sondern ihm in den Schoss fällt durch die Tätigkeit
eines Andern, sei es eines unmittelbaren Vorfahren
oder irgend eines Verwandten. Von diesem Gesichtspunkt

aus hat sich auch die Entwicklung, die
schliesslich ihren Ausdruck im Z.G.B, gefunden
hat, durchaus gerechtfertigt, dass man nicht eine
unbeschränkte Erbfolge zulässt, sondern dass bei
einem bestimmten Verwandtschaftsgrad die Besteuerung

aufhört und das Gemeinwesen erbt. Also einerseits

eine Beschränkung der Erbfähigkeit.
Als weitere ganz natürliche Ergänzung kommt

die Ausdehnung der Besteuerung hinzu, die in der
Besteuerung der direkten Erbfolge liegt. Wir wissen,

dass die Besteuerung der direkten Erbfolge
anderseits nichts Neues ist, weil sie in einer ganzen
Reihe von Kantonen und auswärtigen Staaten bereits
durchgeführt ist. Aber für den Kanton Bern ist sie
neu. Nun kann man sagen, dass das ganze Volk
daran interessiert ist und dass es schon eine Erkenntnis

der Notwendigkeit bedeutet und des guten Willens
und Opfersinns des Volkes bedarf, um einer derartigen

Ausdehnung der Besteuerung zuzustimmen.
Aber innerlich ist die Besteuerung der direkten
Erbfolge genau so berechtigt wie die Besteuerung der
weiteren Verwandtschaftsgrade, nur dass hier das
unmittelbare Interesse, das z. B. den Vater und den
Sohn verbindet, im Steuersatz zum Ausdruck kommen

muss, weil man natürlich die direkte Erbfolge
nicht in gleich scharfer Weise besteuern soll wie
die entfernteren Verwandtschaftsgrade.

Sobald wir uns darüber klar werden, dass ein
ganz grosser Teil des Volkes am Erbschaftssteuergesetz

und seiner endgültigen Gestaltung unmittelbar
interessiert wird, rechtfertigt es sich nicht mehr,

die Gemeinden nur noch mit einem Bruchteil von
10% abzufinden, wie es im Gesetz steht, oder 15%,
wie die Kommission vorschlägt. Wir wissen, warum
wir ein derartiges Gewicht auf unser berechtigtes
Begehren legen, das wir bescheiden genug auf 20%
angesetzt haben. Ich habe bereits gesagt, dass die
Gemeinden durch den Krieg in gleicher Weise
mitgenommen worden sind, dass sie aber eine viel
geringere Möglichkeit haben, sich in direkter Weise
durch Ausbau ihres Steuersystems gegen die ger
waltige Belastung zu wehren. Um so nachdrücklicher

müssen sie darauf halten, dass, wenn der
Kanton einen derart vollständig neuen Schritt zur
Besteuerung der direkten Erbfolge macht, die alle
Gemeinden ohne Ausnahme interessieren muss, keine
Rede mehr davon sein kann, die Gemeinden mit
10% zu bedenken, sondern wir müssen mit allem'
Nachdruck 20% als Minimum verlangen. Das ist in
der ersten Beratung abgelehnt worden.

Ich appelliere an die Einsicht des Grossen Rates.
Es ist in unserer Fraktion einlässlich besprochen
worden, und wir müssen mit aller Bestimmtheit
erklären, dass wir zu unserem Bedauern die
Verwerfungsparole ausgeben müssten, wenn diesem Begehren

nicht entsprochen würde, zu unserem Bedauern,
weil wir grundsätzliche Anhänger der Erbschaftssteuer

sind, und weil wir durchaus begreifen, dass
hier wesentliche neue Mittel geschaffen werden müssen

für die Aufgaben, die sich dem Kanton aufdrängen

und die nicht mehr abgewiesen werden können.
Ich brauche nur an die Besoldungsreform im Kanton

zu, erinnern. Wir wissen alle zusammen, dass

die kantonalen Besoldungen schon vor d|em Krieg
den Anforderungen, die man an die einzelnen Beamten

stellen konnte und musste, nicht mehr entsprochen

haben, dass sich dieses Verhältnis seither derart
verschlimmert hat, dass wir bei dem gegenwärtigen
Geldwert im Kanton überhaupt nicht mehr von
ausreichenden Besoldungen sprechen können. Wir sehen
an diesem einzigen Beispiel, dass der Kanton mehr
Geld haben muss- Dann muss er aber begreifen, dass
es nicht mehr angeht, die Gemeinden, die so unmittelbar

interessiert sind, nur mit 10% abzufinden. Wir
haben die Sache wohl erwogen und müssen erklären,
dass wir an unserer Forderung festhalten.

Wir sind eine Minderheit, Sie können über unsere
Begehren hinweggehen, aber dann müssen Sie
vollständig im klaren sein, dass wir gezwungen sind,
die Verwerfungsparole auszugeben. Wenn Sie sich
die Wirkungen dieser Verwerfungsparole vorstellen,
ausgegeben in einem solchen Moment, wo in sehr
unmittelbarer Weise alle Interessen derer geweckt
werden, die eigentlich aus ganz begreiflichen Gründen

sich damit nicht sehr befreunden können, so,
werden Sie sich über das Schicksal einer derartigen
Vorlage ohne weiteres klar sein.

Ich würde es aus einem doppelten Grunde
bedauern, wenn wir zu einem solchen Mittel greifen
müssten. Erstens würde diese, wie mir scheint,
notwendige Reform zunächst um die Zeit verzögert,
die durch ein derartiges Vorgehen verloren geht.
Zweitens sehe ich voraus, dass, wenn man einmal
zu einem derartigen Mittel gezwungen wird, die
Begehren in unserer Partei in ganz anderer Weise kommen

werden. Ich erkläre nochmals: trotzdem wir
für einen höheren Prozentsatz als 20% alle möglichen

Gründe geltend machen könnten, haben wir
uns darauf beschränkt und erklären, dass wir mit
allem Nachdruck für dieses Gesetz einstehen werden,
wenn uns die 20% konzediert werden. Wenn
diesem Begehren nicht entsprochen wird, wie es wieder
den Anschein hat nach der zweiten Kommissionsberatung,

muss ich hier von vornherein erklären,
damit keine Unklarheit entsteht, dass unsere Partei
für dieses Gesetz nicht zu haben sein wird.

Das Eintreten wird stillschweigend beschlossen.

Art. 1.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Art. 1 ist von der Kommission
umredigiert worden. Diese neue Redaktion hat keine
sachlichen Aenderungen mit sich gebracht, sondern
man hat den Gedanken, dass für die Besteuerung
massgebend sei bei einem Grundstück die Lage, beim
beweglichen Vermögen der Wohnsitz des Erblassers,
in etwas anderer und schärferer Art zum Ausdruck
gebracht. Der Regierungsrat schliesst sich der
Fassung der Kommission an.

Angenommen nach Antrag der Kommission.

Beschlnss :

Art. 1. Der Vermögenserwerb von Todes wegen

(gesetzliche, erbvertragliche und testamen-
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tarische Erbfolge, Nacherbeneinsetzung,
Vermächtnis und Schenkung auf den Todesfall im
Sinne des schweizerischen Zivilgesetzbuches),
unterliegt nach Massgabe der Bestimmungen dieses

Gesetzes der Erbschaftssteuer.
Hat der Vermögenserwerb von Todes wegen

im Gebiete des Kantons Bern gelegene Grundstücke

zum Gegenstande, so ist er steuerpflichtig.

Besteht der Erwerb von Todes wegen in
beweglichem Vermögen, so ist er steuerpflichtig
ohne Rücksicht darauf, wo sich die erworbenen
Sachen befinden, sofern der Erblasser zur Zeit
des Todes im Kanton Bern Wohnsitz hatte.

Dem Vermögenserwerb von Todes wegen ist
derjenige infolge Vorempfanges auf Rechnung
künftiger Erbschaft gleichgestellt. (Art. 626,
Z.G.B.)

Art. 2.

Angenommen.

Beschlnss :

Art. 2. Der Schenkungssteuer unterliegt nach
Massgabe der nachfolgenden Bestimmungen dieses

Gesetzes jeder schenkungsweise Erwerb von
Grundstücken, welche im Gebiete des Kantons
Bern gelegen sind.

Besteht der Gegenstand der Schenkung in
beweglichem Vermögen, so tritt die Steuerpflicht
ein, sofern der Schenker zur Zeit der Schenkung
im Kanton Bern Wohnsitz hatte.

Art. 3.

Pfister, Präsident der Kommission. Ich habe bei
der ersten Beratung die Frage aufgeworfen, ob es
nicht angezeigt wäre, im Erbschaftssteuergesetz die
Schenkung gleich zu definieren wie im schweizerischen

Z. G. B. Es ist nämlich dort gesagt, dass die
Erfüllung einer sittlichen Pflicht nicht als Schenkung

zu betrachten sei. Ich habe darauf hingewiesen,
dass es gewisse Fälle gibt, wie z. B. die

Unterstützung durch Verwandte, die nach Gesetz nicht
unterstützungspflichtig wären, in denen man das
Gefühl hat, dass es eine Unbilligkeit bedeuten würde,
wenn eine derartige Ausübung einer sittlichen Pflicht
der Schenkungssteuer unterworfen würde.

Man hat die Frage eingehend geprüft und ich habe
mich bekehren lassen müssen, dass es nicht
zweckmässig wäre, eine derartige Bestimmung, wie sie
im Z.G.B, enthalten ist, in diese Vorlage
aufzunehmen. Es ist zu sagen, dass wohl in der grossen
Zahl der Schenkungsfälle der Schenker von der
Erfüllung einer sittlichen Pflicht ausgeht; wenigstens
wird der Beschenkte immer versuchen, die Schenkung

auf die Erfüllung einer sittlichen Pflicht seitens
des Schenkers zurückzuführen. In den meisten Fällen

wird er sagen, die Schenkung sei erfolgt aus
Anerkennung für Dienste, die er dem Schenker gelei¬

stet habe. Wenn wir eine derartige Bestimmung
aufnehmen würden, würden wir Gefahr laufen, dass
wohl in der Mehrzahl aller Fälle der Beschenkte
versuchen würde, auf dem Weg des Administrativprozesses

den Einwand zu erheben, die Schenkung
sei erfolgt in Erfüllung einer sittlichen Pflicht. Deshalb

haben wir von der Aufnahme dieser Bestimmung

in die Vorlage abgesehen.
Anderseits haben wir uns aber doch der Einsicht

nicht verschlussen können, dass es hart und unbillig
wäre, gewisse Fälle der Schenkungssteuer zu
unterwerfen, namentlich die Fälle, wo unentgeltliche
Zuwendunger. für die Erziehung von Kindern gemacht
werden von Leuten, die eine gesetzliche Pflicht dazu
nicht haben. Um diesen Bedenken Rechnung zu
tragen, haben wir derartige Zuwendungen im Art. 15
als steuerfrei erklärt, indem wir unter Ziffer 8 eine
neue Bestimmung vorschlagen, wonach ein Betrag
von 3000 Fr. steuerfrei bleibt bei Schenkungen und
Vermächtnissen, welche mit der ausdrücklichen Auflage

gemacht werden, dass sie zur Erziehung oder
beruflichen Ausbildung des Bedachten verwendet werden

sollen. Damit haben wir nun schon einen
ziemlichen Schritt getan. Ich mache ferner darauf
aufmerksam, dass im letzten Alinea des Art. 15 noch
der Grundsatz aufgestellt ist, dass periodisch sich
wiederholende Schenkungen im Sinne von Ziffer 8
nicht zusammengerechnet werden. Wenn also irgend
jemand zur Erziehung von Kindern periodisch
Beträge verabfolgt, so wird hier im Gegensatz zu andern
Schenkungen eine Zusammenrechnung nicht
vorgenommen.

Wir glauben, mit diesen neuen Bestimmungen
diejenigen Fälle, die wir im Auge gehabt haben, mit den
nötigen Garantien umgeben zu haben, damit sie der
Schenkungssteuer nicht unterworfen werden. Diese
Vergünstigung wird dann auch den Stipendien zuteil,
die zur beruflichen oder wissenschaftlichen Ausbildung

verabfolgt werden, indem hier ebenfalls, wenn
das Stipendium einen Betrag von 3000 Fr. nicht
überschreitet, Steuerfreiheit eintritt und eine Zu-
sammenrechnung verschiedener Stipendien nicht
erfolgt.

Angenommen.

Beschlnss :

Art. 3. Als Schenkung im Sinne dieses
Gesetzes gilt jede freiwillige und unentgeltliche
Zuwendung von Geld, Sachen oder Rechten
irgendwelcher Art mit Einschluss des Erbauskaufes
(Art. 495 Z.G.B.) und der Stiftung (Art. 80 und
ff. Z.G.B.), sowie der schenkungsweise Erlass
von Verbindlichkeiten.

Entgeltliche Rechtsgeschäfte, bei welchen die
Leistungen des einen Teils in einem offenbaren
Missverhältnis zur Gegenleistung stehen, werden
für den durch die Gegenleistung nicht gedeckten

Wert der Leistung einer Schenkung
gleichgestellt.

Die Gründe und Absichten, aus welchen die
Schenkung erfolgte, üben auf die Steuerpflicht
keinen Einfluss aus.
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Art. 4.

Angenommen.

Beschlnss :

Art. 4. Als Grundstücke im Sinne der Art. 1

und 2 dieses Gesetzes gelten die in Art. 655 des
schweizerischen Zivilgesetzbuches genannten
Vermögensgegenstände.

Der Wohnsitz im Sinne der Art. 1 und 2 dieses

Gesetzes bestimmt sich nach den einschlägigen
Vorschriften (Art. 23—26) des schweizeri-

.sehen Zivilgesetzbuches.
Bei Beerbung einer im Kanton Bern als

verschollen erklärten Person gilt als letzter Wohnsitz

des Erblassers der Sitz der Vormundschaftsbehörde,

welche das Vermögen des Verschollenen
verwaltet.

Art. 5.

Angenommen.

Beschluss :

Art. 5. Steuerpflichtig ist derjenige, welcher
nach Massgabe der Art. 1 und 2 dieses Gesetzes
Vermögen erwirbt.

Der Wohnsitz und die Heimatgenössigkeit des
Erwerbers üben keinen Einfluss auf die Steuerpflicht

aus.

Art. 6.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ueber Art. 6 hat sich bei der ersten
Beratung eine ziemlich lange Diskussion entsponnen.
In Erfüllung der Erklärungen, die damals abgegeben
worden sind, hat der Regierungsrat die Frage neuerdings

geprüft, ob man den privaten gemeinnützigen
Instituten aller Art noch einen vermehrten Schutz
zusichern könne. Der Regierungsrat hat das in der
Weise zu tun versucht, dass er im allgemeinen den
bisherigen Wortlaut beibehalten, dagegen die
Fassung für private Gesellschaften geändert hat, also
nicht den alten Wortlaut beibehalten hat, wonach
der Regierungsrat den Anstalten, sofern sie den Nachweis

ihrer Gemeinnützigkeit erbringen, ein Anrecht
auf Steuerbefreiung zubilligen kann. In diesem
Zusammenhang möchte ich beifügen, dass in der ersten
Lesung auch vorgeschlagen worden ist, man solle
für die ganze Frage die Fassung wählen, wie sie
im Bundesbeschluss über die Kriegssteuer oder
Kriegsgewinnsteuer und auch im neuen eidg. Stempelgesetz

enthalten sei. Wir haben uns erkundigt, wie
sich die Fassung in der Anwendung bewährt und
haben aus Kreisen der eidg. Rekurskommission die
Mitteilung bekommen, dass diese Fassung in der
Anwendung sehr viel Mühe mache, so viel, dass man
dort manchmal das Gefühl habe, es sei rein eine
Frage der Willkür, ob man so oder anders ent¬

scheide. Wir haben unsere bisherige Fassung, die
man leicht geändert hat, vorgezogen, die Fassung,
die die hauptsächlichsten Fälle aufzählt.

Die weitere Frage ist die, wer entscheiden soll,
wenn über den Anspruch auf Steuerbefreiung ein
Streit entsteht. Es wird vorgeschlagen, dass der
Regierungsrat entscheiden soll. Bei der ersten
Lesung und in der Kommission ist der Antrag gestellt
worden, man solle den Entscheid dem Verwaltungsgericht

übertragen. Ich kann im Auftrag des
Regierungsrates erklären, dass es ihm durchaus gleichgültig

ist, wer diesen Entscheid fällt. Für den Re-
gierungsrat bildet die Uebertragung des Entscheides
an das Verwaltungsgericht im Gegenteil eine
Entlastung, deswegen, weil er dann der Verpflichtung
enthoben ist, im einzelnen Fall den Handel zu prüfen

und zu erledigen. Das ist nicht so einfach, denn
in der Regel bekommt man einen Brief von drei
Zeilen, in dem es heisst:..«Unser Verein hat ein Legat
bekommen. Wir verlangen Steuerbefreiung.» Was
das für ein Verein ist, weiss der Regierungsrat nicht;
er muss zuerst Auskunft verlangen, und wenn die
Sache etwas spitz wird, so ergeben sich Entscheide,
die nicht sehr leicht sind. Wenn der Regierungsrat
gleichwohl vorschlägt, dass man ihm den Entscheid
überlassen soll, so tut er das nicht im Interesse des
Fiskus, sondern im Interesse der Vereine, die in
Frage kommen. Wird die Entscheidung dem Ver-
waltungsgericht übertragen, so wird sie im Wege
des Verwaltungsgerichtsprozesses vorbereitet und
durch Urteil des Verwaltungsgerichtes erledigt werden

müssen. Also die betreffenden Vereine, heissen
sie nun so oder anders, müssen vor das Verwaltungsgericht

gehen, sie werden eine Klageschrift machen
müssen, wonach sie Steuerfreiheit verlangen, sie werden

dafür ihre Gründe angeben müssen. Es muss
also ein regelrechtes Prozessverfahren eingeleitet werden.

Der Staat wird ebenfalls gehalten sein, die
Sache im Wege des Prozessverfahrens zu beantworten.

Es wird eine Klage, eine Antwort und vielleicht
noch weitere Vorkehren geben, eine Beweisführung1
und ein Urteil, mit andern Worten ein Verfahren,
das zum allermindesten die Wirkung haben wird,
dass von beiden Seiten Zeit und Kosten aufgewendet
werden müssen, während das Verfahren vor dem
Regierungsrat den grossen Vorteil hat, dass es kostenlos

und rasch vor sich geht, so rasch, dass die meisten
Geschäfte in der Regel gar nichts zu reden geben.

Um den Anstalten aller Art dieses rasche und
billige Verfahren zur Verfügung zu stellen, haben wir
beantragt, die Entscheidung dem Regierungsrat zu
übertragen. Wenn der Grosse Rat findet, dass das
Verwaltungsgericht die bessere Instanz sei, so hat
der Regierungsrat nichts dagegen einzuwenden, nur
müssen sich die wohltätigen Vereine aller Art, wenn
sie Steuerfreiheit verlangen, darauf gefasst machen,
dass sie ihre Steuerfreiheit auf dem Wege des Prot-
zesses und mit demjenigen Aufwand von Kosten und
Zeit, der mit jedem Prozess, er mag noch so schnell,
gehen, unweigerlich verbunden ist, erstreiten müssen.

Pfister, Präsident der Kommission. Es ist bei der
ersten Beratung vor allem aus beanstandet worden,
dass für private Anstalten, die ähnliche Zwecke wie
öffentliche verfolgen, die Entscheidung über die
Steuerbefreiung ins Ermessen des Regierungsrates
gestellt wird. Es hiess im Entwurf, dass der Ret-
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gierungsrat in diesem Fall die Steuerbefreiung
aussprechen kann. Man hat die Sache in dem Sinn
geändert, dass in diesem Fall, wenn die Voraussetzungen

zur Steuerbefreiung von den betreffenden
Anstalten nachgewiesen werden, die Steuerbefreiung
eintreten muss. Die Frage, wer darüber zu entscheiden

hat, hat in der Kommission zu einer langen
Diskussion Anlass gegeben. Die Mehrheit der Kommission

steht auf dem Boden, dass der Entscheid dem
Regierungsrat zustehen soll, weil wir uns sagen,
dass das ein einfaches Verfahren ist, das bisher
zu keinen nennenswerten Reklamationen Anlass
gegeben hat. Will aber der Grosse Rat hier den
Entscheid dem Verwaltungsgericht überlassen oder will
er gegen den Entscheid des Regierungsrates ein Re-
kursrecht an das Verwaltungsgericht einführen, so
mag er darüber entscheiden. Irgendwelche nennenswerte

Schwierigkeiten würden ja nicht obwalten,
bloss würde es das ganze Verfahren etwas komplizieren.

Die Mehrheit der Kommission hat gefunden,
es liege kein Bedürfnis für eine derartige Komplikation

vor.

Dürrenmatt. Was den Art. 6 anbelangt, so ist
anzuerkennen, dass die neue Redaktion der Ziffer 5
zu einem guten Teil den Bedenken Rechnung trägt,
die bei der ersten Lesung vorgebracht worden sind.
Es ist richtig, dass diese Fassung derjenigen vorzuziehen

ist, die im eidg. Kriegssteuerbeschluss enthalten
ist. Ich habe damals schon gesagt, auch diese
Fassung begegne in der Auslegung gewissen Schwierigkeiten,

aber sie gewähre wenigstens das Recht auf
Steuerbefreiung. Nun ist die Sache hier noch etwas
deutlicher gefasst, so dass ich mich zum grossen Teil
als befriedigt erklären kann. Immerhin ist zu sagen,
dass private Anstalten, Stiftungen usw. eine so
mannigfaltige Organisation aufweisen, dass es vielleicht
zweckmässig ist, wenn man noch einen Zusatz macht
und sagt: «Erbringt eine private Anstalt, Stiftung,
ein Verein oder eine sonstige juristische Person den
Nachweis....» Ich erinnere daran, dass ein grosser
Teil dieser privaten Institute als Genossenschaften
organisiert sind und bei strenger Auslegung nicht
unter diese Ziffer fallen würden. Es sind nicht
Stiftungen, auch nicht Anstalten, auch nicht Vereine
im Sinne des Gesetzes, sondern sie sind als
Genossenschaften organisiert, einige sogar als Aktiengesellschaften

mit rein gemeinnützigem Charakter. Da
wäre es zweckmässig, wenn man den allgemeinen
Begriff «sonstige juristische Person» hineinbringen
würde. Wir haben z. B. in Herzogenbuchsee eine
Trinkerheilstätte, die als Genossenschaft organisiert
ist. Der Staat selbst ist als Genossenschafter
beigetreten, indem er Anteilscheine übernommen hat.
Wenn dieser Anstalt ein Vermächtnis zufällt, wird
jedermann einverstanden sein, dass sie unter Ziffer
5 inbegriffen sein soll. Wenn die Genossenschaften
aber nicht ausdrücklich genannt sind, könnten sich
zu gegebener Zeit doch gewisse Schwierigkeiten
einstellen.

Was die Frage anlangt, ob der Entscheid hierüber
dem Regierungsrat zustehen soll oder dem
Verwaltungsgericht, so möchte ich Ihnen beantragen, den
Satz: «Der Entscheid kommt dem Regierungsrat zu»
einfach zu streichen. Dann haben wir den Zustand,
dass die Frage genau wie alle andern Streitigkeiten,
die sich aus dem Bezug der Erbschaftssteuer erge¬

ben, dem Verwaltungsgericht übertragen ist, gemäss
der allgemeinen Bestimmung des Verwaltungsrechtspflegegesetzes,

die sagt, dass alle Streitigkeiten über
öffentlich-rechtliche Ansprüche durch das
Verwaltungsgericht entschieden werden sollen. Wir haben
diesen Grundsatz im Verwaltungsrechtspflegegesetz,
er braucht also in diesem Gesetz nicht ausdrücklich
wiederholt zu werden. Die Bestimmung hingegen,
dass der Regierungsrat entscheiden soll, würde eine
Ausnahme von diesem allgemeinen Grundsatz bedeuten.

Was gegen diese Uebertragung der Kompetenz an
das Verwaltungsgericht eingewendet wird, das kann
ich nicht als durchschlagend anerkennen. Wenn
gesagt wird, die betreffenden Institute, die auf
Steuerbefreiung Anspruch machen wollen, müssten in jedem
Fall prozedieren, so ist das nicht richtig. Einmal
steht es dem Regierungsrat nach wie vor frei, und
ich hoffe, er wird das in der Mehrzahl der Fälle tun,
zu sagen, wenn er die Statuten sieht, das betreffende
Institut sei steuerfrei. Dann ist die Sache auch
gütlich erledigt wie bisher, so dass da nicht zuerst
das Verwaltungsgericht zu entscheiden braucht. In
allen Fällen, wo die beiden Parteien, der Staat und
der Beschenkte, einig sind, braucht das Verwaltungsgericht

natürlich keinen Entscheid zu treffen. Auf
der andern Seite halten wir dafür, es würde sich
so machen, wie bei allen andern Streitigkeiten betreffend

den Bezug der Erbschaftssteuer auch, wie es
im Veranlagungsverfahren geregelt ist. Wenn der
Staat darauf beharrt, dass er die Steuer von der
betreffenden Institution beziehen will, dann kann er sie
vor das Verwaltungsgericht ziehen, wie er es jetzt
auch tun muss, wenn er etwas will, was bestritten
ist. Es ist nicht nötig, dass unter allen Umständen
die betreffende juristische Person diese Klage selbst
einreichen muss, es wird nur dann der Fall sein,
wenn es wirklich zu Streitigkeiten kommt. Wenn
aber beide Parteien ohne weiteres einig sind, wenn
der Regierungsrat sagt, er pflichte der Auffassung
der Anstalt bei, oder wenn die Anstalt sich
überzeugt, dass sie keinen Anspruch auf Steuerbefreiung
hat, dann wird der Prozess vermieden. Ich meine,
die jetzige Fassung, wonach der Entscheid dem
Regierungsrat zugewiesen wird, bedeute einen Einbruch
in den allgemeinen Grundsatz des Verwaltungsrechtspflegegesetzes.

Wir stehen zurzeit unter dem Regime,
dass sämtliche Streitigkeiten über öffentliche
Leistungen dem Verwaltungsgericht zugewiesen werden,
und wir sollten diesen Grundsatz nicht unnötigerweise

brechen, sondern ihn auch hier in diesem
wichtigen Teil der öffentlich-rechtlichen Leistungen
aufrechterhalten. Ich glaube, die Streichung des Satzes,

dass der Entscheid dem Regierungsrate zukommt,
genüge, ohne dass man einen ausdrücklichen Hinweis
auf das Verwaltungsgericht aufnimmt. Man müsste
dann auch den folgenden Satz abändern und sagen:
«Der Regierungsrat kann...». Dieser Vorbehalt ist
natürlich, da dem Regierungsrat vorbehalten sein
muss, von Fall zu Fall mit bestimmten Kantonen
oder Staaten Abmachungen zu treffen. Da muss der
Regierungsrat als Vertreter des Kantons funktionieren,

das kann nicht irgend eine andere staatliche
Behörde, namentlich nicht das Verwaltungsgericht
machen. Was aber unsere eigenen Institutionen
anlangt, so stehen wir unter dem Recht des
Verwaltungsrechtspflegegesetzes, und deshalb können wir
diesen Satz hier streichen.
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Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Bezüglich des zweiten Antrages des
Herrn Dürrenmatt weise ich auf das hin, was ich
bereits gesagt habe. Ich wünsche nur, dass festgestellt

wird, wenn sich die gemeinnützigen Anstalten
beklagen, dass man sie vor Verwaltungsgericht:
schleppe und zu Prozessen zwinge, dass man im
Grossen Rat davon gesprochen hat. Ich mache übrigens

nebenbei darauf aufmerksam, dass die Frage
nicht so selbstverständlich ist, ob das vor das
Verwaltungsgericht gehört oder nicht. Man kann wohl
sagen, dass die Frage, ob eine Anstalt eine gemeinnützige

Anstalt ist, keine Rechtsfrage, sondern eine
Tatfrage ist, eine Ermessensfrage. Das ist auch die
Meinung der eidg. Rekurskommission, die sagt, dass
sie derartigen Rekursen gegenüber, die vor sie
gekommen seien, als Gerichtsbehörde, als entscheidende
Instanz in merkwürdiger Art gegenüberstehe.

Was mich veranlasst, noch ein Wort zu sagen,
ist der erste Antrag des Herrn Dr. Dürrenmatt. Ich
möchte davor warnen. Herr Dr. Dürrenmatt hat durchaus

etwas Richtiges im Auge, aber wenn er nun
sagt: «...oder sonstige juristische Personen...», so
ist damit ausgedrückt, dass diese Anstalten oder
Stiftungen überhaupt juristische Personen seien. Nun
machen wir jahraus, jahrein die Erfahrung, dass
bei vielen dieser Anstalten und gemeinnützigen Leuten

der Sinn für Gemeinnützigkeit viel stärker
entwickelt ist als derjenige für das formelle Recht und
dass sie glauben, wenn sie einen Zweck aufstellen
und für denselben Geld auslegen, sei alles gemacht.
Sie denken nicht daran, dass sie ihrer ganzen Tätigkeit

auch einen formellen Rechtsboden geben müssen.
Man steht da vor einer Reihe von Gebilden und
fragt sich, was sie eigentlich sind. Deswegen, um
alle diese Gebilde unter das Gesetz zu bringen, haben
wir mit Absicht den farblosen, alles umfassenden
Ausdruck «Anstalten» gewählt. Es sind damit nicht bloss
Anstalten im Sinne unserer Armenanstalten oder
Erziehungsanstalten gemeint, sondern Vereinigungen
irgendwelcher Art, die Wohltätigkeit betreiben.

Dass die Bedenken, die ich hier äussere, nicht
aus der Luft gegriffen .sind, möchte ich an zwei
Beispielen zeigen. Wir haben eine bernische
Winkelriedstiftung, die seit Jahrzehnten besteht. Als ich
als Militärdirektor zum erstenmal die Rechnung dieser

bernischen Winkelriedstiftung genehmigen sollte
— mein Vorgänger war nicht Jurist — war bei mir
als juristischem Fachmann die erste Frage: Was ist
das eigentlich für ein Wesen? Als wir die Sache
untersuchten, hat sich gezeigt, dass das nach damaligem

Recht absolut nichts war. Es war weder eine
juristische Person nach eidgenössischem, noch nach
kantonalem Recht. Ich habe das den Herren bemerkt,
sie waren ausserordentlich empfindlich, sie glaubten,
man wolle ihnen etwas zuleide tun, man wolle sie
besteuern. Ich habe die grösste Mühe gehabt, sie
dazu zu bewegen, sich vom Grossen Rat das Recht
der juristischen Person erteilen zu lassen, denn wenn
ihnen Vermögen anfalle, so seien sie nicht in der
Lage, in ihrem amorphen Zustand dieses Vermögen
zu erwerben oder es vor Gericht zu erstreiten. Mit
grosser Mühe habe ich sie dazu gebracht, der Grosse
Rat hat das Recht der juristischen Person nach
altem Recht erteilt. Nach 2 Jahren fällt dieser
bernischen Winkelriedstiftung ein Vermögen von 3
Millionen zu. Wenn sie noch in ihrem alten Zustand

gewesen wäre, hätte sie die grösste Mühe gehabt,,
die Liegenschaften und Titel auf ihren Namen zui
überschreiben.

Wir haben ein anderes Gebilde, das zur Stunde
noch existiert. Es besteht in Oberbipp eine öberaar-
gauische Armenanstalt. Wem diese Anstalt gehört,
ob das ein Verein oder eine Stiftung ist, das weiss
zur Stunde noch niemand. Wenn es etwas kostet,
will jedenfalls niemand diesem Kind zu Gevatter
stehen. Es ist schon lange davon die Rede, die
Anstalt dem Staate abzutreten, damit zum mindesten
ein Eigentümer da ist. Es kann auch der Fall
eintreten, dass 2 oder 3 gemeinnützige Vereine
zusammentreten. Wir haben in der Nähe von Bern eine
Anstalt gehabt, die ganz allein von einem einzelnen
Privaten betrieben worden ist und bei der man mit
dem besten Willen nicht wusste, was es ist. Wenn
Sie verlangen, dass derartige wohltätige Einrichtungen

juristische Personen sein müssen, so schliessen
Sie dieselben unter Umständen geradezu aus von
dem Privilegium der Steuerfreiheit. Ich möchte
Herrn Dr. Dürrenmatt sagen, dass ich es weiss Gott
mit diesen Anstalten nicht bös meine. Wenn man
die Definition allzu scharf fasst, erweist man gerade
den Institutionen, denen man einen Dienst erweisen
will, keinen guten Dienst. Für mich ist es nicht
zweifelhaft, dass der Ausdruck «Anstalt» in dem erweiterten

Sinn genügt, um darunter alle gemeinnützigen
Einrichtungen und Tätigkeiten zu begreifen.

Dürrenmatt. Sobald man den Ausdruck «Anstalt»
in dem erweiterten Sinne nimmt, wie ihn der Herr
Finanzdirektor soeben definiert hat, will ich zugeben,
dass meine Befürchtungen zum grossen Teil
beschwichtigt werden. Es ist aber gut, dass ich durch
meine Bemerkungen Anlass gegeben habe, diesen
Kommentar hier zuhanden des Grossratsprotokolls
zu geben. Ich halte die Bemerkungen, die der Herr
Finanzdirektor zu meinem Antrag macht, an und
für sich nicht für zutreffend. Der Zusatz: «...oder
sonstige juristische Personen» hindert nicht, den
Ausdruck «Anstalt» in dem erweiterten Sinne auszulegen,

wie der Herr Finanzdirektor es nunmehr zu
tun wünscht. Ich beharre nicht unbedingt auf
diesem Ergänzungsantrag, nachdem vom Herrn
Finanzdirektor der nötige Kommentar in einwandfreier:
Weise gegeben worden ist. Aber an dem zweiten
Antrag halte ich fest.

Pfister, Präsident der Kommission. Was den
redaktionellen Antrag des Herrn Dr. Dürrenmatt
betrifft, so könnte man die Sache so fassen: «Erbringt
eine private Anstalt, Stiftung, Gesellschaft oder sonst
ein Verein...». Dann ist darin enthalten, was Herr
Dr. Dürrenmatt wollte und man hätte doch den
Begriff der juristischen Person umgangen. Gegenüber
dem andern Antrag des Herrn Dr. Dürrenmatt halte
ich am Kommissionsantrag fest.

Dürrenmatt. Ich schliesse mich dem Antrag des
Herrn Pfister an.

Abstimmung.
1. Der Antrag Pfister-Dürrenmatt wird, weil nicht

bestritten, vom Vorsitzenden als angenommen
erklärt.
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2. Für den Antrag der vorberatenden
Behörden (gegenüber dem Antrag Dürrenmatt)

Mehrheit.

Beschlnss :

Art. 6. Von der Pflicht zur Entrichtung der
Erbschafts- und Schenkungssteuern sind
befreit :

1. Der Staat,
2. die Einwohnergemeinden, mit Inbegriff der

gemischten Gemeinden, und deren
Unterabteilungen,

3. die Kirchgemeinden,
4. die Burgergemeinden und bürgerlichen

Korporationen, welche bürgerliche Armenpflege
führen, soweit es sich um Zuwendungen an
ihr Armengut handelt,

5. öffentliche und gemeinnützige, wohltätige
oder religiöse Anstalten und Stiftungen im
Kanton, insbesondere Spitäler, Sanatorien,
Armen-, Kranken-, Waisen-, Lehr-, Schul-,
Erziehungsanstalten, Invaliden- und
'Rettungsanstalten, Invaliden-, Kranken- und
Pensionskassen, Theater, Bibliotheken und
Museen. Erbringt eine private Anstalt,
Stiftung, Gesellschaft oder sonst ein Verein mit
Sitz im Kanton Bern an Hand ihrer Statuten
und Rechnungen den Nachweis, dass sie
einen gleichartigen Zweck wie die vorstehend

genannten Anstalten verfolgt, so hat;
sie ebenfalls Anspruch auf Steuerbefreiung.
Der Entscheid kommt dem Regierungsrate
zu. Der letztere kann beim Vorhandensein
der erforderlichen Nachweise auch ausser-
kantonale Steuerpflichtige der in diesem
Artikel genannten Art von der Abgabe ganz
oder teilweise entbinden, tvenn und insoweit

der betreffende Kanton oder Staat
Gegenrecht hält.

Hinsichtlich der Eidgenossenschaft, sowie der
ihr unterstellten Anstalten, Stiftungen und Fonds
machen die Bestimmungen der Bundesgesetzgebung

Regel.

Art. 7.

Angenommen.

Beschlnss :

Art. 7. Wird eine Schenkung mehreren
Personen gemeinsam gemacht, so haftet jede derselben

nur für die Steuer hinsichtlich des auf sie
selbst entfallenden Anteils an der Schenkung.

Besondere Abmachungen unter den Beschenkten,

sowie Verfügungen des Schenkers üben keinen

Einfluss auf die Steuerpflicht als solche,
ihren Umfang und ihre Verteilung aus.

Art. 8.

Angenommen.

Beschlnss:

Art. 8. Die Erbschaftssteuer lastet auf der
Erbschaft als solcher, und es haften mehrere
Miterben solidarisch für den ganzen zu entrichtenden

Steuerbetrag bis zum Betrage ihres eigenen

Erbteils.
Der Erbe hat die Steuer auch für die

Vermächtnisnehmer und die auf den Todesfall
Beschenkten nach dem auf diese Personen anwendbaren

Steueransatz zu bezahlen. Dafür steht
ihm jedoch ein gesetzliches Rückforderungsrecht
zu, und er kann die ausgelegten Steuersummen
vom Betrage der Vermächtnisse oder Schenkungen

in Abzug bringen, beziehungsweise die
Herausgabe der vermachten oder geschenkten Gegenstände

bis zur erfolgten Rückzahlung verweigern.

Eine solidarische Haftbarkeit mehrerer
Vermächtnisnehmer oder Beschenkter ihm gegenüber

besteht nicht.
Ist ein steuerpflichtiger Erbe nicht vorhanden,

so haben die Vermächtnisnehmer und auf
den Todesfall Beschenkten die Steuer direkt zu
entrichten.

Art. 9.

Angenommen.

Beschlnss :

Art. 9. Muss der Erbe die Erbschaft einem
Nacherben herausgeben, so kann er die ganze
von ihm für seine Person entrichtete Erbschaftssteuer

von der auszuliefernden Erbschaft in Abzug

bringen, und zwar auch dann, wenn der
Nacherbe für seine Person gar nicht oder zu
einem geringeren Ansätze steuerpflichtig wäre
als der Vorerbe.

Schuldet dagegen der Nacherbe für seine Person

eine höhere Steuer als der Vorerbe, so hat
er die Differenz bei der Uebernahme der
Erbschaft nachzubezahlen.

Art. 10.

Pfister, Präsident der Kommission. Es ist in
der Kommission der Wunsch geäussert worden, es
möchte diesem Artikel eine Tabelle beigeheftet werden,

aus der ganz genau ersichtlich wäre, wie die
Erbschaftssteuer wirken werde, ähnlich wie man bei
der ersten eidg. Kriegssteuervorlage eine Tabelle
gehabt hat. Das ist uns in der Kommission zugesichert

worden; leider ist die Tabelle noch nicht
eingelangt. Wie mir der Herr Finanzdirektor versichert

hat, ist sie noch im Druck, und wir können
uns deshalb nicht darüber aussprechen, ob wir diese

174*Tagblatt das Grossen Bates. — Bulletin du Grand Conseil. 1918.
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Tabelle als Bestandteil der Gesetzesvorlage erklären

wollen öder nicht. Das wäre die Meinung der
Kommission gewesen, damit jeder Bürger sich
sofort anhand der Tabelle genau orientieren kann, wie
bei einer gewissen Hinterlassenschaft und bei einem
gewissen Verwandtschaftsgrad die Steuer wirkt

Flükiger. In Anbetracht der Wichtigkeit dei
Vorlage und in Würdigung aller Umstände vom
landwirtschaftlichen Standpunkt aus, und nicht zuletzt
in Unterstützung des Herrn Gerber, der leider nicht
anwesend ist, möchte ich noch eine Lanze für den
Streichungsantrag brechen, den er in der Julisession
gestellt hat. Wir haben seither genügend Zeit
gehabt, die Stimmung im Volk zu sondieren, und wir
bekamen ab und zu bei Diskussionen diesbezüglicher
Natur nicht gerade die schmeichelhaftesten Ausdrücke
zu hören an die Adresse derer, die man als
Befürworter der Beibehaltung dieser rigorosen Bestimmung
ansieht. Man ist vielerorts einfach baff über die
Kühnheit, die es gebraucht hat, den Art. 10 in dieser

Fassung in das Gesetz hineinzubringen. In der
Tat, wenn man die gemeldete Stimmung anschaut,
kann man ihr entnehmen, dass dieses Gesetz vor der
Integrität, der Unverletzlichkeit, ich möchte fast
sagen, vor der Heiligkeit der Familie haltmachen
muss, dieses Gesetz mit dem Artikel, der mit
rauher Faust in das Familienleben eingreift. Art. 10
in dieser Fassung entspricht weder den Traditionen
des Bernervolkes, noch passt er in den Rahmen unser
ländlichen Bevölkerung. Er ist und bleibt trotz der
Versicherung der Analogie in andern Kantonen und
Ländern durch Herrn Müller eine exotische Pflanze,
an deren Geruch viel von unserm Bernersinn veiv
loren geht.

Aber nicht nur Gründe ethisch-familiärer Natur
sprechen dagegen, sondern auch Gründe mit mehr
materieller Betonung. Man soll dies sagen dürfen,
ohne die gewöhnlichen Anspielungen auf den
zugeknöpften Geldbeutel der Unsrigen hören zu müssen;
man soll in guten Treuen seine Meinung öffentlich
verfechten dürfen, ohne mit allerlei lieblichen Prädikaten

belastet zu werden. Also materielle Gründe
sprechen dagegen. Ich denke an Kinder, Söhne und
Töchter, die 20—30 Jahre in patriarchalischem
Verhältnis mit ihren Eltern leben und die nun bei deren
letzteren Absterben zu ihren eigenen Lebzeiten von
ihrem eigenen Vermögen eine Erbschaftssteuer bezahlen

müssen. Das ist nicht richtig und nicht dazu
angetan, der Verschuldung entgegenzusteuern. Wir
legen nicht soviel Gewicht auf die Handänderungs-
gebührenabzüge. Diese Gebühren mögen an und für
sich eine gute Einnahmequelle für den Fiskus bedeuten,

aber bei Gegenüberstellung von landwirtschaftlichem

Grundbesitz und Handel und Gewerbe bedeuten

sie doch eine Ungerechtigkeit und eine èi'nseitige
Belastung. Der Industrielle, der Börsianer, der Händler,

sie alle können innert 24 Stunden ihre Siebensachen

dreimal in andere Hände bringen, ohne belastet

zu werden, während die Landwirtschaft in
diesem und andern Fällen ziemlich stark belastet wird-

Was die Seitenlinien anbelangt, so möchte ich
dem Fiskus zurufen: «Schöpfe, was der Beutel hält,
vom Ueberflusse dieser Welt». Nun aber beschwöre
ich die Herren Kollegen vom Land hauptsächlich,
dreierlei zu bedenken- Erstens, ob man nicht auch
hier den Anfängen wehren sollte, wenn anders wir

nicht auf der sozialpolitischen Rutschbahn so ganz
doucement in den Staatskommunismus übergeleitet
werden sollen, wo der wildesten Spekulation auf das
legitime Eigentum Tür und Tor geöffnet ist. Sodann,
ob nicht der übernehmende Bauernsohn beim Tod
der Eltern das Geld, das er dem Fiskus leisten muss,
besser anwendet, wenn er es zu Meliorationen braucht,
die nicht nur in seinem eigenen Interesse liegen,
sondern dem ganzen Lande zugute kommen, wie wir
gerade bei der jetzigen Knappheit der Lebensmittel
erfahren. Ich möchte meinen, dass alle Konzessionen,
die wir machen, schon ein richtiges Verständigungs-
und Versöhnungsmittel wären, wenn sie als das
angeschaut würden. Sie werden aber immer als Schwäche

ausgelegt und jede Konzession, die man macht,
ist ein Finger zur ganzen Hand. Endlich möchten
Sie drittens bedenken, ob nicht Hand in Hand mit
der drohenden Grundsteuerschatzungserhöhung — ich
brauche express nicht den euphemistischen Ausdruck
Grundsteuerschatzungsrevision — dieses Gesetz mit
doppelten Schrauben wirken muss. Ich stelle in
Wiedererwägung des Antrages, den Herr Gerber
gestellt hat, den Antrag auf Streichung von Ziffer 1

und Abänderung von Ziffer 2, die folgenden Wortlaut
erhalten würde: «2. für den Ehegatten, wenn keine
Kinder vorhanden sind, 2 vom Hundert».

Scheurer. Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Zu dem Antrage des Herrn
Kommissionspräsidenten ist zu bemerken, dass im Drang der
Druckarbeiten diese Tabelle ungedruckt geblieben ist.
Sie ist nun gemacht und ist mir diesen Morgen
vorgelegt worden, allerdings in reduziertem Massstab. Ich
habe die Sache so aufgefasst, dass man namentlich
die Wirkung der Progression veranschaulichen will,
und ich glaube, in diesem Rahmen könne man sie
entweder der Botschaft beigeben oder in das Gesetz
aufnehmen.

Ueber die grundsätzliche Frage der Besteuerung
der direkten Erbfolge kann man in guten Treuen
verschiedener Meinung sein. Ich nehme es Herrn
Grossrat Flükiger absolut nicht übel, dass er die
Meinung hat, diese Besteuerung sollte ausgeschlossen
sein; aber er muss auf der andern Seite auch so
viel Gerechtigkeitsgefühl haben, dass er denjenigen,
die auf dem andern Standpunkt stehen, das Recht
der ehrlichen Meinung zubilligt. Wir haben alle
zusammen auch Vater und Mutter, wir sind alle
zusammen in mehr oder weniger grossem Umfang an
der Frage beteiligt; wir können genau auf dem
gleichen Boden der Heiligkeit der engsten Familie stehen,
von dem Herr Flükiger ausgegangen ist und doch
zu einem andern Ergebnis kommen, nämlich zu dem,
dass die Heiligkeit der Familie trotzdem unangetastet
bleiben kann, wenn die Erbschaftssteuer in der direkten

Linie bezogen wird. Für mich geht alles das,
was Herr Flükiger unter diesem Ausdruck ausgeführt
hat, aus andern als vermögensrechtlichen Quellen
hervor. Es sind zwei Gebiete, die nach meiner
Auffassung nichts miteinander zu tun haben.

Ich möchte nun darauf hinweisen, dass die Frage
materiell eine grosse Bedeutung hat. Ich bin
vollständig damit einverstanden, dass man derartige
steuerrechtliche Fragen nicht nur von irgendwelchen
theoretischen Grundlagen aus entscheiden kann,
sondern dass man auch untersuchen muss, wie dieses
Gesetz in volkswirtschaftlicher Beziehung wirkt. Da
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wird man mit aller Ruhe sagen dürfen, dass die
vorgeschlagenen Ansätze in keiner Weise irgendwie den
Stamm des Vermögens angreifen, auch nicht bei den
höheren Summen, wo das Maximum der Progression
eintritt. Für die rein bäuerlichen Verhältnisse sind
durch die eidg. Gesetzgebung und durch das vorliegende

Gesetz Erleichterungen geschaffen worden. Die
eidg. Gesetzgebung gibt den Kindern, die in gemeinsamer

Arbeit mit den Eltern aufgewachsen sind und
zur Vermehrung des elterlichen Vermögens beigetragen

haben, einen Anspruch auf Entschädigung. Wir
hatten das bekanntlich im altbernischen Gesetz nicht,
was die Ursache von vielen Prozessen war. Im eidg.
Gesetz ist das der Fall, so dass die Kinder aufstehen

und sagen können, sie bekommen das nicht als
Erbe, sondern als Entschädigung für geleistete
Arbeit.

;

Anderseits haben wir durch Berücksichtigung der
Handänderungsgebühr gegenüber der Erbschaftssteuer

mit voller Absicht diejenigen Fälle begünstigen

wollen, wo sich insbesondere Liegenschaften in
der Erbschaft befinden. Das ist doch der Fall bei
jedem bäuerlichen Heimwesen. Damit verschwindet
eine ungleiche Behandlung, die gegenwärtig in der
Tat vorhanden ist. In der direkten Erbfolge muss
heute keine Abgabe an den Staat bezahlt werden,
wenn sich keine Liegenschaft in der Erbmasse befindet.

Wenn nun die Handänderungsgebühr von der
Erbschaft abgezogen werden kann, wird diese
Ungleichheit beseitigt.

Wir glauben nun, dass dasjenige, was man im
Zusammenhang bringen will, Bodenverbesserungen
und Erbschaftssteuer, auf einem besseren Wege
erreicht werden kann als Herr Flükiger vorschlägt,
nämlich auf demjenigen, dass man dem Staat Geld
in die Hand gibt, um die BodenVerbesserungen zu
unterstützen. Mit dem Geld', das er aus der
Erbschaftssteuer, der erhöhten Grundsteuer und andern
Quellen bekommt, kann man die für die Förderung
der Bodenverbesserungen nötigen Subventionen
auszahlen. Dass es in dieser Beziehung an der
Einsicht und dem guten Willen bei den staatlichen
Behörden nicht fehlt, hat der gestrige Nachmittag
bewiesen, wo in einem Zuge ungefähr ein Dutzend
Geschäfte behandelt worden sind, die die Staatskasse
mit 660—700,000 Fr. belasten. Andere Projekte, die
vom Staate neuerdings das Zwei- bis Dreifache
verlangen, sind in Vorbereitung. Da soll man gerecht
sein. Wenn man sagt, der Staat solle die
Bodenverbesserungen subventionieren, erhöhte Besoldungen
ausrichten, er soll hier helfen und da helfen, so muss
man ihm auch das nötige Geld geben. Seit gestern
nachmittag habe ich mindestens mit einem halben
Dutzend von Grossräten gesprochen. Es war kein
einziger, der gesagt hätte, er bringe Geld, sondern
jeder wollte etwas vom Staat. Wenn das von allen
Seiten so kommt, muss man gerechterweise sagen,
so könne man nur vorgehen, wenn man dem Staat
die richtigen Mittel gibt. Wenn Herr Flükiger sich®

auf die bernische Tradition beruft, so ist die
bernische Tradition immer die gewesen, dass allerdings
der Staat helfen soll, aber dass man ihm auch die
notwendigen Mittel zur Verfügung stellt, damit er
diese Hilfe ausüben kann und dass man dafür sorgt,
dass die staatliche Hilfe sich auf den Boden eines
geordneten Finanzhaushaltes macht, der nicht liederlich

aussieht, sondern auf dem Grundsatz des Aus¬

gleiches der Einnahmen und Ausgaben aufgebaut ist.
Wenn man sich auf diesen Boden stellt, bleibt man
im Rahmen dessen, was von jeher bernische Sitte
und Uebung gewesen ist.

Auch nach anderen Richtungen hat man im
Entwurf allen denjenigen Bedenken Rechnung getragen,

die mit Recht erhoben werden können. Die
Belastungen gehen nicht zu weit. Wenn einer bei einem
Erbteil von 50,000 Fr. eine Abgabe von 500 Fr.
zu leisten hat, so wird kein Mensch sagen können,
dass das ins Lebige geht und nicht in einem Rahmen
bleibt, den man durchaus verantworten kann. Ich
wäre der letzte, der durch allzu hohe Eingriffe des
Staates in die Privatwirtschaft dasjenige stören
wollte, was den Wohlstand und die Kraft unseres
Volkes ausmacht; aber auf der andern Seite darf'
man auch nicht sagen, dass jeder Eingriff in alle
diese Verhältnisse eben gerade diese Kraft und diesen
Wohlstand bedrohe, sondern es muss alles in der
Welt mit Mass und Ziel betrieben werden, sowohl
der Eingriff des Staates als der Widerstand, den
man dagegen erhebt. Wir glauben, dass wir mit den
vorliegenden Anträgen durchaus im Rahmen des
Zulässigen geblieben sind. Ich kann bemerken, dass
insbesondere in der letzten Zeit im Regierungsrat
unter dem Eindruck der gewaltigen Vermögensverschiebungen,

die uns der Weltkrieg gebracht hat, die
Meinung geäussert worden ist, man sollte eigentlich
mit der Progression auch in der direkten Erbfolge
weiter gehen. Man kann das sehr wohl rechtfertigen
und als Mittel in Anspruch nehmen, um die Ungleichheiten

in der Vermögensbildung auf dem Wege der
Besteuerung in Form der Erbschaftssteuer einiger-
massen auszugleichen. Der Regierungsrat hat sich
aber doch zu der Meinung entschlossen, dass man
bei den gegenwärtigen Vorschlägen bleiben wolle, weil
er sagt, es sei etwas Neues, man müsse schauen,
wie die Sache geht, man wolle nicht zu weit gehen,
damit nicht irgend ein Schaden angerichtet wird.

Auf der andern Seite glaubt der Regierungsrat
aber auch sagen zu dürfen, dass bei aller
Berücksichtigung der Gründe, die heute und früher gegen
die Besteuerung der direkten Erbfolge geltend
gemacht worden sind, das Richtige getroffen worden
ist. Ich weiss wohl, dass es gegenüber der Meinung
weiter Volkskreise Mut braucht, um diese Vorschläge
zu machen. Das ist namentlich auch in der früheren
Grossratskommission sehr deutlich gesagt worden.
Anderseits müssen wir auch zugeben, dass wir uns
in ganz ungewöhnlichen Verhältnissen befinden. Wenn
wir aus diesen Verhältnissen in einer Art und Weise
herauskommen wollen, dass wir uns in ruhiger,
ordnungsgemässer und gesetzlicher Weise entwickeln,
so müssen wir auch den Mut und die Kraft haben,
die gewaltigen Hindernisse, die uns im Weg liegen,
zu überschreiten. Wir werden nicht mit alten
Anschauungen allein durchkommen, sondern wir müssen
neue verfechten, die geradezu aus der Entwicklung
der Zeit herausgewachsen sind und die sich aufdrängen.

Es ist eine Entwicklung, die wir inner- und
ausserhalb der Schweiz sehen. Wenn der Krieg einmal

fertig ist und wir wieder genaue Auskunft über
dasjenige bekommen, was in den verschiedenen Ländern

an steuerpolitischen Massnahmen geschaffen
worden ist, wird man sëhen, dass unsere Ansätze
ausserordentlich bescheiden sind. Alle diejenigen
Völker, die mit dem Aufwand der äussersten Kraft
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für ihre Existenz und für ihren Sieg gestritten haben,
werden noch ganz anders daran glauben müssen als
wir. Wir dürfen ruhig sein, weil die Belastung
unseres Füianzhaushaltes durch den Krieg nicht so
unerträglich ist. Ich habe schon gestern gesagt, wenn wir
allen guten Willen zusammen nehmen, werden wir
sowohl im Bund, als in den Kantonen und Gemeinden,

gestützt auf die gegenwärtige Leistungsfähigkeit
auskommen, sofern wir alle Quellen, die man fassen
kann, auch wirklich fassen. Aber neue Ideen sind
nötig. Man muss nicht in erster Linie fragen, ob
eine Idee neu ist, um sie eventuell abzuweisen,
sondern man muss fragen, ob sie gut und gerechtfertigt

ist. Ich glaube, diese Antwort kann man geben,
dass das, was wir hier verlangen, die Besteuerung
der direkten Erbfolge im vorgeschlagenen Sinne, die
Erhöhung der Ansätze für die Seitenlinie, allerdings
neu, zum Teil ganz neu und ungewohnt ist, dass es
aber gut ist und hervorgewachsen ist aus den Bedürfnissen

der heutigen Zeit. Wir müssen das machen,
um dem Staatswesen und damit dem einzelnen Bürger

diejenige Freiheit für die Entwicklung zu schaffen,

die wir alle zusammen nötig haben, um aus
der heutigen Situation herauszukommen.

Pfister, Präsident der Kommission. Wir gehen
einer neuen Zeit entgegen, oder stehen bereits in
derselben. Wir müssen auf allen Gebieten umlernen,
alte Vorurteile, Gepflogenheiten und Auffassungen
müssen preisgegeben werden, ob wir das gern haben
oder nicht, denn sonst schreitet die Zeit über uns
hinweg. Wir brauchen deshalb noch nicht auf
revolutionärem Boden zu stehen. Die Einsicht, dass w'ir
uns nicht an alte Vorurteile und Auffassungen krankhaft

klammern dürfen, sondern den Forderungen
der neuen Zeit gerecht werden müssen, diese
Einsicht sollte nach meinem Dafürhalten doch
nunmehr in alle Schichten der Bevölkerung gedrungen
sein. Die Aufgaben des Staates in dieser neuen Zeit
sind derart gewaltige, dass er mit den bisherigen
Finanzmitteln nicht mehr auskommt. Es ist rein
ausgeschlossen, dass er mit denjenigen neuen
Finanzquellen, die da und dort genannt worden sind, Erhöhung

der Grundsteuerschatzungen, der
Handänderungenabgaben, des Salzpreises auf die Länge
auskommen kann- Es ist notwendig, auf diejenigen
Finanzquellen zu greifen, die wir nun mit diesem
Vorschlage anschneiden. 2/3—3/4 aller Erbfälle
machen sich in der direkten Erbfolge. Wenn wir diese
nicht besteuern, werden wir niemals, auch wenn wir
die Seitenlinien noch so stark besteuern, diejenigen
Mittel bekommen, die der Staat nötig hat. Das ist
die Situation und es nützt gar nichts, sich vor
derselben verschliessen zu wollen.

Nun fragt es sich, ob wir den Mut und den starken

Willen haben, aus dieser Situation herauszukommen,

oder ob wir fortwursteln wollen in der
Art, dass wir die Millionendefizite des Staates auf
unabsehbare Zeit weiterführen.

Herr Flükiger hat an die Landwirtschaft appelliert.

Ich appelliere auch an die Einsicht und das
Verständnis der Landwirtschaft und ihrer Führer,
denen die Aufgabe zufallen wird, die landwirtschaftliche

Bevölkerung von der Notwendigkeit dieser Vorlage

zu überzeugen. Ich traue diesen landwirtschaftlichen

Führern so grosses soziales Verständnis zu,
dass sie genau wissen, dass auch die Landwirtschaft

auf die Länge nur prosperieren kann, wenn die sozialen

Verhältnisse im Gesamtstaat gesund sind. Auch
die Landwirtschaft hat ein grosses Interesse daran,
dass der Staat seinen Aufgaben gerecht werden kann
und dass die Erschütterungen des Staates, die
herbeigeführt werden könnten, wenn er seinen Aufgaben
nicht mehr gerecht wird, vermieden werden. Von
diesem Gesichtspunkte aus glaube ich, dass die Führer

der Landwirtschaft der Vorlage nicht den Rücken
kehren werden, wenn die Besteuerung der direkten
Erbfolge beibehalten wird. Ohne diese Besteuerung
geht es nun nicht mehr, man mag innerlich darüber
denken, wie man will. Ich persönlich müsste mir
vorbehalten, gegen das Gesetz zu stimmen, wenn der
Antrag des Herrn Flükiger angenommen würde. Der
Ruf nach Ausdehnung der Erbschaftssteuer, nach
Besteuerung der direkten Erbfolge, kommt überall,
in allen Kantonen, die sie noch nicht haben. Ueberall
hat man vernommen, dass der Staat ohne Besteuerung

der direkten Erbfolge auf die Länge seinen
Aufgaben nicht mehr gerecht werden könne.

Ich möchte deshalb hier eindringlich empfehlen,
nicht nur für die heutige Abstimmung zu bedenken,
welche Folgen die Annahme des Antrages Flükiger
haben würde, sondern ich möchte auch eindringlich
dafür werben, dass dahn, wenn die Vorlage im Sinne
der vorberatenden Behörden angenommen wird, im
Volke draussen die nötige Aufklärungsarbeit geleistet

wird, damit sich auch die Bauernsame mit dieser

Vorlage befreunden kann. Wenn man die Sache
verfolgt, so kommt man dazu, dass die Belastung,
die hier der Landwirtschaft zugemutet wird,
namentlich in denjenigen Fällen, wo die altbernischen
ehelichen Güterrechtsverhältnisse beibehalten worden
sind, eine durchaus erträgliche ist. Ich empfehle
Ihnen deshalb nochmals Festhalten an der Vorlage.

M- Meusy. Permettez moi une observation. Un
père de famille meurt laissant une certaine fortune
à un fils qui se marie au bout d'une année. Je me
demande si les héritiers de ce fils doivent de
nouveau payer un droit de succession pour cette fortune
qui, en l'espace d'une année, aurait ainsi été atteinte
deux fois. N'y aurait-il pas lieu d'examiner si par
exemple cette fortune ne serait pas exempte d'impôt
pendant 5 ans par exemple?

Müller (Bern). Die Grundsätze, die Herr
Regierungsrat Scheurer mit bezug auf den Kanton Bern
aufgestellt hat, sind ganz selbstverständlich. Kein
Gemeinwesen kann auf die Dauer darauf verzichten,
seine Einnahmen und Ausgaben in Uebereinstimmung
zu halten, weil es sonst einfach ausser Stand gesetzt
würde, allen künftigen Anforderungen gerecht zu
werden. Nun haben uns die ausserordentlichen
Verhältnisse des Krieges von diesem selbstverständlichen
Grundsatz entfernt, indem alle Gemeinwesen sich
zu unvorhergesehenen, aber absolut notwendigen
Ausgaben entschliessen mussten, vollständig unbekümmert

um deren Deckung. Infolgedessen sind Defizite
und Gleichgewichtsstörungen entstanden, die
beseitigt werden müssen, sobald wieder geordnete
Zustände zurückkehren, wenn die Gemeinwesen, Staat,
Bund oder Gemeinde, ihren Aufgaben in vermehrter
Weise nachkommen wollen, als es bisher der Fall
war. Dass jetzt eine neue Zeit entsteht, das sehen
wir aus all den weltgeschichtlichen Ereignissen, die
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sich rings um uns abspielen und die auch für uns
eine Mahnung bedeuten.

Vor allem aus müssen wir die nötige Deckung
haben, um den neuen Aufgaben gerecht zu werden
und können uns deshalb nicht auf die bisherigen
Anschauungen beschränken.

Was die Auffassung des Herrn Flükiger betrifft, so
kommt sie mir in normalen Verhältnissen von seite von
Landwirten, deren ganze Anschauungsweise auf dem
Besitz ruht und die sich mit dem Besitz in so enger
Weise verknüpft fühlen, wie das bei gar keinem
andern Stande der Fall ist, als ganz selbstverständlich
vor. Wir können ja schon sagen, dass für den
Bauer sein Besitz in der Hauptsache ein erarbeiteter

Besitz ist und dass er sich deshalb mit diesem
Besitz viel enger verknüpft fühlt, als das bei
andern Berufskategorien der Fall ist. Ich will
mich deshalb auch gar nicht darüber verbreiten,
wie nun ganz abgesehen von dieser Arbeit, die bei
den Bauern im Besitz liegt, ihnen die Kriegsjahre eine
derartige Konjunktur gebracht haben, dass sie zu
solchen Erträgen gekommen sind, dass sie sich nicht mit
dem bisherigen tatsächlichen Einkommen der Bauern
vergleichen lassen, dass ihnen Reichtümer zugeflossen
sind, von denen sie gar keine Ahnung hatten. Wir
wissen zugleich aber auch, dass das, was ihnen im
Krieg ganz unvermittelt und unigewollt, einfach durch
die Gunst der Umstände zugeflossen ist, seine Kehrseite

hat, dass vielleicht kein anderer Stand wie der der
Bauern so mit Rückschlägen zu rechnen hat, die
kommen müssen, sobald wir wieder in den Friedenszustand

gelangen. Sie werden sehr wahrscheinlich
die Reserven, die sie unter dem Einfluss der Konjunktur

ansammeln konnten, samt und sonders nötig
haben, um die Folgen dieser Rückschläge zu überwinden.

Also das Gefühl der Bauern, dass sie auf ihren
Besitz grosse Arbeit verwendet und ihn dadurch
gemehrt haben, ist ein durchaus ehrenhaftes und
anerkennenswertes. Aber sobald man darüber hinausgeht
und die neue Situation betrachtet, in der sich der
Staat befindet, kommen nun ganz andere ethische
Momente. Den Appell an das Heiligtum der Ehe und
der Familie, den Herr Flükiger ausgesprochen hat,
muss ich meinerseits als eine vollständige Profanation

dieses Heiligtums empfinden, wenn man anderseits

an die Anforderungen denkt, die der Staat
gegenüber der Gesamtheit der Bürger im Interesse der
Gemeinschaft stellen muss. Wenn man weiss, dass
sich die Bauern als die Grundlage des Staates
betrachten, zum guten Teil mit Recht, dann kommt
an sie in erster Linie die Forderung, dem Staat das
zu geben, was er fordern muss, wenn er seiner
Aufgabe gerecht werden will. Deshalb steht nun dem
ethischen Moment der Familie ein ganz anderes
ethisches Moment entgegen, nämlich das, dem Staate das
zu geben, was er zur Erfüllung seiner Aufgaben
bedarf. Deshalb darf man jetzt vor einem derartigen
Schritt nicht zurückschrecken, der vorher gerade mit
Rücksicht auf diese stark eingewurzelte Auffassung
von der Heiligkeit des Eigentums und der Familie
nicht gewagt werden konnte, sondern man muss sich
sagen, dass neue Zeiten neue Mittel verlangen.

Da will ich nochmals daran erinnern, dass der
Bund durch seine Existenznotwendigkeit gezwungen
ist, in ein Gebiet einzudringen, das bisher ganz
uneingeschränkt den Kantonen und Gemeinden vorbehalten
war, nämlich die direkte Besteuerung. Darüber ist
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jetzt kein Zweifel möglich, dass der Gedanke, der
durch die Initiative der direkten Bundessteuer in
das Volk hineingeworfen worden ist, von Monat zu
Monat an Durchschlagskraft gewinnt, dass er nicht
mehr untergehen kann,, weil es ganz selbstverständlich

ist, dass der Besitz in erster Linie an den kolossalen

Opfern interessiert ist, die der Bund für die
Mobilisation auswerfen musste. Der Besitz und die
Leistungsfähigkeit sollen die Mittel zur Deckung dieser

Opfer bringen. Deshalb ist die natürliche Basis
für die Aufbringung der Mittel in den Kantonen stark
beschränkt, ob nun die direkte dauernde Bundessteuer

kommt, wie die Initianten sie haben wollen,
oder ob die Wiederholung der Kriegssteuer eintritt.
Wir haben für lange Jahre mit einer direkten
Bundessteuer zu rechnen.

Auf der andern Seite kennen wir die Anforderungen,
die an die Kantone und Gemeinden gestellt

werden; wir wissen dass auch sie ihre Finanzquellen
ausbauen müssen; wir wissen zugleich, dass diese

Finanzquellen stark eingeschränkt sind und man
deshalb diejenigen ausbauen muss, die vom Bunde nicht
berührt wurden. Da zeigt sich uns in erster Linie
die Erbschaftssteuer, die bisher nur die indirekte
Erbfolge betraf und infolgedessen einen Ertrag abwarf,
der für die Sanierung unserer Finanzen unter keinen
Umständen ins Gewicht fallen kann. Erst wenn man
den Schritt zur Besteuerung der direkten Erbfolge
macht, kommt eine Steuerquelle von grosser
Ergiebigkeit zum Vorschein, die wesentlich mithelfen wird,
die notwendigen Aufgaben zu erfüllen.

Ich möchte daher auch meinerseits den anwesenden
Grossräten, auch denen vom Land, sagen, dass

die neuen Zeiten sicher dieses neue Mittel erfordern,

dass der gleiche Grund, warum ich mit aller
Ueberzeugung für den Anteil der Gemeinden eingetreten

bin, mich veranlasst, mit Nachdruck für diesen

Vorschlag einzutreten. Nicht nur die Kantone,
sondern auch die Gemeinden, ja diese noch viel
stärker, sind in ihrem Steuergebiet eingeschränkt,
weil sie die dritte Stufe bilden. Die Gemeinden sind
durch das neue Steuergesetz wohl wieder etwas
freier ^geworden, sie haben eine verstärkte
Steuerautonomie. Bisher beruhte das Steuergebiet der
Erbschaftssteuer im kantonalen Recht rein nur auf
der indirekten Erbfolge. Wird die direkte
Erbfolge von dem Kanton nicht in Anspruch genommen,
so sollten wir, gestützt auf das neue Steuergesetz,

ein Gebiet, das durch den Kanton nicht
in Anspruch genommen wird, unserseits ausbauen
und auf dem Wege der Steuerautonomie die
Besteuerung der direkten Erbfolge durch die
Gemeinde einführen können. Der Kanton nimmt
nun in seinem Interesse diese neue Steuerquelle in
Anspruch. Das erklärt ohne weiteres, warum wir
für die Gemeinden einen grösseren Anteil fordern
müssen. Allen denjenigen, die jetzt aus egoistischen
Motiven oder aus zum Teil echtem, zum Teil unechtem

Respekt gegenüber Eigentum und Familie die
Sache bekämpfen, möchte ich zu bedenken geben,
wieviel das nun beitragen wird, alle die Widerstände
im Kanton zu überwinden, wenn man den Gemeinden

auch denjenigen angemessenen Teil gibt, den
sie mit Rücksicht auf die stark erweiterte Basis
des neuen Steuergesetzes beanspruchen müssen.

Unter diesen Umständen möchte ich mit allem
Nachdruck den Antrag der vorberatenden Behörden
empfehlen, wobei ich darauf aufmerksam mache, dass
118. 175
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die Besteuerung der direkten Erbfolge unsere einzige
Bedingung igt.

v. Fischer. Ein Passus im Votum des Herrn Müller

veranlasst mich, das Wort zu ergreifen, obschon
ich eigentlich dazu nicht die Absicht hatte. Herr
Müller hat gegen den Schluss seines Votums die
Behauptung aufgestellt, wenn der Staat die direkte
Erbfolge nicht besteuere, so habe dahn die Gemeinde
gestützt auf Art. 19 des Steuergesetzes das Recht,
diese Besteuerung eintreten zu lassen, weil das neue
Steuergesetz den Gemeinden das Recht gibt, gewisse
Spezialsteuern zu erheben. Ich halte diese Auffassung

des Herrn Müller für irrtümlich und mit dem
Gesetz nicht vereinbar. Es ist bereits in der ersten
Lesung von seite des Herrn Scherz ein ähnlicher
Standpunkt eingenommen worden. Er ist aus der
Mitte des Rates bestritten worden und die Vertreter
der vorberatenden Behörden haben damals erklärt,
dass die Auffassung des Herrn Scherz nicht richtig
sei. Nun habe ich das Wort ergriffen, damit es
nicht heisst, die neue Behauptung des Herrn Müller
sei im Grossen Rat unwidersprochen geblieben.

Die grundsätzliche Seite der Frage der direkten
Besteuerung hat Herr Flükiger so zutreffend erörtert,
dass ich hierüber keine weiteren Worte verlieren
will. Herr Gustav Müller hat mit den Vertretern
der vorberatenden Behörden einen gegenteiligen
Standpunkt eingenommen. Ich glaube nur, das
Votum des Herrn Gustav Müller und sein Appell an
die Vertreter des Bauernstandes hätte vielleicht einen
grösseren Eindruck gemacht, wenn wir nicht vor
14 Tagen den Generalstreik gehabt hätten. Der
Moment für den Appell an das Wohlwollen der
Bauernvertreter war also nicht glücklich gewählt.

Man kann sich zur grundsätzlichen Frage stellen,
wie man will, man kann aber die ganze Frage der
Besteuerung der direkten Erbfolge auch von praktischen

Gesichtspunkten aus betrachten. Der Herr
Kommissionspräsident hat gesagt, wenn die Besteuerung

der direkten Erbfolge nicht in das Gesetz
hineinkomme, so werde der Wert der ganzen Vorlage
ziemlich illusorisch, so dass er sich fragen müsste,
ob er unter diesen Umständen noch zum Gesetz
stehen könnte. Auch der Herr Finanzdirektor hat
von Anfang an den Standpunkt eingenommen, die
Besteuerung der direkten Erbfolge sei eigentlich das
einzige, was dem Gesetz vom finanziellen Standpunkt

aus einen grossen Wert für die Staatsfinanzen
verleihe. Auf der andern Seite haben die beiden Herren

und auch Herr Müller übereinstimmend
anerkannt, dass man im Volke mit ganz bedeutenden
Widerständen zu rechnen habe, indem die Besteuerung

der direkten Erbfolge das Empfinden weiter
Volkskreise verletze. Das anerkennen alle die Herren
übereinstimmend.

Wenn das der Fall ist, muss man sich schon
fragen, ob nicht gewisse taktische und praktische
Erwägungen auch noch in Berücksichtigung gezogen werden

sollten. Ich weiss nicht, ob der Herr
Finanzdirektor nicht zu viel auf eine Karte setzt, wenn er
den Standpunkt einnimmt: Entweder Revision des
Erbschaftssteuergesetzes mit Einführung der Besteuerung

der direkten Erbfolge, oder sonst fragen wir dem
ganzen Gesetz nicht viel nach. Ich weiss nicht, ob
es nicht rationeller wäre, wenn man dem Antrag
Flükiger folgen, die vorhandenen grossen Uebelstände

zu beseitigen suchen und sich schliesslich mit einem
etwas kleinerem finanziellen Ergebnisse zufrieden
geben würde. Es wäre immerhin für den Staat doch
noch besser, wenn er durch Erhöhung der Ansätze
bei den Seitenlinien, die von keiner Seite beanstandet
worden ist, einige hunderttausend Franken mehr
bekäme, als wenn er mit der Hartnäckigkeit, mit der
an der Besteuerung der direkten Erbfolge festgehalten
wird, schliesslich die ganze Vorlage scheitern lassen
würde. Diese Frage muss hier zur Erörterung
gebracht werden, ob es nicht ratsam wäre, sich mit
etwas weniger zu begnügen, in der bestimmten
Zuversicht, dass sich das erlangen lässt, als alles auf
eine Karte zu setzen und damit zu riskieren,
überhaupt alles zu verlieren. Wenn die Besteuerung der
direkten Erbfolge scheitern sollte, werden sich die
Herren keinen Illusionen hingeben; man wird dann
nicht etwa im nächsten Jahr mit einer neuen Vorlage

'kommen können, aus der man den Stein des
Anstosses beseitigt hat, sondern wird eine
gewisse Zeit vergehen lassen müssen. Aus praktischen
Gesichtspunkten möchte ich den Antrag des Herrn
Flükiger empfehlen.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich möchte noch auf die Anfrage des
Herrn Meusy betreffend die Behandlung von
Erbschaftssteuerfällen, die rasch aufeinander folgen,
antworten. Das Gebiet der Erbschaftssteuer ist in den
verschiedenen Ländern nach allen Seiten bearbeitet
worden. Wir sind dort allen möglichen Ideen und
Grundsätzen begegnet und haben auch von unsern
Volkswirtschaftern eine Reihe von Anregungen
bekommen, ob wir nicht den Gedanken, der in England

eingeführt und in der Theorie verfochten ist,
aufnehmen wollten. Wir sind zur Ablehnung
gekommen. Es ist z. B. auch der Gedanke geäussert
worden, man solle darauf abstellen, wie alt der Erbe
und "wie gross daher die Möglichkeit sei, dass er
während längerer Zeit von der Erbschaft profitieren
könne. Ungefähr aus den gleichen Erwägungen heraus,

die Herrn Meusy zu seinem Antrag veranlasst
haben. Wir sind zum Schluss gekommen, dass,
wenn ein Vater (minderjährige Kinder hinterlässt, diese
mehr zahlen müssten, weil sie jung sind und ihre
Lebenswahrscheinlichkeit grösser ist, und damit auch
die Wahrscheinlichkeit, dass sie längere Zeit von dem
Vermögen profitieren können als Kinder in
vorgerücktem Alter. Aehnliche Erwägungen verbieten es
auch, auf das Vermögen des Erben selbst, nicht auf
das Vermögen des Erblassers abzustellen. Wir haben
alle diese Ideen als in unsern Verhältnissen undurchführbar

zurückgewiesen und haben uns daher
beschränkt, auf dasjenige abzustellen, was Grundlage
des Vermögenswechseis ist. Es ist richtig, dass unter

Umständen die Erbfälle etwas rasch aufeinander
folgen können. Das sind Ausnahmen. Es ist in
jedem Fall aber ein Vermögenswechsel da, also die
Grundlage für den Bezug der Erbschaftssteuer. Das
hat uns veranlasst, die Frage, die wir in den
vorberatenden Instanzen geprüft haben, nicht zu ordnen,
sondern auf dasjenige abzustellen, was bis dahin
war, dass man sagte, jeder Erbschaftsfall gibt die
Grundlage zum Bezug der Erbschaftssteuer.

Der Rat des Herrn Grossrat v. Fischer, sich lieber
mit weniger zu begnügen, ist gut und recht, und ich
begreife seine Argumentation ganz gut. Es ist einç
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Argumentation, der sich Regierunigsrat und
Finanzdirektion von Anfang an nicht verschliessen konnten-
Aber nun haben wir auch aus der Geschichte etwas
gelernt. Man hat vor 10 und 15 Jahren gesagt,
man wolle die direkte Erbfolge im Kanton Bern nicht
berühren, sondern sich mit der Verstärkung der
Ansätze für die Seitenlinien begnügen. Die beiden
Gesetze sind in den Jahren 1902 und 1906 verworfen
worden; also haben wir den Widerstand gefunden
und werden ihn genau so gut finden auch jetzt,
wenn wir die direkte Erbfolge streichen würden.
Man hat sich gesagt, man müsse den Gedanken, der
ja neu sei, dem Volke einmal unterbreiten.
Niemand von uns ist Meister über Volksabstimmungen.
Der eine kann sagen, es komme so heraus, der andere
anders; was wir sicher sagen können ist nur die
Meinung, die der Einzelne von uns haben wird. Ueber
uns wird das souveräne Volk entscheiden und ich
glaube, es sei auch rein demokratisch durchaus richtig

gedacht, wenn man sagt, es sei eine neue Idee
in der Luft, oder nicht nur in der Luft, sondern sie
trete näher, nehme bestimmte Gestalt an, also wollen
wir probieren, diese neue Idee unserm Souverän zu
unterbreiten. Sagt er nein, müssen wir uns fügen
und den ganzen Finanzhaushalt der Sache anpassen.
Sagt er ja, werden wir uns auch fügen müssen. Ich
hoffe, wenn die berufenen Vertreter des Volkes, die
Einblick in die Notwendigkeiten des Staatswesens
im allgemeinen haben und Einblicke in die Notwendigkeit,

über die alten Verhältnisse hinaus in die
neuen zu kommen, auch durch Umänderungen in den
Staatsfinanzen, vor das Volk treten und sagen, dass
es nötig ist, dass eine neue Zeit und neue Ideen
gekommen sind, so werden wir im Volk auch die nötige
Unterstützung finden. Ich weiss ganz genau, dass
ein gewisses Wagnis mit der Vorlage verbunden ist,
aber ein Wagnis darf man dann unternehmen, wenn
man sagt, man kämpfe und wage etwas für eine gute
Sache. Ich halte die Vorlage in der gegenwärtigen
Form für eine gute und notwendige Sache, und
glaube, dass man dafür hier und an anderem Ort mit
gutem Gewissen einstehen kann.

Abstimmung.
Pulfer. Ich möchte beantragen, dass über diesen

Punkt, als den wichtigsten des ganzen Gesetzes, unter

Namensaufruf abgestimmt wird.

Der Antrag Pulfer wird von mehr als 20
Mitgliedern unterstützt. Es findet also Abstimmung unter

Namensaufruf statt.

Mit «Ja», d. h. für Annahme des Antrages der
vorberatenden Behörden, stimmen die Herren: Aebi,
Aellig, Balmer, Bangerter, Baumgartner, Béguelin,
Berner, Beuret, Biehly, Bieri, Bosch, Bösiger, Boss1

(Sigriswil), Boss (Wilderswil), Bratschi, Btügger,
Bucher, Bueche, Bühler, Burkhalter, Bütikofer, Cat-
tin, Choulat, Comment, Düby, Dürr, Egger, Eggi-
mann, Engel, Fankhauser, Forestier, Frutiger, Gau-
dard, Gerber (Signau), Giauque, Girod, Glanzmann,
Glaser, Glauser, Glur, Gnägi, Gobat, Grimm, Gürtler,

Gurtner, Gyger, Hamberger, Häni, Hartmann,
Häsler, Hess (Melchnau), Hofer (Biel), Hurni,
Hutmacher, Jakob, Jenny, Ilg, Imboden, Iseli, Kammer,
Keller (R'üegsauschachen), Kilchenmann, Klening,
Langenegger, Lanz (Roggwil), Lardon, Legehot, Leh¬

ner, Leuenberger (Bern), Lory, Luterbacher, Maurer,
Meer, Monnier, Müller (Wikartswil), Müller (Bern),
Müller (Aeschi), Münch, Neuenschwander (Bowil),
Neuenschwander (Oberdiessbach), Nicol, Nyffeler, Pé-
riat, Peter, Pfister, Pulfer, Ramseyer, Ramstein,
Reichen, Reist, Ribeaud, Ruch, Rufener, Rufer, Salchli,
Schenk, Schneeberger, Scholer, Schönmann, Sch'üp-
bach, Seiler, Siegenthaler, Staudenmann, Stettler,
Steuri, Strahm, Stucki (Biel), Stucki (Steffisburg),
Thomet, Trachsel, Weber (Biel), Widmer, Wittwer,
Zesiger, Zurbuchen. (115)

Mit «Nein», d. h. für Annahme des Antrages
Flükiger, stimmen die Herren: Burger, Dürrenmatt,'
v. Fischer, Flükiger, von Grünigen, Jenzer, Keller
(Bassecourt), Leuenberger (Huttwil), Meusy, Müller

(Boltigen), Paratte, Schmutz, Stampfli, v. Steiger,
Triponez, Winzenried, Wüthrich, Zbiniden, Ziegler.
(19)

Beschluss :

Art. 10. Die Erbschafts- und Schenkungssteuer

beträgt:
1. Für Nachkommen des Erblassers oder Schenkers

eins vom Hundert des erworbenen
Vermögensbetrages,

2. für den Ehegatten bei Vorhandensein von
Nachkommen aus der Ehe mit dem Erblasser
oder Schenker eins vom Hundert, in andern
Fällen zwei vom Hundert,

3. für Eltern, Adoptivkinder und Stiefkinder
4 vom Hundert,

4. für vollbürtige und halbbürtige Geschwister,
sowie für Grosseltern 6 vom Hundert,

5. für Urgrosseltern, Schwiegerkinder,
Schwiegereltern, Adoptiveltern und Stiefeltern 8

vom Hundert,
6. für Oheim und Tante und für Neffe und

Nichte 10 vom Hundert,
7. für Grossoheim und Grosstante, Grossneffe

und Grossnichte, Vettern und Basen 12 vom
Hundert,

8. für andere Verwandte und für Nichtverwandte

15 vom Hundert.
Die uneheliche Verwandtschaft ist auf der

Mutterseite der ehelichen stets gleichgestellt, auf
der Vaterseite dagegen nur, sofern eine Anerkennung

nach Massgabe der Bestimmungen des
schweizerischen Zivilgesetzbuches stattgefunden
hat.

M. le Président. Je demande au Grand Conseil
s'il entend tenir demain une séance de relevée. H

y a (beaucoup d'objets à discuter, que nous ne pourrons

pas sans cela liquider.

M. Comment. J'abonde dans l'idée de M. le
Président, mais prie l'assemblée de consentir à ce que
la séance demain de matin commence à 8 heuïe»
et demie pour être close à midi et demie et reprise
à 2 heures et demie (Zustimmung).

Schluss der Sitzung um 1 Uhr.

Der Redakteur:
Zimmermann.
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Dritte Sitzung.

Mittwoch den 27. November 1918,

vormittags 81/2 Uhr.

Vorsitzender: Präsident Boinay.

Tagesordnung i

Gesetz
über

die Erbschafls- and Schenknngsstener.

Fortsetzung der zweiten Beratung.

(Siehe Seite 685 hievor.)

Art. 11.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Art. 11 ordnet die Progression. Ich
habe aus mehreren Aeusserungen, die in der Kommission

und auch hier im Rat gefallen sind, ersehen,
dass das System der Progression, das an und für
sich einfach ist, auf den ersten Blick nicht von allen

verstanden wird. Es wird Ihnen eine Tabelle ausgeteilt

werden, aus welcher Sie ersehen, welches
System eingeführt wird. Es ist eine sog. durchgestaffelte

Progression. Man kann die Sache vielleicht
etwas verbessern, indem man sagt: «vom Vermögenserwerb

über 50—100,000 Fr. 25% der Steuer, vom
Vermögenserwerb über 100—150,000 Fr. 50% der
Steuer, vom Vermögenserwerb über 150—200,000 Fr.
75% der Steuer» usw. Dann wird die Sache deutlicher.

Der Namensaufruf verzeigt 168 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 47 Mitglieder ; wovon mit
Entschuldigung die Herren: Brand, Dubach, Dübi,
Egger, Freiburghaus, Gerber (Langnau), Hagen, Hilt-
brunner, Ingold (Wichtrach), Kammermann, König,
Laubscher, Lehner, Lüthi, Morgenthaler, v. Müller,
Nikiaus, Reichenbach, Rothen, Schlumpf (Jacques),
Schlup, Segesser, Stähli, Stauffer, Weber (Grasswil),
Weibel, Wenger, Zürcher; ohne Entschuldigung
abwesend sind die Herren: von Allmen, Binggeli, Boht-

ner, Burkhalter, Chopard, Clémençon, Glauser, von
Grünigen, Hess (Dürrenroth), Jenny, Keller (Rüegsau-
schachen), Kobel, Lenz, Moor, Müller (Bargen), Ruch,
Schmutz, Stoller, Tritten.

Herr Grossrat Weber (Biel) wird auf den
Vorschlag des Präsidenten als provisorischer
Stimmenzähler bezeichnet.

'Angenommen.

Beschluss:

Art. 11. Zu den auf Grund der ordentlichen
Steueransätze (Art. 10 hievor) festgestellten
Steuersummen werden folgende Zuschläge
gemacht:

1. Für Nachkommen des Erblassers oder Schenkers,

sowie für dessen Ehegatten, wenn aus
der Ehe Nachkommen vorhanden sind:
vom Vermögenserwerb über

50,000—100,000 Fr.
vom Vermögenserwerb Über

100,000—150,000 Fr.
vom Vermögenserwerb über

150,000—200,000 Fr.
vom Vermögenserwerb über

200,000—300,000 Fr.
vom Vermögenserwerb über

300,000—400,000 Fr.
vom Vermögenserwerb über

400,000—600,000 Fr.
vom Vermögenserwerb über

600,000—800,000 Fr.
vom Vermögenserwerb über

800,000 Fr
2. für alle übrigen Bedachten:

vom Vermögenserwerb über
25,000—50,000 Fr.

vom Vermögenserwerb über
50,000—75,000 Fr.

vom Vermögenserwerb über
75,000—100,000 Fr.

vom Vermögenserwerb über
100,000 Fr.

Bei der Festsetzung des Steuerzuschlages werden

die Beträge verschiedener Schenkungen des
nämlichen Schenkers an den nämlichen
Beschenkten zusammengerechnet, sofern sie zeitlich

nicht mehr als fünf Jahre auseinanderliegen.
Unter den gleichen Bedingungen findet auch eine
Zusammenrechnung des Vermögenserwerbes von
Todes wegen mit frühern Schenkungen des
Erblassers statt.

25 % der Steuer,

50 %der Steuer,

75 % der Steuer,

100 % der Steuer,

125 % der Steuer,

150 % der Steuer,

175 % der Steuer,

200 % der Steuer ;

25 % der Steuer,

50 % der Steuer,

75 % der Steuer,

100 % der Steuer.

Art 12.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Zu Art. 12 habe ich bei der Eintretensfrage

die notwendigen Erläuterungen gegeben. Er
ist namentlich auch dazu bestimmt, die bisherigen
Ungleichheiten, von denen wir gestern gesprochen
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haben, auszugleichen, dass nämlich dann, wenn
Liegenschaften in der Erbmasse vorhanden sind,
zunächst die Handänderungsabgabe bezahlt werden
muss und dann noch die Erbschaftssteuer. In
Zukunft wird man die Handänderungsabgabe von der
Erbschaftssteuer in Abrechnung bringen. Der Artikel
war in seiner ersten Fassung etwas knapp, und wir
haben infolgedessen in der Kommission einen zweiten
Artikel vorgeschlagen, der den Mitgliedern des Grossen

Rates in einem Spezialblatt ausgeteilt worden
ist und in dem die Gedanken eben näher ausgeführt
sind, über die man in der ersten Lösung ausführlich
gesprochen hat.

Angenommen.

Beschluss :

Art. 12. Insoweit der Gegenstand eines
Vermögenserwerbes von Todes wegen oder einer
Schenkung in Grundstücken besteht, ist die
geschuldete Erbschafts- oder Schenkungssteuer in
dem Umfange zu entrichten, in welchem sie den
Betrag einer für den unmittelbaren Eigentumsübergang

vom Erblasser oder Schenker an die
Erben, Vermächtnisnehmer oder Beschenkten zu
bezahlenden Handänderungsabgabe übersteigt.
Gehen ererbte Grundstücke zunächst auf eine
Erbengemeinschaft über, so kann nur die von dieser
letztern geschuldete Handänderungsabgabe mit
der Erbschaftssteuer verrechnet werden.

Liegt ein Erwerb von Grundstücken durch
mehrere Erben, Vermächtnisnehmer oder
Beschenkte vor, so hat jeder von ihnen das Recht,
zu verlangen, dass der Betrag der bezahlten
Handänderungsabgabe nach einem seinem Anteil
an den Grundstücken entsprechenden Verhältnis
auf die von ihm geschuldete Erbschafts- oder
Schenkungssteuer angerechnet wird, ohne Rücksicht

darauf, ob und inwieweit die
Handänderungsabgabe von ihm selbst entrichtet wurde.
Streitigkeiten unter den Erben über die
Anrechnungsquote entscheidet das Verwaltungsgericht.

Eine Verrechnung der Handänderungsabgabe
mit der Erbschafts- und Schenkungssteuer findet

nicht statt, sofern die in Betracht fallende
grundbuchliche Eigentumsübertragung mehr als
2 Jahre nach Bezahlung der Erbschafts- und
Schenkungssteuer erfolgt.

Art. 13.

Angenommen.

Dem Steuerpflichtigen liegt der Nachweis des
erworbenen Vermögens, sowie der von ihm als
abzugsberechtigt bezeichneten Posten ob.

Art. 14.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Zur Verdeutlichung der Sachlage ist in
der Kommission beschlossen worden, dass die bisherige

Uebung ausdrücklich niedergelegt wird, dass,
wenn es sich um die Beerbung des Ehemannes durch
die Ehefrau nach altbernischem Recht handelt, das
Frauengut nicht als Erbschaft versteuert werden muss,
sondern abgezogen werden kann. Die Tatsache und
Vorschrift, die heute schon zu Recht besteht.

Pfister, Präsident der Kommission. Ich mache
darauf aufmerksam, dass die Kommission in Abänderung

des Textes des Art. 14, wie er aus der ersten
Lesung hervorgegangen, vorschlägt, zu sagen: «Der
Erbe ist berechtigt, vom Betrag des geerbten
Vermögens die darauf haftenden Erbschaftsschulden,
sowie die ihm durch den Erblasser zur Ausrichtung
überbundenen Vermächtnisse und Vergabungen in Abzug

zu bringen». Man streicht also die Worte: «von
ihm tatsächlich ausgerichteten». Diese Abänderung
geschieht deshalb, weil wir darauf aufmerksam
gemacht worden sind, dass im Moment, wo die
Erbschaftssteuer fällig wird, sehr oft die Vermächtnisse
nicht entrichtet sind. Es kommt sehr oft vor, dass
in einem Testament steht, dass ein Vermächtnis
innerhalb eines Jahres, oder innerhalb zweier oder
dreier Jahre auszurichten sei. In diesem Fall wäre
es nach dem ursprünglichen Texte nicht möglich, die
Vermächtnisse abzuziehen, weil sie in dem Moment,
wo die Steuer fällig wird, noch nicht ausgerichtet
sind. Wir haben das als unbillig gefunden und
beantragen Streichung dieser Worte.

Angenommen.

Beschlnss :

Art. 14. Der Erbe ist berechtigt, vom Betrag
des geerbten Vermögens die darauf haftenden
Erbschaftsschulden, sowie die ihm durch den
Erblasser zur Ausrichtung überbundenen
Vermächtnisse und Vergabungen in Abzug zu bringen.

Vorbehalten bleibt das Rückforderungsrecht
des Erben gemäss Art. 8, Abs. 2, dieses Gesetzes.

Wird in andern Fällen des steuerpflichtigen
Vermögenserwerbs der Gegenstand des letztern
durch eine seitens des Erblassers oder Schenkers

verfügte Auflage in seinem Wert tatsächlich

vermindert, so kann der Betrag der
Verminderung ebenfalls in Abzug gebracht werden.
Für die Berechnung dieser Abzüge gelten die
Bestimmungen der Art. 18 und 19 dieses
Gesetzes.

Das eingebrachte Gut der Ehefrau kann in Abzug

gebracht werden, wenn die Ehe unter alt-
bernischem Rechte stund und die Ehefrau Erbin
ist-

176*

Beschlnss:

Art. 13. Die geschuldete Steuersumme wird
auf Gründlage des vom Steuerpflichtigen erworbenen

Vermögens, unter Vorbehalt der ih den
nachfolgenden Artikeln vorgesehenen Abzüge,
berechnet. Ein Vermögenserwerb unter 1000 Fr.
wird nicht besteuert.

Tagblattj^des Grossen Kates. — Bulletin dn Grand Conseil. 1918.
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Die Nacherbeneinsetzung unterliegt der
Regelung durch1 Art. 9 dieses Gesetzes.

Art. 15.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. In Art. 15 hat die Kommission in
erster Linie beantragt, in Ziffer 2 Uebereinstimmung
mit Art. 6 herzustellen, wo von Vereinen, Anstalten,
Stiftungen die Rede ist. Nun ist durch den gestrigen
Beschluss noch der Ausdruck «Gesellschaften» dazu
gekommen. Derselbe muss auch hier aufgenommen
werden, um Uebereinstimmung herzustellen. Im
fernem hat die Kommission zu Ziffer 6 beschlossen, dass
für den Fall, dass aus der Ehe Kinder vorhanden
sind, noch höhere Abzüge gemacht werden können,
als nach der ursprünglichen Vorlage vorgesehen war,
nämlich bis auf den vierfachen Betrag, statt nur auf
den dreifachen.

Angenommen.

Beschluss :

Art. 15. Von dem nach Massgabe des Art. 13
festgestellten reinen Vermögenserwerb dürfen die
nachfolgenden Abzüge gemacht werden:

1.500 Fr., sofern der Gesamtbetrag des
Vermögenserwerbs 2000 Fr. nicht übersteigt,

2. der Betrag einer vom Erwerber aus seinem
Anteile freiwillig gemachten, vor Einreichung

der Steueranzeige tatsächlich vollzogenen

Vergabung an eine der in Art. 6 dieses

Gesetzes genannten Korporationen,
Anstalten, Stiftungen, Gesellschaften und
Vereine,

3. 2000 Fr. bei Schenkungen an Nachkommen,
sofern der Gesamtbetrag der Schenkung 5000
Fr. nicht übersteigt,

4. 5000 Fr. für jeden Kindesstamm, beim
Erwerb von Todes wegen durch1 Nachkommen,
sofern der einem Stamm zufallende Anteil
20,000 Fr. nicht übersteigt,

5. 5000 Fr. beim Erwerb von Todes wegen
durch1 den Ehegatten des Erblassers, sofern
der gesamte steuerpflichtige Vermögenserwerb

20,000 Fr. nicht übersteigt,
6. 5000 Fr. für den Ehegatten des Erblassers

und 5000 Fr. für jeden Kindesstamm, beim
Erwerb von Todes wegen durch1 den
Ehegatten des Erblassers, wenn die Ehe unter
altbernischem Recht stand und aus derselben
Nachkommen vorhanden sind, sofern der
gesamte steuerpflichtige^ Vermögenserwerb das
Vierfache der abzugsberechtigten Beträge
nicht übersteigt,

7. beim Erwerb von Todes wegen durch den
Ehegatten, Nachkommen, Eltern und
Geschwister, welche mit dem Erblasser in
gemeinsamem Haushalte lebten, der von diesen
Personen übernommene Hausrat,

8. bei Schenkungen und Vermächtnissen, welche

mit der ausdrücklichen Auflage gemacht
werden, dass sie zur Erziehung oder berufli¬

chen Ausbildung des Bedachten verwendet
werden sollen, ein Betrag von 3000 Fr.

Bei der Feststellung des Anteils eines Bedachten

im Sinne dieses Artikels werden die Beträge
verschiedener Schenkungen des nämlichen Schenkers

an den nämlichen Beschenkten zusammengerechnet,

sofern sie zeitlich nicht mehr als fünf
Jahre auseinander liegen. Unter den gleichen
Bedingungen findet auch eine Zusammenrechnung

des Erwerbes von Todes wegen mit
frühern Schenkungen des Erblassers statt. Periodisch

sich wiederholende Schenkungen der in
Ziffer 8 hievor genannten Art werden nicht
zusammengerechnet.

Art. 16.

Angenommen.

Beschlnss:

Art. 16. Zum Zwecke der Steuerfestsetzung
sind die geschenkten oder von Todes wegen
erworbenen Sachen nach ihrem wahren Werte im
Zeitpunkt des Vermögenserwerbs zu bemessen.

Art. 17.

Angenommen.

Beschlnss :

Art. 17. Bei Liegenschäften ist in der Regel
die Grundsteuerschätzung massgebend. Wenn
jedoch1 im Zeitpunkt des steuerpflichtigen
Vermögenserwerbs der Wert eines Grundstückes von
der Grundsteuerschatzung erheblich abweicht,
kann sowohl die Steuerverwaltung als auch der
Steuerpflichtige die Vornahme einer amtlichen
Schätzung des Verkehrswer tes verlangen. Dier
selbe wird durch1 die in Art. 113 des Einführungsgesetzes

zum Zivilgesetzbuch vorgesehene
Kommission ausgeführt. Ihre Kosten trägt, wer die
Vornahme verlangte. Wird sie vom Steuerr
Pflichtigen verlangt, so hat er die Kosten vor>-
zuschiessen.

Bei beweglichen körperlichen Gegenständen
macht der Verkehrswert Regel.

Art. 18.

Angenommen.

Beschlnss :

Art. 18. Bei Rechten und Forderungen, welche

einen Kurswert haben, wird der letztere der
Steuerberechnung zugrunde gelegt.
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In allen andern Fällen ist auf den titelmäs-
sigen Betrag des Anspruches abzustellen, sofern
nicht der Steuerpflichtige nachweist, dass
derselbe dem wahren Werte nicht entspricht. In
diesem letztern Falle, sowie wenn der Wert nicht
titelgemäss feststeht, ist auf den Verkehrswert
abzustellen.

Art. 19.

Angenommen.

Besckluss :

Art. 19. Wird der Gegenstand des
steuerpflichtigen Vermögenserwerbs durch eine Leibrente

oder eine andere wiederkehrende Leistung
(Schleiss, Nutzniessung und dergleichen) gebildet,

oder handelt es sich um einen steuerpflichtigen
Verpfründungsvertrag, so wird der

Steuerberechnung derjenige Betrag zugrunde gelegt,
womit die betreffende Leistung dem Werte nach
bei einer soliden Rentenanstalt in Gestalt einer
Leibrente erworben werden könnte.

[Art. 20—28.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Das ganze Kapitel V hat schon bei
der ersten Beratung mit Rücksicht auf die formelle
Bedeutung nicht sehr viel zu sprechen gegeben.
Kommission und Regierung sind einig, den Text der
ersten Beratung für das ganze Kapitel zur Annahme
zu empfehlen.

Angenommen.

Beschluss :

Art. 20. Die Veranlagung der Steuer geschieht
auf Grund einer durch den Steuerpflichtigen
einzureichenden Steueranzeige. Für Minderjährige

oder Bevormundete ist der Inhaber der
elterlichen Gewalt, beziehungsweise der Vormund
zur Einreichung verpflichtet. Muss einer Person
wegen unbekannten Aufenthaltes ein Beistand
bestellt werden, so liegt diesem die Erstattung
der Anzeige ob.

Der Steuerpflichtige, beziehungsweise sein
Vertreter ist gehalten, der Steuerverwaltung auf
Verlangen die erforderlichen Nachweise über
Herkunft, Zusammensetzung und Wert des
gemachten Vermögenserwerbes zu erbringen. Er
hat dabei alle Urkunden, welche sich auf diese
Tatsachen beziehen, vorzulegen.

Die Akten eines amtlichen Inventars oder
einer amtlichen Erbschaftsliquidation sind der
Steuerverwaltung durch die ausführenden
Organe auf Verlangen zur Einsichtnahme zu
unterbreiten.

Art. 21. Die Steueranzeige ist in schriftlicher
Form einzureichen. Sie soll angeben:

1. Namen, Vornamen, Heimat und Wohnort des
Erblassers oder Schenkers,

2. beim Vermögenserwerb von Todes wegen
Todestag und Sterbeort des Erblassers,

3. Namen, Vornamen und Wohnort des
Steuerpflichtigen,

4. das VerwandtschaftsVerhältnis zwischen dem
Erblasser oder Schenker und dem
Steuerpflichtigen,

5. beim Vermögenserwerb durch Vermächtnis
oder Schenkung von Todes wegen, sowie bei
Erbauskauf und bei Uebergang der Erbschaft
an einen Nacherben Namen, Vornamen und
Wohnort des Erben, beziehungsweise des
Vorerben,

6. den Gegenstand des Vermögenserwerbs in
seinem Brutto- und Nettobetrag (Vermögen,
Schulden und Auflagen),

7. den Zeitpunkt des Vermögenserwerbes, und
zwar beim Erwerb von Todes wegen durch
Erben oder Nacherben, den Tag des
Erbschaftsantrittes, bei Vermächtnissen oder
Schenkungen von Todes wegen den Tag der
Fälligkeit derselben, sofern diese vom
Erblasser ausdrücklich geordnet wurde (Art.
562, 567—569 Z.G.B.), bei Schenkung unter
Lebenden den Tag des Vollzuges,
beziehungsweise der Fälligkeit.

Eine Anzeige hat auch dann zu erfolgen, wenn
der Vermögenserwerb nach Ansicht des Erwerbers

den steuerpflichtigen Betrag nicht erreicht.
Die Aktenstücke, welche sich auf den Grund

des steuerpflichtigen Vermögenserwerbes beziehen,

wie letztwillige Verfügungen und Auszüge
aus denselben, Erbverträge, Schenkungsurkunden

und dergleichen, sind der Steueranzeige im
Original oder in beglaubigter Abschrift beizufügen.

Vorbehalten bleibt die Einforderung
weiterer Nachweise gemäss Art. 20, Absatz 2, hie-
vor.

Die Anzeige muss die Unterschrift des
Steuerpflichtigen oder seines Vertreters tragen.

Art. 22. Die Steueranzeige ist bei der Amts-
schaffnerei desjenigen Amtsbezirks einzureichen,
in welchem sich der Wohnsitz des Erblassers
zur Zeit seines Todes, beziehungsweise der
Wohnsitz des Schenkers zur Zeit der Schenkung
befand.

Beim Erwerb von Grundstücken eines
ausserhalb des Kantons wohnhaften Erblassers oder
Schenkers ist die Steueranzeige bei der Amts-
schaffnerei desjenigen Amtsbezirkes einzureichen,

in welchem sich die erworbenen Grundstücke

oder deren wertvollerer Teil, nach Massgabe

der Grundsteuerschatzung berechnet,
befinden.

Art. 23. Die Einreich'ung hat zu erfolgen:
1. Seitens der Erben binnen 30 Tagen nach

Ablauf der Frist zur Ausschlagung der
Erbschaft (Art. 567—569 Z.G.B.),

2. seitens der Vermächtnisnehmer und auf den
Todesfall Beschenkten binnen 30 Tagen nach
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Fälligwerden ihres Anspruches gegenüber
dem Erben (Art. 562 Z.G.B.),

3. seitens des durch Erbvertrag Ausgekauften
binnen 30 Tagen seit Abschluss des
Erbvertrages,

4. seitens des Nacherben binnen 30 Tagen seit
dem Uebergang der Erbschaft,

5. seitens des Beschenkten binnen 30 Tagen
seit Vollzug oder Fälligkeit der Schenkung,

6. seitens der Erben eines verschollen Erklärten
binnen 30 Tagen seit Eröffnung des

richterlichen Erkenntnisses.
Geht eine Erbschaft auf mehrere Personen

(Erben, Vorerben, Vermächtnisnehmer und auf
den Todesfall Beschenkte) über, so kann für sie
eine gemeinsame Steueranzeige innerhalb der
unter Ziffer 1 dieses Artikels vorgesehenen Frist
eingereicht werden. Sämtliche Beteiligte sind
dabei für die richtige und rechtzeitige Einreichung

verantwortlich.

Art. 24. Der Amtsschaffner übersendet die
eingelaufene Steueranzeige mit sämtlichen
Beilagen unverzüglich der kantonalen Steuerverwaltung.

Dieselbe prüft die Anzeige und veranstaltet
die erforderlichen Erhebungen zur Erwahrung
ihrer Richtigkeit. Sowohl der Steuerpflichtige
und sein Vertreter, als auch sämtliche Behörden
und Beamten des Staates und der Gemeinden
sind zur unentgeltlichen Auskunftserteiiung und
zur Vorlegung der von ihnen verlangten Aktenstücke

verpflichtet.

Art. 25. Erachtet die Steuerverwaltung die
Steueranzeige als ungenügend, oder hegt sie
Zweifel an der Richtigkeit der darin enthaltenen
Angaben, so hat sie den Steuerpflichtigen,
beziehungsweise seinen gesetzlichen Vertreter ein-
zuvernehmen.

Die Einvernahme erfolgt in der Regel schriftlich
durch Vorlegung bestimmter Fragen und

unter Ansetzung einer Beantwortungsfrist von
mindestens 14 Tagen. Ebenso können dem
Steuerpflichtigen, mit der gleichen Fristansetzung,

die nötigen Erläuterungsfragen gestellt werden.

Der Steuerpflichtige kann binnen der
Beantwortungsfrist eine mündliche Einvernahme
verlangen, wozu ihm ein Termin anzusetzen ist.
Die mündliche Einvernahme erfolgt durch den
Regierungsstatthalter des Wohnsitzes des
Steuerpflichtigen oder durch den Steuerverwalter oder
einen von ihm bezeichneten Beamten. Ueber
die Einvernahme ist ein von sämtlichen
Mitwirkenden zu unterzeichnendes Protokoll
aufzunehmen.

Die schriftliche Einvernahme, die Stellung von
Erläuterungsfragen und die Terminsansetzung zur
mündlichen Einvernahme geschehen durch
eingeschriebenen Brief.

Art. 26. Verweigert der Steuerpflichtige bei
der mündlichen oder schriftlichen Einvernahme,
beziehungsweise auf die gestellten Erläuterungsfragen

die verlangte Auskunft, oder lässt er die
ihm gesetzten Fristen unbenützt verstreichen,

oder bleibt er im angesetzten Termin ohne
Entschuldigung aus, so wird hierüber ein amtliches
Protokoll aufgenommen.

Der säumige Steuerpflichtige verliert sein
Beschwerderecht gegenüber der amtlichen Einschätzung,

sofern er nicht vor der Beschwerdeinstanz
erhebliche Entschuldigungsgründe nachweisen
kann. Als solche gelten Krankheit, Tod,
Landesabwesenheit und Militärdienst des
Steuerpflichtigen.

Bei ausdrücklicher Antwortsverweigerung fällt
das Beschwerderecht schlechtweg dahin.

Art. 27. Haben die erforderlichen Erhebungen
und gegebenenfalls die Einvernahme stattgefunden,

oder sind die für die letztere gesetzten
Fristen und Termine unbenutzt verstrichen, so nimmt
die Steuerverwaltung auf Grund des ihr
vorliegenden Aktenmaterials die amtliche Einschätzung
vor, indem sie den Betrag der zu entrichtenden
Steuer festsetzt. Hat der Steuerpflichtige die
von ihm verlangten Auskünfte nicht erteilt, so
erfolgt die Einschätzung nach billigem Ermessen,
unter Vorbehalt der Nachsteuerpflicht nach Massgabe

des Art. 37 dieses Gesetzes.
Die amtliche Einschätzung wird dem

Steuerpflichtigen durch eingeschriebenen Brief eröffnet.

Art. 28. Binnen 14 Tagen seit der Eröffnung
der amtlichen Einschätzung kann der
Steuerpflichtige beim Verwaltungsgerichte gegen
dieselbe Beschwerde führen. Vorbehalten bleiben
Art. 26, Abs. 2 und 3, dieses Gesetzes.

Das Verfahren richtet sich nach den
bestehenden gesetzlichen Vorschriften über die
Verwaltungsrechtspflege. Immerhin findet ein
Aussöhnungsversuch nicht statt. Parteikosten werden

nicht gesprochen. Die Gerichtsgebühr beträgt
5—300 Fr.

Das Verwaltungsgericht setzt den Betrag der
Steuer auf Grund des Ergebnisses seiner
Untersuchungen endgültig fest, ohne an die Parteibegehren,

beziehungsweise die amtliche Einschätzung

gebunden zu sein.

Art. 29—32.

Angenommen.

Beschluss :

Art. 29. Der Steuerpflichtige hat den
festgesetzten Steuerbetrag ohne weitere Mahnung
binnen 14 Tagen seit der Eröffnung der amtlichen
Einschätzung, oder, falls Beschwerde geführt
wurde, seit der Eröffnung des Beschwerdeentscheides

bei derjenigen Amtsschaffnerei zu
bezahlen, bei welcher er die Steueranzeige
eingereicht hat (Art. 22 dieses Gesetzes).

Nach Ablauf der Zahlungsfrist wird ein
Verzugszins von 5% geschuldet.

Art. 30. Sobald die Steuereinschätzung
infolge unbenützten Ablaufes der Beschwerdefrist
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oder infolge Eröffnung des Beschwerdeentschei-
des rechtskräftig geworden ist, macht die
Steuerverwaltung hievon dem zum Steuerbezuge
zuständigen Amtsschaffner Mitteilung.

Die unbestritten gebliebene amtliche Einschätzung

gemäss Art. 27 dieses Gesetzes wird einem
vollstreckbaren gerichtlichen Urteile im Sinne
des Art. 80, Abs. 2, des Bundesgesetzes über
Schuldbetreibung und Konkurs gleichgestellt.

Art. 31. Für den von einem Steuerpflichtigen
geschuldeten Steuerbetrag haftet ein gesetzliches
Pfandrecht auf den von ihm durch Schenkung
oder von Todes wegen erworbenen Grundstük-
ken. Dasselbe geht allen zur Zeit jenes Erwerbes

bereits auf den "Grundstücken ruhenden
Pfandrechten nach und erlischt nach 2 Jahren
seit Einreichung der Steueranzeige, sofern nicht
binnen dieser Frist die amtliche Einschätzung
gemäss Art. 24 des Gesetzes erfolgt.

Art. 32. Erweist sich die bezahlte Steuersumme

infolge nachträglich zum Vorschein
gekommener Erbschaftsschulden oder dinglicher
Belastungen der erworbenen Vermögensstücke,
wodurch der vom Steuerpflichtigen gemachte
Vermögenserwerb tatsächlich verringert wird, als
zu hoch, so steht dem Steuerpflichtigen für den
zu viel bezahlten Steuerbetrag ein Rückforderungsrecht

zu.
Stellt sich umgekehrt infolge nachträglichen

Wegfallens von Erbschaftsschulden oder
dinglichen Belastungen auf den erworbenen
Vermögensgegenständen der bezahlte Steuerbetrag als
zu gering dar, so kann der zu wenig bezahlte
Betrag durch die Steuerverwaltung nachgefordert
werden. Der Steuerpflichtige hat den Wegfall
innert 30 Tagen anzuzeigen.

Rückforderung und Nachforderung können
binnen drei Jahren seit der Steuerzahlung durch
Klage vor dem Verwaltungsgerichte als einziger
Instanz geltend gemacht werden. Eine Verzinsung

der zurückerstattenden oder nachzubezahlenden

Steuerbeträge findet nicht statt.

Art. 33—39.

Angenommen.

Beschluss :

Art. 33. Der Steuerpflichtige, welcher die in
Art. 23 und 32 dieses Gesetzes für die Einreichung

der Steueranzeige vorgesehenen Fristen
nicht einhält, verfällt einer Steuerbusse von 5
bis 100 Fr.

Die Steuerbusse wird durch die Finanzdirektion
auf Antrag der Steuerverwaltung, unter

Berücksichtigung der Dauer der Säumnis, sowie
der übrigen in Betracht fallenden Tatumstände,
festgesetzt und dem Steuerpflichtigen durch
eingeschriebenen Brief eröffnet.

Unterzieht sich der Steuerpflichtige ausdrücklich

oder stillschweigend der Bussverfügung, so
wird letztere gleich einem rechtskräftigen
Administrativurteil vollstreckbar. Will sich1 der
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Steuerpflichtige der Verfügung widersetzen, so
hat er dies binnen 10 Tagen seit der Eröffnung
der Steuerverwaltung durch eingeschriebenen
Brief zu erklären, woraufhin die Angelegenheit
den Strafgerichten zur Beurteilung überwiesen
wird.

Art. 34. Erhält die Steuerverwaltung nach
fruchtlosem Ablauf der Frist zur Einreichung
der Steueranzeige oder der Anzeige gemäss Art.
32, Abs. 2, Kenntnis von einem Steuerfall, so
unterbreitet sie die Angelegenheit der Finanzdirektion

zum Zwecke der Bussverfügung. Gleichzeitig

setzt sie mit eingeschriebenem Brief dem
Steuerpflichtigen eine zehntägige Frist zur
Nachholung der Steueranzeige an.

Kommt der Steuerpflichtige dieser Aufforderung

rechtzeitig nach, so findet das ordentliche
Veranlagungsverfahren nach Massgabe der Art.
24—28 dieses Gesetzes Anwendung.

Lässt der Steuerpflichtige die angesetzte Frist
unbenutzt verstreichen, so tritt die Nachsteuerpflicht

nach Massgabe des Art. 37 dieses
Gesetzes ein.

Art. 35. Sämtliche Behörden und Beamten
des Staates und der Gemeinden, sowie die
praktizierenden Notare des Kantons Bern sind
verpflichtet, der Steuerverwaltung Erbschafts- und
Schenkungssteuerfälle, die anlässlich der
Ausübung amtlicher oder beruflicher Funktionen zu
ihrer Kenntnis gelangen, binnen 10 Tagen
anzuzeigen.

Staatsbeamte und Notare, welche dieser Pflicht
nicht nachkommen, oder die ihnen gemäss Art.
24, Abs. 2, dieses Gesetzes obliegende
Auskunftserteilung verweigern, werden ihrer
Aufsichtsbehörde zur disziplinarischen Bestrafung
überwiesen. Gemeindebehörden und Beamte
verfallen einer Ordnungsbusse von 2—50 Fr., welche

nach Massgabe des Art. 33 hievor zu
verhängen ist.

Art. 36. Die Zivilstandsbeamten haben der
Amtsschaffnerei ihres Amtsbezirkes monatlich
Auszüge aus den Totenregistern nach Mitgabe
der ihnen durch die Steuerverwaltung zu
liefernden Formulare einzureichen.

Sie haben überdies bei jeder Anmeldung eines
Todesfalles dem Anmeldenden zuhanden allfälliger

Erben des Verstorbenen ein Formular für
die Steueranzeige auszuhändigen.

Art. 37. Wer durch Steuerverschlagnis dem
Staate die geschuldete Steuer ganz oder teilweise
entzieht, hat im Entdeckungsfalle eine Nachsteuer
im zweifachen Betrage der entzogenen Steuer
zu bezahlen.

Ein Steuerverschlagnis begeht:
1. Der Steuerpflichtige, welcher in der

Steueranzeige, beziehungsweise bei der nachfolgenden
Einvernahme den steuerpflichtigen

Vermögenserwerb nicht oder nicht vollständig
angibt,

2. der Steuerpflichtige, welcher die ihm zur
nachträglichen Einreichung einer Steueranzeige

gesetzte Frist unbenützt verstreichen
lässt (Art. 34, Abs. 3, dieses Gesetzes),
sofern er nicht erhebliche Entschuldigungs-

177
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gründe im Sinne von Art. 26, Abs. 2, dieses
Gesetzes nachweisen kann.

Unrichtige Schätzung von Vermögensgegenständen

gilt nicht als unvollständige Angabe,
sofern dabei eine Täuschungsabsicht nicht
nachgewiesen ist.

Art. 38. Erhält die Steuerverwaltung von
einem Falle von Steuerverschlagnis Kenntnis, so
veranstaltet sie von Amtes wegen die nötigen
Untersuchungen, unter mündlicher oder schriftlicher

Einvernahme des Steuerpflichtigen. Hierauf

setzt sie den Betrag der geschuldeten
Nachsteuer fest und eröffnet denselben dem
Steuerpflichtigen durch eingeschriebenen Brief. Das
Verfahren richtet sich nach Art. 27 dieses
Gesetzes.

Binnen 14 Tagen seit der Eröffnung der
amtlichen Festsetzung kann der Steuerpflichtige
gegen die ihm auferlegte Nachsteuer beim
Verwaltungsgerichte Beschwerde führen. Art. 28 dieses

Gesetzes findet analoge Anwendung.

Art. 39. Am Platze eines verstorbenen NacK-
steuerpflichtigen haften seine Erben solidarisch
für die geschuldete Nachsteuer, gleichgültig, ob
sie zur Zeit des Todes des ersten Nachsteuerpflichtigen

bereits festgestellt war oder nicht.
Das Nachsteuerverfahren wird ihnen gegenüber
in gleicher Weise durchgeführt wie gegen den
Nachsteuerpflichtigen selbst.

Der Anspruch des Staates auf Erhebung der
Nachsteuer verjährt in jedem Falle binnen zehn
Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem letzten

Tage der gemäss Art. 23 dieses Gesetzes
zur Einreichung der Steueranzeige gesetzten
Fristen. Ihr Lauf wird durch jede Untersuchungshandlung

der Steuerverwaltung, sowie durch die
Eröffnung der Nachsteuerverfügung unterbrochen.
Im übrigen finden die Art. 130 und folgende
des Obligationenrechtes entsprechende Anwendung.

Art. 40.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ueber Art. 40 ist bereits bei der
Eintretensdebatte von Herrn Gustav Müller gesprochen
worden. Er hat mitgeteilt, dass er und seine Fraktion
sich auf den Boden stellen, dass der Anteil der
Gemeinde mindestens 20% betragen soll. Der gleiche
Wunsch ist aus andern Teilen der Bevölkerung und
des Grossen Rates ebenfalls an die Regierung
gelangt, während andere Stimmen sich dahin
ausgesprochen haben, dass die bisherigen 10% genügen.
Wieder andere haben gesagt, die 15%, die man das
letztemal beschlossen hat, dürften genügen. In der
Kommission ist ein Antrag gestellt worden, man solle
den Anteil der Gemeinde,überhaupt streichen.

Nun habe ich bereits das letztemal erklärt, dass
man darüber, ob 10, ,15 oder 20 % an die Gemeinde zu
geben seien, tagelang diskutieren und die grössten
philosophischen Reden halten könnte. Der
Regierungsrat stellt sich auf den Boden, dass die
Erbschaftssteuer in erster Linie vom Staat beansprucht
wird und dass dadurch ein Gebiet in Anspruch ge¬

nommen wird, das bisher noch gar nicht bebaut worden

ist. Man geht weiter als "bis dahin. Ob man
nun in einem solchen Fall sagen will, die Sache
solle ganz dem Staat oder ganz der Gemeinde
zukommen, oder wie sie geteilt werden soll, das ist
eine Frage der Abschätzung. Der Regierungsrat ist
der Meinung, dass die Frage der Verteilung das
Gesetz nicht zum Scheitern bringen soll, und er
anerkennt, dass eine Beteiligung der Gemeinde mit 20%
unter den heutigen Verhältnissen ganz gut gerechtfertigt

werden kann, weil eben die Gemeinden zum
grössten Teil ebenfalls Schwierigkeiten haben, um
sich durch die gegenwärtigen Zeiten durchzuschlagen.
Er anerkennt auch, dass die Gemeinden, nachdem
die Besteuerung der direkten Erbfolge eingeführt ist,
ein grösseres Interesse haben, einen Teil zu bekommen,

als das gegenwärtig bei der Besteuerung der
Seitenlinie der Fall ist. Denn wenn man die Tabellen
der Erträgnisse anschaut, so sieht man, dass sich der
Anteil der Gemeinden bisher nur auf einzelne grosse
Gemeinden beschränkte ; kommt aber die direkte
Erbfolge zur Besteuerung, so wird jedermann da
hineingezogen werden.

Der Regierungsrat gibt die Erklärung ab, dass er
sich nicht widersetzen wird, wenn es der Wille der
Mehrheit des Grossen Rates ist, die Gemeinden mit
20% abzufinden und dass an dieser zahlenmässigen
Frage, die man in guten Treuen so oder anders
erledigen kann, das ganze Gesetz nicht scheitern soll.
Ich persönlich erkläre, dass ich lieber ein
Erbschaftssteuergesetz mit 20% für die Gemeinden will, das

angenommen wird, als ein Gesetz mit 10 oder 15%,
das verworfen wird. Jedermann wird diesen Standpunkt

des Finanzdirektors begreifen.
Im Anschluss an eine Prozessverhandlung, die in

den letzten Tagen stattgefunden hat, ist auch die
Frage aufgetaucht, welche Gemeinde berechtigt ist,
wenn es sich um Bevormundete handelt. Der Herr
Präsident als Mitglied des Verwaltungsgerichtes hat
mich darauf aufmerksam gemacht, dass das
Verwaltungsgericht in den letzten Tagen einen derartigen
Entscheid fällen musste. Um diese Sache zu ordnen,
möchte ich vorschlagen, dass man für Bevormundete,

überhaupt für alle diejenigen, die nicht
vollständig eigenen Rechts sind, denjenigen Steuerwohnsitz

annimmt, wie er im neuen Steuergesetz geordnet
ist, wo es heisst: «Bevormundete und verbeiständete
Landesabwesende werden veranlagt in der
Einwohnergemeinde, in welcher die zuständige
Vormundschaftsbehörde ihren Sitz hat. Steuerpflichtige, welche
unter der Vormundschaft einer Burgergemeinde oder
bürgerlichen Korporation stehen, werden in der
Gemeinde des tatsächlichen Aufenthaltes veranlagt,
sofern nicht Verpflegung in einer Anstalt stattfindet».
Das ist eine Ordnung der Dinge, die erlaubt, den
Widerspruch, den man gegenwärtig hat und der namentlich

bei den Bevormundeten aufgeworfen werden
kann, zu lösen.

Pfister, Präsident der Kommission. Was die Frage
anbetrifft, welcher Wohnsitzgemeinde der Anteil
zufallen soll, wenn es sich um Bevormundete handelt,
so kann ich persönlich dem Antrag des Regierungsrates

zustimmen. Ich halte die Aufklärung, die dieser

Antrag bringt, für sehr zweckmässig, da sie auch
dem im neuen Steuergesetz niedergelegten Grundsatz

entspricht. j
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Was die weitere Frage anbetrifft, wie gross der
Anteil der Gemeinde an der Erbschaftssteuer sein
soll, so waren darüber die Meinungen im Grossen Rat
schon bei der ersten Beratung geteilt, ebenso in der
Kommission. Die Kommission hat den Mittelweg
betreten und an den 15 % festgehalten, denen der Grosse
Rat in der ersten Beratung zugestimmt hat. Es ist
uns nun gestern mitgeteilt worden, dass die
sozialdemokratische Fraktion und Partei die Zustimmung
zum Gesetz von der Regelung dieser Frage abhängig
macht. Die Opposition gegen das Gesetz ist
angekündigt worden, wenn der Anteil der Gemeinde
nicht auf 20% festgesetzt werde.

Persönlich gehen mir derartige 'Drohungen in der
Regel gegen den Strich, allein bei einer Materie wie
der vorliegenden, wo das Zusammenarbeiten aller
Anhänger des Gesetzes notwendig ist, wenn man es in
der Volksabstimmung zur Annahme bringen will, bin
ich auch der Meinung, dass man sich in dieser Frage,
die nicht von ausschlaggebender Bedeutung ist, nicht
versteifen soll auf die Lösung, der man persönlich
von Anfang an zugestimmt hat. Ich kann nicht im
Namen der Kommission sprechen, weil wir in dieser
Frage neuerdings nicht Stellung genommen haben,
aber persönlich kann ich erklären, dass ich unter diesen

"Umständen auch der Erhöhung auf 20%
zustimmen kann. Der Rat mag entscheiden, es lassen
sich für beide Auffassungen Gründe anführen.
Diejenigen, die der Meinung waren, man solle hier so
viel als möglich dem Staat zufliessen lassen, sind
von der Voraussetzung ausgegangen, dass die
Aufgaben, die dem Staat infolge des Krieges erwachsen,
eminent grösser sind als die den Gemeinden
zufallenden Aufgaben und dass durch dieses neue Gesetz
dem Staate eben neue Geldmittel zugeführt werden
sollen. Wir haben aber gestern vom Vertreter des
grössten Gemeindewesens des Kantons gehört, dass
auch in den Gemeinden Bedürfnisse nach neuen
Finanzquellen vorhanden sind, dass die Gemeinden
auch darauf rechnen, dass ihnen durch das neue
Gesetz etwas mehr zufliesse als bisher. Wenn dem
so ist, wenn man auf diesen Anteil so grosses
Gewicht legt, so halte ich dafür, dass dieser Artikel
nicht zum Schicksalsartikel des ganzen Gesetzes
werden sollte. Ich kann mich also persönlich mit
der Erhöhung einverstanden erklären.

Iseli. Nachdem sich der Präsident der Kommission

damit einverstanden erklärt hat, den Gemeindeanteil

auf 20% festzusetzen, kann ich mich auch
anschliessen. Ich möchte aber beantragen, eine
Abänderung in dem Sinne vorzunehmen, dass die
Verteilung dieser 20% auf sämtliche Gemeinden des
Kantons, berechnet auf den Kopf der Bevölkerung,
vorgenommen werden soll. Ich habe diesen Antrag
auch in der letzten Kommissionssitzung eingebracht.
Mir hätte es am besten gefallen, wenn der Staat
alles bekommen hätte, aber wir wissen ja, dass die
Gemeinden nun auch sehr viel Geld notwendig haben.
Infolge der grossen Auslagen für Lebensmittelbeschaffung

usw. sind sämtliche Gemeinden in Schulden

gekommen und müssen unbedingt neue
Einnahmequellen suchen.

Die bis jetzt herrschende Ungleichheit der Verteilung

unter die Gemeinden könnte man durch die
Annahme meines Antrages verbessern. Es gibt z. B.
in der Umgebung von Bern gut gituierte Gemeinden,

in denen viele reiche Leute wohnen und die gax
keinen höhern Steueransatz brauchen. Wenn dann
in einer solchen Gemeinde ein Millionär stirbt, so
muss sie nach dem Entwurf noch eine Summe
einsacken, die sie gar nicht nötig hätte. Dagegen haben
wir eine grosse Anzahl von armen Gemeinden, die
nie etwas bekommen werden, auch wenn die Besteuerung

der direkten Erbfolge kommt. Oder wenn einmal

ein vermöglicher Mann stirbt, wird die Gemeinde
vielleicht eine grössere Summe bekommen und nachher

20 Jahre lang nichts. Es wäre richtiger, den
Gemeindeanteil nach meinem Antrag zu verteilen; dann
wäre jede Gemeinde sicher, jedes Jahr von daher
einen grössern oder kleinern Betrag zu erhalten und
könnte alljährlich eine Summe ins Budget aufnehmen.
Man spricht heute in der ganzen Welt von Demokratie,

vom Ausgleich der Einnahmen und Ausgaben. Ich
glaube, auch das sei Demokratie, dass man nicht
immer nur da, wo schon Mittel sind, noch solche dazu
tut und da, wo nichts ist, nichts hinkommen lässt.

Mein Antrag bedeutet nichts, was absolut neu
wäre. Früher sind die Gemeindeanteile an den
Wirtschaftspatentgebühren ebenfalls den Gemeinden
zugekommen, in denen sich die Wirtschaften befanden.
Nach dem neuen Wirtschaftsgesetz werden diese
Beiträge verteilt nach der Bevölkerungszahl; auch der
Alkoholzehntel wird so verteilt. Ich möchte die Herren

ersuchen, diesem Antrag zuzustimmen, der lautet:

«Vom Ertrag der Erbschafts- und Schenkungssteuer

mit Einschluss der Nachsteuern hat der Staat
20% auf sämtliche Gemeinden des Kantons zu
verteilen. Die Verteilung wird vorgenommen auf den
Kopf der Bevölkerung, je nach der letzten
Volkszählung. Die Verwendung der Gemeindeanteile wird
durch Gemeindereglement geordnet.»

M. Comment. A l'occasion du débat en première
lecture de ce projet de loi je m'étais permis, avec
mon collègue M. Scherz, de proposer une modification

de l'art. 40. Nous sommes encouragés vu le
résultat du vote à la représenter aujourd'hui. Une
petite majorité s'était prononcée pour le rejet de notre
proposition. Nous sommes encouragés d'autre part à
la représenter par la déclaration de l'honorable
directeur des finances qui a dit que si une proposition
était faite au sein de l'assemblée tendant à élever à

20 % la part revenant aux communes, il ne s'y
opposerait pas. Je vous propose donc de modifier dans
ce sens l'art. 40.

Je propose en même temps d'écarter la proposition
de M. Iseli, tel qu'il vient de la formuler.

Messieurs, il n'est pas nécessaire d'insister sur
l'importance de cette proposition. Nous savons que l'Etat
a besoin d'argent; la discussion du budget a montré
que la situation dans laquelle nous nous trouvons est
difficile. Il est de notre devoir de faire tout notre
possible pour seconder l'honorable directeur des finances
dans ses efforts en vue d'assainir la situation financière

et de procurer à l'Etat l'argent nécessaire pour
faire face à ses engagements. Ceux qui parmi vous
siègent dans les autorités communales savent aussi
bien que moi que la situation financière de la
plupart des communes est très difficile; c'est le cas par
exemple de celle de Delémont, qui a des charges
considérables. Les dicastères des écoles, dans toutes les

communes, ont triplé leur budget depuis quelques
années. Les directions des travaux publics, de la po-
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lice, etc., ont augmenté aussi leurs prestations. Il est
donc de notre devoir de profiter des circonstances
pour leur venir en aide.

M. le Président et Messieurs, hier vous avez vu
une opposition se manifester à l'égard de l'art. 10 en
ce qui concerne le droit de 1 % perçu sur les successions

directes. Ce droit est insignifiant pour les petites
fortunes et quant aux grandes il leur restera encore
assez après avoir fait ce prélèvement!

Au point de vue du bon sens comme au point de
vue de la raison, n'est-il pas équitable, je le répète,
que le % soit versé aux communes, les 4/8 à l'Etat,
ou si vous préférez, les 20% à la commune, les 80%
à l'Etat? Je vous recommande donc cette proposition,
à ce double point de vue; elle serait dans l'intérêt
même de la loi et un encouragement donné aux
électeurs de la voter. Je suis un peu comme M. Müller,
j'insiste sur ma proposition qui donnera satisfaction à
nos populations et aux administrations communales
et assurera le succès de la loi devant le peuple.

Scherz. Es ist schon bei der letzten Beratung des
vorliegenden Gesetzes der Antrag gestellt worden,
man möchte den Gemeinden 20% der Einnahmen
zuweisen. Es ist damals, wie man wohl sagen kann,
mit Zufallsmehrheit entschieden worden, 15 % nach
Antrag der Kommissionsmehrheit zu bewilligen. Sie
haben schon bei der ersten Beratung aus den Voten
der Herren Comment, Luterbacher und Jakob entnehmen

können, dass eine grosse Zahl von Grossräten
einverstanden ist mit den 20 %. Wir wissen, dass die
Gemeinden eine Masse von neuen Aufgaben bekom.
men. Der Staat bekommt auch nach unserem
Vorschlag 80% der Erbschaftssteuer, und es ist klar,
dass er infolge der Besteuerung der direkten
Erbfolge Summen erhalten wird, die wir heute nicht
schätzen können. Die Besteuerung der direkten
Erbfolge wird in Zukunft 75% der Einnahmen ausmachen.

Wenn man auch sagt, dass der Staat grosse
neue Aufgaben zu erfüllen habe, so ist darauf
hinzuweisen, dass die Gemeinden im Verhältnis noch viel
grössere Aufgaben werden zu lösen haben, denen sie
nur gerecht werden können, wenn ihnen auch
vermehrte Mittel zufliessen. Die meisten von Ihnen
sind in einer Gemeindeverwaltung tätig; sie wissen,
dass die 5% Mehreinnahmen, die den Gemeinden
hier zugewiesen werden sollen, eine grosse Rolle,
spielen. Wenn die direkte Erbfolge zur Besteuerung
herbeigezogen wird, so trifft das auch die kleinen
Gemeinden, un'd auch sie sind an der Festsetzung
der Höhe des Gemeindeanteils interessiert. Gehen Sie
z. B. nach Muri oder in andere kleine Gemeinden,,
diese werden aus der Besteuerung der direkten
Erbfolge wahrscheinlich so viel einnehmen wie grössere.
Gemeinden. Man soll sich deshalb nicht lange
darüber streiten, ob man die 5% mehr geben will
oder nicht, da man ja weiss, dass dem Staat eine
enorme Vermehrung der Einnahmen zufallen wird.

Der Antrag des Herrn Kollegen Iseli ist auch in der
Kommission gestellt worden, aber dort ist Herr Iseli
allein dafür eingestanden. Nun, das will nicht viel
sagen, man weiss, dass das oft Zufälligkeiten sind.
Ich will mich hier über diesen Antrag nicht weiter
verbreiten. Sie werden sich sofort gesagt haben,
dass man da nicht den gleichen Massstab anlegen
kann wie bei den Bussen oder beim Ertrage des
Alkoholmonopols, sondern dass es eine einfache Frage

der Ueberlegung ist, ob wir ein Gesetz mit einer
solchen Klausel durch das Referendum bringen. Wenn
Ihnen daran liegt, dem Staat die grossen Summen
zuzuwenden, die die Annahme dieses Gesetzes ihm
zuführen wird, so dürfen Sie keinen Augenblick
schwanken, ob Sie diesen Antrag annehmen wollen
oder nicht. Es ist selbstverständlich, dass das
Gesetz unter solchen Umständen verworfen würde. Es

mag für einzelne Gemeinden zutreffen, was Herr
Iseli gesagt hat, aber im grossen und ganzen muss
man doch sagen, dass der Ausgleich der Einnahmen
und Ausgaben, von dem Herr Iseli gesprochen hat,
sich auf einem andern Gebiete macht, nämlich auf
dem Gebiet der Steuern überhaupt. Wer zahlt diese
Steuern? Selbstverständlich die grossen Gemeinden,
wo die meisten Kapitalisten vorhanden sind. Anderseits

wissen Sie aber auch, dass diese Gemeinden
hauptsächlich die Lasten für das Armenwesen tragen

müssen. % der Einnahmen des Staates aus
direkten Steuern kommen aus 'diesen Bevölkerungszentren,

während dieselben doch auf das ganze Land
verteilt werden.

Ich glaube nicht länger sein zu müssen. Ich kann
es getrost Ihrem gesunden Sinn und der Berechnung
der Referendumstaktik überlassen, ob Sie glauben
besser zu fahren, wenn Sie dem Antrag Iseli zustimmen

oder dem Antrag der Minderheit der Kommission,
der nun ja, wie ich mit Freuden vernommen habe,
auch vom Finanzdirektor empfohlen wird.

Luterbacher. Ich habe schon in der ersten
Lesung den Antrag unterstützt, den Anteil der Gemeinden

an der Erbschaftssteuer auf 20% festzusetzen.
Man hat mir damals entgegengehalten, die Erbschaftssteuer

habe nur für grössere Gemeinden Bedeutung,
nicht für die kleinern. Das ist nicht richtig. Auch
in kleinen abgelegenen Gemeinden gibt es vielfach
einige wenige vermögliche Personen, die gewöhnlich
eine einflussreiche Stellung einnehmen, das Amt eines
Gemeindepräsidenten und damit auch des Präsidenten
der Steuerbehörde bekleiden und, solange sie leben,
wenig Steuern bezahlen. Sollen nun diese Gemeinden
auch nach deren Tod von dem hinterlassenen
Vermögen wenig oder nichts bekommen? Ich kenne einen
Fall, wo einer jahrelang Vorsteher einer Gemeinde
war, keine Steuern zahlte und jeden Fortschritt in
der Gemeinde hintertrieb; als er gestorben war,
kamen seine auswärtigen Erben, brachten seinen Grundbesitz

parzellenweise auf eine Steigerung, bei der es
reichlich zu trinken gab und die Käufer des Landes
sich in grosse Schulden stürzten; die Gemeinde aber
hatte von dem ganzen Vermögen nichts. Wir sollten
daher den Antrag Scherz annehmen, der den Gemeinden

einigermassen zu ihrem Rechte verhelfen will.
Mit dem Antrag Iseli dagegen kann ich mich nicht
befreunden. Wenn eine Gemeinde einmal in die
glückliche Lage kommt, eine erhebliche Erbschaftssteuer

zu beziehen, wird sie für das Geld gewiss
gute Verwendung haben und dieses oder jenes, womit
sie im Rückstand ist, ausführen können. Wir müssen

gerade den kleinen Gemeinden unter die Arme
greifen und ihre Leistungsfähigkeit zu mehren
suchen. Das erreichen wir mit dem Antrag Scherz, den
ich Ihnen dringend zur Annahme empfehlen möchte.
Ich gestehe offen, dass ich im Zweifel wäre, ob ich
dem Gesetz zustimmen könnte, wenn dieser Antrag
verworfen würde. Anderseits könnte sich vielleicht
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auch Herr Flükiger mit der Vorlage befreunden, wenn
der Anteil der Gemeinden etwas erhöht würde. Ich
begreife, dass ihm die Besteuerung der direkten
Erbfolge ein Dorn im Auge ist, aber die Verhältnisse
verlangen nun einmal gebieterisch vermehrte
Einnahmen auch für den Staat, und schliesslich muss
man das Geld dort nehmen, wo man es findet.

Aellig. Als Vertreter einer armen Berggemeinde
die durch den Krieg in eine äusserst schlimme finanzielle

Lage geraten ist, so dass sie sich kaum zu helfen

weiss, möchte ich den Antrag lebhaft unterstützen,

es sei der Anteil der Gemeinden auf 20%
festzusetzen. Dazu gehört für uns aber auch, dass dieser
Anteil gemäss dem Antrag des Herrn Grossrat Iseli
nach der Bevölkerungszahl gleichmässig auf die
Gemeinden verteilt werde. Aermere, abgelegene
Gemeinden haben keine kapitalkräftigen Leute; diese
lassen sich in den gutsituierten Gemeinden mit niedrigen

Steueransätzen und bessern Verkehrsverhältnissen
nieder. So tritt je länger je mehr eine gewaltige

Ungleichheit in den ökonomischen Verhältnissen der
Gemeinden des Kantons ein. Ich möchte daher den
Antrag Iseli lebhaft unterstützen. Auf diese Weise
haben auch die ärmern Gemeinden ein materielles
Interesse, dem Gesetz zuzustimmen. Im andern Fall
würde es sicher nicht an Stimmen fehlen: wir haben
sowieso nichts davon, was kümmert uns das
Erbschaftssteuergesetz, wir sind nicht dafür.

Müller (Bern). Ich habe mich bereits bei der
Eintretensdebatte über die Höhe des Gemeindeanteils

ausgesprochen und habe dem dort Gesagten
nichts beizufügen. Ich möchte Sie nur dringendi
bitten, die Gründe zu würdigen, die uns zwingen,
20 % zu verlangen. Dagegen möchte ich mich mit
aller Entschiedenheit gegen den Antrag des Herrn Iseli
wenden, der für mich genau gleich unannehmbar ist
wie der Antrag auf 15%. Das, was Herr Aellig1
zur Unterstützung des Antrages Iseli angeführt hat,
kommt bereits in den 80% zugunsten des Staates
zum Ausdruck ; denn wenn die Besteuerung der direkten

Erbfolge neu eingeführt wird, welche die
Einnahmen aus der Erbschaftssteuer ganz gewaltig
erhöhen wird, kann der Staat viel mehr den armen
Gemeinden Rechnung tragen als bisher. Aber was
den Gemeinden zugewendet werden soll, das muss
auch in ihnen verwurzelt sein. Es wäre nicht zu
verstehen, wenn im einzelnen Fall der Steueranteil
der Gemeinde über das ganze Land verteilt und nicht
in unmittelbare Beziehung gebracht würde zu der
Gemeinde, in der der Betreffende vielleicht sein ganzes

Leben zugebracht hat- Das ist ein so
durchschlagendes Gefühl, dass es weltererer Worte nicht
bedarf.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des

Regierungsrates. Ich möchte nur die bereits im ersten
Votum abgegebene Erklärung wiederholen, dass, wenn
die Mehrheit des Grossen Rates sich für einen
Gemeindeanteil von 20% ausspricht, auch die Regierung

damit einverstanden ist, dass sie sich also dem
Antrag der Herren Comment, Scherz und Luterba-
cher nicht widersetzt.

Was die Verteilung anbelangt, so kann man über
deren Grundlagen in guten Treuen verschiedener
Meinung sein. Wir haben in der Kommission lange dar¬

über diskutiert. Entscheidend scheint mir der
Umstand zu sein, dass mit der Annahme des Antrages
Iseli der bisherige Zustand geändert wird. Wenn
man etwas noch nicht hat, sondern wenn es erst
in Aussicht steht, kann man die Sache noch ordnen,
wie es einem am besten gefällt; allein nichts
berührt bekanntlich die Leute schmerzlicher, als wenn
man ihnen etwas nimmt, was sie schon haben. Nach
der gegenwärtigen Ordnung wird auf den Wohnsitz
des Erblassers abgestellt. Wird das geändert, so bringen

Sie eine neue Grundlage in das Gesetz hinein
und verkürzen diejenigen Gemeinden, bei denen der
Anteil bisher eine Rolle spielte, gegenüber den
andern. Es wird ein Zankapfel geschaffen, der
vielleicht der ganzen Sache gefährlicher werden könnte
als irgend eine andere Bestimmung des Gesetzes.
Sosehr ich anerkenne, dass man theoretisch über den
Verteilungsmodus zweierlei Meinung sein kann; halte
ich doch dafür, dass man es mit Rücksicht auf die
bisherige Uebung bei der jetzigen Ordnung bewenden
lassen und die Gemeinde des letzten Wohnsitzes
bezugsberechtigt erklären sollte.

Abstimm ung.
1. Für 15% (gegenüber dem Antrag auf

20%) Niemand.
2. Für den Antrag der vorberatenden

Behörden 87 Stimmen.
Für den Antrag Iseli 40 Stimmen.

Beschluss :

Art. 40. Vom Ertrag der Erbschafts- und
Schenkungssteuern mit Einschluss der
Nachsteuern fallen 20 % derjenigen Einwohnergemeinde

zu, in welcher der Erblasser zur Zeit
seines Todes, beziehungsweise der Schenker zur
Zeit der Schenkung seinen Wohnsitz hatte. War
der Erblasser oder Schenker bevormundet, so
fällt der Anteil derjenigen Gemeinde zu, in
welcher die zuständige Vormundschaftsbehörde ihren
Sitz hat. Stund der Erblasser oder Schenker
unter der Vormundschaft einer Burgergemeinde
oder einer bürgerlichen Korporation, so fällt de*
Anteil der Gemeinde des tatsächlichen Aufenthaltes

zu, sofern nicht Verpflegung in einer
Anstalt stattfindet.

Befindet sich der Wohnsitz des Erblassers
oder Schenkers ausserhalb des Kantons (Art.
1, Abs. 1, und Art. 2, Abs. 1, dieses
Gesetzes), so fällt der Anteil an die Einwohnergemeinden,

in welchen die in steuerpflichtiger
Weise erworbenen Grundstücke liegen.

Die Verwendung der Gemeindeanteile wird
durch Gemeindereglement geordnet.

Art. 41—43.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich habe zu den vorliegenden Artikeln
keine Bemerkung zu machen und beantrage, sie
unverändert nach dem Ergebnis der ersten Beratung
anzunehmen.

Angenommen.

178;Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil. 1918.
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Beschluss :

Art. 41. Das vorliegende Gesetz tritt mit seiner

Annahme durch das Volk in Kraft.
Auf diesen Zeitpunkt sind alle mit dem

Gesetz in Widerspruch stehenden Erlasse aufgehoben,

insbesondere das Gesetz vom 26. Mai 1864
über die Erbschafts- und Schenkungssteuer nebst
Abänderungsgesetz vom 4. Mai 1879 und
zugehörigen Vollziehungsverordnungen.

Art. 42. Der Regierungsrat ist mit der
Vollziehung dieses Gesetzes beauftragt.

Er hat die zu diesem Zwecke notwendigen
Verordnungen zu erlassen.

Ebenso ist er befugt, mit andern Kantonen
und Staaten Gegenrechtserklärungen auszutauschen.

In Fällen einer unbilligen steuerrechtlichen
Behandlung von Schweizerbürgern seitens eines
ausländischen Staates kann der Regierungsrat
unter Vorbehalt bundesrechtlicher Vorschriften
die geeigneten Gegenmassnahmen treffen (Retorsion).

Art. 43. Steuerfälle, bei denen der Grund
des Vermögenserwerbs vor Inkrafttreten dieses
Gesetzes entstand, werden in allen Teilen nach
Massgabe der bisherigen Gesetzgebung behandelt.

Entsteht der Grund des Vermögenserwerbs
nach' Inkrafttreten dieses Gesetzes, so gilt das
letztere für die Beurteilung aller in Betracht
fallenden Rechtsfragen.

Auf Vorempfänge insbesondere, welche vor
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ausgerichtet
wurden, finden", sofern der Erblasser nach dem
genannten Zeitpunkte stirbt, die Vorschriften des
neuen Gesetzes Anwendung.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich möchte dem Grossen Rat
vorschlagen, hier die Beratung abzubrechen und die
Schlussabstimmung nicht vorzunehmen. Es hat sich
im Verlauf der Kommissionsberatung gezeigt, dass
es wahrscheinlich nötig sein wird, über die
Erbschaftssteuer in den Fällen, wo es sich um altberni-
sche Verhältnisse handelt, noch eine besondere
Bestimmung aufzustellen. Man hat allerdings nach
eingehender Diskussion geglaubt, die jetzigen
Bestimmungen genügen. Wir haben die Frage auf der
Finanzdirektion noch weiter geprüft und ich bin der
Meinung, man wäre im Notfall mit den Vorschriften
des Gesetzes und allfälligen Entscheiden des
Verwaltungsgerichts ausgekommen. Allein die Frage ist
noch so unabgeklärt — sie ist erst im Laufe der zweiten

Beratung aufgetaucht — dass wir sie noch einmal
prüfen müssen. Diese Prüfung wird im Laufe der
nächsten Zeit erfolgen können, so dass die Sache
dann für die Dezembersession spruchreif sein wird.
Ich möchte Sie also bitten, uns Gelegenheit zu geben,
die Frage eventuell in einem Artikel der Schluss- und
Uebergangsbestimmungen zu ordnen.

Pfister, Präsident der Kommission. Ich möchte
den Antrag ebenfalls unterstützen. Es ist so, wie

der Vertreter der Regierung ausgeführt hat. Bei
näherer Prüfung anlässlich der zweiten Beratung
haben wir geglaubt, mit den vorgeschlagenen
Bestimmungen auszukommen, soweit speziell die Fälle
bettroffen werden, in denen das altbernische Güterrecht
beibehalten worden ist- Wir waren zwar schon in
der Kommission etwas skeptisch, oh die neuen
Bestimmungen, die wir aufgestellt haben, wirklich
genügen. Nun haben uns die der Kommission angehörenden

Notare gestern eine Anzahl praktische Fälle
vorgelegt, welche uns die Ueberzeugung beibrachten,
dass es notwendig sein wird, noch gewisse Bestimf
mungen aufzunehmen, indem sonst nach Annahme
des Gesetzes Prozesse vor Verwaltungsgericht
entstehen könnten. Das wäre jedenfalls keine begrüs-
senswerte Erscheinung. Die Fragen sind ausserordentlich

delikat und schwierig und konnten nicht
aus dem Handgelenk gelöst werden. Es wird deshalb
vorsichtig sein, die Schlussabstimmung zu verschieben,

damit die Angelegenheit noch einmal in aller
Ruhe geprüft werden kann.

I

Angenommen.

Bühler. Der Grosse Rat hat letzten Montag
beschlossen, die Verhandlungen am Donnerstag
abzubrechen und für Mitte Dezember eine ausserordentliche

Session in Aussicht zu nehmen. Dieser Antrag
ist vom Herrn Präsidenten damit begründet worden,
es dürfte angesichts der herrschenden Grippeepidemie
für den Grossen Rat nicht zweckmässig sein, allzulange

hier in Bern zu bleiben, und anderseits wurde
darauf hingewiesen, dass nächsten Montag die
Bundesversammlung zusammentreten werde. Diese Gründe
waren an und für sich richtig und für den Grossen
Rat auch bestimmend. Nun ist aber doch zu sagen,,
dass die Verhältnisse am 16. Dezember ungefähr
die gleichen sein werden wie nächsten Montag, indem
dannzumal die Grippeepidemie sehr wahrscheinlich
leider nicht erloschen sein und die Session der
Bundesversammlung noch fortdauern wird. Anderseits ist
zu betonen, dass die Angelegenheit des Generalstreiks
die Gemüter im ganzen Kanton derart bewegt und
erfüllt, dass es dringend notwendig ist, diese wichtige

Angelegenheit hier im Grossen Rat möglichst
bald zu behandeln und zu erledigen. Der weitaus
grösste Teil des Bernervolks erwartet vom Grossen
Rat, dass er die Angelegenheit in dieser Session und
nicht erst im Dezember behandle und vollständige
Klarheit zu schaffen suche. Ich erlaube mir daher,
den Antrag zu stellen, auf den gefassten Beschluss
in dem Sinne zurückkommen, dass morgen allerdings

abgebrochen, aber nächsten Montag zugefahren
und als erstes und Hauptgeschäft der Landesstreik
auf die Traktanden gesetzt werde. Ferner beantrage
ich, die auf der heutigen Tagesordnung stehende
Motion Grimm betreffend die Verhältniswahl des
Grossen Rates zu verschieben und sie dann unmittelbar

im Anschluss an das Geschäft Landesstreik zu
behandeln. Ich habe mich erkundigt, ob die
Regierung bereit sei, nächsten Montag ihren Bericht
zu erstatten, und es wurde mir mitgeteilt, dass der
Bericht fertig sei und bereits morgen dem Grossen
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Rat verteilt werden könne. Das Bureau des Grossen

Rates hat den Auftrag bekommen, für dieses
Geschäft eine Kommission niederzusetzen; sie ist noch
nicht bestellt, aber sie kann heute noch ernannt werden,

und es sollte ihr möglich sein, den Bericht des
Regierungsrates am Freitag und Samstag, eventuell
noch Montag vormittag durchzuberaten, so dass sie
ihrerseits in der Lage wäre, nächsten Montag ebenfalls

Bericht zu erstatten. Ich möchte Sie ersuchen,
den von mir gestellten Anträgen zuzustimmen.

Müller (Bern). Wir sind durchaus einverstanden,
dass das Geschäft so rasch als möglich und mit aller
Gründlichkeit hier im Grossen Rat behandelt werde,
und wir haben das allergrösste Interesse daran, dass
Klarheit geschaffen werde. Vollständig einverstanden
mit Herrn Bühler. Wir glaubten aber, dass, nachdem,

wie wir wissen, die Akten noch nicht komplett
sind — der Bericht des Gemeinderates von Bern
wird erst heute von dieser Behörde bereinigt und
dann an den Regierungsrat weitergeleitet — es
unmöglich sei, in dieser Session Bericht zu erstatten,

und darum stimmten wir stillschweigend der
Verschiebung auf die Dezembersession zu. Sobald
aber der Antrag kommt, die Session fortzusetzen
und das Geschäft für nächste Woche spruchreif ist,
sind wir selbstverständlich einverstanden, dass es
noch in dieser Session behandelt werde. Dagegen
möchte ich dringend davor warnen, die Proporzfrage
von der Landesstreikdebatte abhängig zu machen.
Die Proporzmotion steht auf der heutigen Tagesordnung

und sollte hier behandelt werden.

Pfister. Der Zusammenhang zwischen der
Diskussion über den Landesstreik und der Motion
"betreffend Einführung des Grossratsproporzes ist
natürlich nicht ohne weiteres gegeben; die beiden
Traktanden müssen gesondert behandelt werden. Der
Zusammenhang besteht aber insofern, als, wie es der
Fall zu sein scheint, anschliessend an den Bericht
über den Landesstreik von der Regierung auch einige
politische Postulate behandelt werden. Wir haben
den Bericht noch nicht gesehen; wir wissen nicht,
ob die Regierung im Anschluss daran auch eingehend
zu dem politischen Postulat des Proporzes Stellung
nimmt, und darum ist es begründet, diesen Bericht
eventuell abzuwarten und dann unmittelbar anschliessend

an die Landesstreikdebatte die Proporzfrage
zu erledigen.

Grimm. Wenn es sich so verhält, wie Herr
Pfister sagt, dann ist es doch das einfachste, die Regierung

gebe uns Auskunft über das, was sie im Bericht
ausführt. Mit der Erklärung des Herrn Pfister, er
glaube, dass im Zusammenhang mit dem Bericht
über den Landesstreik über politische Postulate
berichtet werde und dass darunter eventuell auch einige
Ausführungen über den Proporz fallen könnten, ist
uns nicht gedient. Wenn es sich so verhält, soll die
Regierung uns Auskunft geben, uhd dann ist auch
der Grosse Rat in der Lage, sich zu entscheiden..

Müller (Bern). Ich kann nur wiederholen, was
Herr Grimm ausgeführt hat. Ich nehme an, die
Herren von der freisinnigen Fraktion sind über die
Absichten der Regierung orientiert, sonst hätten sie
dieses Begehren nicht gestellt. Die Regierung soll

uns also Auskunft geben, wie sich die Sache
verhält; dann können wir uns unter Umständen damit
einverstanden erklären, dass die Proporzmotion im
Anschluss an den Landesstreik behandelt werde.

Tschumi, Direktor des Innern. Ich bin natürlich
nicht autorisiert, mich darüber zu verbreiten, was
in diesem Bericht steht oder nicht drin steht. Jedenfalls

wird der Bericht vollständig objektiv gehalten
sein (Heiterkeit bei den Sozialdemokraten), und die
Herren können ihn ruhig erwarten. Er wird morgen
an den Grossen Rat ausgeteilt werden und Sie werden
dann sehen, was drin steht. Im Detail darüber
Auskunft zu geben, dazu bin ich, wie gesagt, nicht
autorisiert, weil ein anderer Sprecher in dieser Sache
bezeichnet ist.

M. le Président. J'ai prié M. le président du
gouvernement de venir à la séance. Nous lui demanderons

s'il peut nous faire une communication à ce sujet
dans l'intérêt de l'ordre et de la bonne entente, mais
nous pouvons déjà voter sur la proposition de M.Bühler
de reprendre nos délibérations lundi après-midi. Cette
proposition n'ayant pas été combattue est acceptée
tacitement.

M. Simonin, président du gouvernement. Le
Conseil-exécutif a rédigé un rapport sur la grève
générale. 11 est à l'impression, sera traduit, puis
distribué à MM. les députés. La commission pourra en
prendre connaissance et le discuter. J'espère que le
Grand Conseil pourra en faire de même le plus tôt
possible. En ce qui concerne la question de savoir si
ce rapport à une relation avec la motion Grimm, je
dirai que nous nous exprimons d'une manière très
générale sur les réformes d'ordre social et d'ordre
politique peut-être qui pourraient être introduites dans
le canton de Berne, la réprésentation proportionnelle
par exemple pour les élections au Grand Conseil. Mais
le temps nous a manqué pour les examiner d'une
manière approfondie et nous avons dû nous borner à des
considérations générales.

Müller (Bern). Nach den Ausführungen des Herrn
Regierungspräsidenten kann ich nun erklären, dass
wir mit dem vorgeschlagenen Vorgehen einverstanden
sind. Dagegen möchte ich auf folgendes aufmerksam

machen. Wir haben gehört, dass der Bericht
der Regierung im Druck ist und morgen zur Austeilung

gelangen soll. Da möchte ich wünschen, dass
er noch durch etwas Wesentliches ergänzt werde,
was darin noch nicht berücksichtigt sein kann, nämlich

durch den amtlichen Bericht der Gemeinde Bern
über den Proteststreik und die behaupteten Gewalttätigkeiten

in der Stadt Bern. Dieser Bericht des
Gemeinderates ist von so wesentlicher Bedeutung, dass
ich dringend verlangen muss, dass er ebenfalls
gedruckt ausgeteilt werde.

M. Simonin, président du gouvernement. Je ne
puis pas donner l'opinion du Conseil-exécutif à cet
égard, mais il est évident que toutes les pièces
officielles seront soumises au Grand Conseil dès que cela
sera possible.
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Gesetz
Uber

die obligatorische Krankenversicherung.

Erste Beratung.

(Siehe Nr. 29 der Beilagen.)

Eintretensfrage.
Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter

des Regierungsrates. Es ist das Schicksal aller
organischen Wesen, dass sie nach kürzerer oder längerer

Zeit verfallen, und wenn beispielsweise der Dichter

im Volkslied sagt: «Doch schmücket die Rose
alljährlich die Flur» und anderseits: «Der Mensch aber
scheidet und kommt nimmermehr», so ist das eine
schöne dichterische Gegenüberstellung, aber sie ist
biologisch nicht wahr. Wenn einmal ein organisches
Gebilde zerfallen ist, so bleibt es zerfallen; die Rose,
welche verwelkt ist, kommt nicht wieder, andere Rosen

kommen, und die Menschen, die einmal dahingegangen

sind, kommen nicht wieder, es kommen
andere Menschen. Nun kündigen sich bei dem
Gebilde, das wir Mensch nennen, die Momente der
Auflösung schon vorher an. Die Krankheiten bilden
die Hammerschläge, welche an dieses Gebilde kommen.

Die einen Hammerschläge sind etwas stärker,
die andern etwas schwächer; aber früher oder später

unterliegt das menschliche Gebilde diesen
Hammerschlägen, und auch diejenigen müssen da durch,
bei denen die Atome fest genietet sind.

Nun ist es das Bestreben jedes Menschen, dieses
Ende hinauszuschieben. Wir alle, die wir hier in
beneidenswerter Gesundheit beieinander sind, machen
Minute für Minute, Stunde für Stunde einen Schritt
dem Grabe entgegen. Allein wir möchten diesen
Moment hinausschieben, mit andern Worten, wir
möchten die Krankheiten in ihren Wirkungen nach
Möglichkeit abschwächen. Diese Abschwächung der
Krankheiten ist nun gewöhnlich den Wohlhabenden
in höherm Masse möglich als der ärmern Bevölkerung.

Deshalb ist man zur Einführung der
Krankenversicherung gekommen. Diese Krankenversicherung

ist auf Bundesboden geschaffen und in der
Bundesverfassung ist dem Bund das Recht gegeben
worden, eine allgemeine Krankenversicherung
einzuführen. Die Bundesgesetzgebung hat dieses Recht
den Kantonen delegiert, und diese können es wieder
an die Gemeinden abtreten.

Bevor wir in den vorliegenden Gesetzesentwurf
eintreten, muss ich Sie in kurzen Zügen mit dem
Inhalt des Bundesgesetzes vertraut machen und Ihnen
zeigen, was alles darin geordnet ist. Die Zeit, die
ich dazu verwenden muss, um Ihnen die nötigen
Unterlagen für die Behandlung des Gesetzes zu geben,
werde ich nachher bei der Berichterstattung über
die einzelnen Artikel einsparen, weil sie Ihnen
sofort viel klarer und einfacher erscheinen àls ohne
diese Auskunftserteilung.

Das Bundesgesetz vom 13. Juni 1911, das also
die Einführung der Krankenversicherung erlaubt, sagt
zunächst, dass der Bund die Krankenversicherung
durch Beiträge an die Krankenkassen unterstützt.
Alle Krankenkassen, die dem Bundesgesetz genügen,
haben Anspruch auf Bundesbeiträge. Die Kassen

selbst können sich im übrigen einrichten, wie sie
wollen, sie sind vollständig frei in der Ausgestaltung.

Ich werde später sagen, wo Einschränkungen
von Bundes und Kantons wegen zu erfolgen haben.
Wenn die Bundesverfassung dem Bundesrat das Recht
der Einführung einer Krankenversicherung gibt und
er dieses Recht an die Kantone delegiert und wenn
die Kantone es an die Gemeinden delegieren, so bleibt
dem Bundesrat trotzdem ein gewisses Aufsichtsrecht
über die Durchführung, wie auch, dem Kanton ein
gewisses Aufsichtsrecht darüber zusteht, wie die
Gemeinden diese Materie ordnen. Die Kassen, die vom
Bund subventioniert werden sollen, bedürfen der
Anerkennung durch den Bund und haben dann den
Titel «anerkannte Krankenkassen».

Dem Kanton steht, wie ich bereits "bemerkt habe,
die Ermächtigung zu, die Krankenversicherung
obligatorisch zu erklären, und zwar entweder allgemein
oder aber nur für bestimmte Bevölkerungsklassen.
So könnten wir z. B. die Versicherung einführen
für alle Staatsbeamte, oder für die Wegmeister oder
für eine andere Erwerbs- oder Berufsklasse. Dem
stünde kein Hindernis entgegen. Die Kantone können

auch öffentliche Kassen einrichten unter
Berücksichtigung der bestehenden Krankenkassen, d. h. wo
keine Krankenkassen existieren, werden ne.ue errichtet,

wo solche existieren, da kann der Kanton oder
können die Gemeinden mit ihnen einen Vertrag zur
Uebernahme der Krankenversicherung abschliessen.

Endlich gibt das Bundesgesetz das Recht, die
Arbeitgeber zu verpflichten, die Beiträge für ihre
Arbeiter zu bezahlen, allein ohne dass der Arbeitgeber
sie aus der eigenen Tasche leisten muss, sondern
er kann sie dem Arbeiter abziehen.

Nach dem Bundesgesetz sind die Kantone berechtigt,

die Einrichtung von Krankenkassen an die
Gemeinden zu delegieren, d. h. wenn der Kanton selbst
nicht die Krankenversicherung obligatorisch
durchführen will, so kann er das durch die Gemeinden
besorgen lassen.

Sämtliche Krankenkassen müssen nach dem Prinzip

der Gegenseitigkeit, der Mutualität, eingerichtet
werden. Kassen, die sich um die Bundesanerkennung

bewerben, haben ihre Statuten und ihre sonstigen

Bestimmungen dem Bundesrat zur Genehmigung
vorzulegen. Politische und konfessionelle
Unterschiede dürfen mit bezug auf die Aufnahme oder
die Zugehörigkeit zu einer Krankenkasse keine Rolle
spielen. Ebenso müssen das männliche und das weibliche

Geschlecht in der Krankenversicherung gleich
behandelt werden, sofern es sich nicht um spezielle
Kassen handelt, die nur bestimmte Berufe versichern.
Die Freizügigkeit ist gewährleistet und bildet die
Voraussetzung für die Einrichtung einer Krankenkasse.

Was die Versicherungsleistungen anlangt, so hat
jede Kasse ihren Mitgliedern entweder ärztliche
Behandlung und Arznei oder aber ein Krankengeld, das
bei gänzlicher Erwerbsunfähigkeit mindestens 1 Fr.
betragen muss, zu gewähren. Ich muss hier einige
Begriffe feststellen. Wenn eine Kasse ärztliche
Behandlung und Arznei gewährt, so nennen wir sie
kurzweg eine Krankenpflegekasse; wenn sie einen
Geldbetrag ausrichtet, so nennen wir sie eine
Krankengeldkasse, und wenn sie beides gewährt, ärztliche
Behandlung und Arznei, sowie ein Krankengeld, so
nennen wir sie eine gemischte Kasse. Es ist eine
Karenzzeit von idrei Monaten vorgesehen, d. h. die.
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Versicherungsleistung muss dem Versicherten nach
drei Monaten gewährt werden. Wenn ärztliche
Behandlung und Arznei geboten werden, so besteht eine
Wartezeit von zwei Tagen: die ärztliche Behandlung
und Arznei müssen von der Krankenkasse vom dritten
Tage an gewährt werden.

Was die Dauer der Leistungen anlangt, so müssen
sie im Laufe von 360 aufeinanderfolgenden Tagen
während wenigstens 180 Tagen ausgerichtet werden;
übernimmt eine Kasse diese Leistungen für wenigstens

270 Tage, so braucht sie nur drei Vierteile der
Kosten der ärztlichen Behandlung und der Arznei
zu tragen. Das Wochenbett wird einer sechswöchigen

Krankheit gleichgestellt, und der Bund zahlt
an jedes Wochenbett einen Beitrag von 20 Fr. Wenn
die Wöchnerin stillt, so richtet er auch noch ein
Stillgeld von 20 Fr. aus.

Gewährleistet ist im weitern die Freiheit der
Aerzte- und Apothekerwahl, mit Ausnahme derjenigen

Fälle, wo der Kranke in einer Heilanstalt
verpflegt werden muss.

Das Bundesgesetz bestimmt, und auch das
kantonale muss das aufnehmen, dass keiner bei mehr
als zwei Kassen versichert sein darf. Auch darf
durch die Krankenversicherung kein Gewinn realisiert

werden. Die Mittel einer Krankenkasse dürfen
nur zu Krankenversicherungszwecken verwendet werden.

Den Krankenkassen wird das Recht der
Persönlichkeit verliehen.

Die Bundesbeiträge an die Krankenversicherung
sind in Art. 35 des Bundesgesetzes festgelegt. Für
versicherte Kinder bis zum zurückgelegten vierzehnten

Altersjahr gewährt der Bund einen Jahresbeitrag
von 3 Fr. 50; für andere Mitglieder, die ärztliche
Behandlung und Arznei beanspruchen oder ein
Krankengeld von 1 Fr. erhalten, für männliche 3 Fr. 50,
für weibliche 4 Fr., und bei gemischten Kassen 5 Fr.
pro Jahr. Eine Erhöhung um 50 Rp. erfolgt, wenn
die Leistungen im Zeitraum von 540 Tagen während
360 Tagen gemacht werden.

In Art. 36 ist ein Ventil aufgenommen gegen allzu
grosse Bundesleistungen: Die vom Bund ausgerichteten

Beiträge eines Jahres dürfen nicht mehr als das
Anderthalbfache aller übrigen Leistungen betragen.
Im übrigen zahlt der Bund für einen, der in zwei
Krankenkassen versichert ist, nicht etwa an beide,
Kassen ein, sondern nur an diejenige mit der ältern
Versicherung. Im weitern richtet der Bund
Zuschläge bis 7 Fr. pro Mitglied aus.

Das ist im wesentlichen der Inhalt des
Bundesgesetzes, den wir in grossen Zügen auch im kantonalen

Gesetz erschöpfen müssen.
Nun musste zunächst die Frage erledigt werden,

ob wir die Krankenversicherung für das ganze
Kantonsgebiet obligatorisch erklären oder, wie ich schon
angedeutet habe, diese Ermächtigung an die Gemeinden

delegieren wollen. Darüber mussten wir das
Urteil eines Fachmannes einholen, und wir wählten
als solchen Herrn Dr. Bohren, früher hier in Bern,
nun Vizedirektor der Unfallversicherungsanstalt in
Luzern. Herr Dr. Bohren ist in seinem Gutachten
zwingend zum Schluss gekommen, die Einführung der
obligatorischen Krankenversicherung sei den Gemeinden

zu übertragen; die Verschiedenheit der Bedürfnisse

und der Lebensverhältnisse in den einzelnen
Gemeinden des Kantons Bern sei so gross, dass die
Gemeinden, am einfachsten sich selbst einrichten.

Tagblatt des Grossen Rates. —

Weiter führte er aus, der Gedanke der Krankenversicherung

sei im Kanton Bern noch keineswegs so
populär, um heute schon eine allgemeine obligatorische

Versicherung verlangen zu können. Versichert
sind zur Stunde in unserm Kanton bloss 17,3 %
der erwachsenen Personen, woraus Sie ohne weiteres
entnehmen können, dass es wahrscheinlich noch
einige Zeit braucht, bis der Gedanke der allgemeinen

Versicherung derart in den ganzen Volkskörper,
hineingedrungen ist, dass man zu dessen Verwirklichung

schreiten kann. Ferner sagt Herr Dr. Bohren:
ein Obligatorium bloss für die weniger bemittelte
Bevölkerung einzuführen, habe etwas Stossendes;
man müsse nicht nur die Bevölkerungskategorien
versichern wollen, die nicht in der Lage seien, die
Versicherungsprämien zu zahlen. Eine allgemeine
staatliche Versicherung würde auch von Anfang an
einen allzu grossen Geldaufwand erfordern. Herr
Dr. Bohren kommt auf einen Betrag von 3—4
Millionen.

Nun komme ich noch zu folgenden Erwägungen:
Das gemeindliche Obligatorium ist jedenfalls zurzeit

dem allgemeinen kantonalen vorzuziehen, weil
es geeignet ist, uns nachher Erfahrungen zu geben,
die dann für die Einführung des allgemeinen
kantonalen Obligatoriums verwertet werden können. Die
Erfahrungen mit den Gemeindekrankenkassen können
zu Rat gezogen werden und werden uns auch über
die finanzielle Tragweite einer allgemeinen kantonalen

obligatorischen Krankenversicherung die beste
Auskunft geben.

Man hat sich auch gefragt, ob die ganze Materie
nicht durch bezügliche Bestimmungen im Gemeindegesetz

hätte geregelt werden können. Auch dieser
Gedanke ist verneint worden, weil damit das
Gemeindegesetz unnötigerweise viel zu stark beschwert
worden wäre. So sprechen alle Momente dafür, das
Obligatorium zunächst durch die Gemeinden einführen

zu lassen.
Was die finanzielle Tragweite des Gesetzes

anlangt, so behalte ich mir vor, bei Art. 10 hierüber
erschöpfende Auskunft zu geben und will es vorläufig
in der Eintretensdebatte unterlassen. Nicht
unterlassen möchte ich aber, Sie auf die Bedeutung dieses

Gesetzes betreffend die obligatorische
Krankenversicherung aufmerksam zu machen. Wir haben
alle Ursache, die Krankheiten auch bei den weniger
bemittelten Volksklassen zu bekämpfen. Namentlich
wenn Epidemien auftreten, ist auch der Wohlhabende
so wenig dagegen geschützt wie der wirtschaftlich
Schwache. Krankheiten bei den wirtschaftlich Schwachen

bekämpfen, heisst also zugleich auch, den
wirtschaftlich Starken schützen. Im übrigen liegt darin
ein grosser sozialer Gedanke, den ganzen Volkskörper

zusammenzunehmen und in einer Krankenversicherung

für die Tage der Krankheit und der bittern
Not Vorsorge zu treffen. Alle, die ausschliesslich
aus ihrem Verdienst leben müssen, haben einen
gerechten Anspruch darauf, dass man für diese bittern
Tage für sie Vorsorge trifft. Dem Gesetz kommt
also eine grosse soziale Bedeutung zu. Ich hoffe,
der Grosse Rat werde sich dieser Erkenntnis nicht
verschliessen und an seinem Platz alles tun, um den
Gedanken der obligatorischen Krankenversicherung
zur Verwirklichung zu bringen. In diesem Sinne
möchte ich Ihnen Eintreten auf die Vorlage
beantragen. :
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Grimm, Präsident der Kommission. Die Kommission

schliesst sich dem Antrag des Regierungsrates
an und empfiehlt einstimmig Eintreten auf den
Gesetzesentwurf.

Die Durchführung der Krankenversicherung auf
der Grundlage, wie sie uns die Regierung vorschlägt,
kommt im Kanton Bern etwas spät. Wenn wir uns
in andern Kantonen umsehen, können wir feststellen,
dass Ausführungsgesetze zu der eidgenössischen
Krankenversicherung bereits erlassen worden sind
von den Kantonen Zürich, Luzern, Uri, Schwyz, Zug,
Solothurn, Baselstadt, Appenzell A.-Rh., St. Gallen,
Graubünden, Tessin und Waadt. Wir sind also nicht
die ersten, die an die Ausarbeitung eines
Ausführungsgesetzes gehen, und schon der Weg, den der'
Gedanke der obligatorischen Versicherung in andern
Kantonen zurückgelegt hat, muss uns sagen, dass es
offenbar auch für den Kanton Bern an der Zeit ist,
mit dem Ausführungsgesetz vorwärts zu machen im
Sinne der Erörterungen, die hier im Grossen Rat
schon wiederholt gepflogen worden sind. Ich möchte
nicht einfach wiederholen, was im Vortrag und den
mündlichen Erörterungen des Regierungsvertreters
gesagt worden ist, sondern werde mich auf einige
wenige ergänzende Bemerkungen beschränken.

Zunächst ist in der Kommission von einer Seite
her die Frage aufgeworfen worden, ob der
Zeitpunkt für diese Vorlage nicht verfrüht sei. Durch
die Grippe seien die Krankenkassen finanziell arg
mitgenommen worden, so dass ein Teil derselben vor
der finanziellen Erschöpfung stehe, und anderseits
seien gegenwärtig namentlich im Kanton Bern
Bestrebungen zur Schaffung von Krankenheimen im Gange
— ein derartiges Projekt liegt meines Wissens zurzeit

vor dem kantonalen Krankenkassenverband —;
man sollte daher die vorhandenen Mittel in erster
Linie dazu aufwenden, um den bestehenden, durch
die Grippe arg mitgenommenen Krankenkassen be-,
stimmte finanzielle Leistungen des Staates in
Aussicht zu stellen und ihnen im weitern die Errichtung
von Krankenheimen zu ermöglichen. Dieser Gedanke
war durchaus verständlich, aber die Kommission
musste sich doch sagen, dass es sich hier eigentlich

um zwei grundverschiedene Dinge handelt, die
sich gegenseitig nicht ausschliessen, sondern dass
sowohl der eine wie der andere Gedanke selbstständig

verfolgt werden kann. Die Ausarbeitung der
gegenwärtigen Vorlage hindert den Kanton keinesfalls,
wenn er sich dazu verpflichtet fühlt, die bestehenden
Krankenkassen zu subventionieren und ihre
Bestrebungen auf Errichtung von Erholungsheimen zu
unterstützen, und dabei gleichzeitig die Gemeinden
grundsätzlich zu ermächtigen, die obligatorische Versicherung,

sei es allgemein für sämtliche Bevölkerungsklassen

oder nur für bestimmte Erwerbsgruppen,
einzuführen. Wir glauben auch nicht, dass die
finanziellen Aufwendungen, die der Staat nach dem
vorliegenden Gesetz zu machen hat, so gross sind, dass,
wenn sie für die Subventionierung der bestehenden
Kassen verwendet würden, deren finanzielle Lage,
wesentlich verbessert würde. Die finanziellen
Leistungen, welche der Kanton nach dem Gesetz
aufzubringen haben wird und über die man noch in;
der Detailberatung wird sprechen können, sind nicht
so gross, als sie dem einen oder andern vielleicht
erscheinen mögen. Die Auslagen der Gemeinden
beschränken sich in der Hauptsache darauf, dass sie

für die Bedürftigen die Krankenkassenprämien
entrichten und bei der Errichtung öffentlicher Krankenkassen

unter Umständen das entstehende Defizit tragen

müssen. Sie haben aber die Möglichkeit, durch
Besteuerung der Mitglieder dieses Defizit auszumerzen.

Der Kanton trägt an die den Gemeinden erwachsenden

Auslagen höchstens einen Drittel bei, und es
kann sich also für ihn nicht um so grosse Leistungen
handeln, namentlich auch deshalb nicht, weil die Vorlage

da3 Obligatorium nicht etwa auf der ganzen
Linie durchführt, sondern es den Gemeinden
freistellt, davon für die gesamte Bevölkerung oder auch
nur für bestimmte Erwerbsklassen Gebrauch zu
machen oder nicht.

Wir meinen also, es sei auf die Vorlage einzutreten,

weil es sich darum handelt, dem Versicherungsgedanken

eine wesentliche Ausdehnung zu geben.
Es handelt sich nicht nur darum, für den Krankheitsfall

eine bestimmte materielle Vorsorge zu treffen,
sondern durch den Erlass des Ausführungsgesetzes
soll auch eine sittliche Pflicht erfüllt werden in dem
Sinne, dass der einzelne Bedürftige, wenn er ohne
sein Verschulden krank wird, nicht auf ein Almosen
angewiesen sein soll, sondern infolge seiner Zugehörigkeit

zur Krankenkasse einen Versicherungsanspruch

geltend machen kann. Dieser Gedanke scheint
mir um so wichtiger zu sein, als wir im Kanton,
Bern noch grundverschiedene Verhältnisse haben in
bezug auf die Ausbreitung des Versicherungsgedankens

überhaupt. Nach einer wenige Jahre vor dem
Krieg aufgenommenen Krankenkassenstatistik waren
auf je 1000 erwachsene Personen versichert im
Amtsbezirk Thun 279, Burgdorf 258, Biel 263, Bern 243,
Konolfingen 188, Aarwangen 185, Laufen 181, Ober-
hasli 48, Trachselwald 20, Neuenstadt 36, Saanen 49,
Schwarzenburg 15 usw. Sie sehen daraus, dass der
Versicherungsgedanke durchaus nicht überall gleich-
mässig eingelebt ist. Das steht im Zusammenhang
mit der Natur der Erwerbstätigkeit, mit der
wirtschaftlichen und sozialen Struktur in den verschiedenen

Landesgegenden. Wir haben offenbar ein
Interesse daran, den Versicherungsgedanken zu fördern
und in Anwendung des Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes

im Kanton Bern hier helfend
einzugreifen. Dazu kommt noch folgende Erwägung. Im
Falle der Errichtung öffentlicher Krankenkassen
fliesst nicht nur die Beitragsleistung des Staates
an die Auslagen, die den Gemeinden aus der
Versicherung erwachsen, sondern es wird für die
Versicherten auch der Bundesbeitrag von 3 Fr. 50, eventuell

mehr, von dem Herr Regierungsrat Tschumi
gesprochen hat, flüssig gemacht.

Aus allen diesen Gründen und Erwägungen heraus
ist die Kommission einstimmig zum Beschluss
gekommen, Ihnen Eintreten auf die Vorlage zu
beantragen.

Meer. Ich ergreife das Wort nicht etwa, um der
Vorlage als solcher Opposition zu machen, sondern
möchte nur einiges anführen in bezug auf die
Krankenkassen.

Als seinerzeit die Motion Grimm vom Grossen
Rat erheblich erklärt wurde, glaubten die Kranken1-
kassen, dass ihnen nun auch vom Staat, analog wie
vom Bund, eine Subvention ausgerichtet würde. Die
Vorlage enthält aber davon nichts, sonders sieht ledige
lich die Ausrichtung von Zuschüssen an die Gemein-
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den für die ihnen aus der Versicherung Unbemittelter
erwachsenden Kosten vor. Ich möchte hier auf die
grosse Aufgabe hinweisen, welche die Krankenkassen

während vielen Jahren erfüllt haben; sie haben,
dem Staat eine grosse Last abgenommen und eigentlich

einen Teil der Armenpflege übernommen. Ein
Staatsbeitrag an die Krankenkassen durfte daher mit
Recht erwartet werden.

Wir begrüssen es, dass den Gemeinden die Ber
fugnis zur Einführung der obligatorischen
Krankenversicherung eingeräumt wird. Wir haben allerdings
das Gefühl, dass das Obligatorium aus finanziellen
Gründen nicht direkt vom Staat eingeführt wird.
Gewisse Bemerkungen in der Botschaft bestärken einen
in diesem Gedanken. Man rechnet damit, dass in
der Hauptsache die industriellen Orte die obligatorische

Versicherung durchführen werden. Allein
gerade auch auf dem Lande sollte das Obligatorium mit
allen Mitteln angestrebt werden. Der Bund geht in
dieser Beziehung bedeutend weiter als der Staat,
indem er den Gebirgsgegenden gewisse Vergütungen
zuhält, die andernorts nicht ausgerichtet werden.
Diese erhöhten Subventionen wurden bewilligt, damit
auch in diesen abgelegenen Gegenden eine richtige
Krankenpflege durchgeführt werden kann und auch
den dortigen Kranken der Arzt zugänglich gemacht
wird. Es sollte auch unserseits auf die Landgemeinden

ein Druck in diesem Sinne ausgeübt werden.
Als Landproletarier kenne ich die Verhältnisse auf
dem Land sehr gut und weiss, wie es dort oft in der
Familie aussieht, wenn der Vater seinem Verdienst
nicht mehr nachgehen kann, und wie die Armenpflege
seitens der Gemeinde ausgeübt wird. Es ist hier
schon wiederholt angeführt worden, dass auf dem
Land keine Arbeiter mehr zu finden seien, dass sie
der Stadt und der Industrie zuwandern. Man hat
diese Erscheinung dem Umstand zugeschrieben, dass
die betreffenden Leute nicht mehr arbeiten mögen
und statt auf dem Land zu schaffen lieber einer
andern Berufsart nachgehen, wo die Arbeitszeit kürzer

und der Lohn grösser sei. Viele von diesen
Landproletariern würden sicher auf dem Lande bleiben,

wenn sie dort besser unterstützt würden. Nicht
dass die Leute keine Freude mehr hätten an der
Landarbeit, sondern sie wandern vielfach deshalb ab,
weil sie auf dem Land in den Tagen der Krankheit
einfach im Stich gelassen und von keiner Seite unterstützt

werden. Man sollte daher dafür sorgen, dass
das Obligatorium der Krankenversicherung auch in
den Landgemeinden seinen Einzug hält, und ich
möchte die Herren, die in dieser Beziehung wirken
können, ersuchen, ihren Einfluss in diesem Sinne
geltend zu machen.

Das Eintreten wird stillschweigend beschlossen.

Art. 1.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. Ich werde mich bei den
einzelnen Artikeln möglichster Kürze befleissen, nachdem

ich Ihnen in der Eintretensfrage einen
allgemeinen Ueberblick über die Bedeutung und das Wesen

der obligatorischen Krankenversicherung gegeben
habe.

Gemäss Art. 2 des Bundesgesetzes können die
Kantone die Einwohnergemeinden ermächtigen,
Krankenkassen einzuführen. Das tut unser Gesetz in
Art. 1; es ermächtigt die Gemeinden: a) die
obligatorische Krankenversicherung einzuführen; b) unter

Berücksichtigung der bestehenden Krankenkassen
öffentliche Krankenkassen einzurichten. Was

hier unter b) gesagt ist, ist auch im Bundesgesetz
enthalten, nur mit einer Umstellung. Wir haben
durch die Voranstellung der Worte «unter
Berücksichtigung der bestehenden Krankenkassen» etwas
schärfer zum Ausdruck bringen wollen, dass man
diese Kassen wenn immer möglich zur Durchführung
der obligatorischen Krankenversicherung heranziehen
soll, wodurch es möglich sein wird, ihnen finanziell
etwas mehr Blut zuzuführen, als es bislang der Fall
war. Nun ist es ja denkbar, wie Herr Meer in der
Eintretensdebatte angeführt hat, dass hauptsächlich
industrielle und grössere Orte an die Einführung
der obligatorischen Krankenversicherung herantreten
werden. Es hat aber die Meinung, dass auch kleinere
Ortschaften sich dieser Verpflichtung nicht entziehen

sollten. Man muss daher dafür sorgen, dass
einige kleinere Ortschaften sich zusammenschlössen
können, um eine Kasse zu installieren, in der das
Prinzip der Gegenseitigkeit stärker zum Ausdruck
kommt, als wenn eine kleine Ortschaft eine Kasse
einzig für sich errichten würde. Deshalb wurde im
letzten Alinea die Bestimmung aufgenommen, dass
mehrere benachbarte Einwohnergemeinden sich zu
einem Versicherungsverband vereinigen können.

Angenommen.

Beschluss :

Art. 1. Die Einwohnergemeinden sind, nach
Massgabe des Bundesgesetzes über die Kranken-
und Unfallversicherung sowie der nachstehenden
Bestimmungen, ermächtigt :

a. die obligatorische Krankenversicherung ein¬
zuführen ;

b. unter Berücksichtigung der bestehenden
Krankenkassen öffentliche Krankenkassen
einzurichten.

Mehrere benachbarte Einwohnergemeinden
können sich zu einem Versicherungsverband
vereinigen.

Art. 2.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. In Art 2 behält sich der Kanton
das Recht vor, eventuell auf dem Dekretswege für
seine Beamten und Angestellten die obligatorische
Krankenversicherung einzuführen und zu diesem
Zwecke eine eigene Kasse zu errichten, oder aber
die Beamten und Angestellten zu verpflichten, sich
einer öffentlichen Krankenkasse anzuschliessen. Sie
sehen da eine kleine Abweichung zwischen dem
Antrag des Regierungsrates und demjenigen der
Kommission. Wir akzeptieren die Fassung der Kommission,

womit denn auch der Schlusssatz der regie-
rungsrätlichen Vorlage dahinfällt, was aus Versehen
im französischen Text nicht berücksichtigt wurde.
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Grimm, Präsident der Kommission. Die Kommission

ist mit dem Zweck, der durch Art. 2 erreicht
werden soll, einverstanden, hielt es aber für notwendig,

festzustellen, dass, wenn für die kantonalen
Beamten und Angestellten keine besondere Krankenkasse

errichtet wird, sie gemäss Art. 6 des Entwurfs
der Versicherungspflicht dadurch genügen können,
dass sie einer anerkannten Krankenkasse beitreten.
Das hat zur Folge, dass für diese Versicherten ebenfalls

der Bundesbeitrag flüssig gemacht werden kann
und damit eine gewisse Erleichterung für die
Versicherung eintritt.
i7r : :

1

Angenommen nach Antrag der Kommission.

Beschluss :

Art. 2. Durch Dekret des Grossen Rates kann die
obligatorische Krankenversicherung für die
kantonalen Beamten und Angestellten eingeführt und,
zu diesem Zwecke eine öffentliche Krankenkasse!
errichtet oder die Beitrittspflicht zu anerkannten.
Krankenkassen ausgesprochen werden.

Art. 3.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. Im bundesrätlichen Kreisschreiben

vom 6. März 1914 ist der Gedanke niedergelegt,
die Kantone sollen bestimmen, welche Erwerbskreise

obligatorisch zu versichern seien und welche
nicht. Die meisten Kantone, welche die obligatorische

Versicherung schon eingeführt, haben diesem
Gedanken in ihren Gesetzen Ausdruck gegeben,
allein in einer Weise, die heute schon nicht mehr
genügt. So sagt z. B. der Kanton Zürich in seinem
Gesetz, obligatorisch versichert seien ledige Personen
mit einem Einkommen von weniger als 1200 Fr. Wer
ist nach dieser Bestimmung heute noch obligatorisch

versichert? Mit 1200 Fr. kann heute eine ledige
Person tatsächlich nicht mehr leben, und es ist also
kein Lediger mehr obligatorisch versichert nach dieser

Bestimmung. Im weitern bestimmt das zürcherische

Gesetz, dass eine Familie obligatorisch versichert

werden muss, wenn sie weniger als 1500 Fr.
Einkommen hat. Welche Familie, sie mag so klein
sein wie sie will, kommt heute noch mit 1500 Fr.
aus? Sie sehen also, wie rasch Gesetzgebungen sieh
überholen und dass das Zürcher Gesetz heute schon
dringend der Revision bedarf wenn überhaupt das
Obligatorium dort durchgeführt werden soll. Es ist
daher besser, man gehe etwas höher, und der
Regierungsrat hat denn auch in seinem Entwurf alle
diejenigen Personen versicherungspflichtig erklärt, deren
Einkommen weniger als 3000 Fr. beträgt. Alle diese
Leute wären zwangsweise in die Versicherung einzu-
beziehen, d. h. sie wären als Mitglieder der von der
Gemeinde errichteten Krankenkasse einzuschreiben
oder müssten einer anerkannten Krankenkasse beitreten.

Die Kommission stellt sich auf einen etwas andern
Boden. Ich will es dem Herrn Kommissionspräsidenten

überlassen, die Argumente anzubringen, die für
die etwas abgeänderte Fassung massgebend waren.

Ich bemerke bloss, dass ich nach reiflicher Ueberle-
gung und nach Rücksprache auch mit dem Direktor
des eidg. Amtes für Sozialversicherung zur Ueber-
zeugung gekommen bin, dass man besser die Fassung
der Kommission wählt. Ich halte deshalb die regie-
rungsrätliche Fassung nicht mehr aufrecht. Der
Antrag der Kommission geht dahin, den Gemeinden
das Recht zu geben, die Versicherung entweder
allgemein einzuführen, d. h. den ganzen Volkskörper
in die Versicherung einzuschliessen, oder aber nur
einzelne Erwerbsklassen zu versichern. Die Gemeinde
Bern könnte beispielsweise sämtliche in ihrem Gebiet
wohnenden Personen versichern, oder sie könnte die
Versicherung bloss einführen für diejenigen Personen,
deren Einkommen einen bestimmten Betrag nicht
übersteigt. Bei der Vielgestaltigkeit der Verhältnisse in
unserm Kanton — wir haben grosse Städte,
industrielle Ortschaften, ländliche Gemeinden usw. —
empfiehlt sich dieser Modus in hohem Masse. Jede
Gemeinde oder jeder Gemeindekomplex kann sich
dann so einrichten, wie es ihm am besten passt.
Diese Versicherungsart hat das Gute, dass man nicht
nur die wirtschaftlich Schwachen, sondern auch die
wirtschaftlich Starken in die Krankenversicherung
einbeziehen kann, und durch den Einbezug der wohlr-
habenden Bevölkerung erstarken die Krankenkassen;
sie können ihren Pflichten in viel höherem Masse ger
nügen, als wenn nur die wirtschaftlich Schwachen
in die Versicherung einbezogen werden. Im weitern,
wird so der allgemeinen kantonalen obligatorischen
Versicherung in glücklicherer Weise vorgearbeitet,
als wenn man es anders einrichtet. Das sind die
Vorteile, die ich selbst der Fassung der Kommission
zuerkennen muss.

Der zweite Absatz lautet nach dem Vorschlag
des Regierungsrates: «Personen, die über 60 Jahre
alt sind, und dauernd Kranke können keinen
Anspruch auf den Einbezug in die obligatorische
Versicherung erheben». Die Kommission stimmt diesem
Antrag zu, nur in der etwas abgeänderten Fassung:
«Für die Gemeinden besteht keine Verpflichtung,
Personen, die über 60 Jahre alt sind, oder dauernd
Kranke in die obligatorische Versicherung aufzunehmen».

Die Fassung der Kommission ist für den
Zweck, den wir erreichen wollen, die bessere, und
ich schliesse mich ihr daher an. Wir können die
über 60 Jahre alten Personen, die nach und nach:
ins Alter der Invalidität eintreten, nicht in die
obligatorische Versicherung einbeziehen, weil sie dier
selbe viel zu stark belasten würden. Gehören aber
einmal Leute der obligatorischen Versicherung an,
so bleiben sie natürlich darin, auch wenn sie über
60 Jahre alt geworden sind. Gleich verhält es sich
mit den dauernd Kranken. Auch sie können nicht
in die Kasse aufgenommen werden; sie sollen vorher,

bevor dieser Zustand eintritt, dafür sorgen, dass
sie in einer Kasse Aufnahme finden. Inskünftig wird
man sie ja nicht allzusehr auf Herz und Nieren
prüfen können, sondern sie werden entweder zwangsweise

eingeschrieben oder können beitreten, auch
wenn die bisher erforderlichen Voraussetzungen nicht
voll erfüllt sind.

Absatz 3 bestimmt, dass Angehörige fremder
Staaten, die weniger als 10 Jahre in der Gemeinde
wohnen, nicht versicherungspflichtig sind. Es kommen

meistens wirtschaftlich schwache Angehörige
fremder Staaten zu uns, im Baugewerbe z. B. sehr
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viele Italiener. Für diese können wir nicht eine
Versicherungspflicht aussprechen und für sie
Krankenprämien zahlen, sondern für sie soll der eigene
Staat sorgen.

Für die Entscheidung von Streitigkeiten über die
Versicherungspflicht ist das Verwaltungsgericht
zuständig.

Ich beantrage also Annahme des Art. 3 in der
Fassung der Kommission.

Grimm, Präsident der Kommission. Nicht nur
die Vielgestaltigkeit der Verhältnisse von Ort zu Ort,
von Region zu Region hat uns veranlasst, von der
starren Grenze von 3000 Fr. abzugehen, sondern
namentlich auch die Erwägung, dass es Verhältnisse
geben kann, wo eine Familie mit einem Jahreseinkommen

von über 3000 .Fr., die also nicht in das
Obligatorium einbezogen würde, dürftiger ist als eine
andere, deren Einkommen 3000 Fr. nicht erreicht.
Eine Familie von 7 oder 8 Personen mit einem
Einkommen von 3500 Fr. in städtischen Verhältnissen
wird nicht günstiger dastehen als eine solche von 4

Köpfen mit 2500 oder 2800 Fr. Einkommen in
ländlichen Verhältnissen. Das war ein Grund mehr, weshalb

wir uns sagten, dass man um diese starre Formel

herumkommen und einen Weg finden müsse,
der es den einzelnen Gemeinden ermöglicht, die
Versicherungspflicht entsprechend den Bedürfnissen und
besondern Verhältnissen durchzuführen.

Wir schlagen deshalb vor, es soll den Gemeinden
freigestellt sein, das Obligatorium entweder für die
ganze Einwohnerschaft oder aber nur für bestimmte
Erwerbsklassen einzuführen. Ich füge bei, dass die
Kommission in ihrer überwiegenden Mehrheit, ja ich
glaube einstimmig, eigentlich der Meinung ist, dass
das Obligatorium für die gesamte Einwohnerschaft
der richtige Weg wäre, der beschritten werden
müsste. Das schon deshalb, um die anerkannten
Krankenkassen finanziell leistungsfähig zu machen,
ihnen nicht nur die schlechten Risiken zu überbinden,
sondern auch die leistungsfähigen Kreise zuzuführen
und damit ihre Fonds zu speisen. Anderseits muss-
ten wir uns sagen, dass es aus referendumspolitischen
Gründen offenbar nicht angeht, das Obligatorium
in dieser starren Form durchzuführen, weil es doch
Gemeinden gibt, wo das Bedürfnis nach Versicherung
nicht in dem starken Masse vorhanden ist wie in
städtischen Ortschaften und industriellen Zentren ;

namentlich in Landgemeinden, Wo der Versicherungsgedanke

naturgemäss nicht so entwickelt ist wie
in städtischen Verhältnissen. Aus diesem Grunde
ist man dazu gekommen, es den Gemeinden
freizustellen, nach ihrer Wahl und ihren Bedürfnissen
das Obligatorium allgemein öder nur für bestimmte
Erwerbsklassen durchzuführen.

Was die Durchführung des Obligatoriums für
bestimmte Erwerbsklassen betrifft, so sieht Art. 12
eine gewisse Regelung vor, "indem er dem
Regierungsrat die Befugnis erteilt, für die Ausführung des
Gesetzes bestimmte einheitliche Vorschriften zu
erlassen. Der Regierungsrat wird von Fall zu Fall
die Statuten und die von den Gemeinden erlassenen
Bestimmungen prüfen und dabei untersuchen, ob die
von der Gemeinde festgesetzte Einkommensgrenze den
tatsächlichen Verhältnissen entspricht. So ermöglicht
der im Gesetz ausgesprochene Genehmigungsvorbehalt

eine gewisse Einheitlichkeit in der Durchführung
Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil.

der Versicherungspflicht. Es sind also nach dieser
Richtung bestimmte Garantien vorhanden, und schon
aus diesem Grunde konnte man darauf verzichten,
in Art. 3 selbst einen bestimmten Betrag zu nennen.

Wir haben dem ersten Absatz noch die Bestimmung

beigefügt: «Die Versicherungspflicht beginnt
nach einem dreimonatlichen Aufenthalt in der
betreffenden Gemeinde». Diese Bestimmung ist aus
folgenden Gründen notwendig: Es ist denkbar, dass
eine grosse Fluktuation der Bevölkerung entsteht.
Namentlich in Städte und industrielle Gemeinden
ziehen oft Leute ein in der Meinung, dass sie sich
dort längere Zeit aufhalten und ihr Auskommen finden

werden, aber plötzlich ändern sich die Verhältnisse

und sie müssen schon nach verhältnismässig
kurzer Zeit, nach einem oder zwei Monaten, wieder
ihren Wohnsitz wechseln. Würde der erwähnte
Vorbehalt nicht gemacht, so müssten diese Personen
in der Kasse eingeschrieben und nachher wieder
abgemeldet werden, der ganze bureaukratische Apparat
träte in Funktion und es würden Aufwendungen und
Mühen verursacht, die sich nicht rechtfertigen. Wir
halten es deshalb für notwendig, ausdrücklich
festzustellen, dass die Versicherungspflicht erst nach
einem dreimonatlichen Aufenthalt in der Gemeinde
beginnt und dass die, welche noch nicht drei Monate
sich in der Gemeinde befinden, nicht verhalten werden

können, der Versicherung beizutreten. Das hat
natürlich nicht den Sinn, dass Mitglieder von
Krankenkassen anderer Gemeinden, die nach dem Bundesgesetz

der Freizügigkeit unterstehen, ihre Mitgliedschaft

drei Monate unterbrechen müssten; ziehen
diese beispielsweise von Bern nach Burgdorf oder von
Biel nach Delsberg usw., so läuft selbstverständlich
ihre Versicherung weiter, die Freizügigkeit tritt in
Geltung, und für diese Mitglieder trifft der Vorbehalt
von Absatz 1 nicht zu. Es handelt sich nur um
solche Personen, die bis jetzt nicht versichert waren,
auch freiwillig nicht, und die also erst nach drei
Monaten in die Krankenkasse eingeschrieben werden
müssen.

Was das zweite Alinea anbelangt, das wir ebenfalls

in neuer Fassung vorschlagen, so hat es
selbstverständlich nicht den Sinn, dass kerngesunde Leute,
welche das 60. Altersjahr schon überschritten haben,
in keine Versicherung sollen aufgenommen werden
dürfen, sondern es soll den Kassen freistehen, sie
aufzunehmen öder nicht. Wenn einer gesund ist und
durch Arztzeugnis sich ausweisen kann, dass er nicht
dauernd krank, nicht invalid ist, wird eine Krankenkasse,

vor allem eine öffentliche, deren Organisation
in der Hand der Gemeinde liegt, dessen Aufnahme
nicht verweigern. Anderseits ist es selbstverständlich
und entspricht dem Bundesgesetz, sowie allen
kantonalen Ausführungsgesetzen, dass gewisse Garantien

geschaffen werden, um die Kassen nicht durch
Leute zu belasten, die das ganze Jahr krank sind;
Wir glauben, mit der vorliegenden Fassung den
Verhältnissen gerecht zu werden.

Biehly. In der Kommission konnte ich der
Fassung, wonach es den Gemeinden überlassen wird,
das Obligatorium entweder allgemein oder nur für
einzelne Erwerbsklassen einzuführen, aus sozialen
und moralischen Gründen nicht zustimmen. Die
obligatorische Krankenversicherung ist ein soziales Werk;
jeder soll ihre Wohltaten gemessen, aber jeder auch
18. 180'
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etwas daran leisten, damit auf den weniger bemittelten
Klassen nicht das Odium des Almosens lastet.

Dieses Odium fällt dahin, wenn reich und arm ihre
Beiträge an die Kasse entrichten. Dann ist es auch
selbstverständlich, dass die Bestimmung dahinfällt,
wonach die Gemeinden das Recht haben, die
obligatorische Versicherung für einzelne Erwerbsklassen

einzuführen. Im weitern mache ich darauf
aufmerksam. dass ein Chaos entstehen müsste, wenn
die eine Gemeinde das allgemeine Obligatorium und
die Nachbargemeinde wieder andere Bestimmungen
hätte. Nachdem man aber erklärt hat, die vorliegende

Fassung sei aus referendumspolitischen Gründen

geboten, möchte ich nicht durch Festhalten an
meiner Meinung das Gesetz, das ich für eminent
wichtig halte, gefährden. Ich wollte jedoch immerhin

im Grossen Rat die Frage aufwerfen, ob es nicht
besser wäre, das allgemeine Obligatorium einzuführen.

Meer. Ich möchte beantragen, ein Alinea
einzuschalten, in dem auf die Bestimmungen des
Bundesgesetzes hingewiesen wird, welche die Frage der
Züger regeln, also derjenigen Personen, die aus einem
Gemeindeverband in einen andern oder vielleicht aus
einem andern Kanton in die betreffende bernische
Gemeinde kommen.

Im weitern ist mir die Bestimmung betreffend die
Ausländer etwas zu weitgehend und ich möchte
ersuchen, die gleiche Fassung zu wählen wie im
Bundesgesetz, wonach Angehörige fremder Staaten gleich
behandelt werden wie Schweizerbürger, sofern der
betreffende Staat Gegenrecht hält. Durch die vor-
liegende Fassung würde man diese Leute einfach
von der Versicherung ausschliessen.

Luterbacher. Ein Wort betreffend die Freizügigkeit.
Herr Grimm hat erklärt, es sei selbstverständlich,

dass die Freizügigkeit platzgreife. Im
vorliegenden Artikel wird davon nichts gesagt, sondern
es heisst einfach: «Die Versicherungspflicht beginnt
nach einem dreimonatlichen Aufenthalt in der
betreffenden Gemeinde.» Ich finde, man hätte die
Freizügigkeit auch betonen sollen, denn so selbstverständlich

ist die Sache für mich nicht. Ich erlaube
mir daher, den Wunsch auszusprechen, die Kommission

möchte diesen Punkt für die zweite Lesung
noch etwas genauer präzisieren und in dem Artikel
eine Bestimmung betreffend die Freizügigkeit
unterbringen.

Tschnmi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. Ich anerkenne durchaus, was
Herr Grossrat Biehly als Arzt und humaner Mann
gesagt hat, stelle ihm aber auf der andern Seite
den Wunsch entgegen, dass das Gesetz vor allem
die Klippen des Referendums glücklich umschiffe.
Wenn wir die obligatorische Versicherung allgemein
einführen und im weitern die in Art. 10 vorgesehene

Steuerklausel aufnehmen, so belasten wir das
Gesetz derart, dass wir es wahrscheinlich nicht durch
die Volksabstimmung bringen. Ich möchte daher.
Herrn Dr. Biehly dringend ersuchen, den Wagen nicht
zu überladen. Wir geben den Gemeinden das Recht,
die Versicherung entweder allgemein oder für
einzelne Erwerbsklassen einzuführen, und wir lassen

so z. B. den rein ländlichen Gemeinden oder Ger
meindekomplexen eine gewisse Freiheit, die
Versicherung so einzurichten, wie es ihren Verhältnissen
am besten angepasst ist. Ich habe die feste Ueber-
zeugung, dass das Gesetz, wenn es eine gewisse
Freiheit in der Ausgestaltung der Versicherung
gewährt, viel besser Eingang finden wird und wir der
Krankenversicherung einen ungleich grössern Dienst
leisten, als wenn wir von Anfang an den ganzen
Volkskomplex in die Versicherung einbeziehen und
damit Schiffbruch erleiden.

Was die Anregungen der Herren Grossräte Meer
und Luterbacher anlangt, so ist es nicht nötig, ihnen
im Gesetz noch speziell Rechnung zu tragen, denn
um eine anerkannte Krankenkasse zu werden — und
um andere Krankenkassen handelt es sich hier nicht
— müssen die Statuten der Kasse dem Rundesgesetz
entsprechen und es ist nicht nötig, das alles im
vorliegenden Entwurf noch einmal zu wiederholen. Ich
möchte Sie daher bitten, den Art. 3 unverändert,
nach Antrag der Kommission anzunehmen.

Grimm, Präsident der Kommission. Wir sind
natürlich bereit, die Anregungen entgegenzunehmen,
aber ich mache darauf aufmerksam, dass die
Freizügigkeit in den Art. 7—10 des Bundesgesetzes
garantiert und es daher vollständig überflüssig ist,'
einen speziellen Hinweis in unser Gesetz aufzunehmen,

da die Statuten der öffentlichen Krankenkassen
der Genehmigung des Regierungsrätes bedürfen und
diese Genehmigung voraussetzt, dass diese Kassen
den Bestimmungen des eidgenössischen Gesetzes
entsprechen.

Was die Ausländerfrage betrifft, so möchte ich nur
beifügen, dass, soweit ich nachschlagen konnte, diese
Frage im Gesetz über die Krankenversicherung nicht
geregelt ist. Dagegen ist selbstverständlich, dass die,
Angehörigen fremder Staaten versicherungsberechtigt
sind, nur soll man sie nicht dazu zwingen können.
Das ist der Sinn dieses Alineas und es entspricht
der Regelung der Frage in den übrigen kantonalen
Ausführungsgesetz en.

Angenommen nach Antrag der Kommission.

Beschluss :

Art. 3. Den Gemeinden wird freigestellt, das
Obligatorium allgemein oder nur für bestimmte
Erwerbsklassen einzuführen. Die Versicherungspflicht

beginnt nach einem dreimonatlichen
Aufenthalt in der betreffenden Gemeinde.

Für die Gemeinden besteht keine Verpflichtung,
Personen, die über 60 Jahre alt sind, oder

dauernd Kranke in die obligatorische Versicherung

aufzunehmen.
Angehörige fremder Staaten, die weniger als

10 Jahre in der Gemeinde wohnen, sind nicht
versicherungspflichtig.

Streitigkeiten über die Versicherungspflicht
sind gemäss Art. 11 des Gesetzes vom 31.
Oktober 1909 betreffend die Verwaltungsrechtspflege

vom Verwaltungsgericht zu entscheiden.
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Art. 4.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. Zur Durchführung der
obligatorischen Versicherung bedarf man eines Instrumentes.

Dieses Instrument ist entweder eine öffentliche
Krankenkasse, die da errichtet werden muss, wo noch
keine Krankenkasse besteht, oder eine bestehende
anerkannte Krankenkasse, mit der ein Vertrag
abgeschlossen wird.

Der zweite Absatz schreibt vor, dass eine öffentliche

Krankenkasse der Anerkennung des Bundesrates
im Sinne von Art. 4 des Bundesgesetzes bedarf.

Mit andern "Worten: wir wollen in diesem Gesetz;
mit keinen andern als mit anerkannten Krankenkassen

zu tun haben.

Angenommen.

Beschluss :

Art. 5. Für die Durchführung der obligatorischen

Krankenversicherung hat die Gemeinde
oder der Versi cherungsverband von Gemeinden
entweder einen Vertrag mit einer anerkannten
Krankenkasse (Vertragskasse) abzuschliessen
oder eine öffentliche Krankenkasse zu errichten.

Eine öffentliche Krankenkasse bedarf der
Anerkennung des Bundesrates im Sinne von Art. 4
des Bundesgesetzes.

Art. 5.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter1
des Regierungsrates. Die Art. 12 und 13 des
Bundesgesetzes umschreiben die Minimalleistungen, die dem
Versicherten geboten werden müssen. Es sind dies
entweder ärztliche Behandlung und Arznei, also
Krankenpflege, oder aber ein Krankengeld von mindestens
1 Fr. pro Tag, das aber auch höher sein kann. Der
Regierungsrat beabsichtigte ursprünglich, das Gesetz
nur für die sog. Krankenpflegekassen einzurichten
und die Krankengeldkassen nicht einzubeziehen. Die
Kommission ist aber der Meinung und der
Regierungsrat stimmt zu, dass das Gesetz auch auf die
Krankengeld-, bezw. auch auf die gemischten Kassen

auszudehnen sei.

Grimm, Präsident der Kommission. Um an einem
praktischen Beispiel zu zeigen, weshalb es notwendig
war, hier eine Aenderung eintreten zu lassen, möchte
ich auf folgendes verweisen. Wir haben hier in der
Stadt Bern und im ganzen Kanton eine Reihe
Krankenkassen, die ein verhältnismässig hohes Krankengeld

ausrichten — die Krankenkasse der Buchdrucker
z. B. zahlt ein tägliches Krankengeld von 5 Fr. —
die sich aber auf die Krankengeldversicherung
beschränken, also nur einen bestimmten Barbetrag
ausrichten, wobei der Kranke die Arzt- und Apothekerkosten

selbst bestreiten muss. Die Annahme desi
Art. 5 in Seiner ursprünglichen Fassung hätte nun
zur Folge gehabt, dass die Mitgliedschaft bei diesen
anerkannten Krankengeldkassen nicht genügt hätte,

um der Versicherungspflicht zu entsprechen,
sondern dass die Betreffenden sich noch bei einer
andern Kasse, die Arzt und Apotheke gewährt, hätten
versichern lassen müssen. Das wäre diesen Mitgliedern

gegenüber unbillig gewesen und hätte dem Sinn
und Geist des Gesetzes nicht entsprochen. Das waren

die praktischen Erwägungen, die uns dazu
geführt haben, Ihnen diese Aenderung vorzuschlagen.

Angenommen nach Antrag der Kommission..

Beschluss :

Art. 5. Die obligatorische Krankenversicherung
muss wenigstens die in den Art. 12 und

13 des Bundesgesetzes vorgesehenen Leistungen
gewähren.

*

Art. 6.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. Der Versicherungspflicht wird
Genüge geleistet durch die Mitgliedschaft bei einer
anerkannten Krankenkasse, welche die in Art. 5
festgelegten Leistungen gewährt. Ist einer bei einer
solchen Krankenkasse versichert, so kann er zwangsweise

in keine zweite Kasse einbezogen werden.
Gehört einer aber einer solchen anerkannten Krankenkasse

nicht an und wird er von seiner Gemeinde
als versicherungspflichtig erklärt, so wird er von
der Krankenkasse seiner Wohngemeinde zwangsweise
als Mitglied eingeschrieben, sofern er nicht freiwillig
beitritt. Kein Versicherungspflichtiger darf bei mehr
als zwei Krankenkassen versichert sein. Diese
Bestimmung bildet das Sicherheitsventil dagegen, dass
einer nicht aus der Krankenversicherung eventuell
einen Gewinn mache, und ist aus dem Bundesgesetz,
herü hergenommen.

Angenommen. j

Beschluss :

Art. 6. Der Versicherungspflicht wird Genüge
geleistet durch die Mitgliedschaft bei einer
anerkannten Krankenkasse, welche die in Art. 5
vorgesehenen Leistungen gewährt.

Jeder andere Versicherungspflichtige ist von
Rechtswegen Mitglied der Vertragskasse oder der
öffentlichen Krankenkasse seiner Wohnsitzgemeinde

und wird nötigenfalls durch Verfügung
der zuständigen Gemeindebehörde zwangsweise
als solches eingeschrieben.

Kein Versicherungspflichtiger darf bei mehr
als zwei Krankenkassen versichert sein (Art.
26, Absatz 1, des Bundesgesetzes). ;

Art. 7.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. Ein obligatorisch Versicherter,
der seine Beiträge nicht zahlt, sei es, dass er dazu
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nicht in der Lage ist, sei es aus irgend einem andern
Grund, kann aus der Krankenkasse nicht ausgeschlossen

werden. Dieses Ausschlussverbot ist in jeden,
mit einer Krankenkasse abgeschlossenen Vertrag
aufzunehmen.

Die Gemeinde ist verpflichtet, unerhältliche
Beiträge von obligatorisch Versicherten der öffentlichen
Krankenkasse oder der Vertragskasse einzuzahlen,
wobei ihr allerdings das Rückgriffsrecht auf den
Beitragspflichtigen vorbehalten bleibt. Ursprünglich
war vorgesehen, dass diesem Rückgriffsrecht die
gleichen Vorteile zugebilligt werden sollen wie z. B.
Steuerforderungen. Der Regierungsrat ist dann aber
davon abgekommen und will sich mit dem einfachen
Mittel der Betreibung begnügen.

Angenommen.

Beschlags :

Art. 7. Ein Ausschluss des obligatorisch
Versicherten aus der öffentlichen Krankenkasse der
Gemeinde wegen Säumnis in der Beitragsleistung

ist unzulässig. In jedem gemäss Art. 4
dieses Gesetzes abgeschlossenen Vertrag ist dieses

Ausschlussverbot zu Lasten der Vertragskasse

aufzunehmen.
Die Gemeinde ist verpflichtet, unerhältliche

Beiträge von obligatorisch Versicherten der
öffentlichen Krankenkasse oder der Vertragskasse
einzuzahlen, wobei ihr das Rückgriffsrecht auf
den Beitragspflichtigen gewahrt bleibt.

Art. 8.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. Art. 8 ermächtigt die Gemeinden,

die Arbeitgeber zu verpflichten, für die
Einzahlung ihrer in öffentlichen Kassen versicherten
Arbeiter zu sorgen. Das bedeutet, wie ich schon in
der Eintretensdebatte bemerkt habe, keine Belastung
für die Arbeitgeber, sondern sie zahlen einfach die
Beiträge und ziehen sie nachher ihren Arbeitern ab.
Diese Bestimmung steht bereits im Bundesgesetz und
muss auch hier Aufnahme finden.

Angenommen.

Beschluss :

Art. 8. Die Gemeinden sind ermächtigt, die
Arbeitgeber zu verpflichten, für die Einzahlung
ihrer in öffentlichen Kassen versicherten Arbeiter

zu sorgen; den Arbeitgebern darf jedoch
die Bezahlung eigener Beiträge nicht auferlegt
werden (Art. 2, lit. c, des Bundesgesetzes).

Art. 9.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. Es ist möglich, dass eine
öffentliche Krankenkasse oder eine Vertragskasse mit

Defiziten arbeitet. Diese Defizite werden jedenfalls
eher ausbleiben, wenn die Versicherung einen
möglichst breiten Volkskörper umfasst, wo das Prinzip
der Gegenseitigkeit in vermehrtem Masse zum
Ausdruck kommt, als wenn man nur wenige schwächere
Erwerbsklassen in die Versicherung einbezieht.
Allfällige Fehlbeträge müssen von der Gemeinde gedeckt
werden, sofern die Deckung nicht gemäss den
Bestimmungen der Statuten erreicht werden kann.

Die im Falle der Auflösung einer öffentlichen
Krankenkasse vorhandenen Mittel dürfen gemäss Art-
28 des Bundesgesetzes nur zu Versicherungszwecken
verwendet werden.

Grimm, Präsident der Kommission. Wenn sich
in der öffentlichen Krankenkasse ein Defizit ergibt,
wird durch eine entsprechende Abänderung der
Statuten für eine regelmässige Speisung zu sorgen sein.
Der Artikel hat nicht den Sinn, dass die Gemeinden
grosse Beträge bereitstellen müssen, sondern sobald
die versicherungstechnischen Grundlagen ungenügend
sind, haben sie es in der Hand, durch Ausdehnung
der Versicherung auf die gesamte Bevölkerung, wenn
vorher nur einzelne Erwerbsklassen versichert waren,
oder durch entsprechende Besteuerung der Mitglieder
Wandel zu schaffen.

Angenommen.

Beschluss :

Art. 9. Die Gemeinde haftet für allfällige
Betriebsdefizite der von ihr errichteten öffentlichen

Krankenkasse, sofern deren Deckung nicht
gemäss den Bestimmungen der Statuten erreicht
werden kann.

Auch im Falle der Auflösung einer öffentlichen

Krankenkasse dürfen die noch vorhandenen

Mittel nur zum Zwecke der Versicherung
verwendet werden (Art. 28 des Bundesgesetzes).

Art. 10.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. Wir gelangen nun zum
Schicksalsartikel des Gesetzes und es läge nahe, sich hier
in längern Ausführungen über die finanzielle Tragweite

des Gesetzes zu ergehen, soweit es überhaupt
möglich ist. Es darf nicht übersehen werden, dass
wir es da mit einer Reihe von inkommensurabeln
Faktoren zu tun haben, die wir heute in ihren
Wirkungen nicht übersehen können. Einmal wissen wir
nicht, in welchem Umfange die Krankenversicherung
in unserm Kanton eingeführt wird. Es ist möglich,
dass sie zunächst nur in den grössern Gemeinden,
Bern, Biel und einigen industriellen Ortschaften,
Eingang findet; es ist aber auch möglich, dass der
Versicherungsgedanke, nachdem das Gesetz einmal
da ist, sich rasch durch den ganzen Kanton verbreitet
und die obligatorische Versicherung fast von allen
Gemeinden eingeführt wird. Wir wissen auch nicht,
wie sich die Lebensverhältnisse in der Zukunft
gestalten werden, wie hoch das Einkommen für Ledige
und für Familien bemessen werden muss, bei dem
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nicht mehr von Bedürftigen gesprochen werden kann,
für welche Bund, Kanton und Gemeinde die
Versicherungsprämien bestreiten müssen. Dieser Faktor

entzieht sich heute vollständig unserer Beurteilung.

Möglicherweise muss diese Einkommensgrenze
für Bern und Biel anders gelegt werden als
beispielsweise für eine ländliche Gegend, wo die
Lebenshaltung wesentlich weniger teurer ist.

Wir haben über diesen Punkt durch unsern
frühern Kollegen im Grossen Rat, Herrn Versicherungs-
matbematiker Wälchli, ein Gutachten ausarbeiten
lassen, und wir kommen gestützt auf dasselbe und die
Erfahrungen der Krankenkassen von Genf und Basel
zum Schluss, dass bei der obligatorischen
Versicherung mit einem Beitrag aus öffentlichen Mitteln
von 1 Fr. 30 bis 1 Fr. 65 auf den Kopf der
Bevölkerung, nicht auf den Kopf der Versicherten, gerechnet

werden muss. Mit andern Worten, die
Krankenversicherung in der Gemeinde Bern beispielsweise
würde für die Bestreitung der Prämien für die Dürftigen

Bund, Kanton und Gemeinde mit je rund 50,000
Fr. jährlich belasten. So ungefähr präsentiert sich
mir die finanzielle Tragweite des Gesetzes. Allein
es liegt noch ein weiterer inkommensurabler Faktor
vor. Wir wissen nicht, was künftig die Aerzte für
ihre Mühewaltung verlangen werden; auch sie sind
in eine Lohnbewegung getreten und fordern etwas
mehr als bisher. Wir wissen auch nicht, wieviel
die Spitalverpflegung ausmacht. Aber alles zusam-
mengefasst und unter Berücksichtigung des Umstan-
des, dass auch die Wöchnerinnen in die Versicherung

einbezogen und unter Umständen auch die
Kinderversicherung, mit Ausnahme der zwei ersten
Lebensjahre, durchgeführt wird, kommen wir zum
Schluss, dass sich die Beitragsleistung des Kantons,
wenn einmal die Versicherung etwas allgemeiner
eingeführt ist, zwischen 300,000 und 500,000 Fr.
bewegen könnte. Ich erkläre aber nochmals, dass ich
für die Gültigkeit dieser Zahl keine Garantie
übernehme.

Die Verteilung der Lasten erfolgt in der Weise,
dass, wie ich schon ausgeführt habe, Bund, Kanton
und Gemeinde je ein Drittel der Auslagen für die
obligatorische Versicherung der Dürftigen übernehmen.

Sie sehen das in Absatz 1 geordnet, wo nun
natürlich auch die Fassung der Kommission angenommen

werden muss, nachdem dies bereits bei Art. 5

geschehen ist. Die Höhe des Staatsbeitrages wird
alljährlich für das verflossene Jahr durch den Grossen

Rat festgesetzt.
Woher sollen die Mittel genommen werden? Sie

wissen, dass die finanzielle Anspannung des Kantons
Bern eine Grenze erreicht hat, die zum Aufsehen
mahnt. Wir können daher nicht ins Blaue hinein
immer neue Gesetze machen, die Geld kosten, ohne
gleichzeitig für Deckung zu sorgen. Regierung und
Kommission beantragen deshalb einstimmig in
Absatz 3 die Aufnahme einer Deckungsklausel, die dem
Staat das Recht einräumt, zur Deckung der durch die
Krankenversicherung entstehenden Ausgaben eine
Erhöhung der direkten Steuern bis zu einem Zehntel
des Einheitsarisatzes zu beschliessen. Die Meinung
ist die, dass man jeweilen so viel erheben würde,
als zur Deckung der Ausgaben des betreffenden Jahres

notwendig ist. Das Maximum von einem Zehntel
würde erst erreicht, wenn die Ausgaben etwa 500,000
Fr. betragen würden. Es ist zu bemerken, dass diese

Klausel für die Durchführung des Gesetzes von grossem

Vorteil ist. Wir brauchen uns dann nicht jeden
Augenblick zu fragen, woher wir das Geld nehmen
und sind nicht genötigt, in der Beitragsleistung
möglichst tief zu gehen, sondern wir wissen zum
vorneherein, dass die Beiträge, die naturgemäss aus der
Ausführung des Gesetzes uns erwachsen, gemäss Art.
10 uns auch wieder hereinkommen. Ich hoffe daher,
die Deckungsklausel werde kein Mitglied des Grossen
Rates abhalten, warm für das Gesetz einzustehen;
die Behandlung ist nicht derart, dass sie eine gegnerische

Haltung rechtfertigen würde.
Das letzte Alinea endlich bestimmt, dass die

Auslagen der Gemeinden nicht als Ausgaben für das
Armenwesen behandelt werden dürfen, sofern sich
die Beitragsleistung auf dürftige versicherte Personen
bezieht, die nicht auf dem Notarmenetat der
Gemeinde stehen. Diese Bestimmung ist für jeden
human Gesinnten selbstverständlich; sie muss aber
aufgenommen werden, damit nicht diejenigen, die
sich unter Umständen ihre Prämien von der
Gemeinde zahlen lassen müssen, zu Armengenössigen
gestempelt werden.

Ich empfehle Ihnen die Annahme des Art. 10.
der eine richtige, zweckmässige und humane
Durchführung des Krankenversicherungsgesetzes ermöglichen

wird.

Grimm, Präsident der Kommission. Art. 10
entspricht dem Art. 28 des Bundesgesetzes, der
vorsieht, dass der Bund 1/3 der Auslagen zurückerstattet,

die den Gemeinden durch die Uebernahme
der Beiträge dürftiger Kassenmitglieder erwachsen.
Wir gehen in Art. 10 insofern etwas weiter, als ein
Teil der durch Defizite entstehenden Auslagen ebenfalls

beitragsberechtigt ist und der Staat hiefür ge^
wisse Leistungen auf sich nimmt-

Nun ist es so, wie der Herr Regierungsrat
auseinandergesetzt hat, dass wir es hier mit
Wahrscheinlichkeitsberechnungen zu tun haben. Ich
persönlich glaube einstweilen nicht an die grossen Zahlen,

die angeführt wurden, habe aber natürlich auch
nicht das Tatsachenmaterial zur Hand, um den
Gegenbeweis anzutreten. Das Obligatorium wird nicht
von der Mehrzahl der Gemeinden eingeführt werden;

es werden zunächst nur einige wenige in Frage
kommen. Im weitern übernehmen die Gemeinden
vorläufig nur die Beiträge für die Bedürftigen, und
sodann können entstehende Defizite, wie ich schon
bemerkt habe, durch Aenderung der Statuten
ausgeglichen werden. Aber da man vor vollständig un-
sichern Grundlagen steht, nicht weiss, wie weit das
Obligatorium in den einzelnen Gemeinden ausgedehnt
wird, wie viele Gemeinden sich anschliessen werden,
die Arzt- und Spitalkosten nicht berechnen kann, weil
sie anwachsen — deshalb ist es ausserordentlich
schwer, auf einen bestimmten Betrag abzustellen,
und darum ist es notwendig, das, was der Staat
den Gemeinden geben will, durch eine entsprechende
Bestimmung, wie sie in der Vorlage enthalten ist,
wieder zu decken.

Die Kommission schliesst sich dem Antrag des
Regierungsrates und seiner Motivierung an und
ersucht den Grossen Rat ebenfalls, den Art. 10 zu
genehmigen.

Angenommen nach Antrag der Kommission.
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Beschlass :

Art. 10. Der Staat gewährt den Gemeinden
Zuschüsse bis zu einem Drittel der Auslagen,,
die ihnen aus der Unterstützung der
obligatorischen Versicherung Dürftiger erwächst,
soweit sie sich auf die in den Art. 12 und 13
des Bundesgesetzes vorgesehenen Leistungen
erstreckt.

Die Höhe der Staatsbeitrages wird alljährlich
für das verflossene Jahr durch den Grossen Rat
festgesetzt.

Zur Deckung der durch dieses Gesetz dem
Staate entstehenden Ausgaben, kann der Grosse
Rat auf die Dauer von 20 Jahren eine Erhöhung
der direkten Steuern bis zu einem Zehntel des
Einheitsansatzes beschliessen. Diese Steuererhöhung

wird bei Berechnung der Steuerzuschläge
nach Art. 32 des Gesetzes vom 7. Juli 1918
über die direkten Staats- und Gemeindesteuern
mit in Betracht gezogen.

Die Auslagen der Gemeinden dürfen nicht
als Auslagen für das Armenwesen behandelt werden,

sofern sich die Beitragsleistung auf dürftige
versicherte Personen bezieht, die nicht auf dem
Notarmenetat der Gemeinde stehen.

Art. 11.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. Ich habe schon in der
Eintretensfrage bemerkt, dass die Bundesverfassung dem
Bund das Recht gibt, die obligatorische Krankenversicherung

einzuführen, dass der Bund dieses Recht
an die Kantone delegiert hat und dass wir es nun
den Gemeinden delegieren. Das bedingt aber nicht,
dass oben kein Aufsichtsrecht mehr existiert,
sondern dieses Aufsichtsrecht des Bundes und des Kantons

besteht gegenüber dem, was die Gemeinden
vorkehren. Das wird in Art. 11 festgesetzt: «Das
Krankenversicherungswesen der Gemeinden im Sinne
des Gesetzes steht unter der Aufsicht des Regierungsrates».

Der Regierungsrat überwacht die ganze
Geschichte und sorgt dafür, dass wenn immer möglich
die Krankenversicherung zur Durchführung kommt.
Alle Verordnungen, Reglemente und Beschlüsse, welche

die Gemeinden auf Grund des Gesetzes erlassen,
und alle Verträge, die sie mit anerkannten Krankenkassen

abschliessen, sowie die Statuten der öffentlichen

Krankenkassen unterliegen seiner Genehmigung.
Er hat es so in der Hand, eine gewisse Einheitlichkeit

in die ganze Sache hineinzubringen und dafür

zu sorgen, dass sowohl dem Bundesgesetz wie
dem kantonalen Gesetz in allen Teilen nachgelebt
wird.

Meer. Ich erlaube mir, hier den Wunsch zu
äussern, es möchte von seiten des Regierungsrates den
Gemeinden ein Musterstatut vorgelegt werden,
wonach sie dann das Krankenkassenwesen ordnen können.

Ich weiss, Hass man sèinerzeit bei der
eidgenössischen Krankenversicherung sehr froh war, sich'
an ein solches von den Behörden vorgelegtes Statut
halten zu können, und es wird gut sein, wenn hier

in ähnlicher Weise vorgegangen wird. Ich bin
überzeugt, dass damit vielen Gemeinden sehr geholfen
wäre.

Angenommen.

Beschlass:

Art. 11. Das Krankenversicherungswesen der
Gemeinden im Sinne des Gesetzes steht unter
der Aufsicht des Regierungsrates.

Alle Verordnungen, Reglemente und
Beschlüsse, welche die Gemeinden auf Grund dieses
Gesetzes erlassen, und alle Verträge, die sie mit
anerkannten Krankenkassen abschliessen, sowie
die Statuten der öffentlichen Krankenkassen
unterliegen der Genehmigung des Regierungsrates.

Art. 12.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. Art. 12 sieht gerade das vor,,
was Herr Meer soeben angetönt hat. Ich nehme an,:
dass wir von der Direktion des Innern aus nach
erfolgter Annahme des Gesetzes ein einheitliches Statut

aufstellen werden, um den Gemeinden wenige
stens zu zeigen, wie wir uns die Ausführung des:
Gesetzes denken.
I

i
•

t : •

Angenommen.

Beschlass :

Art. 12. Der Regierungsrat kann durch eine
Verordnung einheitliche Vorschriften über die
Aufnahme von versicherungspflichtigen Personen
in eine öffentliche Krankenkasse und den
Ausschluss derselben, sowie über bezügliche
Vertragsbestimmungen mit einer anerkannten
Krankenkasse im Sinne von Art. 4 des Gesetzes
aufstellen.

Art. 13.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. Man hat sich gefragt, ob man
in das Gesetz eine Strafbestimmung aufnehmen wolle
und wir sind nach eingehender Prüfung zur Ueber-
zeugung gekommen, dass man den Gemeinden ein
gewisses Instrument in die Hand geben muss, ihre
Reglemente und Vorschriften durchzuführen, deren
Durchführung eventuell auch auf dem Strafweg zu
erzwingen. Wir geben deshalb den Gemeinden in
Art. 13 diejenige Kompetenz, die ihnen nach Art. 4
des Gesetzes über das Gemeindewesen ohnehin
zusteht, nämlich eine Busse bis auf 50 Fr. zu verfügen.
Die Annahme dieser Bestimmung empfiehlt sich,
damit die Gemeinden nicht vor der Tatsache stehen,
dass sie gegen eine renitente Persönlichkeit unter
Umständen keinen Griff fassen können.

Angenommen. ;

; j
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Beschlnss :

Art. 13. Widerhandlungen gegen die in
Ausführung dieses Gesetzes von den Gemeinden
erlassenen Reglemente und Beschlüsse werden mit
Busse bis zu 50 Fr. bestraft (Art. 4 des Gesetzes
über das Gemeindewesen vom 9. Dezember 1917).

Art. 14.

Angenommen.

Beschlnss:

Art. 14. Dieses Gesetz tritt nach seiner
Annahme durch das Volk in Kraft.

Titel und Ingress.

Angenommen.

Beschlnss :

Gesetz
über

die obligatorische Krankenversicherung.
Der Grosse Rat des Kantons Bern,

in Ausführung von Art. 2 des Bundesgesetzes
vom 13. Juni 1911 über die Kranken- und
Unfallversicherung,

auf den Antrag des Regierungsrates,
beschliesst :

Stimmen 131, somit bei einem absoluten Mehr von
67 Stimmen werden im ersten Wahlgang für eine
neue Amtsdauer wiedergewählt die Herren:

L. M e r z, Regierungsrat, in Bern, mit 119 Stimmen ;

G. Kunz, Eisenbahndirektor, in Bern, mit 86
Stimmen.

'

Weitere Stimmen erhalten die Herren: Düby 51,
v. Fischer 5, Steiger 2.

Der Vorsitzende teilt mit, dass das Bureau zur
Vorbereitung des Berichtes des Regierungsrates zum
Landesstreik folgende

Kommission

ernannt hat:

Herr Grossrat Bühler, Präsident
» » Freiburghaus, Vizepräsident
» » Aebi
» » B u e c h e
» » v. F i s c h e r
» » G n ä g i
» » Grimm
» » Jakob
» » Müller (Bern)
» » Neuenschwander
» » P f i s t e r
» » R i b e a u d
» » Rufener
» » Siegenthaler
» » S t r a h m.

M. Monnier. Je voudrais que l'on fasse concorder
ici les textes allemand et français.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. Bei der raschen Art, wie die
Kommissionssitzungen erfolgten, war es mir nicht
möglich, den französischen Text mit dem deutschen
zu vergleichen und eine Bereinigung durchzuführen.
Ich werde aber dem soeben geäusserten Wunsche auf
die zweite Lesung Rechnung tragen.

Schlussabstimmung.
Für Annahme des Gesetzesentwurfes Mehrheit.

Wahl der Abgeordneten in den Ständerat.

Bei 151 ausgeteilten und 143 wieder eingelangten
Stimmzetteln, wovon 12 leer und ungültig, gültige

Eingelangt sind folgende

Motionen :

1. Der Regierungsrat wird eingeladen, darüber
Bericht und Antrag zu stellen, ob nicht die Krankenkassen,

die durch die bestehende Grippeepidemie
stark gelitten haben, durch Mittel des Staates zu
subventionieren seien. Ferner, ob nicht mit Subventionen

des Staates Bestrebungen zur Gründung von
Erholungsheimen (analog der Eingabe der bernischen
Krankenkassen) zu unterstützen seien. Im weitern,
ob nicht Mitgliedern von anerkannten Krankenkassen,

die nach ärztlicher Verordnung einen Kuraufenthalt
machen sollten, ein Beitrag durch den Staat zu

gewähren sei.
Meer

und 28 Mitunterzeichner.

2. Der Regierungsrat wird eingeladen, dem Grossen

Rat Bericht zu erstatten und Antrag zu stellen
über die Einführung einer kantonalen Alters- und
Invalidenversicherung.

Münch
und 32 Mitunterzeichner.
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3. Der Regierungsrat wird eingeladen, auf 1.

Januar 1919 für sämtliche Arbeiter und Angestellte
der kantonalen Betriebe die tägliche achtstündige
Arbeitszeit ohne Yerdiensteinbusse einzuführen.

Hg
und 29 Mitunterzeichner.

4. Der Regierungsrat wird eingeladen, die Frage
zu prüfen und so rasch als möglich darüber Bericht
und Antrag einzubringen, ob nicht mit Rücksicht
auf die allgemeine Notlage der unbemittelten Bevölkerung

die Gemeinden bei der Speisung und Kleidung
dürftiger Schulkinder für diesen Winter 1918/19
durch den Staat finanziell zu unterstützen seien.

Hurni
und 27 Mitunterzeichner.

Die vier Motionen werden auf den Kanzleitisch
gelegt.

Eingelangt ist ferner folgende

Interpellation :

1. Hat der Regierungsrat Kenntnis davon, dass
im Anschluss an den Landesstreik im Kanton herum
die Bildung sog. Bürgerwehren betrieben wird?

2- Ist der Regierungsrat orientiert darüber, dass
diese Vereinigungen gegen Verfassung und Gesetz
die Anwendung von Gewaltmitteln gegen andere
Volksteile empfehlen und vorbereiten und dass
einzelnen Bürgerwehren Waffen ausgefolgt worden sind?

3. Ist es wahr, dass einzelne Mitglieder des
Regierungsrates zur Bildung solcher Bürgerwehren
aufgefordert haben?

4. Was gedenkt der Regierungsrat zu tun gegenüber

diesem zum Bürgerkrieg führenden Treiben?
Münch

und 29 Mitunterzeichner.

Geht an den Regierungsrat.

sieht auf die vielen Traktanden, die vorgesehen
waren, keine Opposition gemacht, da man annehmen
musste, dass sie notwendig sei. Nachdem sich
inzwischen die Verhältnisse verschoben haben, möchte
ich empfehlen, die Nachmittagssitzung ausfallen zu
lassen und morgen weiterzufahren. Verschiedene von
uns sind am Mittwoch nachmittag wegen der
Gemeinderatssitzung verhindert, hier zu erscheinen.
Sobald dringende Forderungen für die Abhaltung einer
Nachmittagssitzung des Grossen Rates sprechen, können

wir uns natürlich mit dieser Kollision nicht
entschuldigen; aber sobald das nicht der Fall ist, möchten

wir Sie dringend ersuchen, den ordentlichen Weg
zu beschreiten, die Nachmittagssitzung ausfallen zu
lassen und am Donnerstag noch eine Sitzung zu halten.

Bühlmann. Ich möchte den Gegenantrag stellen.
Wir haben für diese Woche nicht mehr viel Arbeit
und können sie heute nachmittag in kurzer Zeit
erledigen. Dem Grossen Rat gehören nicht nur Vertreter
der Stadt Bern an, sondern Leute aus dem ganzen
Kanton, und wenn wir morgen für kurze Zeit wieder

hieher kommen müssen, so verlieren wir bei den
gegenwärtigen Zugsverbindungen einen ganzen Tag.
Da ist es doch einfacher und dem Grossteil des Rates
angenehmer, wenn wir die wenigen Geschäfte heute
nachmittag erledigen.

Abstimmung.
Für Abhalten einer Nachmittagssitzung Mehrheit.

Schluss der Sitzung um 12 Uhr,.

Der Redakteur:

Zimmermann.

M. le Président. Contrairement à ce qui avait été
annoncé, plusieurs décrets ne sont pas encore prêts,
de sorte que nous n'avons pas en perspective du
travail en suffisance pour demain. D'autre part, plusieurs
députés sont pressés de partir, mais je tiens à ce que
la séance prévue pour cet après-midi ait lieu. Nous
discuterons les recours en grâce, les naturalisations,
les motions, et pour cela nous nous réunirions à
2 heures.

Müller (Bern). Nach den Ausführungen des Herrn
Präsidenten wäre für heute eine Nachmittagssitzung
in Aussicht genommen, dagegen würde morgen
keine Sitzung stattfinden. Ich möchte doch bitten,
von einem solchen Verfahren abzusehen. Ich habe
der Anordnung einer Nachmittagssitzung mit Rück-
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Vierte Sitzung.

Mittwoch den 27. November 1918,

nachmittags 2 Uhr.

Vorsitzender: Präsident Boinay.

Der Namensaufruf verzeigt 159 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 56 Mitglieder, wovon m i t
Entschuldigung die Herren: Brand, Dubach, Dübi,
Egger, Freiburghaus, Gerber (Langnau), Hagen, Hilt-
brunner, Ingold (Wichtrach), Junod, Kammermann,
König, Laubscher, Lehner, Lüthi, Morgenthaler, v.
Müller, Nikiaus, Reichenbach, Rothen, Ryser, Schlumpf
(Jacques), Schlup, Segesser, Stähli, Stauffer, Weber
(Grasswil), Weibel, Wenger, Zürcher; ohne Entschuldigung

abwesend sind die Herren : von Allmen, Beuret,
Binggeli, Bohner, Burkhalter, Chopard, Clémençon,
Cueni, Fankhauser, Glauser, Glur, von Grünigen, Jenny,
Iseli, Keller (Rüegsauschachen), Kobel, Lenz, Moor,
Müller (Bargen), Müller (Bern), Neuenschwander (Ober-
diessbach), Schmutz, Schneeberger, Stoller, Tritten,
Ziegler.

Tagesordnung :

Motion des Herrn Grossrat v. Steiger betreffend Be-
soldnngsnaehgenuss nicht wiedergewählterBeamter
mit einwandfreier Amtsführung.

(Siehe Seite 424 hievor.)

v. Steiger. Gestern wurde uns der Entwurf des
neuen Besoldungsdekretes für die Beamten und
Angestellten des Kantons Bern ausgeteilt. Dasselbe sieht
unter anderm die Ausrichtung eines Besoldungsnachgenusses

an die Hinterbliebenen eines verstorbenen
Staatsdieners vor und ebenso die Errichtung einer
Pensionskasse. Dagegen ist bis jetzt die Frage noch
nicht geregelt, was bezüglich des Besoldungsnachgenusses

derjenigen geschehen soll, die nach Ablauf
der Amtsdauer gegen ihren Willen nicht wiedergewählt

werden. Ich will mich nicht darüber verbreiten,
ob es für die Bezirksverwaltung zweckmässig ist, wenn
ein Beamter, der in seine Arbeit eingeschossen ist,
aus irgendwelchen Gründen weggewählt wird. Ich
habe mich nur mit der Tatsache zu befassen, dass
das vorkommt und dass unsere demokratischen
Einrichtungen da eine Waffe bieten, die, wenn
angewendet, einzelne Beamte in bezug auf ihre Stellung
einer ziemlichen Unsicherheit aussetzen. Wenn eine
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andere politische Konstellation eintritt, kann ein solcher
Beamter, auch wenn er seine Pflicht erfüllt hat, unter
Umständen in seinem Amt nicht bestätigt werden.
Nach dem Obligationenrecht hat der Dienstpflichtige,
wenn er an der Leistung der Dienste durch Krankheit,

Militärdienst oder ähnliche Gründe ohne sein
Verschulden verhindert ist, Anspruch auf Entschädigung,

und im Falle der Entlassung muss dem
Angestellten eine bestimmte Zeit zum voraus gekündigt
werden. Anders beim Bezirksbeamten, der bis zum
Tag der Wahl nicht weiss, ob er bestätigt wird und
der, wenn er nicht wiedergewählt wird, von einem
Tag auf den andern auf der Gasse ist. Es wurde
geltend gemacht, diesem Uebelstand könne dadurch
abgeholfen werden, dass man die Wahl so frühzeitig
ansetze, dass der Beamte im Fall der Nichtwieder-
wahl genügend Zéit habe, sich nach einer andern
Stelle umzusehen. Allein es geht doch nicht an, dass
ein nicht wiedergewählter Beamter noch zwei, drei
Monate funktioniere, obschon er das Vertrauen des
Volkes nicht mehr geniesst, sondern die Regierung
handelt durchaus richtig, wenn sie die Wahl
möglichst am Ende der Amtsdauer erfolgen lässt, damit
nachher so rasch als möglich der neue Beamte sein
Amt antritt. Allein unter diesen Umständen wäre es
am Platz, im Besoldungsdekret die Möglichkeit
vorauszusehen, einem solchen Beamten noch für zwei,
drei Monate die Besoldung auszurichten, damit er
schadlos gehalten wird, bis er ein anderes Auskommen
gefunden hat.

Ich habe ursprünglich in meiner Motion noch darauf

abgestellt, es sei zu untersuchen, ob die
betreffenden Beamten ihr Amt einwandfrei versehen haben.
Das ist offenbar zu eng, man kann nicht unterscheiden,

ob einer seine Pflicht erfüllt habe oder nicht,
sondern die Möglichkeit des Besoldungsnachgenusses
muss ganz allgemein für alle derartigen Fälle
geschaffen werden.

In einzelnen Kreisen mag vielleicht die Meinung
herrschen, wer sich an ein solches Amt wählen lasse,
müsse eben das Risiko einer Nichtwiederwahl
übernehmen. Früher sagte man etwa: wenn einer
bernischer Staatsbeamter werde, so sei er vielleicht nicht
gerade glänzend bezahlt, aber er habe doch eine
sichere Anstellung. Diese Sicherheit ist nicht mehr
so gross, nicht nur bei den Bezirksbeamten, sondern
unter Umständen bis hinauf zu den höchsten Spitzen.
Da ist es eine Gerechtigkeit, dass der Staat seine
Beamten nicht schlechter stelle als jeder Privatbetrieb
seine Leute. Die finanziellen Folgen sind nicht von
Belang, indem diese Fälle nicht häufig vorkommen;
aber es wäre meines Erachtens eine Lücke, wenn
anlässlich der Behandlung des Besoldungsdekretes nicht
eine entsprechende Bestimmung aufgenommen würde.
Dabei wäre auch noch die Frage zu prüfen, wie es
zu halten sein soll, wenn ein Beamter, der bei der
Pensionskasse Einzahlungen gemacht hat, infolge seiner
Nichtwiederwahl auch nicht mehr Mitglied dieser
Kasse sein kann. Ich halte es nicht für nötig, heute
näher auf Einzelheiten einzutreten; ich gebe mich
zufrieden, wenn ich die Zusicherung bekomme, dass
anlässlich des Besoldungsdekretes diese Frage in
Behandlung gezogen werden wird.

Lohner, Justizdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Der Regierungsrat hat die Motion des
Herrn Grossrat v. Steiger besprochen und mich be-
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auftragt, mich kurz folgendermassen da:

sprechen.
Der Gedanke, den der Herr Motionär

über auszu-

in unser
Beamtenrecht einführen will, ist unseres Wissens neu;
wir kennen augenblicklich wenigstens keine
Vorschriften anderer Gemeinwesen, welche gewisse
Ansprüche Nichtwiedergewählter auf einen Besoldungs-
nachgenuss normieren würden. Dessen ungeachtet
sind wir der Auffassung, dass der Gedar ke eine
gewisse innere Berechtigung hat. Niir ist er jedenfalls
wenigstens in der ursprünglichen Formulierung des
Herrn Motionärs schwer durchzuführen, insbesondere'
wenn als Kriterium für einen Besoldungsnachgenuss
eine einwandfreie Amtsführung aufgestellt wird. Wer
soll beurteilen, dass eine Amtsführung einwandfrei
gewesen ist? Der eine wird sie als einwandfrei
bezeichnen, und der andere wird dieses und jenes
aussetzen, so dass es jedenfalls schwierig gewesen wäre,
eine zufriedenstellende Formulierung für alle Fälle
zu finden.

Auf der andern Seite sind die ökonomischen Folgen

einer derartigen Nichtwiederwahl sehr verschieden.
Der Fall ist ein anderer, als wenn einer wegen Krankheit

oder derartigen Gründen seine Stelle aufgeben
muss. Der Betreffende ist, wenigstens in der Regel,
im Besitze seiner vollen Arbeitskraft und also auch
in der Lage, bei sich bietender Gelegenheit sie anderweitig

zu verwerten. Wenn beispielsweise ein
Bezirksbeamter nicht wiedergewählt wird und er sofort
eine andere Stelle bekommt, die ihm eine um mehrere
tausend Franken höhere Besoldung bringt, so hat es
etwas Stossendes, wenn der Staat ihm noch einen
Besoldungsnachgenuss zusichert.

Ich weise auf diese zwei Seiten hin, um zu sagen,
dass es nicht so leicht ist, eine Regelung zu finden,
die unter allen Umständen stichhält. Aber ich gebe
zu, dass es aus Billigkeitsgründen in gewissen Fällen
wohl angezeigt ist, dem betreffenden Beamten über
die stellenlose Zeit, die mit der Nichtwiederwahl für
ihn eingetreten ist, hinwegzuhelfen. Anderseits bleibt
diese Nichtwiederwahl doch immerhin ein Teil des
Geschäftsrisikos, das einer eingeht, wenn er eine Stelle
annimmt, die durch das Volk besetzt wird. Nach
unserer Ansicht wäre es das richtigste, wenn der Herr
Motionär, wie er übrigens selbst angedeutet hat, beim
betreffenden Kapitel des Besoldungsdekretes die
Anregung wieder aufnehmen würde. In irgend einer
Form könnte der Sache schon entsprochen werden,
indem man vielleicht den Regierungsrat ermächtigt,
unter Würdigung aller Verhältnisse eine Ordnung in
einem gewissen Rahmen, zwei, drei oder vier Monate,
zu treffen. Aber wir haben die Sache als noch zu
wenig abgeklärt angesehen, um von uns aus einen
derartigen Zusatz beim Besoldungsdekret zu
beantragen, und möchten der Motion in dem Sinne
entgegenkommen, dass es dem Herrn Motionär
überlassen bleibt, beim betreffenden Kapitel des
Besoldungsdekretes die Sache in Form eines Antrages
wieder einzubringen.

M. le Président. La motion est prise en
considération en ce sens que le motionnaire pourra faire
des propositions lors de la fixation du traitement des
fonctionnaires.

Strafnaclilassgesache.

(Siehe Nr. 34 der Beilagen.)

M. Stauffer, directeur de la police, rapporteur du
Conseil-exécutif. Nous soumettons à l'appréciation du
Grand Conseil 22 recours en grâce dont 13 pour
lesquels proposons la remise totale ou partielle de la
peine. Il y avait une divergence entre les propositions
du gouvernement et la commission de justice sur les
recours 19 et 28. J'ai soumis les propositions de la
commission de justice au gouvernement, qui s'y rallie.

Meyer (Langenthal), Präsident der Justizkommission.
Ich kann nur bestätigen, dass auf der ganzen Linie
Uebereinstimmung zwischen den vorberatenden
Behörden besteht. In den beiden Fällen, in denen die
Justizkommission eine Milderung des regierungsrät-
lichen Antrages eintreten liess, stimmt die Regierung
nachträglich zu.

Spezielle Beachtung verdient das Begnadigungsgesuch

10, wo eine Reduktion der Strafe um 8 Jahre
Zuchthaus beantragt wird. Dieser Fall ist durch die
Darlegungen der Regierung sehr einlässlich beleuchtet,
und die Justizkommission ist der Meinung, es dürfe
dieser Begründung rückhaltlos zugestimmt werden.
Bei der Ausfällung des Strafurteils hatten die
beteiligten Persönlichkeiten die vollendete Ueberzeugung,
dass der Angeklagte schuldig sei. Immerhin ist zu
bemerken, dass die Geschwornen nicht einstimmig
waren, sondern das Schuldig mit 7 gegen 5 Stimmen
aussprachen. Schon damals sagte man sich, das Urteil
gründe sich auf etwas wackliges Beweismaterial, und
heute ist zu konstatieren, dass der Hauptzeuge an
Geisteskrankheit leidet. Die Experten erklären, der
Zeuge habe den Keim der Geisteskrankheit schon
lange Jahre in sich getragen, und ich für meine
Person habe die Ueberzeugung, dass der Mann schon
damals, als er die Zeugenaussagen machte, nicht
vollständig normal war. Kurz, heute stellt sich die
Beweisfrage so, dass man mit ziemlicher Sicherheit an
einen Justizirrtum denken muss. Deshalb sah ich mich
veranlasst, über den Fall zwei Worte zu verlieren
und Sie zu ersuchen, die beantragte Begnadigung
auszusprechen.

Thomet. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf den
Fall 6, Venturi, Ottavio, lenken. Venturi ist wegen
Anstiftung zu falscher unbeschworener Aussage vor
Gericht zu 3 Monaten Korrektionshaus, umgewandelt
in 45 Tage Einzelhaft, zu 10 Jahren Landesverweisung
und den Gerichtskosten verurteilt worden. Der
Verurteilte betreibt am Turnweg eine Kostgeberei und
hat bis hundert und mehr Pensionäre. Begreiflicherweise

kommen da alle möglichen Gäste zusammen
und Konflikte waren nicht immer vermeidlich. Aber
die Strafen, die Venturi deshalb über sich ergehen
lassen musste, waren meistens leichter Natur. Auch
der vorliegende Fall scheint derart zu sein, dass er
noch etwas genauer angesehen zu werden verdient.
Es ist mir eine Eingabe des Anwaltes zu Gesicht
gekommen, wo Venturi als Zeugen zu seinen Gunsten
eine Frau Aegerter und ihren 18 jährigen Sohn, drei
Polizisten des Lorrainebezirks, sowie den Korporal
Scheidegger und den Quartieraufseher Iseli anführt,
die bezeugen sollen, dass die ihm vorgeworfene Handlung

eine solche Verurteilung nicht rechtfertigt. Ven-
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turi ist schon seit vielen Jahren in Bern, seine Kinder
sind hier aufgewachsen, und nun will man ihn mit
10 Jahren Landesverweisung bestrafen. Das ist übers
Ziel hinausgeschossen. Ich habe das Gefühl, man sei
mit diesem Mann etwas zu scharf ins Gericht gegangen
und möchte Ihnen deshalb beantragen, es sei wenigstens

die Landesverweisung aufzuheben, um die
Familie nicht einfach dem Ruin auszuliefern. Durch einen
solchen Beschluss machen wir das sonst an der
Familie begangene Unrecht wieder gut.

M. Stauffer, directeur de police, rapporteur du
Conseil-exécutif. Je suis très surpris d'entendre
l'honorable M. Thomet prendre la défense d'un homme
comme Yenturi. Tout d'abord je tiens à lui rappeler
qu'à l'occasion de la réunion de la commission de
justice à laquelle il assistait, M. Thomet a déclaré
qu'il était complètement hostile à toute mesure de
clémence prise en faveur du recourant. Examinons
néanmoins d'un peu plus près les faits qui sont
reprochés à celui-ci. Le juge correctionnel de Berne le
condamne une première fois à quelques jours de prison

pour incitation à faux témoignage. Or, la Direction

de police de la ville de Berne, se basant sur le
fait que l'affaire n'avait pas été examinée avec le
sérieux voulu, cassa ce premier jugement. Déféré
une seconde fois à la première chambre pénale il a
été puni pour incitation à de faux témoignages à
45 jours de prison et à 10 ans de bannissement du
canton. Or, qu'a faitVenturi? Il exploite ici à Berne
une pension, qui, il faut le croire, ne se borne pas à
servir des repas, mais débite du vin clandestinement.
Un jour, un voiturier des environs de Berne lui
commande 3 décis. Tout à fait par hasard, un agent de
police passe à proximité du local et dresse une
contravention. Mais Venturi obtient le dépôt d'un faux
témoignage, suivant lequel Yenturi aurait offert du
vin sans accepter de rémunération. Le dossier de la
Direction de la police de Berne est accablant pour
Venturi, qui n'a pas eu moins de 18 condamnations.
Il avait été menacé d'expulsion en juillet 1915 par
la première chambre criminelle, sans pour cela mettre
fin à son trafic.

Autre chose pour vous montrer ce qu'est ce
personnage. Il résulte du dossier qu'il a été poursuivi
42 fois par l'office des poursuites, seulement depuis
1911, et il ne lui a pas été délivré moins de 25 actes
de défaut de bien. Il faisait des commandes à droite
et à gauche pour son établissement de pension, mais
quand il s'agissait de payer, il n'avait rien : tout
appartenait à sa femme 1 II usait d'un truc fort connu,
et les créanciers repartaient gros Jean comme devant.

Nous ne croyons donc pas qu'il soit du devoir du
Grand Conseil d'user de clémence et de mansuétude
vis-à-vis d'un individu pareil. Je m'abstiendrai de citer
certains passages du rapport de police de Berne qui,
je le répète, est accablant pour Venturi et nous vous
proposons de rejeter son recours.

Thomet. Nur kurz ein Wort der Erwiderung. Venturi

gehört nicht zu jenen Elementen, für die eine
Veränderung des Wohnsitzes nicht viel bedeutet,
sondern er ist ein Mann, der sich in 15 jähriger Arbeit
in Bern eine Existenz gegründet hat, dessen Frau hier
ein Haus besitzt und dessen vier Kinder hier
aufgewachsen sind. Es steht also die Lebenshaltung einer

ganzen Familie auf dem Spiele. Die Landesverweisung

ist nicht vom Polizeirichter ausgesprochen worden,
sondern erst nachträglich vom Obergericht. Ich kenne
übrigens Venturi näher nicht; ich weiss nur, dass er
allen seinen Verpflichtungen getreulich nachkommt,
dass seine Pensionäre mit der Kost sehr zufrieden sind
und dass, wenn er verwiesen wird, ein grosses
Etablissement eingeht, wo die kleinen Angestellten billig
zu essen bekommen und auf das sie angewiesen sind.
Namentlich möchte ich aber nochmals betonen, dass
mit der Landesverweisung die Familie einfach ruiniert
wird. Das kann nicht Ihr Wille sein, und deshalb
ersuche ich Sie, meinem Antrag zuzustimmen.

Abstimmung.

Für den Antrag der vorberatenden
Behörden 96 Stimmen.

Für den Antrag Thomet 32 »

Sämtliche übrigen Strafnachlassgesuche werden
stillschweigend nach den übereinstimmenden Anträgen
der vorberatenden Behörden erledigt.

Naturalisalioiisgesuclie.

Auf den Antrag des Regierungsrates und der
Justizkommission werden bei 103 gültigen Stimmen
(erforderliche s/s Mehrheit : 68) die nachgenannten Personen,
welche sich über den Genuss eines guten Leumundes,
den Besitz der bürgerlichen Rechte und Ehren, sowie
über günstige Vermögens- und Erwerbsverhältnisse
ausgewiesen haben, auf ihr Ansuchen hin (mit 69—
79 Stimmen) in das bernische Landrecht aufgenommen,

in dem Sinne jedoch, dass die Naturalisation
erst mit der Zustellung der Naturalisationsurkunde in
Wirksamkeit tritt :

1. Georg So mm er er, von Langenerling, Bayern,
geboren den 8. Oktober 1888, Gärtner in Burgistein,
Ehemann der Adelheid geb. Rohner, geboren 1886,
Vater eines minderjährigen Kindes, welchem die
Einwohnergemeinde Rüti b. R. das Ortsburgerrecht
zugesichert hat.

2. Jakob Friedrich H a n s e r, von Leutersberg,
Baden, geboren den 6. Juli 1863, Landwirt in, Deve-
lier, Ehemann der Rosette geb. Jörg, geboren 1878,
Vater von neun minderjährigen Kindern, welchem
die gemischte Gemeinde Bonfol das Ortsburgerrecht
zugesichert hat.

3. Iréné Achille Maerten, von La Chapelle d'Ar-
mentières, Frankreich, geboren den 17. Februar 1878,
Pfarrer, zurzeit in Winterthur, Witwer der Anna
Frieda geb. Ast, Vater von zwei minderjährigen
Kindern, welchem die Einwohnergemeinde Tramelandessous

das Ortsburgerrecht zugesichert hat, unter
dem speziell für Kinder naturalisierter Franzosen
üblichen Vorbehalte.

4. Giulio Giacometti, von Paruzzaro, Italien,
geboren den 5. August 1873, Kolporteur in Delsberg,
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ledig, welchem die Einwohnergemeinde Schelten das
Ortsburgerrocht zugesichert hat.

5. Felix Eugen F i o r i o von Boglio, Italien,
geboren den 8. November 1900, Hilfsarbeiter in Bern,
welchem die Einwohnergemeinde Schelten das Orts-
burgerrecht zugesichert hat.

6- Jakob Wawra von Sitzkreis, Böhmen, geboren

den 13. April 1871, Schneider in Bern, ledig,
welchem die Einwohnergemeinde Schelten das Orts-
burgerrecht zugesichert hat.

7. Konrad Schmidt, von Worms, Hessen, geboren

den 21. Dezember 1884, Buchbinder in Bern,
Ehemann der Rosa Bertha geb. Mosimann, geboren
1889, Vater eines minderjährigen Kindes, welchem
die Einwohnergemeinde Schelten das Ortsburgerrecht
zugesichert hat.

8. David Jakob Spindler, von Rünheim, Elsass,
geboren den 22. Juli 1888, Coiffeur in Bern,
Ehemann der Ida Amalia geb. Ermer, geboren 1890,
Vater von drei minderjährigen Kindern, welchem die
Einwohnergemeinde Schelten das Ortsburgerrecht
zugesichert hat.

9. Joseph N a 1 b u s i, von Reggio Emilia, Italien,
geboren den 6. Dezember 1888, Fabrikarbeiter in
Courroux, ledig, welchem die Einwohnergemeinde
Schelten das Ortsburgerrecht zugesichert hat.

10. Karl Friedrich S eher er, von Weissenburg,
Elsass, geboren den 20. September 1876, Bäckermeister

in Stuckishaus, Gemeinde Kirchlindach,
Ehemann der Anna Margaretha geb. Libiszewski, geboren

1880, Vater von drei minderjährigen Kindern,
welchem die Einwohnergemeinde Bremgarten das
Ortsburgerrecht zugesichert hat.

11. Arturo Manzardo, von Serravalle Sesia,
Italien, geboren den 27. Februar 1891, Werkmeister
in Dietikon, ledig, welchem die Einwohnergemeinde
Tramelan-dessous das Ortsburgerrecht zugesichert
hat.

12. Josef L i p a v s k y, von Jarosove, Böhmen,
geboren den 21. November 1896, Sattler in Kerzers,
welchem die Einwohnergemeinde Trubschachen das
Ortsburgerrecht zugesichert hat.

13. Karl Philipp F1 a i g von Altensteig,
Württemberg, geboren den 21. Januar 1864, Uhrenfabrikant

in Biel, Ehemann der Marie Gottliebin geb.
Dieterle, geboren 1870, Vater von zwei minderjährigen

Kindern, welchem die Burgergemeinde Biel das
Ortsburgerrecht zugesichert hat.

14. Charles Edouard Seiler, von Beaucourt,
Frankreich, geboren den 22. September 1892,
Uhrmacher in Neuenburg, ledig, welchem die Einwohnergemeinde

Renan das Ortsburgerrecht zugesichert hat.

15. Henri Hermann E n g 1 e r, von Gutach, Baden,
geboren den 23. Januar 1900, Gärtner in Lausanne,
welchem die gemischte Gemeinde Bonfol das
Ortsburgerrecht zugesichert hat.

16. Karl Friedrich Kegreiss, von Münster,
Elsass, geboren den 9. Juli 1854, Bankbeamter in Bern,
Ehemann der Therese geb. Poller, geboren 1880,
welchem die gemischte Gemeinde Bonfol das Ortsburgerrecht

zugesichert hat.

17. Walter Karl Johann L ö w e, von Görlitz, Preus-
sen, geboren den 19. September 1900, Banklehrling
in Bern, welchem die gemischte Gemeinde Bonfol
das Ortsburgerrecht zugesichert hat.

18. Friedrich L e f e r s von Thedinghausen,
Braunschweig, geboren den 6. Februar 1869, Musiker in
Bern, Ehemann der Maria Elisabeth geb. Riesen,
geboren 1880, Vater eines minderjährigen Kindes
(erster Ehe), welchem die gemischte Gemeinde Bonfol
das Ortsburgerrecht zugesichert hat.

19. Jules Henri Hirn, von Lütznau, Württemberg,

geboren den 6. August 1890, Uhrmacher in
Biel, ledig, welchem die gemischte Gemeinde Roche
d'Or das Ortsburgerrecht zugesichert hat.

20. Eugène Gaston Richard, von Ouistreham,
Frankreich, geboren den 13. März 1885, Mechaniker
in Delsberg, ledig, welchem die gemischte Gemeinde
Bonfol das Ortsburgerrecht zugesichert hat.

21. Joseph Caccivio, von Bizzarone, Italien,
geboren den 18. August 1877, Gipsermeister in Biel,
Ehemann der Mathilde geb. Monnier, geboren 1878,
Vater von vier minderjährigen Kindern, welchem die
gemischte Gemeinde Bonfol das Ortsburgerrecht
zugesichert hat.

22. Charles Guillaume Garibaldi Piazza, von
Vergiate-Cimbro, Italien, Schreinermeister in Recon-
vilier, Ehemann der Anna geb. Ruedi, geboren 1864,
Vater von sechs minderjährigen Kindern, welchem
die gemischte Gemeinde Bonfol das Ortsburgerrecht
zugesichert hat.

23. Fritz Ferdinand Vollmar, von Bonn, Preus-
sen, geboren den 17. Juni 1893, Kellner in Ölten,
ledig, welchem die Einwohnergemeinde Seeberg das
Ortsburgerrecht zugesichert hat.

24. Paul Arnold Cassagrande, von St. Giustina
Bellunese, Italien, geboren den 21. März 1896,
Uhrmacher in Tavannes, ledig, welchem die gemischte
Gemeinde Bonfol das Ortsburgerrecht zugesichert hat.

25. Jean Jacques Dell'Acqua, von Masserano,
Italien, geboren den 29. Juli 1864, Fabrikarbeiter
in Cormoret, Ehemann der Julie Elise geb. Schacher,
geboren 1872, Vater von 4 minderjährigen Kindern,
welchem die Einwohnergemeinde Schelten das
Ortsburgerrecht zugesichert hat.

26. Charles Joseph F1 ü h r, von Réchésy, Frankreich,

geboren den 8. Juli 1876, Giesser in Courrend-
lin, Ehemann der Bertha geb. Fallet, geboren 1875,
Vater von 6 minderjährigen Kindern, welchem die
Einwohnergemeinde Schelten das Ortsburgerrecht
zugesichert hat, unter dem für Kinder naturalisierter
Franzosen üblichen Vorbehalte,
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27. Wilhelm Constant Albert Koch, von Saida,
Algier, geboren "den 7. Dezember 1896, Schneider 'in
Pruntrut, ledig, welchem die gemischte Gemeinde
Bonfol das Ortsburgerrecht zugesichert hat.

28. Jean Giordano, von Curino, Italien, geboren

den 3. Januar 1887, Handelsangestellter in Pruntrut,

ledig, welchem die gemischte Gemeinde Bonfol
das Ortsburgerrecht zugesichert hat.

29. Alexander Joseph D o d i n, deutscher
Staatsangehöriger, geboren den 25. August 1863, Pächter in
Damvant, Ehemann der Marie Virginie geb. La-
mouche, geboren 1862, Vater eines minderjährigen
Sohnes, welchem die gemischte Gemeinde Bonfol das
Ortsburgerrecht zugesichert hat.

30. Jean Pierre Michel Carmellino, von Val-
dobbia, Italien, geboren den 8. Februar 1898,
kaufmännischer Angestellter in Delsberg, ledig, welchem
die Burgergemeinde Delsberg das Ortsburgerrecht
zugesichert hat.

31. Charles Gustave Daum, von Lützelbach, Hessen,

geboren den 31. Mai 1873, Uhrmacher in Chaux-
de-Fonds, Ehemann der Adèle Laure Lina geb.
Thalmann, geboren 1869, Vater von 2 minderjährigen
Kindern, welchem die gemischte Gemeinde Epiquerez
das Ortsburgerrecht zugesichert hat.

I '

32. Frédéric Hans Dorf linger, von Britzingen,
Baden, geboren den 13. Dezember 1896, Former in
Delsberg, ledig, welchem die Einwohnergemeinde
Schelten das Ortsburgerrecht zugesichert hat.

33. Philipp Moll, von Weinheim, Baden, geboren
den 24. Juli 1874, Malermeister in Ragaz, Ehemann
der Bertha geb. Wächli, geboren 1887, welchem die
Einwohnergemeinde Madiswil das Ortsburgerrecht
zugesichert hat.

Dekret betreffend die Vereinigung der
Einwohnergemeinde Bümpliz mit der
Einwohnergemeinde Bern.

Herr Grossrat Segesser, Präsident
» » Schmutz, Vizepräsident
» » Imboden
» » Keller (Rüegsauschachen)
» * Lauper
» » Leschot
» » Monnier
» » Reichen
» » Stettier.

Der Vorsitzende teilt mit, dass das Bureau folgende

Kommissionen

bestellt hat :

Gesetz über die Erhöhung des Salzpreises.

Herr Grossrat Meyer (Langenthal), Präsident
» » Paratte, Vizepräsident
» » Bohner
» » Burkhalter
» » Gattin
» » Hofer
» » Laubscher
» » Müller (Aeschi)
» » Münch.

Motion der Herren Grossräte Balmer und Mitnnter-
zeichner betreffend Subventioniernng der Witwen-
nnd Waisenkasse bernischer Mittellebrer.

(Siehe Seite 642 hievor.)

Balmer. Gestützt auf den Umstand, dass
sozusagen sämtliche Gazetten, die man heutzutage in die
Hand nimmt, davon triefen, dass es an der Zeit sei,
mit den sozialen Fortschritten Ernst zu machen, kann
ich mich bei der Begründung meiner Motion
möglichst kurz fassen, und ich erwarte dennoch, dass
das Postulat, das ich verfechten werde, sowohl bei
der Regierung als beim Grossen Rat eine gute
Aufnahme finden werde.

Der Gedanke, nicht nur für sein Alter, sondern
auch für die hinterlassenen Witwen und Waisen zu
sorgen, greift in immer weitern Kreisen um sich,
auch in solchen, die noch vor wenigen Jahrzehnten
für diese Idee nicht reif waren. Dieser Tage wurde
Ihnen eine Eingabe der Beamten und Angestellten
des Staates Bern ausgeteilt und in derselben wird der
Wunsch ausgedrückt, es möchte schon mit dem Jahre
1919 die Grundlage für eine Pensions-, Witwen- und
Waisenkasse dieses Personals geschaffen werden. Im
Dekretsentwurf über das Besoldungswesen des
Staatspersonals ist der Regierungsrat diesem Wunsch so weit
entgegengekommen, dass in einem Schlusskapitel die
Gründung einer Pensionskasse ins Auge gefasst wird.
Ich hoffe aber, dass man bei der Beratung dieses
Dekrets nicht bei diesem einen Postulat werde stehen
bleiben, sondern den ganzen Wunsch, nämlich auch
die Gründung einer Witwen- und Waisenkasse, werde
zu verwirklichen suchen.

Die ökonomischen Verhältnisse der bernischen
Mittellehrerschaft werden durch das Sekundarschul-
gesetz von 1856 und durch weitere Erlasse, z. B. das
Gesetz über die Aufhebung der Kantonsschule in
Bern von 1877, geordnet. Das Sekundarschulgesetz
blickt auf ein schönes Alter zurück, und wenn es
heute noch in Kraft besteht, so ist das ohne weiteres
ein gutes Zeugnis für jene Männer, die das Gesetz
geschaffen haben. Es bildete die Grundlage, auf der
unser Sekundär- und Mittelschulwesen sich schön
entfalten konnte, und ich stehe nicht an, den Männern,
die diesem Gesetz zu Gevatter gestanden sind, die
Anerkennung auszusprechen. Wenn das berniscbe
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Sekundarschulwesen noch nicht am Ende seiner
Entwicklung angelangt ist, so ist daran nicht das
bernische Sekundarschulgesetz schuld, sondern vielmehr
jene, Gemeindeautoritäten, von denen Herr Grossrat
Luterbacher heute morgen gesprochen hat. Das
Sekundarschulgesetz gibt jeder grössern Gemeinde die
Mittel in die Hand, Sekundärschulen unter viel
günstigeren Bedingungen zu gründen, als sie für die
Erweiterung des Primarschulwesens gelten. In allen
Gemeinden, in denen man die Lehrerschaft nicht bloss
mit Taglöhnerbesoldungen abfindet, kommt eine Se-
kundarschulklasse die Gemeinde billiger zu stehen als
eine Primarschulklasse. Das bernische Sekundarschul-
gesetz hat also in organisatorischer Hinsicht einen
guten Grund gelegt, dagegen lässt es in sozialer
Hinsicht verschiedenes zu wünschen übrig. Anlässlich
der Aufhebung der Kantonsschule in Bern im Jahre
1877 fand man es für nötig, in letzterer Hinsicht
einen Schritt weiter zu gehen und das Pensionierungswesen

auf gesetzliche Grundlagen zu stellen. Allein
die Art und Weise der Altersversorgung, wie sie das
Gesetz von 1877 vorsieht, ist mangelhaft und
undemokratisch, weil die Lasten der Pensionierung nur
auf den Schultern des Staates ruhen und infolgedessen
der Lehrerschaft bei Pensionierungsfragen kein
Mitspracherecht zusteht. Ueber die Höhe der Pension
entscheidet der Regierungsrat. Gleichwohl muss man
anerkennen, dass die damalige Regelung der
Pensionierung sich für jene Zeit sehen liess, und die
Meinung der Lehrerschaft selbst ging noch weit bis
in das neue Jahrzehnt hinein dahin, man wolle an
der Sache nichts ändern, etwas Günstigeres könne
man nicht bekommen.

Inzwischen ist aber die Auflassung über die soziale
Fürsorge weiter gegangen. Soweit der Kanton Bern —
ich hebe das ausdrücklich hervor — in organisatorischer
Hinsicht auf dem Gebiet des Sekundär- und
Mittelschulwesens voransteht, soweit steht er hinsichtlich
der sozialen Fürsorge, namentlich der Fürsorge für
die Witwen und Waisen, zurück. Er hat sich in dieser
Richtung sozusagen von den meisten Kantonen der
Schweiz überholen lassen. Ich könnte Ihnen
Réglemente vorlegen von St. Gallen, Zürich, Basel, Aargau,

Genf, Waadt, usw., die zeigen, dass dort für die
Witwen und Waisen der Lehrer gesorgt ist. Es ging
lange Zeit, bis die bernische Lehrerschaft aufstand
und hier eine Aenderung herbeizuführen suchte. Die
Angelegenheit wurde wiederholt in kantonalbernischen
Mittellehrerversammlungen besprochen und man suchte
B^ühlung mit der Regierung, aber lange Zeit ohne
Erfolg. 1908 endlich wurde ein Initiativkomitee
bestellt, dem es nach unsäglicher Mühe und Arbeit
gelang, von sich aus eine Witwen- und Waisenkasse
der bernischen Mittellehrerschaft ins Leben zu rufen.
Die Vorarbeiten nahmen einige Jahre in Anspruch
und 1915 war man endlich so weit, dass die Witwen-
und Waisenkasse in Kraft erklärt werden konnte.
Aus diesem Jahre stammt der erste Jahresbericht der
Kasse, die nach dem letzten Jahresbericht von 1917
einen Mitgliederbestand von 240 aufweist. Auf den
Rat der Erziehungsdirektion wurde bei der Gründung
der Kasse vom Obligatorium abgesehen und auf die
Freiwilligkeit abgestellt. Eine finanzielle Hilfe war
vom Staat nicht erhältlich, dagegen fand man Hilfe
bei Privaten, bei besser situierten Lehrern und
Schulfreunden, und einen guten Erfolg hatte man mit einem
Appel an die Schulkommissionen. Bis 1917 wurde

die Kasse von 27 Schulkommissionen und Gemeinden
unterstützt; 4 weitere, worunter diegrossen städtischen
Gemeinden Bern und Biel, haben für 1918 den Beitritt

erklärt und einen diesbezüglichen Beitrag ins
Budget dieses Jahres aufgenommen. Ich meine nun,
wenn Private, Lehrer und Schulfreunde, wenn
zahlreiche Schulkommissionen und Gemeinden dieser
Witwen- und Waisenkasse ihre Unterstützung angedeihen
lassen, so dürfe auch der Staat mit seiner Hilfe nicht
länger zaudern. Was wir verlangen und wünschen,
ist eigentlich herzlich wenig im Verhältnis zum grossen
Budget des Staates. Wir wünschen, dass pro Mitglied
der Kasse ein jährlicher Beitrag von 30 Fr. gezahlt
werde, was einen Posten von 7200 Fr. ausmachen
würde. Wenn wir damit vergleichen, was andere
Staatswesen an ähnliche Unternehmungen leisten, so
muss man sagen, dass der Wunsch der bernischen
Mittellehrerschaft ein bescheidener ist. Der Bund z. B.
zahlt an die Witwen- und Waisenkasse der Professoren
am eidg. Polytechnikum pro Kassenmitglied einen
Jahresbeitrag von 400 Fr.; der Kanton Zürich pro
Mitglied der zürcherischen Witwen- und Waisenkasse
34 BT. und überdies jährlich 15,000 Fr. an das fehlende
Deckungskapital. Basel leistet pro Lehrstelle einen
Jahresbeitrag von 50 Fr. und überdies beim Eintritt
eines neuen Mitgliedes einen einmaligen Beitrag von
ebenfalls 50 Fr.

Ich habe vorhin ausgeführt, dass das Sekundar-
schulgesetz von 1856 revisionsbedürftig ist, und dabei
werden auch die Pensionierungsbestimmungen
abgeändert werden müssen. Der Staat leistet gestützt auf
das Gesetz von 1894 an die Pensionskasse der Primar-
lehrer einen jährlichen Beitrag von 130,000 Fr. Bhr
die Pensionierung der Mittellehrer gibt er nach dem
Budget von 1919 90,075 Fr. aus, also fast soviel wie
für die Primarlehrerkasse. Wir sind der Ansicht,
dass der Staat, wenn er die Pensions-, Witwen- und
Waisenkasse der bernischen Mittellehrerschaft in
ähnlicher Weise unterstützt, nicht nur der Pensionierung
der Mittellehrer, sondern auch der Witwen- und
Waisenfürsorge gerecht werden kann. Ich meine nun,
der Staat soll seine bisherige Leistung noch um jährlich

7100 Fr. erhöhen. Dieser Beitrag würde es uns
ermöglichen, die Witwenpension, die jetzt 200 und
nach zehnjähriger Zugehörigkeit zur Kasse 400 Fr.
beträgt, auf 400 und 600 Fr. zu erhöhen, und
entsprechend auch die Waisenpension.

Damit bin ich am Schluss meiner Ausführungen
angelangt. Ich will Ihnen die Statuten unserer Kasse
nicht vorlesen, sie stehen den Mitgliedern des Grossen
Rates zur Verfügung. Ich bemerke bloss, dass sie auf
einer richtigen technischen Grundlage beruhen, denn
wir haben in unserer Mitte selber tüchtige
Mathematiker, die in diesem Fach bewandert sind, und
überdies wurde bei der Ausarbeitung der Statuten in
der Person des Herrn Prof. Dr. Graf sei. eine Autorität

herbeigezogen.
Ich habe erklärt, die Männer, die 1856 und

1877 an unserer Mittelschulgesetzgebung gearbeitet
haben, verdienen unsere Anerkennung und unsern
Respekt. Sorgen wir dafür, dass, wenn unser Schulwesen

einer Revision unterzogen wird, es auch
wieder heissen kann: Diejenigen, die zur Witwen-
und Waisenkasse gestanden sind, haben die
Aufgabe ihrer Zeit erfasst. In diesem Sinne möchte ich
ihnen die Erheblicherklärung der Motion bestens
empfehlen,
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Merz, Unterrichtsdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Die Motion des Herrn Grossrat Balmer
geht dahin, es möchte der Regierungsrat nach dem
Beispiel zahlreicher Schulkommissionen und Gemeinden

die Witwen- und Waisenkasse der bernischen
Mittellehrer durch jährliche Beiträge unterstützen und
erstmals in das Budget für 1919 einen entsprechenden
Posten aufnehmen. Der Herr Motionär hat Ihnen in
kurzen Zügen die Entstehungsgeschichte und die
Struktur dieser Witwen- und Waisenkasse dargestellt.
Es handelt sich, wie Sie gehört haben, um eine
verhältnismässig noch junge Anstalt; erst im Jahre 1914
haben sich die bernischen Mittellehrer zu dieser
freiwilligen Gründung zusammengetan, die vom Jahre
1915 hinweg ihre Tätigkeit eröffnen konnte. Der Herr
Motionär hat anerkannt, dass die Regierung bei der
Organisation der Kasse ihre Unterstützung gewährt
hat; insbesondere wäre man gerne in der Weise
entgegengekommen, dass man das Obligatorium eingeführt

hätte. Allein der Versuch scheiterte daran, dass
die gesetzliche Grundlage für ein Obligatorium fehlte
und wir selbstverständlich beim Mangel eines gesetzlichen

Bodens für das Obligatorium die Mittellehrer
nicht zwingen konnten, in die Kasse einzutreten. Das
war von vorneherein ein Mangel der Organisation,
für den jedoch weder die Mittellehrer noch die
Regierung verantwortlich sind. Man hat dann von der
Regierung aus versucht, gewissermassen auf einem
Umweg das Obligatorium einzuführen, indem an
sämtliche Gemeinden und Schulbehörden die Aufforderung

gerichtet wurde, sie möchten bei der
Ausschreibung von Lehrstellen an den Mittelschulen für
den zu wählenden Lehrer die Bedingung des
Beitrittes zu der Witwen- und Waisenkasse aufstellen.
Soviel mir bekannt ist, wurde dieser Aufforderung
in zahlreichen, wohl in den meisten Fällen
nachgelebt, so dass man bei Neuwahlen von Mittellehrern
wohl durchgängig annehmen kann, dass die betreffenden

Kandidaten der Kasse beitreten werden. Es ist
selbstverständlich notwendig, dass man wenn nicht
alle, so doch den weitaus grössten Teil der Mittellehrer

zwingt, der Kasse beizutreten. Gegenwärtig
sind von den ca. 500 Mittellehrern ungefähr 270, also
etwas mehr als die Hälfte, tatsächlich Mitglieder der
Kasse. Ein Teil derjenigen, die der Kasse nicht
beigetreten sind, ist ihr vielleicht nicht erwünscht, weil
es sich um ältere Herren handelt. Bekanntlich ist die
Versicherungsmathematik mit solchen ältern
Kassamitgliedern ziemlich grausam, man wünscht sie lieber
nicht dabei zu haben. So wird es kommen, dass ein
Teil der 230 Lehrer, die eigentlich auch zur Kasse
gehören sollten, aber noch nicht beigetreten sind, in
Wahrheit wegen allzu grossen Alters nicht mehr
beitreten kann. Im übrigen aber wäre immerhin dem
Wunsche Ausdruck zu geben, dass diejenigen Mittellehrer,

die altershalber imstande sind, der Kasse
anzugehören, zur Gründung ihrer Kollegen stehen und
sie durch ihren Beitritt unterstützen. In dieser
Beziehung wäre noch an verschiedenen Orten etwas zu
machen.

Weiterhin hat sich die Unterrichtsdirektion der
Kasse auch in der Weise angenommen, dass sie den
Gemeinden empfahl, ihrerseits die Kassenmitglieder
durch Beiträge an die Prämien zu unterstützen. Wir
wissen, dass eine grössere Anzahl von Gemeinden
das schon tut und den Mittellehrern einen Teil der
Prämien abgenommen hat. Die Motion geht nun da¬

hin, man möchte von seiten des Staates ein Weiteres
tun und sich direkt an der Finanzierung des
Unternehmens beteiligen, indem man für die Mitglieder
der Kasse einen bestimmten Beitrag an die Prämien
leisten würde. Es wurde der Betrag von 30 Fr.
genannt, der von einer grössern Anzahl von Gemeinden
für ihre Mittellehrer bereits bezahlt wird. Ich kann
erklären, dass der Regierungsrat grundsätzlich mit
dem Gedanken einer Unterstützung der Witwen- und
Waisenkasse der bernischen Mittellehrer einig geht
und die Frage der praktischen Ausgestaltung des
Gedankens in nächster Zeit prüfen wird. Wir müssen
dabei aber verschiedene Punkte noch einer nähern
Erörterung unterziehen.

Einmal müssen wir das Verhältnis der Mittellehrer
hinsichtlich Pensionierung und Witwen- und Waisenkasse

in Vergleich setzen zu der Unterstützung der
Pensionierung und der Witwen- und Waisenkasse der
Primarlehrer, der sog. Lehrerversicherungskasse. Leider

ist nun hier die Grundlage nicht ganz die gleiche
und man wird sehen müssen, ob man da einen
Ausgleich finden kann. Bekanntlich zahlt der Staat an
diePrimarlehrerversicherungskasse jährlich 130,000 Fr.,
aber diese Versicherungskasse ist eben eine Pensionskasse,

obligatorisch für sämtliche Primarlehrer, und
die ihr angehörenden Mitglieder müssen an die Pension,

die ihnen als Versicherungsleistung zusteht,
Beiträge leisten. Anderseits leistet der Mittellehrer an die
ihm zustehende Pensionierung keinen Beitrag,
sondern er hat, neben dem gesetzlichen Pensionierungsanspruch,

nun auf dem Boden der Freiwilligkeit diesen

Versicherungsanspruch aus der freiwilligen Witwen-
und Waisenkasse geschaffen. Diese Differenz wird man
bei der Bemessung des Staatsbeitrages an die Witwen-
und Waisenkasse der Mittellehrer berücksichtigen müssen.

Denn es ist klar, dass solche Verhältnisse immer
einigermassen parallel miteinander gehen müssen und
nicht die eine Kategorie von Lehrern vollständig
anders behandelt werden darf als die andere.

Eine andere Rücksicht geht in der Richtung der
Gleichbehandlung oder doch wenigstens einer
grundsätzlichen Gleichbehandlung des Personals der
Staatsverwaltung. Sie wissen, dass die Vorlage des
Regierungsrates über die Revision des Besoldungsdekrets
die Gründung einer Pensionskasse für das Staatspersonal

in Aussicht nimmt, und wir hoffen, der Grosse
Rat werde diesem sozialen Gedanken, der hier
verwirklicht werden soll, seine Zustimmung geben. Wenn
das der Fall ist, wird diese Pensionskasse für das
Staatspersonal hoffentlich im Jahre 1920 in Kraft
treten können. Aber zur Stunde ist für das
Staatspersonal in dieser Richtung überhaupt noch gar nichts
vorhanden, weder die Pensionierung noch die
Fürsorge für Witwen und Waisen, sondern das ganze
Staatspersonal ist ausschliesslich auf die Besoldung
und den kleinen, kärglichen Besoldungsnachgenuss,
der im Fall von Tod ausgerichtet werden kann,
angewiesen. Wenn man die grosse Masse von
Staatsbeamten und Angestellten betrachtet, die bisher an
einer solchen Fürsorge überhaupt nicht teilhatten,
wird man zugestehen müssen, dass die Lehrerschaft
in dieser Richtung vom Staat bevorzugt war, indem
für sie diese Fürsorge in grösserem oder geringerem
Masse schon seit Jahrzehnten besteht. Nun scheint es
dem Regierungsrate, man dürfe nicht zeitlich vor der
Verwirklichung dieser Fürsorgeeinrichtung für das
Staatspersonal noch eine besondere neue Privilegierung
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des bernischen Lehrerstandes beschliessen. Bs betrifft
aber der Vorbehalt, den ich hier mache, nur den
Zeitpunkt der Durchführung des vom Herrn Motionär
entwickelten Gedankens, mit dem grundsätzlich die
Regierung ebenfalls ihr Einverständnis erklären kann.
Es soll nun zunächst mit dem Staatspersonal vorwärts
gemacht werden, und unmittelbar im Anschluss daran
soll dann auch der Gedanke der Unterstützung der
Witwen- und Waisenkasse der Mittellehrer in
derjenigen Gestalt verwirklicht werden, in der wir es
verantworten können und wie es auch die Rücksichtnahme

auf die Versicherungskasse der Primarlehrer
mit sich bringt.

Ich kann also namens des Regierungsrates erklären,
dass wir die Motion in diesem Sinne entgegennehmen
und dass wir hoffen, dass auch der Grosse Rat seinerzeit

seine Zustimmung dazu geben werde, dass wir hier
einen weitern Schritt in der sozialen Fürsorge für
unsere Lehrerschaft tun.

Die Motion wird stillschweigend erheblich erklärt.

Motion der Herren Grossräte Dürrenmatt und Mit-
nnterzeichner betreffend Snbventioniernng der
konzessionierten bernischen Antomobilnnternehmnngen.

(Siehe Seite 579 hievor.)

Dörrenmatt. Die Motion, die ich mit möglichster
Kürze begründen möchte, bezweckt, die Aufmerksamkeit

des Rates auf die Lage derjenigen enterbten
Landesgegenden hinzulenken, die vor dem Krieg die
Gunst des Augenblicks nicht erfassen konnten und
darauf verzichten mussten, von den Vorteilen zu
profitieren, die das Eisenbahnsubventionsgesetz den
Gegenden verspricht, welche sich mit Eisenbahnen
versehen wollen. Eine ganze Reihe von Gegenden des
Kantons konnten ihre zum Teil schon längst gehegten
Eisenbahnprojekte nicht verwirklichen und mussten
sich nun während des Krieges mit einem Verkehrsmittel

behelfen, das auch im Kriege selbst seine
Leistungsfähigkeit in ganz ungeahnter Weise erwiesen
hat, nämlich mit dem Automobil. Es entstanden
namentlich im Oberaargau und im Oberland eine Reihe
konzessionierter Automobilgesellschaften, die aus
eigenen Mitteln und eigener Initiative mit Unterstützung
der Gemeinden von der eidgenössischen Behörde
Automobilkonzessionen erhielten und sie seit einigen Jahren
betreiben; andere sind drauf und dran, ebenfalls den
Betrieb zu eröffnen. Solche Bestrebungen sind in allen
Teilen des Kantons im Gang, besonders auch im Jura.
Alle diese Automobilunternehmungen, die zurzeit eine
Betriebslänge von insgesamt zirka 80 km aufweisen,
haben ihren Betrieb unter den besten Auspizien
angefangen, und ihre Leistungsfähigkeit war eine
derartige, wie man sie vor dem Krieg wohl niemals
erwartet hätte. Ich will Sie nicht mit Zahlen
langweilen, allein sie zeigen, dass die Transportmengen
im Personenverkehr auf einzelnen Automobillinien
gleich gross sind wie bei verschiedenen Bahnen, die
wir im Kanton Bern mit ungeheurem Kostenaufwand

erstellt haben. Der Staat hat also hier indirekt ein
gutes Geschäft gemacht, er war nicht gezwungen,
seine gesetzlichen Subventionen an die Eisenbahnen
auszurichten, mit der sichern Aussicht, auf eine Reihe
von Jahren keinen Zins zu bekommen. Alle diese
Automobilunternehmungen entstanden aus privater
Initiative und mit Unterstützung der Gemeinden, ohne
dass der Kanton bis jetzt in irgendwelcher Weise
finanziell herbeigezogen worden wäre, mit der einzigen
Ausnahme, dass er da und dort für die Verbesserung
der Strassen vermehrte Mittel aufwenden musste, was
übrigens nicht nur dem Automobilbetrieb genützt hat,
sondern für den Strassenunterhalt überhaupt von grossem

Vorteil war.
Nun aber hat sich seit einem Jahr die Situation

für diese Automobilunternehmungen wesentlich
verschlimmert. Die Ursachen sind ungefähr die gleichen
wie bei den Dampfbahnen : Der Preis des Benzins, des
wesentlichsten Bedarfsmittels der Automobillinien, ist
ganz gewaltig in die Höhe gegangen, er beträgt
ungefähr das Fünffache des Preises vor dem Krieg, und
infolgedessen sind die Betriebskosten ungeheuer
gestiegen, während anderseits die Einnahmen wesentlich
zurückgeblieben sind. Man suchte sich einigermassen
mit Taxerhöhungen zu helfen, aber anderseits musste
man den Betrieb einschränken, weil das Benzin
überhaupt mangelte. So gingen die Betriebseinnahmen
zurück, während die Betriebsausgaben eine bedeutende
Höhe erreichten. Auf der Strecke Herzogenbuchsee-
Wangen-Wiedlisbach betrugen die Betriebsausgaben
vor drei Jahren 55 Rp. pro Kilometer, heute müssen
wir dafür 99 Rp. aufwenden. Bei andern Automobilkursen

kommen sie je nach den Strassen-,
Niveauverhältnissen usw. auf 1 Fr., 1 Fr. 13, 1 Fr. 30 zu
stehen. Infolgedessen ist für einzelne dieser
Unternehmungen, ohne zu übertreiben, eine wirkliche Notlage

eingetreten, aus der es keine andere Rettung
gibt, als dass der Staat ihnen beispringt. Die gesetzliche

Grundlage hiefür ist vorhanden. Das
Eisenbahnsubventionsgesetz sieht vor, dass nicht nur
Eisenbahnen im landläufigen Sinne des Wortes subventioniert

werden dürfen, sondern'auch Verkehrseinrichtungen,

die man nicht als Eisenbahnen qualifizieren
kann. Man dachte dabei an gleislose Bahnen usw.
Darunter können auch diese Automobillinien fallen.

Die Leistungsfähigkeit der Gemeinden ist in dieser
Beziehung aufs äusserste angespannt, denn die
bestehenden Unternehmungen haben bereits in weitem
Masse an die Opferwilligkeit der Gemeinden appelliert,
damit sie für die Betriebsdefizite aufkommen. Sie
haben auch von der Postverwaltung erhöhte Subventionen

bekommen. Aber bei der ganz ausserordentlichen

Verteuerung aller Bedarfsmittel haben diese
Beiträge nicht hingereicht, um die Gesellschaften über
Wasser zu halten und ihnen die Aufrechterhaltung
des Betriebes zu ermöglichen. Wir haben uns
deshalb bereits in einer Eingabe an die Regierung um
Hülfe gewandt. Wir betrachten diese Hülfe für die
meisten Unternehmungen als eine vorübergehende,
denn die Unternehmungen haben den Beweis geleistet,
dass sie sich unter normalen Verhältnissen selbst
durchschlagen und den Betrieb aus eigener Kraft
aufrecht erhalten können. Dem Staat werden also keine
bleibenden Ausgaben erwachsen ; aber über diese
ausserordentliche Zeit, bis wir in bezug auf die
Brennstoffversorgung wieder normale Zustände haben, ist
es nötig, dass er mit einer kleinern Aktion eingreift,
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damit nicht der Betrieb dieser Gesellschaften eingestellt

werden muss. Die Betriebseinstellung wäre für
alle beteiligten Gemeinden ein enormer wirtschaftlicher
Schaden. Diese Landesgegenden haben aber ebensogut

Anspruch auf Berücksichtigung wie jene
bevorzugten Gegenden, die noch zur rechten Zeit zu ihren
Eisenbahnen gekommen sind. Die Leistungsfähigkeit
der Automobile ist gegenwärtig allgemein anerkannt,
sie ist insbesondere auch während des Militärdienstes
anerkannt worden, und unsere oberaargauischen
Automobile sind zurzeit in den eidgenössischen Sanitätsdienst

einberufen, indem sie für den Transport
grippekranker Soldaten requiriert wurden. Wir wünschen
nun ebenfalls für uns eine Hülfsaktion, nachdem wir
ohne weiteres bereit waren, der Eidgenossenschaft und
dem Kanton die Hülfe zu leisten, die wir mit unserm
Material leisten konnten.

Ich will nicht weitläufiger sein. Die ganze Situation

ist der Regierung durch Eingaben und persönliche

Konferenzen bekannt. Ich möchte nur noch
darauf Nachdruck legen, dass es von Wichtigkeit ist,
wenn seitens der Regierung möglichst bald eine
verbindliche Zusicherung gegeben werden kann, dass
eine Hülfsaktion möglich ist. Wenn die Hülfe nicht
in nächster Zeit erfolgt, wird es nicht zu umgehen
sein, dass die eine oder andere Unternehmung den
Betrieb einstellen muss, was, wie gesagt, eine schwere
Schädigung der betreffenden Landesgegend wäre.

Mit diesen Worten empfehle ich Ihnen die
Erheblicherklärung der Motion.

Scheurer, Stellvertreter des Eisenbahndirektors,
Berichterstatter des Regierungsrates. In Stellvertretung

des Herrn Eisenbahndirektors, der noch durch
Krankheit verhindert ist, dem Grossen Rat Red und
Antwort zu stehen, kann ich in aller Kürze auf die
Motion folgendes antworten.

Der Staat hat sich bis jetzt auf den Boden
gestellt, dass er sich den Automobilverbindungen gegenüber

zu keinen Geldopfern herbeilassen müsse, weil
es sich um eine Sache von kleinerm Umfange handle,
die ganz gut von der betreffenden Landesgegend selbst
bestritten werden könne. Im weitern hat man sich
auf den Boden gestellt, dass für die Inanspruchnahme
der Strassen ein gewisser Beitrag geleistet werden
müsse, und wenn von Seiten des Staates eine Hilfe
gebracht worden ist, so bestand sie darin, dass man
auf diese Gebühren verzichtet und die Strassen ohne
Entgelt ausserordentlicherweise durch Walzungen usw.
in Ordnung gebracht hat. Das war der Zustand bis
vor kurzer Zeit. Als sich dann die verschiedenen
Automobilgesellschaften, von denen Herr Grossrat Dürrenmatt

soeben gesprochen hat, an die Regierung wandten,
haben wir eine Konferenz einberufen, an der
sozusagen alle Gesellschaften beteiligt waren. Die Konferenz
fand am 15. Oktober statt. An derselben hat eine
Delegation des Regierungsrates mit den verschiedenen
Vertretern verhandelt und man kam zum Schluss,
dass unter den neuen Verhältnissen die Frage neu
geprüft werden müsse. Die Abordnung des Regierungsrates

anerkannte dass man nicht mehr, wie vor dem
Krieg, sagen könne, es handle sich um kleine
Unternehmungen, die nur die unmittelbar beteiligte Gegend
interessieren und füglich ihrer Obhut überlassen werden
können, sondern dass mit dem Rückgang der
Bahnverbindungen die Existenzberechtigung dieser Unter¬

nehmungen zunimmt und dass sie infolge der steigenden
Preise aller Artikel in der Tat in eine schwierige

Lage gekommen sind. Die Abordnung des Regierungsrates
hat sofort nach der Konferenz die Sache der

Regierung unterbreitet und diese hat wenige Tage
später die Eisenbahndirektion beauftragt, über die
Verhältnisse der Gesellschaften sowohl in technischer
als in finanzieller Beziehung noch nähern Aufschluss
zu verlangen. Denn es ist klar, dass, wenn wir mit
einer Vorlage vor den Grossen Rat treten wollen, mag
sie auch nur klein sein und nur eine einzelne Gesellschaft

betreffen, sie eine gewisse grundsätzliche
Bedeutung hat und dass man daher die Sache bei der
ersten Vorlage nach allen Richtungen abklären muss.
Es ist auch zu bedenken, dass man bei solchen Fragen
wohl weiss, wo man anfängt, aber nie, wie weit es
führt; man muss sich deshalb ein Urteil bilden nicht
nur über den einzelnen Fall, sondern auch über die
Folgen, welche ein solcher Beschluss des Grossen Rates
haben könnte. Wir haben infolgedessen die
Eisenbahndirektion beauftragt, ein Schema auszuarbeiten,
gestützt auf welches die verschiedenen Gesellschaften
Auskunft geben könnten. Diese Auskunft würde dann
dem Regierungsrat erlauben, seinerseits den Grossen Rat
darüber zu orientieren, wie sich die Verhältnisse
wahrscheinlich gestalten werden. Dieses Schema liegt bei
den Akten; wir haben es noch einem Sachverständigen
unterbreitet, um zu wissen, ob es seinem Zweck in
jeder Beziehung gerecht wird. Bis hieher geben die
Akten Aufschluss, weiter gehen sie nicht, weil der
Eisenbahndirektor krank geworden und weil auch
der Abteilungsvorsteher der Eisenbahndirektion durch
Krankheit in der Familie offenbar verhindert war, die
Sache weiter zu betreiben. Ich weiss nicht, ob das
Schema verschickt worden ist oder nicht, oder ob
es noch, in den Händen unseres Vertrauensmanns
liegt. Ich will aber dafür sorgen, dass die Sache
weiter geht.

Der Grosse Rat kann diesen wenigen Ausführungen
entnehmen, wie sich der Regierungsrat der Frage
gegenüber zu verhalten gedenkt. Er ist durchaus
bereit, sie zu prüfen und sobald er sich ein Urteil
machen kann, dem Grossen Rat Bericht und Antrag zu
stellen. Wie dieser Bericht und Antrag aussehen wird,
kann ich zur Stunde nicht sagen. Wir haben namentlich

auch davon gesprochen, eine zeitlich befristete
Subvention an die Betriebskosten pro Kilometer zu
geben, so dass man es, wenn die Verhältnisse wieder
ändern, jederzeit in der Hand hätte, sie wieder
zurückzuziehen. Bevor wir das aber tun können,
müssen wir uns ein Bild machen können, wie viele
Gesellschaften in Frage kommen. Wir müssen nicht
nur mit den bestehenden rechnen, sondern alle Jahre
sind derartige Bestrebungen für Automobilverbindungen

im Gang, und die Subventionierung durch den
Staat würde zur Folge haben, dass die Gründung
solcher Unternehmungen noch zunimmt. Wir müssen
also mit einer gewissen Vorsicht vorgehen. Aber
sobald die Sache geprüft ist, wird die Regierung mit
ihrem Antrag vor den Grossen Rat kommen. Wenn sich,
wie man nach der bisher durchgeführten Prüfung
annehmen darf, die Notwendigkeit der Hilfe ergibt und
sich zeigt, dass die Hilfe im Rahmen der heutigen
Verhältnisse erschwinglich ist, so glaube ich schon
heute zusichern zu dürfen, dass die Regierung dem
Grossen Rat beantragen wird, diesen Unternehmungen,
die anerkanntermassen eine empfindliche Lücke aus-
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füllen, je schwieriger unsere sonstigen Verkehrsverhältnisse

werden, zu Hilfe zu kommen.

Die Motion wird stillschweigend erheblich erklärt.

Fünfte Sitzung.

Schluss der Sitzung um 33/* Uhr.

Montag den 2. Dezember 1918,

nachmittags 2 Uhr.

Der Redakteur:
Zimmermann.

Vorsitzender: Präsident Boinay.

Kreisschreiben

an die

Mitglieder des Grossen Rates.

Mit Hochschätzung 1

Der Grossratspräsident:
Dr. Boinay.

Der Namensaufruf verzeigt 178 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 37 Mitglieder, wovon mit
Entschuldigung die Herren: Aeschlimann, Berger,
Egger, Gerber (Langnau), Glauser, Hiltbrunner, Ingold
(Wichtrach), Junod, König, Laubscher, Lauper,Leuen-
berger (Huttwil), Morgenthaler, Nikiaus, Nyffeler,
Reichenbach, Schlup, Schneider, Scholer, Siegenthaler,

Stauffer, Weber (Grasswil), Weibel; ohne
Entschuldigung abwesend sind die Herren: von Allmen,
Binggeli, Boss (Grindelwald), Cattin, Clémençon, Cor-
tat, Girod, Hofer (Utzenstorf), Langenegger, Moor,
Neuenschwander (Bowil), Ramseyer, Schönmann,
Tritten.

Bern, den 27. November 1918.

Herr Grossrat!

Der Grosse Rat hat heute beschlossen, die Session
Montag, den 2. Dezember, nachmittags 2 Uhr, fortzusetzen.

- Auf die Tagesordnung des 2. Dezembers setze ich :

1. Bericht des Regierungsrates über den Landes¬
streik.

2. Motion R. Grimm und Mitunterz. vom 3. Oktober
1918 betreffend Einführung des Proportionalsystems

für die Grossratswahlen.

Tagesordnung :

Beriebt des Regierongsrates über die aas inlass des

Landesstreikes getroffenen Massnahmen.

(Siehe Nr. 30 der Beilagen.)

M. Simonin, président du gouvernement, premier
rapporteur du Conseil-exécutif. Le rapport du gouvernement

sur la grève générale vous a été distribué assez
tôt pour que vous ayez eu le temps de le lire. Je me
dispenserai donc d'exposer tous les faits et points de
vue qu'il renferme et me bornerai à en relever les
principaux, en les complétant en tant que besoin.

Vous connaissez les circonstances qui ont précédé
la grève générale, introduite par un acte préliminaire
appelé « grève de protestation ». Le Conseil fédéral
les a relatées sommairement dans son appel au peuple
suisse du 9 novembre et dans son rapport aux Chambres

sur la situation intérieure, du 11 du même mois.
Nous lisons en effet dans ce rapport les passages
suivants :

«Depuis quelque temps déjà nous voyions à l'œuvre
en diverses parties de la Suisse des agitateurs sans
scrupules et surtout des représentants du terrorisme bol-
chévique préparant le terrain en vue de mouvements
subversifs. Ces menées révolutionnaires, parfois même
nettement anarchistes, se manifestaient principalement
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à'Zurich avec une insolence et une intensité,toujours
grandissantes, de sorte que peu à peu la population
de cette ville s'est laissé gagner par une agitation
extrême, qui s'est étendue à de nombreux cercles de
la Suisse entière. L'excitation de la ville de Zurich
avait atteint un tel degré que le gouvernement
cantonal, après mûres délibérations, se résolut à prier le
Conseil fédéral d'envoyer des troupes en nombre
suffisant pour tranquilliser la population et prévenir les
désordres qui menaçaient de se produire. Pour maintenir

le bon ordre et le calme et pour défendre la
liberté des citoyens contre la violence et l'arbitraire
on mobilisa 4 régiments d'infanterie et 4 brigades
d'infanterie et 4 brigades de cavalerie. Vu les grands
sacrifices déjà supportés par les troupes fédérales et
vu surtout la dangereuse épidémie de grippe qui sévit

encore, ce n'est que tout à fait à contre-cœur que
le gouvernement zurichois s'est résigné à demander
le secours de la force armée ; c'est bien aussi à contrecœur

que le Conseil fédéral a accordé cette requête,
mais son devoir évident et inéluctable l'obligeait à
agir ainsi. Encore fallait-il agir rapidement. Dans
l'intérêt de la ville de Zurich et du pays tout entier le
Conseil fédéral mit les troupes sur pied immédiatement

pour préserver le pays d'un grand danger. »

iii -A- cette mesure qui n'était dirigée ni contre un
parti politique ou une classe quelconque mais uniquement

contre de dangereuses manœuvres révolutionnaires

et anarchistes, le comité d'action d'Olten
répondit par une déclaration de grève de protestation
devant durer 24 heures soit le samedi 9 novembre
dans 19 des principales localités suisses, parmi
lesquelles dans notre canton les villes de Berne, Bienne,
Thoune et Langenthal.

Puis, le Conseil fédéral ayant refusé de retirer
immédiatement les troupes mobilisées, le comité d'action
décida la grève générale, qui commença le 11
novembre à minuit et qui devait embrasser toutes les
exploitations publiques et privées de toute la Suisse.

Cette grève générale mettant en danger la vie du
pays et pouvant notamment entraîner une intervention

étrangère, le Conseil fédéral s'empressa de lever
encore des troupes, soit l'infanterie de la première
division et de deux brigades de montagne, et
convoqua d'urgence l'Assemblée fédérale.

Vous savez que les Chambres, après de longs
débats, approuvèrent à une très grande majorité les
mesures prises par le Conseil fédéral, admettant ainsi,
contrairement à l'avis des socialistes extrêmes, qu'elles
étaient justifiées en fait et en droit. La résistance
ferme et énergique du Conseil fédéral s'appuyait
également sur le patriotisme indéfectible de l'armée et
de la population suisses, abstraction faite des partisans

des menées révolutionnaires. Aussi, le comité
d'Olten, désapprouvé par une partie de la classe
ouvrière, dut-il se résigner à capituler sans condition le
15 novembre. La grève générale proprement dite
prenait fin; elle avait duré trois jours.

^ Messieurs, quelle fut l'attitude du Conseil-exécutif
pendant la période agitée dont il vient d'être question?
Cette attitude, comme l'indique le rapport, n'a pas
été la même en présence de la grève dite de protestation

qu'à l'égard de la grève générale, car les
circonstances furent bien différentes dans les deux cas
et il faut naturellement les apprécier en se reportant
au moment où elles se produisirent et non en tenant
compte de faits postérieurs.

îj Üj La première de ces manifestations, en particulier
l'assemblée des grévistes qui se tint à Berne le 9
novembre ne paraissait devoir être qu'une simple
démonstration, comme celles du premier mai, qui ne
sont pas dans cette ville accompagnées d'actes de
désordre et de violence. Nous avions été confirmés dans
cette idée au Conseil-exécutif par les assurances
formelles reçues au cours de deux conférences que des
délégués du gouvernement avaient eues dans la journée
du 8 novembre, l'après-midi et le soir, avec des
représentants du parti socialiste au conseil municipal
de Berne, MM. Grimm, Schneeberger et Z'graggen, qui
nous garantirent que l'ordre et la loi seraient respectés
le lendemain, pendant la grève de protestation. Ces
messieurs affirmèrent aussi que l'invitation faite dans
un avis imprimé de l'Union ouvrière aux négociants
et aux aubergistes de fermer leurs locaux ne devait
pas être interprétée comme un ordre donné aux
grévistes d'exiger cette fermeture, au besoin par la
violence. Sur le vu de ces assurances, le gouvernement,
d'accord avec le Conseil fédéral, ne jugea pas opportun
de prendre des mesures spéciales, en particulier
d'interdire l'assemblée par la force armée, d'autant moins
que la troupe était cantonnée dans les environs de la
ville et que, si quelque chose de grave avait dû se

passer, elle serait intervenue sur l'ordre de son chef,
M. le colonel Wildbolz, qui s'était mis en relations
avec nous. On a critiqué ce qu'on a appelé l'effacement,

l'impassibilité, la faiblesse du gouvernement de
Berne devant l'émeute: on lui a reproché d'avoir
accordé une confiance excessive aux chefs socialistes
dont je viens de parler. Certes, l'excès de confiance
est une faute de la part de l'autorité, mais un excès
de méfiance est une faute plus grande encore dans
un état démocratique comme le nôtre. MM. Grimm,
Schneeberger et Z'graggen n'étaient pas les premiers
venus; ils remplissent des fonctions importantes dans
la Municipalité de Berne, dans notre Canton, dans la
Confédération; les trois sont conseillers municipaux,
deux d'entre eux siègent dans cette enceinte, au Conseil

national et le troisième à la Cour suprême ; vous-
mêmes, messieurs, vous avez nommé ou laissé nommer
M. Grimm à la 2me vice-présidence du Grand Conseil.
Observez d'ailleurs, messieurs, qu'à plusieurs reprises,
dans des circonstances analogues les chefs socialistes
bernois nous avaient donné de pareilles promesses, et
que celles-ci avaient été tenues. Nous étions donc
portés à croire qu'il en serait de même cette fois-ci.
Et il en a été ainsi en ce qui concerne l'assemblée
de la Place des Orphelins, qui s'est formée, tenue,
dissoute sans aucun incident. Si nous avions interdit
l'assemblée, il se serait formé probablement dans les
rues et sur les places de Berne des attroupements de
grévistes que les militaires auraient dû dissiper et,
en raison de la surexcitation des esprits qui régnait
alors, nous craignions que cela n'allât point sans effusion

de sang, et c'est ce que nous voulions éviter et
le Conseil fédéral aussi. Mais notre confiance a été
gravement déçue par les actes de pression, de
violence commis par des groupes de grévistes qui ont
exigé la fermeture des magasins et restaurants. D'après
les renseignements qui nous sont parvenus, l'affaire
aurait été concertée et préméditée, attendu que des

employés des tramways en uniforme auraient même
dirigé les opérations. Aussi avons-nous ordonné une
enquête administrative sur la manière dont la
municipalité, en particulier la police de la ville de Berne
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a compris et rempli ses devoirs en cette occurence,
et nous avons requis une enquête pénale contre les
auteurs et fauteurs des excès dont il s'agit, qui
paraissent constituer des actes de violation de domicile,
d'usage non autorisé de la force, des troubles
apportés au repos public, des menaces, des dommages
causés à la propriété, etc. Ces enquêtes et instructions
ne sont pas encore terminées en ce moment. De
nombreuses personnes, indépendamment du préjudice
matériel subi, ont été profondément froissées, blessées
dans leur dignité, dans leur liberté individuelle, leur
liberté commerciale, qui leur sont garanties par notre
Constitution et nos lois. Réparation et justice doivent
leur être faites.

Evidemment, l'attitude du Conseil-exécutif les 8 et
9 novembre peut être appréciée de diverses manières.
Il est surtout facile après coup de dire: Vous auriez
dû vous montrer plus sévères, plus énergiques. Quoiqu'il

en soit, nous pouvons déclarer en toute
conscience qu'au moment où nous avons décidé de ne
pas intervenir nous avons cru que c'était la meilleure
solution, c'est-à-dire le moindre mal.

L'expérience faite le jour de la grève de démonstration

nous avait prouvé une chose, c'est que les
chefs socialistes qui siègent au conseil municipal
n'avaient certainement plus tous les éléments de leur
parti en main et qu'ils étaient débordés par des
meneurs et des groupes à tendances extrêmes, même
révolutionnaires. Le gouvernement n'avait donc plus
raison de s'en tenir à la manière douce. D'ailleurs, la
grève générale, qui compromettait la vie économique
de tout le pays, l'ordre intérieur et l'intangibilité du
territoire national exigeait des mesures promptes et
énergiques. Les prinoipales furent prises par le Conseil
fédéral, qui, ainsi que je l'ai déjà dit, mobilisa de
nouvelles troupes et convoqua immédiatement les Chambres.

Il rendit en outre le 11 novembre une ordonnance

déclarant punissable d'un an de prison et de
1000 fr. d'amende tous les fonctionnaires, employés
et ouvriers de la Confédération et des services publics
de transports qui prendraient part à la grève, de même
que ceux qui les provoqueraient à la grève. L'autorité

militaire ayant pris toutes les mesures nécessaires

pour le maintien de l'ordre à Berne, le Conseil-exécutif
n'avait plus à s'occuper spécialement de cette place.
En outre, le ravitaillement de ladite ville était assuré
pour les premiers jours.

En conséquence les principales mesures du
gouvernement consistèrent notamment: dans une invitation

aux autorités, fonctionnaires et employés de l'Etat
à rester fidèlement à leur poste; dans un appel au
peuple, à son patriotisme, à son bon sens, à son
sentiment du devoir, l'exhortant à préserver la chose
publique des troubles et des luttes intestines, à prêter
son appui et à faire confiance aux autorités pour
protéger la patrie de l'effondrement à l'intérieur et
de l'intervention étrangère. Certes, nous savions que
la grande majorité du peuple bernois, surtout à la
campagne, était absolument réfractaire aux idées
révolutionnaires. Cependant, il nous a semblé opportun
et beaucoup de bons citoyens ont partagé cette idée,
de renseigner les populations sur le péril de l'heure
et de faire appel à leurs sentiments patriotiques. Le
gouvernement se fit, en outre, représenter par des
délégués dans deux réunions importantes tenues à
Berne le 11 novembre, l'une composée de citoyens
de diverses parties du canton, l'autre d'habitants de

la ville, qui décidèrent de s'opposer aux menées
révolutionnaires des grévistes. Le Conseil-exécutif
envoya aussi plusieurs de ses membres dans diverses
régions du pays pour prendre contact avec les autorités

de district et des communes et avec les
populations.

Or nous avons éprouvé la satisfaction de constater
soit directement soit par de nombreux télégrammes,
lettres, rapports, adresses collectives ou individuelles
venues de toutes les parties du canton que la grève
générale rencontrait presque partout la désapprobation
de la très grande majorité du peuple et que beaucoup
de citoyens étaient décidés à prêter main forte au
gouvernement pour résister aux tentatives révolutionnaires

des grévistes. Nous leur sommes vivement
reconnaissants comme d'ailleurs aux troupes fédérales,
qui, conscientes de leur devoir, ont assuré l'ordre,
nonobstant l'épidémie de grippe qui régnait à Berne,
ainsi au péril de leur vie. Ajoutons que pour
prévenir des troubles que l'on craignait à St-Imier, nous
avons levé une compagnie de landsturm de cette
région et que dans un but analogue nous avons
autorisé une commune de l'Oberland (Saanen) à en faire
autant.

Notre gratitude s'adresse aussi tout spécialement
à M. le colonel Wildbolz, commandant de la place de
Berne, à la fermeté, à la prudence et au tact duquel
nous nous plaisons à rendre ici un public hommage,
bien mérité.

Nous avons été heureux aussi de constater que la
cessation du travail ne s'est pas produite partout,
notamment point dans les localités du Jura, où les
ouvriers se prononcèrent généralement pour la
continuation du travail; je laisse à messieurs les membres

jurassiens de la commission le soin de vous donner
des renseignements intéressants à ce sujet. L'ordre ne
fut troublé, plus ou moins sérieusement, dans notre
canton qu'à Bienne, St-Imier, Thoune, Utzenstorf.
A Brugg, près de Bienne, notamment, des grévistes
arrêtèrent le 15 novembre un train de chemin de fer
ramenant dans leur foyers des conseillers nationaux
du Jura; il se passa, paraît-il, alors des scènes
profondément regrettables, qui trouveront leur épilogue
en justice.

Messieurs, la grève générale, qui doit avoir pour
effet d'arrêter net le travail dans les entreprises
publiques et privées constitue un attentat à la vie
économique d'un peuple, et par répercussion à son ordre
intérieur, à son existence même ; elle est donc en principe

répréhensible parce que nuisible à la généralité.
Ce moyen extrême d'exercer une pression sur l'opinion
ou les pouvoirs publics pour obtenir un avantage au
profit d'une classe de la population revêt un caractère
illicite, du moins moralement, surtout sur les pays
démocratiques comme le nôtre, où les citoyens ont le
bulletin de vote pour réaliser directement ou par leurs
députés leurs aspirations. Pour atteindre ce résultat,
ils ont à leur disposition les moyens connus de
persuasion, la parole, la presse (journaux, brochures), les
assemblées, la propagande individuelle, etc. Tous ces
moyens sont permis dans un pays démocratique aussi
longtemps qu'on n'en fait pas un usage prohibé par
la loi. Or, quand une classe sociale recourt à la grève
générale dans un pays démocratique, il en résulte la
forte présomption que cette fraction du peuple n'a
pas la majorité, sans quoi elle ferait usage pour
parvenir à son but des voies légales. On doit l'admettre
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d'autant plus à l'égard de la grève qui vient de finir
qu'elle est tombée sous le coup de la réprobation de
la très grande partie du peuple suisse, qui a vu dans
l'emploi de cette arme éminemment dangereuse un
moyen violent, qui devait être suivi d'autres plus
révolutionnaires encore pour renverser les pouvoirs
régulièrement établis et les remplacer par une dictature
prolétarienne du genre bolchévique.

Sans doute il existe dans le peuple suisse et non
pas seulement dans la classe ouvrière un malaise, un
mécontentement général dû à la guerre et à ses effets,
notamment au renchérissement de la vie, aux tripotages

des accapareurs, à certains bénéfices de guerre
excessifs, à des erreurs politiques et économiques
diverses. Mais toutes ces circonstances ne justifiaient
pas une grève générale, qui, si elle s'était prolongée,
ne devait avoir d'autres conséquences que d'aggraver
considérablement la situation. Les événements graves
qui se sont produits au cours de la grève dont il
s'agit sont l'abandon de leur service par les employés
de chemins de fer et la recrudescence de la grippe
notamment parmi les soldats mobilisés.

Au sujet du premier de ces faits nous adhérons
sans réserve à l'opinion du Conseil fédéral exprimée
dans un appel aux fonctionnaires, employés et
ouvriers de la Confédération en ces termes :

« La grève générale a été décidée par le comité
d'action d'Olten et déjà commencée à minuit.
Certaines fédérations des employés de la Confédération
paraissent vouloir s'associer à la cessation générale
du travail.

« Nous ne pouvons admettre que dans les temps
sérieux et gros de dangers que nous traversons, des
fonctionnaires, employés ou ouvriers de la Confédération

abandonnent leur poste. En entraht au service
de l'Etat vous avez contracté envers lui des devoirs
dont vous ne pouvez vous affranchir à la légère. Vous
êtes liés à l'Etat par un lien de fidélité qui vous
interdit d'agir de la sorte. Pour toute la société
concentrée dans l'Etat il est nécessaire que vous
remplissiez sûrement et fidèlement vos fonctions; de vous
dépend la vie économique de cette société.

« Sont en conséquence coupables les comités, les
membres isolés de ces fédérations qui engagent les
employés et ouvriers de la Confédération à cesser
leur travail. Est coupable également celui qui donne
suite à de telles incitations. Nous vous rappelons tous
à votre devoir et vous rendons responsables de toutes
les conséquences que pourrait entraîner le mépris de
ce devoir.

«Tous ceux qui ont jugé bon de s'associer à la
grève générale sont invités à reprendre leur travail
dans les vingt-quatre heures. Quiconque ne donnera
pas suite à cette injonction sera punissable. »

C'est pourquoi le Conseil fédéral a édicté des peines
à l'encontre notamment du personnel des chemins de
fer fédéraux et d'autres entreprises de transports.

La suspension du service des tramways de la ville
de Berne constitue elle aussi une lésion sérieuse des
intérêts de sa population. Aussi le Conseil-exécutif
a-t-il décidé d'étendre l'enquête administrative sur
cette interruption de la circulation des tramways. Des
sanctions devront être prises contre les personnes
en faute.

Nous avons déjà mentionné quelle gouvernement
avait invité les fonctionnaires, employés et ouvriers
de l'Etat à ne pas abandonner leurs postes. Dans leur
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immense majorité ils ont répondu à cet appel. Mais,
au sein de votre commission un député a contesté
qu'il existe des dispositions légales dans notre canton
interdisant aux fonctionnaires et employés de l'Etat
de faire grève. Il importe de relever ici que cette
défense résulte des textes suivants :

En prêtant le serment constitutionnel ou en faisant
la promesse qui en tient lieu, les fonctionnaires jurent
ou promettent de remplir fidèlement et consciencieusement

les devoirs de leur charge. Or, le décret du
5 avril 1906 concernant les traitements des fonctionnaires

et employés de l'Etat leur enjoint, en son
article 8, de vouer toute leur activité à leurs fonctions
ou à leur charge; leur journée de travail est en
général de huit heures (pour les présidents des tribunaux

je renvoie à l'article 48 de la loi sur l'organisation

judiciaire). En conséquence les fonctionnaires
et employés qui font grève manquent par le fait même
à leurs obligations d'observer les heures de bureau, et
dès lors les premiers sont passibles des peines
disciplinaires prévues par la loi sur la responsabilité des
fonctionnaires et les seconds tombent sous le coup des
dispositions du C. 0. On arrive à un résultat analogue
en ce qui concerne les fonctionnaires et employés
municipaux en se basant sur les articles 39 à 42 de la
loi sur l'organisation communale.

L'autre conséquence grave de la grève générale
et des menées révolutionnaires de Zurich qui l'ont
précédée, c'est d'avoir favorisé dans une forte mesure
la propagation de l'épidémie de grippe, surtout parmi
les militaires mobilisés. De nombreux soldats ont été
atteints et plusieurs, hélas 1 sont morts de cette
pernicieuse maladie. Nous adressons à la mémoire de ces
braves soldats tombés au service de la patrie un
souvenir ému et à leurs parents affligés nos vives
condoléances. (Bravos.)

Les organisateurs de la grève générale auraient
dû se rendre compte que la déclaration de celle-ci
entraînerait un renforcement de la mobilisation,
mesure qui aurait sur la santé des soldats les effets
désastreux que l'on sait. Mais de telles considérations
humanitaires n'ont pas arrêté le comité d'action d'Olten
dans sa fatale détermination et il a déchaîné à la
légère une grève qui a tourné à sa confusion, assumant
ainsi le légitime ressentiment des proches des soldats
défunts.

Messieurs, avant de terminer je dirai encore quelques

mots sur la guerre mondiale aux conséquences de
laquelle notre rapport fait allusion. La guerre mondiale
a, de fait, pris fin le 11 novembre par la conclusion d'un
armistice qui termine quatre années et plus de massacres,
de destructions, de pillages et autres horreurs. Notre
patrie a été providentiellement épargnée de ce fléau.
Aussi ceux qui sont animés du sentiment religieux de
nos pieux ancêtres adressent-ils des actions de grâce
au Dieu Tout-Puissant invoqué au frontispice de la
Constitution fédérale. Les restrictions, privations et
ennuis de tout genre dont nous avons souffert sont
bien peu de chose, comparés aux souffrances, aux
misères et aux angoisses des peuples qui furent engagés
dans la guerre. L'issue de cette lutte formidable est
telle que la paix pourra s'établir dans le monde sur
les principes de justice et de liberté, en particulier
sur le droit des peuples de disposer d'eux-mêmes,
principes qui sont à la base de la constitution et de la
situation internationale de notre pays. C'est pourquoi
je partage le soulagement, la satisfaction, la joie que
18. 185
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l'aube de la paix cause parmi nous et nos Confédérés,
délivrés que nous sommes de l'alfreux cauchemar qui
tenait suspendue sur nos têtes comme une épée de
Damoclès la menace de l'invasion et de la sujétion.
Je suis convaincu que dans notre canton il y a de
nombreux citoyens qui sont heureux de voir la loyale
et héroïque Belgique, enfin libérée, recouvrer sa pleine
indépendance et qui, comme je le fais, adressent du
fond de leur cœur républicain l'expression de leur vive
sympathie au vaillant peuple belge et à son noble
souverain, personification des plus hautes vertus d'un
chef d'Etat. Ai-je besoin de rappeler que le roi Albert
fut notre hôte à nous Bernois lors de sa visite à
l'Exposition nationale de 1914 et qu'à cette époque déjà
il a gagné notre estime et notre amitié. (Bravos).

Messieurs, les événements de la guerre mondiale
n'ont pas seulement amené le boulversement politique
de grands Etats, mais ils entraîneront encore des
transformations considérables dans le domaine social et
économique du monde entier. Les esprits les plus
pondérés le reconnaissent. Certaines de ces réformes ne
peuvent s'accomplir que par des accords internationaux,

d'autres que par la législation fédérale. Celles qui
seront susceptibles d'être réalisées par les cantons ou
les communes devront être entreprises chez nous
comme dans les autres Etats confédérés. Quelles seront
ces réformes? Il serait difficile d'en établir le programme
ex abrupto. Des pourparlers pour une entente devraient
intervenir à ce sujet entre les partis disposés à
engager cette action progressiste par les voies démocratiques.

On ne saurait contester sérieusement que le
canton de Berne a consacré des sommes considérables
à des œuvres sociales pendant les quatre années de

guerre, La loi, en discussion devant le Grand Conseil
sur l'assurance-maladie obligatoire dans les communes
constitue évidemment un progrès social; ce n'est là qu'un
commencement. Nous espérons qu'il sera suivi d'autres
encore. Quant à l'introduction du système proportionnel

pour l'élection des députés au Grand Conseil,
c'est une innovation qui s'est imposée dès que fut
connu le résultat de la votation fédérale du 13 octobre
dans notre canton. Nous avons cité cette mesure dans
notre rapport comme étant de nature à apaiser les
esprits dans la tension qui règne en ce moment. Il
est à désirer qu'ensuite viennent des réformes qui
contribuent à faire régner plus de justice dans la
répartition du produit du travail de manière à rendre
meilleure la situation matérielle et à élever les
sentiments de ceux qui sont voués à un pénible labeur.
(Bravos.)

• Lohner, Justizdirektor, zweiter Berichterstatter
des Regierungsrates. Der Behandlung dieses Geschäftes,

im gegenwärtigen Zeitpunkt und durch den bernischen

Grossen Rat sind zwei natürliche Schranken
gezogen. Zunächst eine örtliche Schranke. Die Lan-
desstreikangelegenheit ist eine eidgenössische
Angelegenheit, und was wir hier zu besprechen haben
und was sich auf dem Gebiet des Kantons Bern
ereignet hat, ist nur ein Ausschnitt aus der ganzen
Bewegung. Sodann eine sachliche Schranke. Es sind
eine Reihe von Untersuchungen, eidgenössische und
kantonale, im Gang, die noch nicht zum Abschluss
gelangt sind. Was der Kommission vorgelegen ist
und was uns vorliegt, das ist das Ergebnis einer Ad-
iministrativuntersuchung, die im allgemeinen von den
Regierungsstatthaltern des Kantons auf unsere Ver¬

anlassung geführt wurde, die aber naturgemäss auf
den heutigen Tag auch noch nicht vollständig ist.
Die rechtlichen Tatbestände, die Verantwortlichkeiten
der Fehlbaren und die sich daran knüpfenden
Sanktionen sind durch die hängigen Strafuntersuchungen
festzustellen. Hier in diesem Saale kann unserer
Auffassung nach im wesentlichen mehr nur die
politische und soziale Seite der ganzen Frage erörtert
werden, und auch da wird man sich in seinem Urteil

eine gewisse Zurückhaltung auferlegen müssen,
weil in dieser kurzen Zeit der Sachverhalt, wie
gesagt, noch nicht überall hinlänglich klar festgestellt
werden konnte.

Dass trotz dieser Mängel der Behandlungsmöglichkeit
im Rat der Wille besteht, die Sache zu be>-

handeln, ist begreiflich. Eine gründliche Aussprache
drängt sich schon heute förmlich auf. Schwer laL
sten die Folgen des Landesstreiks auf unserm Land
und Volk. Wirtschaftlich haben wir den Verdienstausfall

von vielen Tausenden, die brüske Störung
des ganzen Wirtschaftslebens zu buchen; aber man
möchte fast sagen: das geht ja zum andern, was in
den letzten vier, fünf Jahren über unser Land gegangen

ist. Was fast schwerer wiegt, das ist der moralische

Druck, der infolge dieser Vorgänge auf unserm
Volk lastet. Auf der einen Seite die schwere
Erbitterung über den gröblichen Rechtsbruch, Trauer und
Sorge an der Bahre so vieler in der Blüte ihrer Jahre
dahingeraffter Wehrmänner, die in treuer Pflichterfüllung

der Seuche erlegen sind. Auf der andern
Seite die Enttäuschung darüber, dass der Streik miss-
lungen ist und nicht die Folgen hatte, die viele von
ihm erwarteten — Enttäuschung, die sich in
Anschuldigungen nach aussen und nach innen, in Ausbrüchen
der Wut und in Drohungen für zukünftige Vergeltung

genugsam geäussert hat. Die scharfen Gegensätze,

die ohnehin zwischen den verschiedenen Volksteilen

bestanden haben, sind noch schärfer geworden,
und es drängt sich einem die Ueberzeugung auf, dass
eine Entspannung dringend notwendig ist. Der Zorn
ist auch für die Völker, wie für den Einzelnen, ein
schlechter Ratgeber. Diese Entspannung, soweit
davon im gegenwärtigen Augenblick überhaupt die Rede
sein kann, wird am besten — und das ist offenbar
auch die Meinung derjenigen, welche die Diskussion

gewünscht haben — durch eine rückhaltlose
Aussprache in die Wege geleitet oder wenigstens
einigermas|en vorbereitet werden.

Der Regierungsrat hat dem Grossen Rat über
seine Massnahmen Rechenschaft zu geben. Er tat
es in dem vorläufigen Bericht, der gedruckt vorliegt
und der alle die Unvollkommenheiten aufweist, die
ihm, wie ich bereits ausgeführt habe, naturgemäss
anhaften müssen. Dem Regierungsrat war seine
Pflicht während dieser Tage klar vorgezeichnet durch
die Staatsverfassung, die von ihm verlangt, dass er
für Ruhe und Ordnung im Innern sorge. Das war
unsere Richtschnur während der ganzen Zeit- Der
Regierungsrat konnte seine Massnahmen naturgemäss
nicht selbständig treffen, sondern er traf sie im Rahmen
der schweizerischen Massnahmen und in beständiger
Fühlung mit dem Bundesrat und den militärischen
Kommandostellen.

Zunächst einige Worte zum Proteststreik vom. 9.
November, der sich in seiner Begründung gegen das
Militäraufgebot richten sollte. Das Militäraufgebot
wurde durch den Bundesrat erlassen. Es ist von,
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der Berner Regierung nicht verlangt worden, allein
der Regierungsrat betrachtete es trotzdem als durchaus

gerechtfertigt und begriff die Gründe wohl, welche

den Bundesrat zu diesem schweren Entschlüsse
führten. Die Erage wird ja in diesem Zusammenhang
vor dem eidgenössischen Forum einlässlich behandelt

werden. Zündstoff war im ganzen Land herum
genug angehäuft und man musste auch in unserm
Schweizerland mit der Zeit das Gefühl bekommen,
dass es so oder anders zu einer gewaltsamen
Entladung hindrängte. Wir kennen ja die treibenden
Kräfte persönlicher und unpersönlicher Art, die da
am Werke waren und viele mit sich zogen, die in
ruhigen Zeiten es sich zweimal überlegt hätten,
bevor sie diesen Weg mitgegangen wären. Wir begreifen

die Rückwirkung, welche der Krieg, die
Revolution in einem grossen Teil Europas und die Ereignisse

im Nachbarstaat Deutschland auf die Gemüter
unseres Volkes haben mussten. Wir wissen aber,
auch, dass im Innern unseres Landes Kräfte am
Werke waren, insbesondere auch von aussen
zugezogene Kräfte, die auf Unordnung hinarbeiteten. Die
beständigen Drohungen mit dem Generalstreik, der
schon seit mehr als Jahresfrist immer an die Wand
gemalt wurde, hat vielerorts eine nervöse und
aufgeregte Stimmung geschaffen. Auf der andern Seite
hatten auch unsere eigenen Verhältnisse ihre
natürlichen Wirkungen. Der wirtschaftliche Druck der
Kriegsjahre, die Folgen der Grippeepidemie, die
Beengungen aller Art, die uns infolge der Vollmachten
des Bundesrates notwendigerweise überall in unserm
Alltagsleben treffen mussten — das alles hat eine
Stimmung geschaffen, die gewaltsamen Auslösungen
und Entladungen günstig war. Anderseits musste
unsere Landesbehörde sich sagen, dass, wenn ernstliche

Störungen von Ruhe und Ordnung in unserm
Lande auftreten sollten und bei unsern Nachbarmächten,

besonders im Westen, die geringste
Befürchtung bestehen würde, dass unsere Regierung
nicht imstande wäre, Ruhe und Ordnung aufrecht
zu erhalten, das für unser Land die allerschwersten
Gefahren mit sich bringen würde, die Gefahr einer
ausländischen Einmischung, die — das wollen wir
uns nicht verhehlen — für uns den Anfang des Endes

gebildet hätte. Also Grund genug für den
Bundesrat, rechtzeitig zum Rechten zu sehen. Die Frage,
ob Bombenfunde in Zürich als letzter Grund für
das Truppenaufgebot zu gelten haben, kann uns hier
nicht beschäftigen, wir kennen das Ergebnis der
Untersuchung nicht, wir müssen uns das Protokoll in
dieser Beziehung offen behalten. Aber so, wie uns
die Sache heute vorliegt, scheint uns das kein
ausschlaggebendes Moment im ganzen Fragenkomplex
zu sein.

Also das Militäraufgebot ist erlassen worden, und
als Antwort darauf wurde der Generalstreik vom 9.
November erklärt. Wogegen richtete sich dieser
Proteststreik? Gegen die in dem Truppenaufgebot
liegende Provokation des arbeitenden Volkes! Da
beginnt unserer Auffassung nach das grosse und
verhängnisvolle Missverständnis. Der Bundesrat hat
feierlich erklärt, das Truppenaufgebot richte sich
keineswegs gegen die organisierte oder unorganisierte
Arbeiterschaft, keineswegs gegen irgendwelche besondere

Klasse der Bevölkerung, sondern es richte sich
gegen die Ruhestörer, gegen die, welche unser Land
in schwerer Zeit in Gefahr bringen wollen. Ein Ar¬

beiter, der nicht beabsichtigt, die öffentliche Ruhe
und Ordnung zu stören, hat nicht zu fürchten, dass
ihm durch ein Militäraufgebot irgend ein Haar
gekrümmt werde, so wenig als irgend ein anderer Bürger.

Derartiger Massnahmen zur Aufrechterhaltung
der innern Ruhe und Ordnung kann sich kein Staat
enthalten, auch nicht der fortgeschrittenste Sozialstaat,

wenn er Grund zur Annahme hat, dass die
öffentliche Ruhe und Ordnung eine ernstliche
Störung erleiden werden, oder wenn diese Störung schon
eingetreten ist. Das wissen auch alle, die sich
irgendwie ein ruhiges Urteil bewahrt haben. Die
Behauptung, das Truppenaufgebot sei eine bewusste und
gewollte Herausforderung des arbeitenden Volkes, ist
nichts anderes als ein für die eigenen Leute bestimmtes

Agitationsmittel, sonst glaubt es kein Mensch
(Heiterkeit bei den Sozialdemokraten). Von einer
Bedrohung des Streikrechts war keine Rede; kein
Mensch wollte das Streikrecht der Arbeiter, so wie
es sich durch Gesetz und jahrzehntelange Praxis
überall herausgebildet hat, berühren. Auf einem
andern Blatt steht die Frage des Streikrechts der öffentlichen

Funktionäre und Eisenbahner. Diese Frage
wird hier nicht endgültig zu lösen sein. Der Herr
Präsident hat sich hierüber bereits vorläufig
ausgesprochen.

Also die Auffassungen über den Zwfeck und die
Bedeutung des Militäraufgebotes gehen grundsätzlich
auseinander. Wir werden uns offenbar auf diesem
Gebiete nie verstehen, und wenn wirklich der
ehrliche Wille zur Verständigung vorhanden ist, so müssen

wir uns auf einem andern Boden zusammenfinden
als auf dem der Diskussion darüber, ob das

Militäraufgebot trotz der feierlichen Erklärung des
Bundesrates eine Bedrohung und Herausforderung des
arbeitenden Volkes sei. Auf diesem Boden werden
wir uns nie finden.

Nun zur Sache. Von dem bevorstehenden
Proteststreik erhielten wir am Freitag nachmittag Kenntnis.

Der Regierungsrat hatte bereits am Freitag
vormittag beschlossen, eine Abordnung des Gemeinderates

von Bern zu einer Besprechung der Lage
einzuladen. Die Gründe dazu waren ja damals, wie
Sie wissen, zur Genüge vorhanden. Kurz vor
Beiginn dieser Besprechung, zu der sich die Herren
Vizepräsident Schenk, Polizeidirektor Schneeberger
und Zgraggen einfanden, erhielten wir Kunde von
dem bevorstehenden Streik. Wie aus dem Bericht
ersichtlich ist, hatte die Zusammenkunft den Zweck,
sich über die Frage auszusprechen, ob man,
insbesondere angesichts der noch in Kraft bestehenden
Grippeverordnung, die Protestversammlung zulassen
wolle oder nicht. Die Vertreter des Gemeinderates
von Bern, die zugleich .eine führende Rolle in der
Arbeiterschaft spielen, erklärten uns mit aller Bestimmtheit,

jegliche Gewähr dafür zu übernehmen, dass
Ruhe und Ordnung nicht gestört werden. Wir
behielten uns unsern Beschluss noch vor. Wir suchten
Fühlung mit dem Bundesrat und der Truppenführung.
Man war der Meinung — ich komme darauf noch zu
sprechen — es sollten der Versammlung keine
Schwierigkeiten in den Weg gelegt werden. Gegen
Abend erschien dann die Streikproklamation, eine
Art Streikordnung, wonach das Oltener Aktionskomitee

einen eintägigen Proteststreik angeordnet hatte.
Dieser Erlass versprach allerdings nicht gerade Gutes,

denn eigentlich schon dort wird bestimmt und
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klar zu Gesetzwidrigkeiten aufgefordert. Parteipolitische

Instanzen schreiben vor: «Die Geschäfte der
Lebensmittelbranche sind offen zu halten. Die
Inhaber der übrigen Verkaufsgeschäfte werden ersucht,
ihre Magazine während des ganzen Tages zu schlies-
sen. Die Wirte werden aufgefordert, ihre Lokale
nur während der Essenszeit offen zu halten und bis
abends 6 Uhr zu schliessen. Die Arbeiterschaft wird
strenge Kontrolle ausüben. Gegen sich weigernde
Wirte behält sie sich spätere Massnahmen vor. Der
Tramverkehr hat zu ruhen. Die übrigen Gemeinde-
betriebe führen den gewöhnlichen Sonntagsdienst
durch.» Eigentlich ein Befehl an eine ganze Kategorie

von Bürgern, in die Form eines Gesuches
gekleidet, aber mit dem Drohfinger dahinter: sie sollen
ihre Geschäftsbetriebe nach der Anordnung einiger
parteipolitischer Instanzen richten, die ihnen in keiner

Weise vorgesetzt und übergeordnet sind. Aber
was stärker ist, ein Befehl an die öffentlichen
Gemeindeverwaltungen: «Der Tramverkehr hat zu
ruhen. Die übrigen Gemeindebetriebe führen den
gewöhnlichen Sonntagsdienst durch.» Ein Befehl, der
die Kompetenz der Organe, die den Streikaufruf
unterschrieben,- absolut übersteigt.

Wir hatten deshalb am Abend noch einmal eine
Konferenz mit einer Vertretung des Berner Gemeinderates,

die aus den gleichen Mitgliedern zusammengesetzt

war wie am Nachmittag, unter Zuzug des
Herrn Grimm. Wir ersuchten auch den inzwischen
zum Platzkommandanten von Bern ernannten Herrn
Oberstkorpskommandanten Wildbolz, den Verhandlungen

wenigstens teilweise beizuwohnen, damit man
gegenseitig über das zu beobachtende Verfahren im
klaren sei. Dort wurde das Versprechen vom
Nachmittag in aller Form wiederholt; die Herren erklärten,

sie werden dafür sorgen und übernehmen jede
Bürgschaft, dass Ruhe und Ordnung am Samstag
nicht gestört werden. Man bemerkte, am Samstag
werde eigentlich nur einen halben Tag gearbeitet, im
Grund der Dinge sei es nur ein halbtägiger Streik
und am Montag werde alles wieder ruhig zur Arbeit
antreten. Man hat ausdrücklich auf Einzelheiten
gedrungen und gefragt, ob der Aufruf nicht als
Aufforderung an die Arbeiter gedeutet werden könne,
da und dort doch Zwang auszuüben. Man sprach'
u. a. von den Banken, der Kantonalbank usw., und
Herr Grimm antwortete ungeduldig: Die Herren mit
den Stehkragen dort kümmern uns nicht.

Die Folge der Unterredung war der Beschluss,
die Versammlung nicht etwa zu gestatten, aber sie
gewähren zu lassen, in der Meinung, dass, wie
versprochen und in Aussicht gestellt, mit dem Proteststreik

die ganze Sache abgetan sein werde. Wir1
sagten uns: der «Blaast» muss auf irgend eine Art
hinaus, und wenn das durch eine verhältnismässig
ordnungsgemäss verlaufende Demonstration, wie sie
anscheinend beabsichtigt war, geschehen kann, gut,
so wollen wir einmal gegenüber der GrippeVerordnung

ein oder beide Augen schliessen. Ich komme
darauf dann noch zu sprechen.

Wie ist der 9. November verlaufen? Der Verlauf
des Streiks in der Stadt Bern hat jedenfalls nicht
den uns gegebenen Zusicherungen entsprochen. In
der Fassade war er mehr oder weniger korrekt, aber
im Interieur war er sehr brüchig. Drohung und
Gewalt regierten am Samstag. Ueber hundert Fälle
sind nachträglich zur Kenntnis der Behörden ge¬

kommen, in denen Geschäftsleute gezwungen wurden,

ihr Geschäft zu schliessen. Ich werde darauf

später noch eintreten; in diesem Zusammenhang
will ich nur sagen, warum der Samstag in Bern
verhältnismässig ruhig verlief, warum kein Personen-
und Sachschaden entstand. Das ist nicht die Schuld
derjenigen, die in der Stadt berumzogen, sondern die
Schuld der Geschäftsleute, die vorzogen, der
Gewalt zu weichen. Was uns da zunächst bekümmert,
ist das Verhalten der Gemeindebehörden. Diese sind
in erster Linie für die Ruhe und Ordnung in der
Stadt Bern verantwortlich, weil bekanntlich die Stadt
Bern durch Vertrag gegen eine jährliche Entschädigung

von 130,000 Fr. vom Kanton die Besorgung
des Polizeidienstes übernommen hat. Was ist da
nun festzustellen? Soweit von uns am Tage selbst
festgestellt werden konnte, beschränkten sich die
Störungen auf einige Reklamationen, die an uns adresr
siert wurden. Das eine oder andere Mitglied des
Regierungsrates wurde von einem Geschäftsmann
telephonisch aufgerufen mit der Mitteilung, er werde
von Streikenden belästigt und man möchte interve-
nieren. Wir wandten uns in den paar Fällen
telephonisch an den städtischen Polizeidirektor und Herr
Polizeidirektor Schneeberger antwortete jeweilen, es
sei ihm leid, er bitte um Entschuldigung, er werde
sofort für Abhilfe sorgen. Und in der Tat ist auch
in den einzelnen Fällen, in denen von uns reklamiert
wurde, Abhilfe geschaffen worden, so bei der
Kantonalbank, bei Kehrli und Oeler und in drei oder vier
weitern Fällen, von denen ich weiss. Das Ergebnis
der Untersuchung, soweit sie bis heute vorliegt —
wir haben Berichte des Statthalters, des Gemeinderates,

Rapporte der Polizeimannschaft und eine
Anzahl Abhörungsprotokolle — ist zunächst das, dass
man wohl der Meinung sein kann, dass die Herren
Müller und Schneeberger in der Sache in guten
Treuen gehandelt haben. Herr Müller war, soviel
ich weiss, bis am Freitag abend von Bern abwesend

und hatte vom Streik selbst nichts vernommen,
und Herr Schneeberger hat tatsächlich seine
Polizeimannschaft dort, wo sie ausdrücklich verlangt
wurde, zur Verfügung gestellt.

Aber wir müssen an dieses Zugeständnis gleich
einen Vorbehalt anknüpfen. Wenn die Herren wirklich

in guten Treuen und in der Anwendung der nötigen

Sorgfalt und Umsicht gehandelt haben, so muss
man sofort auch sagen, dass ihnen die Zügel
vollständig entglitten sind und sie der ganzen Bewegung

in keiner Weise mehr Meister waren. Bei den
Akten liegt ein Bericht des Polizeidirektors an den
Gemeinderat, der dem Regierungsrat überwiesen worden

ist und in dem ausgeführt wird, dass die Po<-

lizei numerisch zu schwach war, dass sie durch
die Grippe und sonstige Abgänge zahlenmässig so
geschwächt war, dass sie nicht überall und in der
nötigen Zahl verwendet werden konnte. Wenn man
aber der Sache weiter auf den Grund geht, sieht
man doch, dass die Polizei da und dort versagt
hat. Ihre Tätigkeit beschränkte sich darauf, dass,
wenn Reklamationen einlangten, je nach dem
stattgefundenen Zusammenlauf 2, 4 oder 6 Mann
hingeschickt wurden, deren Eingreifen oft etwas nützte,
oft aber auch nicht, indem sie vor der. Uebermacht
kapitulieren mussten. Man wandte sich auch an die
Streikleitung; oft schickte sie jemand hin, oft auch
nicht. So ging die Sache vor gich. Ich sage also,
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die Führung der Bewegung ist keineswegs in den
Händen der zuständigen Mitglieder des Gemeinderates

geblieben.
Die Frage, welche weitern Konsequenzen aus der

Sache entstehen, hat den Regierungsrat noch nicht
beschäftigt. Es soll eine Petition auf Einleitung eines
Abberufungsverfahrens eingereicht werden. Wir
haben heute vom Inhalt dieser Eingabe offiziell noch
keine Kenntnis.

Ueber die Betätigung des dritten ständigen Mitgliedes
des Gemeinderates, das bei der Sache beteiligt

war, des Herrn Grimm, kann man heute noch gar
keine Meinung haben. Herr Grimm ist vor dem
Regierungsstatthalter abgehört worden und hat dort
folgendes deponiert: «Auf die Frage, ob ich beim
Beschluss über den Proteststreik vom 9. November
in irgend einer Weise beteiligt war, gebe ich keine
Auskunft, weil dies eine persönliche, nicht mit meinem

Amt im Zusammenhang stehende Angelegenheit
ist; mit der lokalen Streikleitung hatte ich nichts zu
tun. Ich erteile ferner keine Auskunft darüber, ob
ich bei dem am 8. November abends in der Stadt
verteilten, von der Arbeiterunion Bern, von der
sozialdemokratischen Partei Bern und der sozialdemokratischen

Stadtratsfraktion unterzeichneten Aufruf

mitgewirkt habe.» Also, Herr Grimm lehnt es
ab, Auskunft zu geben, so dass also die Akten uns
bezüglich seiner Tätigkeit vorläufig noch ganz im
unklaren lassen.

Eine andere Frage ist das Verhalten des Gemeindepersonals,

namentlich der Tramangestellten. Ich
möchte unsern Tramangestellten zurufen: «Es tut
mir in der Seele weh, dass ich dich in der Gesellschaft

seh» (Rufe bei den Sozialdemokraten: Oho!).
Dass sich unsere Trämeler, unter denen so viele tüchtige

und rechte Burschen sind, dazu hergegeben
haben, bei der Schliessung der Geschäfte in der Stadt
mitzuwirken und so Gesetz und Recht mit Füssen
zu treten, das ist ein Verhalten, das ich diesen Leuten
nicht zugetraut hätte.

Eine Sache für sich ist das Verhalten der
Streikleitung, die also doch etwas anderes ist als der
Gemeinderat, der für Ruhe und Ordnung uns gegenüber
Gutsprache geleistet hatte. Die Streikleitung hat da
und dort, wenn die Stadtpolizei nach dem Volkshaus
telephonierte, jemand geschickt und die Weisung
erteilt, den Geschäftsinhaber, der den Laden nicht
schliessen wollte, in Ruhe zu lassen ; oft hat das etwas
abgetragen, oft auch nicht. Aber auch dieses
Verhalten der Streikleitung gibt zu herber Kritik Anlass,
wenn wir uns die Feststellung eines Landjägers
vergegenwärtigen, der sich in amtlichem Auftrag zu
Arbeitersekretär Zehnder begab und auf die Frage, von
wem der Befehl, die Geschäfte Samstag den 9.
November zu schliessen, erteilt worden sei, deponiert:
«Zehnder hat erklärt, die Streikleitung habe verfügt,
dass sämtliche Geschäfte mit Ausnahme der
Lebensmittelgeschäfte und Apotheken am Samstag anlässlich
des Proteststreikes geschlossen bleiben müssen. Da
sich viele Geschäfte dieser Anordnung nicht fügten,

betrachteten wir dies als Provokation und
gaben Auftrag, dieselben zu schliessen. Speziell
jemanden damit beauftragt haben wir nicht.» Das
illustriert besser als jede andere Tatsache, unter
welchem Regime die Stadt Bern am 9. November

gelebt hat. Eine Begriffsverwirrung, die
ihresgleichen sucht

Im Kanton Bern herum ist der Proteststreik im
allgemeinen ruhig, aber doch auch da und dort unter

ähnlichen Vorkommnissen wie in Bern verlaufen.
Also das Gesamtergebnis des Proteststreiks: Keine
grössern, schwereren Personen- oder Sachschäden,
aber eine ganze Reihe von groben Rechtsbrüchen, von
denen ein guter Teil ohne weiteres als vorbereitet
und organisiert bezeichnet werden muss. Wer hinter
dem Rücken des Gemeinderates von Bern und der
ihm angehörenden Arbeitervertreter, die sich für die
Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung verbürgt
hatten, diese Vorbereitungen zu Rechtsverletzungen
getroffen hat, kann auf den heutigen Tag noch nicht
mit der nötigen Bestimmtheit gesagt werden. Aber
das ist zu sagen, dass an jenem Samstag viele
Geschäftsleute in der Stadt Bern unter der Herrschaft
der Strasse standen. Und warum? Weil die öffentliche

Gewalt versagt hat. Die Gemeindepolizei ist
nicht in genügender Weise eingeschritten und das
Militär hat, treu der getroffenen Vereinbarung, nach
dem Befehl des Bundesrates sich zurückgehalten und
nicht eingegriffen. Der tiefe Unwille, der sich in
den Kreisen der beteiligten Geschäftsleute in der
Stadt Bern über diese Vergewaltigungen erhob, ist
durchaus berechtigt und wir begreifen die Proteste,
die von allen Seiten auch beim Regierungsrat eingelangt

sind. Der Regierungsrat ist der erste, der diese
unentschuldbaren Ereignisse tief bedauert, aber die
Gründe zu seinem Verhalten waren, wenn man sie
ruhig erwägt, doch verständlich und auch stichhaltig.
Die Regierung konnte den angedrohten Proteststreik ja
nicht für sich allein, losgelöst von allen andern zu geK
wärtigenden Vorkommnissen, betrachten, sondern im
wesentlichen als einen Ausfluss und ein Kennzeichen
der allgemeinen Lage. Wir sagten uns: Wenn eine
derartige Kundgebung zu einer gewissen Entspannung
der Gemüter führen kann, so ist das immerhin noch
das kleinere Uebel. Im weitern waren wir bei unserm
Entscheid nicht ohne Vorgänge. Es sind schon früher
seitens der stadtbernischen Arbeiterschaft Demonstrationen

erfolgt, wobei die Arbeiterführer, insbesondere
auch die, welche im Gemeinderat vertreten sind,
vorher mit dem Regierungsrat in Verbindung traten
und dort versprachen, wenn man die bewaffnete
Macht zurückhalte, werden sie für Ruhe und Ordnung
sorgen. Und diese Versprechen wurden bis jetzt
im allgemeinen gehalten. Wir glaubten, noch einmal

auf das gegebene Versprechen vertrauensvoll
abstellen zu dürfen, trotzdem wir Bedenken hatten
wegen der Streikordnung und wegen der allgemeinen
Situation, die Auswüchsen wesentlich günstiger war
als sonst. Wenn man aus der schlechten Sache noch
etwas Gutes nehmen will, so muss man sagen, dass
durch die Vorgänge vom Samstag in Bern manchem
die Augen aufgegangen sind und das, was wir da
erlebt haben, als staatsbürgerlicher Unterricht
eindringlichster Art betrachtet werden darf. Was dieser
Unterricht in erster Linie bewirkt hat, ist das, dass
sich der Bürgerschaft eine entschlossene Stimmung
bemächtigt hat, die den Entschluss gezeitigt hat, sich
derartige Eingriffe in ihre persönliche Rechtssphäre
nicht mehr gefallen zu lassen.

Am Sonntag kehrte wieder Ruhe ein. Die Ruhe
erwies sich alsbald als eine trügerische, und es ist
auch nicht unverständlich, dass sie bloss eine trügerische

war- Auf beiden Seiten hatte eine tiefgreifende
Erregung platzgegriffen : bei den Bürgerlichen wegen
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des erlittenen Unrechts und der Uebergriffe, die sie
über sich ergehen lassen mussten ; bei den
Streikenden bemächtigte sich vieler eine Art Machtrausch,
sie hatten gesehen, die Sache marschiert, wir brauchen

nur auf den Knopf zu drücken, und wir wolr
len den Leuten noch einmal zeigen, was wir ver-
rhögen. Es blieb nicht dabei. Wir wissen, dass in
Zürich weiter gestreikt wurde, und nun erfolgte der
verhängnisvolle Beschluss des Oltener Komitees
(Grimm: Des Bundesrates!). Herr Huggler hat
geschrieben, das Oltener Komitee habe gefunden, den
Streik in Zürich könne und wolle man nicht im
Stich lassen. Deshalb ist der Landesstreik beschlossen

worden. Das ganze Schweizervolk, bis weit in
die Kreise der Sozialdemokratie hinein, ist einig
in der Meinung, dass der Landesstreik in diesem
Augenblick und unter diesen Umständen, in seiner
Begründung und in der Art und Weise seiner
Durchführung ein frevelhaftes Abenteuer und eine leichtfertig

heraufbeschworene Landesgefahr war (Beifall. —
Münch: Das ist nicht wahr!). Der Streik ist durch
den bekannten Aufruf vom 11. November 1918
begründet worden, der nicht ermangeln wird, ein Do;-
kument in unserer neuern Schweizergeschichte
darzustellen. Der Aufruf wird in seinen Einzelheiten
noch andere Instanzen beschäftigen. Er fordert
unverblümt zum Umsturz auf; jedermann, der es will,
kann daraus lesen, dass dieser Umsturz nötigenfalls
mit Gewalt zu erfolgen hat. Er richtet an die
Eisenbahner, an die Staatsangestellten und die Wehrmänner

die Aufforderung, den Gehorsam zu verweigern
und schliesst mit dem pathetischen Satz, sie wollen
kämpfend siegen oder sterbend untergehen.
Glücklicherweise leben noch alle (Heiterkeit. — Grimm:
Das werdet ihr schon noch erfahren!).: Wer gestorben
ist, das sind die armen Bauernsöhne, die als
Wehrmänner ihre Pflicht erfüllen mussten und sie getreulich

erfüllten.
Uns interessiert auch da wieder die Beteiligung

unserer öffentlichen Beamten an diesen Vorbereit
tungsmassnahmen. Das Streikmanifest trägt verschiedene

uns näher berührende Unterschriften, insbesondere

auch die Unterschriften der drei Mitglieder des
Berner Gemeinderates Müller, Grimm und Schnee-
berger. Es heisst im Aufruf: «Aus diesem Grunde
haben die unterzeichneten Organisationsleitungen
einstimmig und nach reiflicher Erwägung der innern und
äussern Lage die Verhängung des allgemeinen
Landesstreiks beschlossen». Ich war verwundert, als sich
herausstellte, dass Herr Affolter nicht in diesem Ding
war. Unsere. Verwunderung hat sich aber noch
gesteigert, als wir aus der Abhörung durch den.
Regierungsstatthalter von Bern vernahmen, dass weder
Herr Müller noch Herr Schneeberger ihre Unterschrift
unter diesen Aufruf gesetzt haben, dass sie den Aufruf

gar nicht gekannt und dass ihnen niemand die
Unterschrift abverlangt hat. Das hindert aber nicht,
dass ihre Namen unter diesem geschichtlichen
Dokument figurieren, das eine verhängnisvolle Zeit für
unser Land heraufbeschworen hat. Man wollte sich
dann allerdings damit ausreden, es handle sich am
Fuss des Aufrufes nicht um eine Unterschriftensammlung,

sondern nur um eine Liste der Mitglieder der
betreffenden Organisationen. Allein die Namen
stehen nun einmal unter dem Aufruf und jeder, der ihn
liest, muss ohne weiteres annehmen, dass es
Unterschriften seien- Wenn es dazu noch heisst, ein¬

stimmig habe man das beschlossen, so ist man doch
mindestens zur Annahme berechtigt, dass alle, die
darunter stehen, zu dieser Einstimmigkeit beigetragen

haben, was aber offenbar nicht so ist. Herr
Grimm hat seine Unterschrift nicht desavouiert,' aus
guten Gründen. Er hat sich vor dem Statthalter
geäussert, er nehme in diesem Punkt und in bezugi
auf seine persönliche Beteiligung am Landesstreik
die gleiche Haltung ein wie beim Proteststreik und
verweigere deshalb auch hier die Auskunft. Die
Herren Müller und Schneeberger haben nicht nur
ausgesagt, sie hätten nicht unterschrieben, sondern
Herr Müller fügt bei, er habe vom Landesstreik erst
als von einem fait accompli Kenntnis bekommen,
und Herr Schneeberger, er sei überhaupt nur einmal
dabei gewesen, als es sich um den Landesstreik
gehandelt und er habe gegen den Streik gesprochen
und gestimmt. Ich will auf die Einzelheiten des
Aufrufs in diesem Zusammenhang nicht weiter
eingehen, jeder kann ihn lesen und seinen Vers selbst
dazu machen. Uebrigens wird er an einem andern
Ort in allen seinen Konsequenzen genauer überprüft
werden.

Der Streik brach aus. Der Regierungsrat war
tatsächlich Tag und Nacht auf seinem Posten. Wir
sorgten, soviel an uns, für die Aufrechterhaltung des
Ordnungs- und Sicherheitsdienstes durch die wenigen
Mann Kantonspolizei in Verbindung mit dem Militär.
Wir hatten aber auch die wirtschaftlichen Bedürfnisse

in den Bereich unserer Tätigkeit zu ziehen.
Die Delegation des Regierungsrates befasste sich mit
der KartoffelVersorgung in den Städten. Wenn sie
glücklicherweise auf diesem Gebiete nicht mehr
herbeigezogen werden musste, als es der Fall war, so
rührt das daher, dass der Streik nach drei Tagen
wieder eingestellt wurde. Eine längere Dauer
desselben hätte für die Versorgung unserer grössern
Ortschaften die allergrössten Schwierigkeiten herbeiführen

müssen. In der Stadt Bern machte sich ein
wesentlicher Unterschied gegenüber dem Proteststreik
fühlbar. Die Belästigungen und Geschäftsschliessungen

hörten im allgemeinen auf, weil das Militär
Befehl hatte, alle diese Eingriffe zu verhindern. Das
Tramfahren gewöhnte man sich ab und ging zu Fuss
auf das Bureau und wieder heim. Im Lande herum
dagegen spielte sich die Sache etwas anders ab.
Vielerorts sind Kolonnen von Streikenden bis zu mehreren
hundert Mann von Ort z u Ort marschiert und haben ihre
völkerbeglückende Herrschaft in den verschiedenen
Ortschaften ausgeübt. Besonders tat sich das
Personal der Gerlafinger Eisenwerke hervor, das in die
Gegend von Koppigen, Utzenstorf und bis nach Her-
zogenbuchsee zog und Private und Fabriken mit
Drohungen und andern Mitteln zur Schliessung;
zwang. In Thun betätigte sich das Personal der
eidgenössischen Werkstätten mit mehr oder weniger
Erfolg auf diesem Gebiet. In Längenthal wurden
Abteilungen von Streikenden unter das sachverständige

Kommando verschiedener Lehrer gestellt, die
auf diese Art eine höchst originelle Reklame für das
gestern zur Abstimmung gekommene Gesetz besorgten.

Es ist gut, dass das Bernervolk mehr Einsicht
in die Notwendigkeiten des Lebens besass als die
Lehrer, welche dort diese Propaganda gemacht haben
(Beifall). Die Gemeindebehörden wandten sich dieser
Sachlagé gegenüber mit Begehren um militärische
Hilfe nach Bern, zunächst meistens an das Platz-
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kommando: ' Man sah Herrn Oberst Wildbolz, der
ursprünglich nur Platzkommandant von Bern war,
als militärische Zentralstelle an ; es wurde ihm dann
auch das Kommando von Thun und Biel übertragen.
Im Anfang stand noch Militär zur Verfügung, aber
bald versiegte diese Quelle, um aufs Land hinaus
Truppen abzugeben. Ich werde darauf noch zu sprechen

kommen. Im weitern kamen Meldungen und
Gesuche auch an den Regierungsrat, die Ordnung
und Ruhe sei so und so gestört und man möchte ihnen
Truppen zur Verfügung stellen. Auf Einzelheiten kann
ich nicht eintreten, alles ist aktenmässig festgelegt.

Nachdem der Verkehr mit dem Land infolge der
Einstellung des Eisenbahnbetriebes und der
Unmöglichkeit, Zeitungen zu verschicken, mit Ausnahme der
Tagwacht, unterbunden war, fühlten wir am Mittwoch
das Bedürfnis, uns persönlich zu überzeugen, wie es
eigentlich auf dem Land herum stehe. Wir beschlossen

im Regierungsrat, vier Mitglieder der Regierung
ins Land hinaus zu schicken, Herrn Stauffer in den
Jura, Herrn Scheurer ins Seeland, Herrn Tschumi
in den Oberaargau und den Sprechenden ins Ober-
land, um mit den Leuten in Verbindung zu treten
und mit den von den Statthaltern zusammenberufenen
Gemeindevertretungen die Lage zu besprechen. Wir
hatten dieses Vorgehen nicht zu bereuen. Ueberall,,
wo wir hinkamen, konnten wir zunächst die Leute
über den wahren Stand der Angelegenheit aufs
laufende setzen, die bis dahin einzig auf die Nachrichten
der Tagwacht angewiesen waren, welche sich in
Tausenden von Exemplaren über das Land ergoss und
dem Volk die auf ihre Art frisierten Nachrichten
Übermittelte. Diese Nachrichten waren naturgemäss
darauf berechnet, die Stimmung zu verschlechtern
und das Zutrauen des Volkes in die eigene
Widerstandskraft gegenüber der Gewalttat herabzumindern.
Ich erinnere nur an die Mären von den Militärrevolten
und Gehorsamsverweigerungen, die sich nachher als
absolut haltlos herausgestellt haben, die aber von der
Tagwacht mit der grössten Geflissentlichkeit verbreitet

wurden. Wir klärten die Leute über den eigentlichen

Stand der Sache auf, besprachen überhaupt die
Stimmung im Lande und wir sahen, dass diese
Stimmung eine einheitliche war, wie man sie sonst selten
in unserm Lande findet, einheitlich in der Verurteilung

des Landesstreiks und entschlossen, der Sache
so oder anders ein Ende zu machen. Wir besprachen
auch die Frage, wie sich die Bevölkerung verhalten
soll, wenn gegen sie, ihren Besitz und ihr Eigentum
Gewalt angewendet werde. Auf diese Frage werde ich
noch in einem andern Zusammenhang einlässlicher
zu sprechen kommen. Allgemein konnte man ohne
weiteres auch feststellen, dass das, was dem Streik
seine Wirkung nach aussen gegeben hatte, aus>-

schliesslich der Streik der Eisenbahner war. Die
Beteiligung der Eisenbahner steht ebenfalls auf einem
besondern Blatt. Die von der Kartelleitung an die
Eisenbahner erlassene Streikaufforderung, die ebenfalls

wiederholt, in der Einleitung und in den
einzelnen Ziffern der Resolution, den Befehl enthält,
niemand zu folgen als der Kartelleitung, dem Aktionskomitee

von Ölten, wird auch noch in anderm
Zusammenhang zu erörtern sein. Sonst war
festzustellen, dass an sehr vielen Orten im Kanton herum
weiter gearbeitet wurde oder wenigstens eine grosse
arbeitswillige Mehrheit bestand, so dass man annehr
pien darf — das darf ganz offen gesagt werden —

dass ohne die Eisenbahner dér Strëik binnen kurzem
in sich selbst zusammengebrochen wäre. Wir haben
eine Menge Einzelheiten, die das beweisen; wer sieh
dafür interessiert, kann die Berichte der Statthalter

einsehen. Insbesondere auch aus dem Jura kar
men Nachrichten, wonach die Zahl der Arbeitswilligen
an vielen Orten die der Streikenden um ein
Mehrfaches überstieg. Man hat da und dort die Arbeiter
selbst angefragt, indem man sie versammelte und
ihnen in geheimer Abstimmung die Frage vorlegte, ob
sie streiken wollten oder nicht. In einer Fabrik in
Tavannes haben über tausend Arbeiter gegen und
13 für den Streik gestimmt. Das Verhältnis war
an vielen Orten ähnlich (Münch: Das muss man
kennen!), aber der Terror junger, kaum oder noch gar
nicht der Schule entwachsener Leute machte sich
auch da und dort in hervorragender Weise geltend.

Die Beamten und Angestellten des Staates haben
mit ganz wenigen Ausnahmen weiter gearbeitet.
Gestreikt haben nur die Arbeiter in den Militärwerkstätten,

die mit den eidg. Zeughausarbeitern gemeinsame

Sache machten.
Auf weitere Einzelheiten kann ich nicht eintreten.

Ich nehme an, die Diskussion werde noch diese und
jene Illustration zu diesen allgemeinen Zügen bringen.

Ich möchte nur noch ein Wort sagen von den
Gegenmassnahmen der Bürgerschaft und dabei auf
den Gegenstand der Interpellation Münch eintreten.
Herr Münch fragt, ob der Regierungsrat von der
Bildung sog. Bürgerwehren Kenntnis habe und ob
er orientiert sei darüber, dass diese Vereinigungein
gegen Verfassung und Gesetz die Anwendung von
Gewaltmitteln gegen andere Volksteile empfehlen und
vorbereiten und dass einzelnen Bürgerwehren Waffen
ausgefolgt worden sind; ferner, ob es wahr sei, dass
einzelne Mitglieder des Regierungsrates zur Bildung
solcher Bürgerwehren aufgefordert haben, und endlich

was der Regierungsrat zü tun gedenke gegenüber

diesem zum Bürgerkrieg führenden Treiben-
Herr Münch wird mich entschuldigen, wenn ich seine
Interpellation beantworte, bevor er sie begründet hat.
Es steht ihm dann natürlich frei, zu sagen, was er
auf meine Ausführungen zu antworten hat.

Nachdem sich unser bedächtiges Bernervolk vom
ersten-Erstaunen über die kecke Herausforderungverholt

hatte, kam Leben in die Leute. Sie erklärten, das
lassen sie sich allerdings nicht mehr bieten, und schlössen

sich, nachdem der erste Schrecken vorbei war, zu
gemeinsamer Abwehr zusammen, ohne irgend jemand
zu fragen. Wie hat sich der Regierungsrat zu diesem
Hilfebedürfnis der Bevölkerung gestellt? Er ,requirierte
zunächst, wie bereits gesagt, militärische Hilfe, so für
Biel, St. Immer, Langenthal und anderwärts, Truppen

des Auszuges, die man von der Armee bekaim,
oder einzelne Landsturmkompagnien. vDann aber kam
ein Augenblick, wo die militärische Oberleitung jede
weitere Truppenabgabe ablehnte, indem sie geltend
machte, sie wolle die Truppen nicht zersplittern; das
Schicksal der ganzen Bewegung werde sich in
Zürich und Bern entscheiden und dort müssen die zur
Verfügung stehenden Kräfte zusammengehalten werden,

in den übrigen Ortschaften solle man sich selbst
helfen. Wie haben wir uns darüber am Mittwoch
in den Versammlungen in den verschiedenen Landesteilen

ausgesprochen? Es ist nicht zu vergessen, dass
diese Versammlungen auf Verlangen des Regierungsrates

mit den Statthaltern und den Vertretern der Ge-
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meinden stattfanden, also mit den Organen, die die
gesetzliche Pflicht haben, im Lande herum die Ruhe
und Ordnung aufrechtzuerhalten. Wir haben nun bei
diesem Anlass ungefähr gleichmässig — wir hatten
uns vorher im Regierungsrat darüber besprochen —
folgendes ausgeführt : Sucht euch piit der Bevölkerung
eurer Gemeinden zu vertragen, redet mit den Leuten
und es sollte doch möglich sein, dass ihr unter euch
keine Komödie aufführt und dass keine unnötige
Gewaltanwendung erfolgt. Wir können mit Genugtuung
feststellen, dass das, soviel mir bekannt, in den
weitaus meisten Fällen oder vielleicht überall möglich

war. Dagegen, so führten wir weiter aus, sind
wir auch mit euch einverstanden, dass ihr euch das
gewaltsame Eindringen von auswärts kommender
Streiker nicht braucht gefallen zu lassen; wo keine
Truppen sind, da kann von den Statthaltern oder
Gemeindebehörden ein bürgerlicher Ordnungsdienst
organisiert werden, aber naturgemäss ausschliesslich
zum Schutz der Arbeitswilligen, gegen die Verletzung

des Hausrechts und gegen die Störung von
Ruhe und Ordnung. Diese Organisation muss
selbstverständlich nicht bewaffnet sein; wenn ihr die Ruhestörer

sonst wegbringt, ist es natürlich noch besser,
als wenn ihr mit dem Schiessprügel ausrücken müsst.
Wo Truppen sind, da ist die Mitarbeit vom
Truppenkommando zuzulassen, vielleicht für die Bahnbewachung

usw. Ein allgemeiner für den ganzen Kanton

gültiger Befehl wurde nicht erlassen, sondern
man sagte den Leuten, sie sollen sich nach den
beistehenden Verhältnissen einrichten. An einigen wenigen

Orten wurden daraufhin oder schon vorher
Waffen und Munition verlangt. Einiges wurdei
ausgegeben, verwendet wurde es nirgends (Grimm:
Und zurückgegeben?), teilweise ist es wieder
zurückgegeben worden; die Sache ist ja noch im Flussw
Wir haben ja einen Präzedenzfall, der noch nicht
alt ist: Im Jahre 1914 wurden die Eisenbahner zur
Bewachung der Bahnen überall bewaffnet.

Nun fragt man nach der gesetzlichen Grundlage
dieser Bürgerwehren. Wer fragt? Herr Münch.
Derselbe Herr Münch, der unentwegt den Klassenkampf
allerschärfster Ordnung verkündet und der in der
Tagwacht vom 21. November einen Artikel geschrieben

hat «Wir wählen Marx-Lenin», der aus einigen
aus dem Zusammenhang gerissenen — ich weiss
nicht, ob sie überall richtig verstanden sind — Partien

aus Schriften von Engels und Marx nachweisen
will, dass der unentwegte orthodoxe Marxianer
schliesslich doch zur Gewaltanwendung kommen
müsse. Er schliesst den Artikel mit den Worten:
«Wir wählen Marx-Lenin», also wir bekennen uns
feierlich zum Bolschewismus des Herrn Lenin, den
wir in der Praxis betätigen wollen. Er fordert in
dem Artikel kurz gesagt zum gewaltsamen Umsturz
auf. Wir haben bereits auch in unserer Nähe an
einem kleinen Detail gesehen, was da bei seinen
Jüngern herauskommt. Eines Abends wurde vor dem
Rathaus ein junger Mann gestellt; es zeigte sich,
dass er eine Handvoll Patronen in der Tasche hatte,
und er erklärte, er habe sie am Morgen mitgenommen,

er wisse nicht wozu. Nun dieser Herr Münch
fragt in naiver Verwunderung an, warum man sich
das eigentlich nicht gefallen lassen wolle, warum
man daran denke, Gewalt mit Gewalt abzulehnen!

Ich will die rechtliche Auffassung des Regierungs-
rateg hier kurz mitteilen. Wenn man auf gesetzliche

Bestimmungen abstellen will, ist man nicht in
Verlegenheit. Wir haben zunächst eine alte, aber noch
in Kraft bestehende Verordnung vom 22. Oktober 1846
über die Errichtung von Bürgerwehren (Heiterkeit
bei den Sozialdemokraten). Ferner haben wir die
Verfassung, die in Art. 76 bestimmt, dass das Hausrecht

unverletzlich und gegen jedes rechtswidrige
Eindringen der Widerstand erlaubt ist. Wir haben
im weitern die Bestimmungen des Strafgesetzbuches
über die Notwehr und die erlaubte Selbsthilfe. Der
Tatbestand der Notwehr ist bekannt; der Artikel
betreffend die erlaubte Selbsthilfe lautet: «Ausser den
Fällen der Notwehr ist die Selbsthilfe im besondern
erlaubt dem rechtmässigen Besitzer und denen, die
ihm beistehen, um denjenigen, der in sein Besitztum
gewalttätig und unbefugt eingedrungen ist, daraus
zu vertreiben, oder um entwendetes Gut demjenigen,
der noch im Fortbringen desselben begriffen ist, wieder

abzunehmen.» Ferner haben wir die Vorschriften
des Strafprozesses, die den Bürger verpflichten, zur
Verhinderung und Abwehr von Verbrechen selbst mit
Hand anzulegen. Wir haben endlich die Bestimmung
in Art. 926 des Zivilgesetzbuches, wonach jeder
Besitzer sich verbotener Eigenmacht mit Gewalt
erwehren darf. Alles in allem zusammengefasst, steht
unsere Gesetzgebung, unser öffentliches Recht, wie
übrigens das Recht eines jeden zivilisierten Staates,
auf dem Boden, dass das Hausrecht und der Besitz
gewährleistet sind und dass gegen gewaltsame
Angriffe auf diese Rechtsgüter der Widerstand in der
Form, wie er notwendig ist, also unter Umständen
auch der bewaffnete Widerstand, erlaubt ist.

Wie überträgt sich dieser Rechtszustand auf die
Verhältnisse des vorliegenden Falles? Wir sind
natürlich auch der Meinung, dass Bürgerwehren in
ruhigen Zeiten nicht nötig sind und dass man das
Entstehen derartiger Organisationen nur mit gemischten

Gefühlen begrüsst, weil sie eben notgedrungen
mit turbulenten Zeiten zusammenhängen. Aber wenn
Ruhe und Ordnung gestört oder schwer bedroht sind,
so ist jedenfalls eine unter der Aufsicht der Staats'-,
und Gemeindebehörden, Statthalter und Gemeinderat,
organisierte geordnete Selbsthilfe der eigenmächtigen
und unorganisierten Einzelselbsthilfe vorzuziehen,
wenn keine oder nur ungenügende sonstige Mittel
zur Verfügung stehen. Selbstverständliche Voraussetzung

jeglicher Tätigkeit einer solchen Bürgerwehr
ist, dass sie auf alle und jede Provokation verzichte;
sie hat sich ausschliesslich auf die Abwehr
rechtswidriger Angriffe zu beschränken und verliert jede
Existenzberechtigung, wenn sie darüber hinausgeht.
Der Regierungsrat ist fest entschlossen, gegen jeden
Missbrauch in dieser Beziehung energisch
einzuschreiten. Wir sind auch der Meinung, dass, sobald
die Ruhe wieder eingekehrt ist, die Bürgerwehren
ihre Tätigkeit wieder einstellen sollen. Aber der
Regierungsrat ist, abgesehen von dieser spontanen
Frage, noch gar nicht in die Lage gekommen, sich
mit der grundsätzlichen Frage zu befassen, die
Ereignisse überstürzen sich. Im übrigen haben sich
die Bürgerwehren, soviel uns bekannt ist, zum Glück
durchaus korrekt verhalten und es sind uns keine
Klagen eingelangt, dass sie irgendwelche Rechtsverletzungen

begangen hätten. Darum ist der Vergleich
zwischen der weissen und der roten Garde, mit dem
aufgerückt wurde, nicht zutreffend, denn eine rote
Garde könnte keine Organisation ?ur Wahrung von
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Ruhe und Ordnung sein, sondern nur eine solche
zur Hervorrufung von Unruhe und Unordnung
(Heiterkeit). Ich glaube, über dieses Kapitel, soweit,
es grundsätzlicher Natur ist, sind wir durchaus im
klaren. Solange es ein Hausrecht gibt, so lange ist
man berechtigt, dessen Verletzungen mit Gewalt
zurückzuweisen. Dass Verletzungen des Hausrechtes
in gröblichster und brutalster Art und Weise zu
Hunderten in diesen Tagen in unserm Kanton
vorgekommen sind, kann jederzeit einwandfrei nachgewiesen

werden.
Der Streik ging nach drei Tagen zu Ende. Im

Aufruf, der das Ende des Streiks verkündete, hiess
es, das Gelingen habe vom Verhalten der Eisenbahner

und der Truppen abgehangen, und es wird gei-
klagt, einem Teil der Eisenbahner sei in den Rücken
geschossen worden; mit dem Urteil über die Truppen
war man bald fertig, aber es zeigt doch, dass man
darauf gerechnet hatte, die Truppen würden
versagen oder zu den Ruhestörern übergehen (Münch:
Streikern!). Ich spreche nicht von Streikern,
sondern ausschliesslich von Ruhestörern, nicht von
denjenigen, die das Streikrecht ruhig ausüben, sondern
ich rede in meinen ganzen Ausführungen ausschliesslich

von denen, welche sich gegen Verfassung und
Recht, gegen Ruhe und Ordnung vergangen haben
(Beifall). Es ist also festzustellen, dass diese und
jene Führer der Bewegung mit dem Gedanken des
gewaltsamen Umsturzes nicht nur gespielt haben,
sondern dass dieser Gedanke in ihren Köpfen
bestimmte Form und Gestalt angenommen hat.

Warum ist der Streik zusammengebrochen? Die
feste Haltung des Bundesrates und der Bundesversammlung

hat bewiesen, dass von dieser Seite
jedenfalls ein Aufgeben des Ordnungsstandpunktes
nicht zu erwarten ist. Die Pflichterfüllung der Truppen

hat einen zweiten Beweis in dieser Richtung
gebracht. Drittens kommt die geschlossene und
scharfe Ablehnung durch das gesamte Bürgertum
in Betracht. Viertens ist in vielen Tausenden von
Arbeitern, die sonst gute Sozialdemokraten sind, die
Einsicht in die Sinn- und Zwecklosigkeit der ganzen
Bewegung aufgestiegen und das Verständnis, dass
dieser Bewegung die innere Berechtigung fehlt.

Nun ist wieder Ruhe eingetreten, Ruhe im gef-
wohnten Arbeitsbetrieb, aber nicht die Ruhe der
Geister. Die Erregung zittert nach in allen Herzen.'
Das vorherrschende Gefühl beim Bürgertum im ganzen

Lande herum ist heute noch das der Trauer um
die der Seuche zum Opfer gefallenen Wehrmänner,,
der Trauer gemischt mit tiefer Bitterkeit. Die
Kommission beantragt — und sie ist, soviel ich weiss,
in dieser Beziehung ausnahmsweise einstimmig —
an die Angehörigen der verstorbenen Wehrmänner
eine aufrichtige Beileidsbezeugung des Grossen Rates

zu richten. Der Regierungsrat wird sich diesem
Beschluss von Herzen anschliessen.

Nun aber müssen wir den Blick für die Gegenwart

und die Zukunft schärfen. Was wir erlebt
haben, darf sich nicht wiederholen, das muss den
Rechts- und Friedensbrechern mit aller Deutlichkeit
zum Bewusstsein gebracht werden. Diese Rechtsund

Friedensbrecher müssen wissen, dass sich das
Schweizervolk ihr gewalttätiges Gebühren unter keinen

Umständen mehr wird gefallen lassen und dass
ein neuer Versuch in dieser Richtung ungleich schärfer

zurückgewiesen werden wird als der letzte. Die

Begriffsverwirrungen, die in dieser Beziehung so viel
Unheil in den Köpfen angerichtet haben, müssen
verschwinden. Sie müssen aber auch wissen, dass sie
keinen Generalstreik nötig haben, um gerechtfertigte
Begehren, die sie an die Volksgemeinschaft stellen
wollen, durchzubringen (Widerspruch bei den
Sozialdemokraten). Sie können sich an die Mittel halten,
welche Verfassung und Gesetz ihnen bieten (Münch:
Wenn man sie nicht hält!). Was wir den Führern
der Bewegung vorwerfen, das ist das, dass ihnen
jegliches Gefühl für die wirkliche Volksstimmung
ausserhalb ihrer eigenen Kreise abgeht, sonst hätten,
sie nicht so bodenlos ungeschickt in dieser Sache,
operiert. Die Führer sind im Bannkreis ihrer Ideen
befangen, sonst hätten sie merken müssen, dass auch
in unserm Volk in den weitesten Schichten Aenderun-
gen sich zu vollziehen im Begriffe stehen und vieles

Neue im Werden ist. Auch wir andern haben
aus den schweren Kriegsjahren etwas gelernt. Wohin

man kommt, überall begegnet man der Einsicht,
dass der Weg der sozialen Reformen entschiedener
als bisher beschritten werden muss. Das Verständnis

für diese Tatsache ist in weit grösserem Masse
vorhanden, als Sie es voraussetzen. Der Wille wird
vorhanden sein und auch die Mittel werden sich
finden lassen. Aber in der vergifteten Atmosphäre des
Klassenhasses und des gegenseitigen Misstrauens kann
nichts Rechtes gedeihen. Da muss einmal das
einlösende Wort so oder anders gesprochen werden.

Wie stehen wir eigentlich zueinander? Auf der
einen Seite eine Anzahl Schmarotzer und Schieber,
genug, um Aergernis zu erregen und um als Schädlinge

der Allgemeinheit empfunden zu werden, aber
nicht genug, um für ihr Dasein das ganze bürgerliche
Volk verantwortlich zu machen. Auf der andern Seite
stehen einige gewalttätige Wühler, deren Weg, wenn
ihn unsere Volksgemeinschaft begehen würde,
unvermeidlich ins Verderben führen würde. "Dazwischen
aber steht das grosse arbeitende Volk aller Stände,
von dem jeder seinen Lebenskampf auszufechten hat.
Unter diesem arbeitenden Volk aller Stände sollte
doch schliesslich eine Verständigung möglich sein
(Grimm: Mit Maschinengewehren!).

Solche und ähnliche Empfindungen haben den
Regierungsrat veranlasst, seinem trockenen Bericht
über die Vorgänge einen Schluss beizufügen, der ge-
wissermassen eine versöhnliche Note in das Ganze
bringen soll. Den einen ist es vielleicht zu viel,
andern zu wenig, ich weiss es nicht. Es konnte nicht
unsere Absicht sein, bei den gegenwärtigen Verhältnissen

ein ganzes grosses politisches Programm
aufzustellen, insbesondere deshalb nicht, weil ja die grossen

sozialpolitischen Neuerungen sich zum guten Teil
auf dem breitern Boden des Bundes werden vollziehen
müssen. Immerhin glaubten wir nicht unterlassen
zu sollen, auf einige zunächst liegende Punkte
hinzuweisen. Da möchte ich mich vor allem auf die
Erklärung berufen, die der Herr Präsident soeben in
bezug auf den Proporz abgegeben hat. Es ist ganz
klar, dass es keinen Generalstreik gebraucht hat, um
im Proporz das Vorgehen einzuschlagen, das wir
einzuschlagen beabsichtigen. Die Regierung war
bereits am 13. Oktober — einzelne Mitglieder eigentlich

schon vorher — der Ueberzeugung, dass die
Stunde geschlagen habe, wo der Proporz im Kanton

Bern zur Tatsache werden müsse. Wir fügen
uns ohne Hintergedanken dem Volksentscheid vom 13.

Tagblatt des Grosses Bates. — Bulletin du Grand Conseil. 1918. 187



744 (2. Dezember 1918.)

Oktober und werden ehrlich an der Ein- und
Durchführung des Proporzes im Kanton mitarbeiten helfen.
Ich verweise noch auf die im Gang befindlichen
Besoldungsfragen, die den Staat sehr stark belasten,
werden, die aber in weitgehender allgemeiner Weise
gelöst werden müssen. Ich darf auch verweisen,
auf das kleine Gesetz über die obligatorische
Krankenversicherung, das der Grosse Rat soeben
verabschiedet hat. Was die grösseren Fragen der Alters,-
und Invalidenversicherung und der Verkürzung der
Arbeitszeit betrifft, so weiss jedermann, dass erstere
nur auf schweizerischem und die andere auf
internationalem Boden wird geregelt werden müssen.

Doch das ist, wie gesagt, eine lückenhafte
Aufzählung. Ich führe es nur an, um zu bestätigen, dass
der Regierungsrat in dieser Beziehung das Gebot der
Stunde ernst und gründlich auffasst, dass er'bei seiner

Erfüllung mitwirken will. Es ist klar, dass ein
Staat, dem die finanziellen Mittel für derartige
Massnahmen nicht zur Verfügung stehen, an Händen und
Füssen gelähmt ist und nichts Rechtes zustande bringen

wird. Es müssen ihm daher die nötigen Mittel
für die weitern Bedürfnisse der Entwicklung zur
Verfügung gestellt werden. Wer den Zweck will,
muss auch die Mittel wollen und beschaffen. Das
ist auch eine Frage, die in erster Linie den Rat hier
angeht und beschäftigen wird. Eine einzelne Partei
kann diese Fragen nicht allein lösen, das ist ganz
ausgeschlossen, sei die Partei welche sie wolle. Da
wird und muss sich zeigen, ob die Arbeiterschaft,
wenigstens die, welche zu ehrlicher Mitarbeit auf dem
Boden der Verfassung und des Gesetzes bereit ist,
mit uns an dieser Weiterentwicklung arbeiten will.
Mit vereinten Kräften wird man zu etwas Rechtem
gelangen, Hass und Zwietracht aber führen zu
nutzlosem Kraftverbrauch und unfruchtbarem Kampfe.
Unsere Zeit verlangt positive Arbeit, und unsere
grosse Aufgabe ist vor allem, die trennenden Schranken

niederzulegen, die bis jetzt ein Hindernis waren

für das gemeinsame Einsetzen aller guten Kräfte.
Der auch von uns allen so heiss ersehnte Völkerfriede

ist im Anbruch begriffen. Unter Schmerzen wird
er geboren, aber er kommt, er kommt mit Sicherf-
heit, und er soll auch uns eine Entwicklung brin-"
gen, die vorwärts und aufwärts gehen muss.
(Lebhafter Beifall bei den Bürgerlichen.)

Bühler, Präsident der Kommission. Nach den
sehr gründlichen und vortrefflichen Voten der beiden
Vertreter des Regierungsrates kann ich mich kurz
fassen. Ich werde das um so mehr tun, als ich, wie
Sie mir anhören, heiser und infolgedessen wenig
disponiert bin, ein längeres Referat zu halten. Ich
beschränke mich darauf, die Verhandlungen in der
Kommission zu skizzieren und kurz die Anträge zu
begründen, die sie Ihnen unterbreitet.

Die Kommission hatte letzten Samstag vormittag
und nachmittag Sitzung. Sie beschloss eingangs der
Beratungen, die Interpellationen der Herren Pfister
und v. Fischer ebenfalls mit in Beratung zu ziehen
und im Grossen Rat auch darüber zu referieren, in
der Meinung, dass sie nicht als eigentliche Interpellationen

behandelt, sondern den Gegenstand freier
Diskussion bilden sollen. Die Kommission konnte
sich nicht vollständig einigen; eine grosse Mehrheit
steht zu den Anträgen, wie sie Ihnen gedruckt
vorliegen, während einige Mitglieder sich ablehnend ver¬

hielten und Ihnen wahrscheinlich heute einen
Minderheitsantrag stellen werden. Nur in einem Punkte
ist die Kommission einstimmig, nämlich in der
Annahme des AI. 2 der Ziffer 2 der Anträge.

Die Aufgabe, welche die Regierung und der Grosse
Rat heute zu erfüllen haben, ist, wie bereits Herr
Regierungsrat Lohner auseinandergesetzt hat, eine
örtlich und sachlich beschränkte. Es kann nicht in
der Aufgabe des Grossen Rates liegen, Kreise über
die Kantonsgrenze hinaus zu ziehen und sich mit
allem dem zu beschäftigen, was vor dem Proteststreik,
während desselben, vor der Verhängung des Generalstreiks

und während des letztern sich in der ganzen
Eidgenossenschaft herum zugetragen hat. Namentlich

wird es nicht in der Aufgabe des Grossen Rates

liegen, über das, was der Bundesrat verfügt hat,,
zu Gericht zu sitzen; man kann ja darüber sprechen,
aber die Entscheidung steht nicht dem Grossen Rat,
sondern den kompetenten Bundesbehörden, Nationalrat

und Ständerat, zu. Bekanntlich haben die
eidgenössischen Räte während des Generalstreiks getagt;
bei diesem Anlass wurde dort die ganze Angelegenheit

sehr eingehend diskutiert, und der Generalstreik
wird wohl auch noch den Gegenstand der Beratung
während künftiger Sitzungen der Bundesbehörden
bilden.

Sachlich ist unser Bericht dadurch beschränkt,,
dass noch nicht das ganze Aktenmaterial vorliegt.
Es sind noch nicht alle Untersuchungen abgeschlossen,

sondern die gerichtlichen Untersuchungen sind
noch hängig. Man kann sich über ihr Resultat noch
nicht aussprechen, sondern man muss das Ergebnis
der Untersuchungen abwarten. Es ist wohl anzunehmen,

dass die Regierung sich in einem spätem
Bericht über dieses Ergebnis neuerdings aussprechen
wird.

Die Tätigkeit des Regierungsrates ist in solchen
Dingen durch den Art. 39 der Staatsverfassung
beistimmt, der lautet: «Der Regierungsrat wacht innerhalb

der Schranken der Bundesverfassung über die
Sicherheit des Staates nach aussen und über die
Handhabung von Ruhe und Ordnung im Innern. Zur
Abwendung von dringender Gefahr kann er die
vorläufigen militärischen Sicherheitsmassregeln ergreifen

oder die nötigen Gebote und Verbote mit
Strafandrohung erlassen; er soll aber dem Grossen Rat
sogleich davon Kenntnis geben und seine Entscheidung
über die weitern Vorkehren gewärtigen.» Gestützt
auf diesen Artikel der Verfassung hat die Regierung,
anlässlich des Proteststreiks und des Generalstreiks
ihre Massnahmen getroffen und nun auch dem Grossen

Rat einen schriftlichen Bericht erstattet, der
Ihnen zugestellt worden ist. Hauptsächlich über diesen

Bericht haben wir heute zu verhandeln und uns
schlüssig zu machen, ob der Grosse Rat von seinem
Recht, weitere Vorkehren zu treffen, Gebrauch
machen will oder nicht. In diesem Sinne betrachte ich
die Aufgabe des Grossen Rates als eine örtlich, zeitlich

und materiell beschränkte.
Wir haben uns vor allem aus zu fragen, welche '

Massnahmen der Regierungsrat bei dieser Gelegenheit
getroffen hat. Die Tätigkeit des Regierungsrates;
setzte erstmals am Freitag vor dem Proteststreik
ein, d. h. am Tage vor dem Samstag, an dem der,
Proteststreik in verschiedenen Ortschaften der
Eidgenossenschaft durchgeführt wurde. Im Laufe dieses
Freitags vernahm die Regierung, dass das Oltenex;
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Komitee beschlossen habe, über 19 grössere
Ortschaften der Schweiz den Proteststreik zu verhängen
als Protest gegenüber dem vom Bundesrat beschlossenen

Truppenaufgebot. Die Regierung wusste
damals, dass bereits Truppen in der Nähe von Bern
lagen, die unter dem Kommando des Herrn
Oberstkorpskommandant Wildbolz standen. Sie konnte sich
fragen, ob es angesichts:des Proteststreiks geboten sei.
diese Truppen allfällig in die Stadt einmarschieren
zu lassen, um hier die Ruhe und Ordnung aufrecht
zu erhalten. Die Regierung hat auf diese Massnahme
verzichtet und denjenigen Weg betreten, der nach
der Ansicht der Kommissionsmehrheit, und namentlich

des Sprechenden, der richtige war. Sie setzte
sich einerseits mit dem Bundesrat ins Benehmen
und anderseits mit dem Gemeinderat der Stadt Bern,
dem bekanntlich die Ortspolizei in der Bundesstadt
zukommt. Nachmittags 4 Uhr fanden Verhandlungen

zwischen einer Delegation des Regierungsrates
und des Gemeinderates statt. Das Protokoll über
diese Konferenz liegt bei den Akten und konnte von
den Mitgliedern der Kommission eingesehen werden.
An dieser ersten Konferenz erklärten die Delegierten
des Gemeinderates, dass durchaus kein Anlass zu
Befürchtungen bestehe, indem die Angelegenheit hier
in der Stadt voraussichtlich ganz ruhig verlaufen
werde. Sie ersuchten darum, dass jedenfalls keine
militärischen Massnahmen ergriffen würden, indem
dadurch das ganze Verhältnis nur verschärft werden
könnte, und sie gaben ihrerseits die bestimmte
Zusicherung, dass sie selbst durch ihre Polizeiorgane
für Ruhe und Ordnung in der Stadt sorgen wollten.
Die Regierung gab sich damit zufrieden und be-
schloss namentlich auch, der Abhaltung einer auf
Samstag in Aussicht genommenen Demonstrationsversammlung

nicht hindernd in den Weg zu treten.
Sie verhielt sich in bezug auf diese Demonstrationsversammlung

gewissermassen passiv ; sie hat sie nicht
ausdrücklich gestattet, aber auch nicht ausdrücklich

verboten.
Einige Stunden nach dieser ersten Konferenz

erschien nun aber ein von der Arbeiterunion Bern, der
sozialdemokratischen Partei Bern und der
sozialdemokratischen Stadtratsfraktion herausgegebenes Flugblatt,

das die ganze Situation sehr wesentlich
veränderte, indem darin von seiten der Unterzeichner
des Flugblattes der Versuch gemacht wurde,
gewissermassen die Hand über die Stadt zu legen, die
Macht über die ganze Stadt in ihre Hand zu bekommen.

Es kann ja den Arbeitern und den Leitern
der Arbeiterbewegungen durchaus nicht verwehrt
werden, in den Streik zu treten, das Streikrecht der
Arbeiter ist hier im Grossen Rat schon wiederholt
ausdrücklich anerkannt worden, aber immerhin in
dem Sinne, dass es nicht so weit gehen soll, das»
andere Bürger, die der Streikbewegung ferne stehen,
mit in die Geschichte hineingezogen, zu irgend einer
Handlung oder Unterlassung gezwungen und in ihren
verfassungsmässigen Rechten in irgend einer Weise
verletzt werden. Auf diesen einzig richtigen Boden
haben wir uns im Grossen Rat immer gestellt und
wollen daran festhalten. Von den Verfassern des

Flugblattes wurde aber darüber hinausgegangen. Man
hat von den einen Geschäftsinhabern verlangt, dass
sie ihre Geschäfte offen halten, von andern, dass
sie sie schliessen, mit der Begründung — es ist
nicht ausdrücklich gesagt worden — dass ein Offen¬

halten dieser Läden als Provokation aufgefasst werden

müsste. Man hat namentlich die Wirte ausdrücklich

aufgefordert, die Wirtschaften zu schliessen und
die Aufforderung erlassen, dass der städtische
Tramverkehr ruhen soll. Mit diesen Anordnungen haben
die Unterzeichner des Flugblattes ihre verfassungsmässigen

Kompetenzen unbedingt überschritten und
einen gewaltsamen Eingriff getan in die Interessen-
und Rechtssphären anderer, die mit dem Streik
direkt nichts zu tun hatten. Das ist eine Verletzung
der Verfassung und der Gesetze.

Unter diesen Umständen war es Pflicht des
Regierungsrates, zu der veränderten Situation neuerdings

Stellung zu nehmen. Er tat es in der Weise,
dass er sich wiederum mit dem Gemeinderat ins
Benehmen setzte. Er wies in dieser zweiten
Konferenz auf das durch dieses Flugblatt begangene
Ungehörige und die allfällig mit dessen Erlass
verbundenen Gefahren hin. Aber auch an dieser zweiten

Konferenz verzichtete die Regierung darauf, die
zur Verfügung stehenden Truppen heranzuziehen und
erklärte, dass sie sich mit der erneuten Zusicherung
der Vertreter des Gemeinderates, dass sie ihrerseits
unbedingt für Ruhe und Ordnung sorgen wollen und
für deren Aufrechterhaltung garantieren können,
zufrieden geben wolle.

Die Ereignisse vom Samstag gaben denjenigen
recht, welche schon am Freitag befürchteten, es
könnte unter Umständen nicht gut kommen. Der
Streik spielte sich in wesentlich andern Formen ab,
als die Delegierten des Gemeinderates an der
Konferenz vom Freitag der Regierung gegenüber erklärt
hatten. Allerdings ruhte der Tramverkehr, aber die
Tramangestellten ruhten nicht, sondern machten sich
in der Stadt herum auf eine sehr unschöne Art und
Weise lebhaft bemerkbar.' Sie zogen in geordneten
Gruppen durch die Stadt, beschränkten sich nicht
etwa darauf, Kontrolle zu üben, ob die Arbeiter
streiken oder nicht, was man ihnen nicht hätte
verwehren können, sondern dehnten ihre Kontrolle auf
ferner stehende Bürger aus, welche mit dem Streik
nichts zu tun hatten, ob sie der Aufforderung zum
Schluss ihrer Geschäfte Folge geleistet hätten oder
nicht. Dabei gingen sie so weit, dass sie in einzelne
Lokale eindrangen, dort Gewalt anwandten, die
Geschäftsinhaber packten und hinausführten oder
hinaustrugen (Zuruf bei den Sozialdemokraten: Nicht
wahr! Cheibe Lugi! — Glocke des Präsidenten.).
Ganz wunderbar war, dass die Tramangestellten sich
in das Vestibüle der Kantonalbank begaben, dieses
mit Beschlag belegten, dort den alten, hochverdienten
Bankdirektor Mauderli, der sich namentlich auch bei
der Finanzierung des Volkshauses sehr betätigt und
noch einige Tage vor dem Streik den Vertrag
unterschrieben hat, durch den die Kantonalbank
verpflichtet wurde, ihren Teil fest zu übernehmen von
dem Anleihen der Stadt Bern, das nachher in der
öffentlichen Zeichnung so elend Fiasko gemacht hat,
dass sie Herrn Mauderli anhielten, ihm den Zutritt
verboten und als ex erklärte, dass er der Bankdirektor
Mauderli sei, ihm bemerkten, das sei ihnen gleichr
gültig, heute werde auf der Kantonalbank nicht
gearbeitet. Das ist die genaue Darstellung des
Sachverhaltes. So war der Verlauf der Dinge am Samstag

kein schöner und erfreulicher, und es ist
begreiflich, dass sich infolgedessen in der Bürgerschaft
eine gewaltige Aufregung geltend machte. Ich war
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am Montag und Dienstag hier in der Stadt Bern selbst
Ohrenzeuge von Gesprächen, in denen namentlich
liber die Regierung losgezogen und ihr zum Vorwurf
gemacht wurde, dass sie den Vertretern des Gemeinderates

ein so blindes Vertrauen geschenkt und die
in der Nähe der Stadt stehenden Truppen nicht
beigezogen habe. Ich kann mich diesen Vorwürfen nicht
anschliessen. Die Regierung hat meines Erachtens
korrekt und richtig gehandelt, dass sie nicht schon,
am Samstag die Truppen in die Stadt rief und dass.
sie dem Gemeinderat Vertrauen entgegenbrachte. Die
Regierung soll einer Gemeindebehörde vertrauen dürfen.

Es wäre wirklich schlimm, wenn dieses
Vertrauensverhältnis nicht mehr bestünde. Wenn die,
Gemeindebehörde eine bestimmte Erklärung abgibt,
soll die Regierung sich darauf verlassen können.
Hier ist allerdings die Sache anders gegangen, als.
wahrscheinlich die Delegierten des Gemeinderates
selbst annahmen. Aber gerade dieser Verlauf der
Dinge zeigt, wie schwierig es unter Umständen auch
den Leitern einer Bewegung wird, die Sache in der
Hand zu behalten. Wenn einmal die Massen losgelassen

sind, ist es ausserordentlich schwer, die
Herrschaft liber sie zu behalten. Das haben wir in der
Stadt Bern gesehen. Wir wollen den Herren vom,
Gemeinderat den guten Glauben durchaus nicht
bestreiten, sondern annehmen, dass sie wirklich der
Meinung waren, es werde gelingen, den Streik in
Ruhe und Ordnung durchzuführen. Aber die
Vorgänge zeigen, wie leicht das misslingen kann, und
beweisen drastisch, wie richtig der Bundesrat die Woche,
vorher gehandelt hat, als er das Truppenaufgebot
in Zürich verfügte. Denn gerade dort, wo die
Verhältnisse nicht gleich liegen wie in der Stadt Bern,
hätten sich die Dinge ganz anders gestaltet, wenn
keine Truppen zur Aufrechterhaltung von Ruhe und
Ordnung da gewesen wären.

Also was die Verhandlungen und Vorgänge des
Regierungsrates am Freitag und Samstag anbetrifft,
so möchten wir der Regierung durchaus keine
Vorwürfe machen, sondern die Kommission ist der
Meinung, dass sie jedenfalls im guten Glauben und korrekt

gehandelt hat. Es ist ja möglich, dass sie aus
diesen Vorgängen für spätere ähnliche Anlässe ihre
Lehre ziehen wird. Wir wollen der Regierung
darüber keine Vorschriften machen.

Was den Generalstreik anbelangt, so hat Ihnen
Herr Regierungsrat Lohner das Streikmanifest
vorgelegt und es zerzaust. Ich verzichte darauf, zu
wiederholen, was er gesagt hat. Ich nehme an, die Herren

werden den Aufruf gelesen haben und wenigstens
die bürgerlichen Vertreter im Grossen Rat werden
sich überzeugt haben, dass das Schriftstück nichts
anderes ist als ein Aufruf zum Aufruhr und zur
Meuterei, zum Umsturz der bestehenden Staatsordnung,

zur Beseitigung der bestehenden Regierung
durch eine andere, neue Regierung. Ferner ist der
Schluss nicht anders aufzufassen denn als eine
Aufforderung zum Bürgerkrieg. Wenn da von der or<-

ganisierten Massenaktion die Rede ist und gesagt!
wird: «In ihrem Zeichen wollen wir kämpfend
siegen oder sterbend untergehen», so kann eine solche
Aeusserung oder Phrase nicht anders aufgefasst werden

denn als eine Aufforderung zum Bürgerkrieg,
Glücklicherweise ist es nicht zu diesem siegenden
Kämpfen gekommen, noch weniger zum sterbenden
Untergehen; die meisten derjenigen, welche das un¬

terschrieben Jbaben, sind jedenfalls vorläufig noch
nicht gewillt, sterbend unterzugehen.

Was die Massnahmen während des Generalstreiks
anbelangt, so hat hier die Regierung in der Hauptsache

die Eidgenossenschaft und das Militär machen
lassen. Truppen sind in die Bundesstadt eingerückt
und haben unter der Leitung des Armeekorpskommandanten

Oberst Wildbolz den Ordnungsdienst
besorgt. Ich möchte die Gelegenheit nicht unbenützt
verstreichen lassen, ohne an dieser Stelle dem
Kommandanten der Ordnungstruppen, Herrn Oberst Wildbolz,

für die taktvolle, vorzügliche Durchführung der
wichtigen Aufgabe den besten Dank und die
Anerkennung auszusprechen. Er hat diese Anerkennung
wohl verdient (Beifall), und wenn hier in der Stadt
Blutvergiessen unterblieb, so ist es entschieden zum
grossen Teil der würdigen und taktvollen Art, wie
Herr Oberst Wildbolz die Aufgabe erfasst und
durchgeführt hat, zu verdanken.

Die Regierung hielt sich weiter stets in Verbindung

mit dem Bundesrat und suchte namentlich auch1
nach der Richtung des Volkes Fühlung. Das war
sehr zweckmässig. Die Regierung eines demokratischen

Staatswesens darf sich nicht auf das hohe
Ross setzen und von Bern aus disponieren und be^
fehlen. Es war sehr angezeigt und zu begrüssen, dass
die Mitglieder des Regierungsrates sich mit den
verschiedenen Volkskreisen im Lande herum, mit den
Regierungsstatthaltern und Gemeindevertretern, in
Verbindung setzten, um einerseits zu beruhigen und
aufzuklären, und anderseits zu erfahren, wie die
Stimmung im Lande herum war. Bei dieser
Gelegenheit vernahm allerdings die Regierung im ganzen
Lande herum eine sehr bestimmte Meinung, so
betstimmt, dass alle ihre Mitglieder wieder viel ruhiger

nach Bern zurückkehren konnten, weil sie wuss-
ten, dass sie sich, mag kommen was will, auf das
Bernervolk verlassen kann. Die Regierung befasste
sich weiter, wie es ihre Pflicht war, und das ist
namentlich das Verdienst des Herrn Regierungsrat
Dr. Moser, mit den Ernährungsfragen. Sie suchte
die durch die Einstellung des Bahnverkehrs herbeigeführten

Schwierigkeiten möglichst zu mildern, damit
überall das Nötigste zum Leben vorhanden sei.

Ueber alles das, was die Regierung in diesen
Tagen getan hat, enthält der Bericht die nötigen
Angaben. Ich kann nur mitteilen, dass die Kommission
mit allem, was hier vorgekehrt wurde, einverstanden

ist. Sie ist deshalb in der Lage — ohne dass1

ich weiter ausholen möchte — Ihnen Zustimmung1
zu allen den vom Regierungsrat in diesen Tagen
getroffenen Massnahmen zu beantragen.

Nun möchte ich kurz die verschiedenen Punkte
erörtern, die wir in unsern Anträgen niedergelegt
haben. Wir sind der festen Meinung, dass überall
da, wo Verfassungs- und Gesetzesverletzungen
vorgekommen sind, wo man gewaltsam die Rechte
anderer streitig machen und verletzen wollte, wo man
in die verfassungsmässigen Rechte der Bürger
eingegriffen hat, der Strafrichter seines Amtes walten,
Untersuchungen eingeleitet und durchgeführt und
begangene Delikte strafrechtlich geahndet werden sollen.
Das erfordert die Ordnung In einem geordneten
Staatswesen. Die Strafgesetzgebung besteht allgemein

verbindlich für alle und es gibt keine Ausnahme
für diejenigen, die einen Streik durchführen. Die,
welche den Streik durchgeführt und namentlich dazu
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aufgefordert und zu diesen Handlungen- angestiftet
haben, sollen den Richter spüren; sie sollen wissen,
dass solche strafbaren Handlungen in einem geordneten

Staatswesen, namentlich im Kanton Bern nicht
ungeahndet bleiben dürfen.

Ich möchte mich kurz aussprechen über unsere
Armee. Sie ist unter den allerschwierigsten Verhältnissen

zum Ordnungsdienst einberufen worden. Wir
wissen, was in den letzten Jahren über unsere Armee
ergangen ist. Sie war sehr gut im August 1914,
als sie dem Ruf des Vaterlandes folgte, um an die
Grenze zu eilen und unser Land und Volk, unsere
Frauen und Kinder und alles, was wir an Gut
besitzen, vor fremder Invasion zu schützen und zu.
beschirmen. Damals sind die Truppen auch von den
linksstehenden Parteien freudig begrüsst worden,
gerade so gut wie von uns. Seither hat sich das Bild
wesentlich geändert. Nachdem die grösste Gefahr
der Invasion vorbei war, setzte sofort überall die
Kritik an der Armee ein, und nicht nur die Kritik.
Ich gebe zu, die Kritik war an vielen Orten sehr
begründet. Aber es setzte namentlich auch die Verhetzung

ein. Man suchte die Armee mit allen Mitteln
zu verseuchen, Flugschriften und Blätter wurden
überall verteilt, man versuchte, den Geist des
Misstrauens in unsere Einheiten zu bringen, das
bestehende Vertrauen zwischen den Führern und den Truppen

zu untergraben, und als man glaubte, dass diese
Verhetzungsarbeit genügend getan sei, versuchte man
es mit dem Generalstreik. Die Truppen sind während

viereinhalb Jahren zu ganz ausserordentlichen
Leistungen herangezogen worden, viele Soldaten hatten

zwei, zweieinhalb Jahre und länger Dienst
getan, mitunter taten sie 5, 6 Monate hintereinander
Militärdienst, mussten ihre bürgerliche Tätigkeit für
längere Zeit quittieren und Frau und Kinder
verlassen, um ihrer Dienstpflicht zu genügen. Es ist
begreiflich, dass unter diesen Umständen nach und
nach bei den Truppen und dem einzelnen Soldaten
eine etwas böse Stimmung Einzug hielt. Mit dieser
Stimmung musste man rechnen, und zwar um so
mehr, als der Grenzbewachungsdienst an die
Disziplin und Ausdauer der Truppen viel grössere
Anforderungen stellt als der gewöhnliche Militärdienst;
das hat jeder erfahren, der in diesen Zeiten dabei
war. Dazu brach noch die verhängnisvolle Grippe
über das ganze Land herein, welche auch viele
Wehrmänner während des Dienstes dahinraffte. In
dieser schwierigen Situation mussten die Truppen
von einer Stunde zur andern wieder antreten und in
den Ordnungsdienst einrücken. Sie sind wacker
angetreten und haben in wunderbarer Weise dem Ruf
des Vaterlandes neuerdings Folge geleistet. Als z. B.
ein Wehrmann aus Kandersteg, der im Lötschental
mit Holzarbeiten beschäftigt war, vernahm, dass sein
Regiment einberufen war, machte er sich sofort auf
den Weg, um durch den 14 km langen Lötschbergr
tunnel nach Kandersteg zurückzukehren, und als die
Eisenbahnarbeiter ihm den Eintritt in den Tunnel
verwehrten, zog er rasch entschlossen über den Löt-
schenpass nach Kandersteg und von dort zu Fuss
nach Thun, um zu seinem Regiment zu gelangen
(Beifall). Solche Beispiele erfüllen einen mit Stolz
und Bewunderung. Wie so ganz anders war doch
das militärische Antreten der Truppen als das
Verhalten der Eisenbahner, die nur auf den Stationen
ihren Dienst hätten verrichten sollen, die auch wäh¬

rend des Krieges ihrer Pflicht zu Hause Genüge
leisten konnten und ihre Freitage hatten, und die nun
in diesen Tagen, trotzdem sie unter dem
Militärstrafgesetz standen, nicht antraten und dein
Bundesrat und ihren Vorgesetzten den Gehorsam
verweigerten (Beifall bei den Sozialdemokraten). Die
Truppen sind angetreten, haben ihre Pflicht erfüllt;
wacker und ruhig standen sie da, provozierten
niemand und bewiesen durch ihr Verhalten, dass der
Vorhalt, der ihnen gemacht wurde, dass sie durch
ihre Gegenwart die Arbeiter provozieren, unwahr ist.
Ich habe das Verhalten der Truppen in der Stadt
selbst beobachtet, und ihr Verhalten war in jeder
Beziehung mustergültig (Widerspruch bei den
Sozialdemokraten). Meine Herren, ich möchte Sie ersuchen,
mich nicht zu unterbrechen; ich lasse mir von Ihnen
überhaupt nicht imponieren. Also was unsere Armee
anbelangt, so haben wir alle Ursache, den Herren
vom Generalstreik den besten Dank dafür auszusprechen,

dass sie diese Situation geschaffen haben. Man
spricht jetzt in allen Ländern von Abrüstung und
hat auch bei uns schon lange davon gesprochen.
Es ist möglich, dass diese Abrüstung auch bei uns
in stärkerem Masse zur Durchführung gelangen wird,
aber der Generalstreik hat bewiesen, dass von einer
vollständigen Abschaffung unserer Armee keine Rede
sein kann. Solange wir unser Staatswesen in
Ordnung halten wollen, haben wir eine gutgeschulte
Armee notwendig, nicht nur zur Abwehr eines Feindes,

der von aussen kommen könnte, sondern zur
tapfern Abwehr des Feindes, den wir im eigenein
Lande haben (Beifall bei den Sozialdemokraten). Nun
ist der Generalstreik gescheitert, Idie Leiter der
Streikbewegung haben bedingungslos kapituliert (Oho! bei
den Sozialdemokraten. — Glocke des Präsidenten).
Das ist eine Tatsache, Sie mögen lachen wie Sie
wollen. Die Leiter des Generalstreiks haben
kapituliert. Und wem ist das hauptsächlich zu verdanken?

Es ist der energischen Stellungnahme des
Bundesrates, des National- und Ständerates, der
eidgenössischen Behörden zu verdanken, aber hauptsächlich

der strammen, wackern Haltung der Armee. Es
wurde zwar auch da während des Streiks
anzusetzen versucht. Ich habe am Montag abend selbst
gesehen, wie man die Truppen bearbeiten wollte,
wie ihnen bis in alle Nacht hinein ein Aufruf zugestellt

worden ist- Ich habe auch am Dienstag
vernommen, wie falsche Gerüchte ausgestreut und
behauptet wurde, hier habe eine Kompagnie den Gehorsam

verweigert, dort ein ganzes Bataillon usw., und
man hat diese Unwahrheiten auch unter die Truppen
zu bringen versucht. Aber das alles hat nichts
genützt, unsere Armee ist glücklicherweise so geschult,
dass sie weiss, wem sie zu gehorchen hat. Und'
sie hat gehorcht, ihre Pflicht erfüllt und den Ansturm
aufgehalten und glänzend pariert. Gegenüber dieser
wackern, glänzenden Haltung der Armee musste der
Streik scheitern. Deshalb sind wir Bürgerlichen ohne
weiteres so einsichtig und so gerecht, dass wir der
Armee, der wir namentlich die Erhaltung der jetzigen

Staatsorganisation zu verdanken haben, auch den
verdienten Dank aussprechen. Es ist nur zu he-
dauern, dass infolge des Aufgebotes, das erlassen werden

musste, die Grippeepidemie, die als schreckliches

Verhängnis nicht nur die Schweiz, sondern
die ganze Menschheit heimsucht, einen vermehrten
Nährboden fand und so viele Wackere Wehrmänner
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ihr junges Leben lassen mussten. Es ist die Pflicht
des Staates, überall da, wo infolge dieser Sterbefälle
die Not einkehren sollte, einzuschreiten und zu helfen,
und es ist Pflicht des Grossen Rates, den Angehörigen
aller Verstorbenen die aufrichtige Teilnahme
auszusprechen. Wir stellen diesen Antrag.

Nun möchte ich mich über das Verhalten der
Eisenbahner aussprechen. Es ist schon vom
Regierungsratstisch aus gesagt worden, dass über das
Verhalten der Eisenbahner noch besondere Untersuchungen

schweben. Sie werden auf eidgenössischem
Boden geführt. Allein unser Bernervolk ist nicht nur
beim Betrieb, sondern auch bei der Erstellung unserer
Bahnen derart interessiert, dass es wohl auch nach
dieser Richtung hin einige Aufklärungen von uns
erwartet und verlangt. Ich habe am Montag vor
Ausbruch des Generalstreiks einer Sitzung der Direktion

der Lötschbergbahn beigewohnt. In dieser
Sitzung behandelten wir zwei Geschäfte, die sich auf
das Personal bezogen. Wir stellten eine Kategorie
von Eisenbahnern auf ihr Gesuch hin in ihren
Besoldungen wesentlich besser und beschlossen namentlich

auch, die Dampfschiffangestellten und Arbeiter
unter die gleiche Lohnskala zu stellen wie das übrige
Personal. Unmittelbar nach dieser Beschlussfassung
wurde uns die Mitteilung, dass der Generalstreik
verhängt sei. Später vernahmen wir, dass der
Bundesrat beschlossen habe, die Bahnen zu militarisieren
und unter das Militärstrafgesetz zu stellen. Trotz
dieses Beschlusses des Bundesrates, der sich auf Art.
217 der Militärorganisation stützte, sah sich die
Direktion der Lötschbergbahn, die bekanntlich gleichzeitig

auch den grössten Teil der bernischen Dekretsbahnen

betreibt, veranlasst, noch ein Zirkular an
das gesamte Personal zu richten. Ich kann nicht
umhin, Ihnen aus diesem interessanten Zirkular einige
Zitate zü unterbreiten. Es heisst da u. a. : «Wir
möchten dabei unserm Personal in Erinnerung bringen,

dass es sich unsere Verwaltungsbehörden je
und je zur Pflicht gemacht haben, ihm und seinen
Angehörigen das Durchhalten in diesen schweren Zeiten

soweit immer möglich zu erleichtern und
sicher zu stellen. Dies geht ohne weiteres aus den
grossen Aufwendungen für das Personal hervor, welche

mit Einschluss der Beiträge an die Pensions-,,
Hülfs- und Krankenkassen seit Kriegsausbruch sich
verdoppelt und im Jahre 1918 für rund 1200 Mann
rund 5 Millionen Franken betragen. Unsere Behörden

werden auch fernerhin den Bedürfnissen des
Personals fürsorgliches Wohlwollen entgegenbringen!
In richtiger Würdigung dieser Tatsachen wird sich
denn auch unser Personal der Erwägung nicht ver-
schliessen können, dass es keine begründete
Veranlassung habe, unsere Unternehmungen durch
Unterstützung eines Generalstreikes in einer Art und Weise
zu schädigen, die sowohl die Existenz derselben wie
des Personals und seiner Angehörigen in Frage stellen

m'üssten.
Nur mit den geordneten gesetzlichen Mitteln will

unser auf demokratischer Volksherrschaft aufgebauter
Freistaat, will das souveräne Schweizervolk die

den Zeitläuften entsprechenden Neuerungen einführen!

Selbstbeherrschung und ein unzweideutiger
Wille zur Ordnung sind heute mehr denn je Bürgerpflicht,

in erster Linie und in vermehrtem Masse
für das einen verantwortungsvollen Dienst besorgende
Eisenbahnpersonal. » Dieses Zirkular wurde am Mon¬

tag gegen Abend den sämtlichen Beamten und
Angestellten der Dekretsbahnen, soweit sie unter dem
Betrieb der Lötschbergbahn stehen, zugestellt, aber
es blieb leider ohne Effekt, der erwartete Erfolg trat
nicht ein (Bravos bei den Sozialdemokraten). Man
ruft Bravo!, allein man könnte etwas ganz anderes
ausrufen. Wenn dieses Personal, dem die Leitung
und Führung des wichtigsten Verkehrsmittels anvertraut

ist und das sich vertraglich verpflichtet hat,
auf diese Weise dem Bundesrat und den vorgesetzten

Behörden den Gehorsam verweigert und die
Interessen des ganzen Landes aufs schwerste schädigt,
verdient es dafür kein Bravo, sondern etwas ganz
anderes. Es ist nur anzunehmen, dass das Personal
irregeleitet wurde. Ich kenne dieses Personal sehr
gut und verkehre seit 30 Jahren sehr gerne und
angenehm mit ihm, aber ich bedaure, dass es sich bei
diesem Anlass irreführen liess. Allerdings wurde
mitgeteilt, dass dieses Verhalten eine Folge der
Streikinstruktion sei, die ich heute zum erstenmal sehiel
und die in der Tat sagt, dass bei Ausbruch eines;
Streiks nur noch der Streikleitung zu folgen und
jeder andere Gehorsam zu verweigern sei. Das ist
ein Zustand, der jedem, der es mit dem Wohl des
Landes ernst meint, zu denken gibt. Durch diese:
Situation wird eine gewaltige Gefahr geschaffen, die
wir nicht unbesehen hinnehmen können, sondern die
uns veranlassen muss, zum Rechten zu sehen und
unsere Massnahmen zu treffen. Der Staat und die
Gemeinden haben ihr gutes Geld jedenfalls nicht
hingegeben, um Bahnen zu erstellen, die nachher gewissen

Verbänden ausgeliefert werden, sondern um ein
Verkehrsmittel zu schaffen, das unter allen Umständen

zur Verfügung steht. Das Bernervolk wird einmal

wissen wollen, wem eigentlich unsere Bahnen
gehören, dem Bund, dem Staat und den Bahngesellschaften,

oder den verschiedenen Verbänden. Es will
einmal wissen, wer über den Betrieb der Bahnen
verfügt, ob die Herren Düby, Woker & Cie., oder der
Staat und die Behörden (Beifall). Darauf wollen
wir einmal eine deutliche Antwort haben, und darum
haben wir das Postulat unter Ziffer 4 gestellt.

Ich habe mich noch über die letzte Ziffer unserer
Anträge auszusprechen, der Grosse Rat möchte nicht
nur durch Zustimmung zum Bericht des Regierungsrates,

sondern durch einen ausdrücklichen Beschluss
dokumentieren, dass wir bereit sind, Hand zu bieten
zur Erfüllung der durch die Neuzeit als notwendig
sich herausstellenden sozialpolitischen Forderungen.
Wenn wir diesen Antrag stellen und den Grossen
Rat ersuchen, ihm zuzustimmen, so geschieht es
ausdrücklich mit der Erklärung, dass wir es nicht unter

dem Druck des Generalstreiks tun, sondern
deshalb, weil es nichts anderes ist als die Fortsetzung,
der vom bernischen Grossen Rat schon sehr lange
befolgten Politik (Heiterkeit bei den Sozialdemokraten).

Lachen Sie nur, der Beweis dafür fällt nicht
schwer, dass diese Politik von uns stets konsequent
befolgt worden ist- Ich kann das jedenfalls besser
beurteilen als die jungen Herren von der
sozialdemokratischen Fraktion, denn ich sitze schon 37 Jahre
hier und weiss, was der Grosse Rat in dieser Ber
ziehung getan hat. Der Grosse Rat hat sich immer
der weniger gut Gestellten im Lande angenommen.
Ich weise nur hin auf die bernische Armengesetzge'-
bung, die ein Muster auf diesem Gebiete ist. Ich
weise hin auf das neue Gemeindegesetz, das von
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einer schönen Portion demokratischen Oels durchi-
tränkt ist. Ich weise hin auf das neue Steuergie-
setz, das fast einstimmig im Rat angenommen und
vom Volk gutgeheissen worden ist und das namentlich

dahin tendiert, die untern Schichten zu entlasten
und die obern zu vermehrten Leistungen heranzuziehen.

Ich erinnere an das letzte Woche beratene
Gesetz über die Krankenversicherung, an das
Gesetz über die Erbschaftssteuer, das ebenfalls dazu
bestimmt ist, die besser Gestellten im Volke mehr
zu belasten; wir werden dazu stimmen und suchen,
die Vorlage im Volk durchzubringen. Wir haben
verschiedene derartige gfosse Sachen hinter uns,
andere sind noch in Arbeit und beweisen, dass es uns
mit der Durchführung dieser Reformen ernst ist.
So kommen wir, nicht infolge des Generalstreiks,
sondern infolge der Volksabstimmung vom Oktober
auch dazu, uns mit der Motion Grimm einverstanden

zu erklären. Ich habe mich unmittelbar nachdem
das Volk den Nationalratsproporz mit so grossem
Mehr angenommen hatte, dahin ausgesprochen, dass
nun selbstverständlich der Grossratsproporz im Kanton

Rern auch eingeführt werden muss. Als gute
Demokraten haben wir uns ohne weiteres dem
Volksentscheid zu fügen, und nachdem das Bernervolk
für die Nationalratswahlen dem für unsern Kanton
eigentlich verhängnisvollen Wahlsystem, das einzelne
Landesteile unter Umständen um ihre Vertretung
bringen könnte, grundsätzlich zugestimmt hat, wird
es konsequenterweise auch den Grossratsproporz
annehmen, und es wäre geradezu widersinnig, wenn
die eine oder andere Partei sich diesem Begehren
widersetzen würde.

Nun noch einige allgemeine Bemerkungen. Die
Zeiten des Generalstreiks sind vorläufig vorbei.
Allerdings spukt es noch überall, und das ist ja
begreiflich, denn nach einem so schrecklichen, fast
viereinhalb Jahre dauernden Weltkrieg mussten überall

grosse Gemütsbewegungen entstehen und werden
sich noch lange geltend machen. Man braucht nur
einen Blick in die grossen Länder zu werfen, wo sich
die gewaltigen Ereignisse abspielen, und man
begreift ohne weiteres, dass auch bei uns die Nachwirkungen

davon sich geltend machen. Allein die
Gefahr des Bürgerkrieges und der gewaltsamen
Revolution ist glücklicherweise für uns vorbei. Es ist
nur zu hoffen, dass man auch auf der andern Seite
einsehen wird, dass unser Schweizerboden kein
günstiges Manövrierfeld für gewaltsamen Umsturz, für
kleinere oder grössere Revolutionen ist, sondern dass
man derartige Praktiken füglich andern Ländern
überlassen darf. Bei uns ist ein derartiges Verfahren
nicht notwendig und nicht angezeigt. Wir sind nach
keiner Richtung mit Russland oder andern Staaten
zu vergleichen; für uns gibt es keine Dynastien zu
stürzen, wir haben keine Throne und Kronen auf
die Strasse zu werfen. Wir haben im Kanton Bern
und in der Schweiz alte demokratische
Staatseinrichtungen. Die Schweiz ist das älteste demokratische

Staatswesen der ganzen Welt (Ilg: Aber
reaktionär!). Bitte sehr, bei uns braucht man nicht
um Volksrechte zu kämpfen, wie es in andern Staaten

der Fall ist. Diese Volksrechte bestehen bei uns
schon sehr lange in weitem und ausgedehntem Masse.
Das allgemeine und gleiche Stimmrecht ist bei uns
etwas ganz Selbstverständliches (Münch: Und die
Frauen I). Wir haben das Referendum ünd die Ini¬

tiative, jederzeit kann die Mehrheit des Volkes ihrem
Willen Ausdruck geben, bei uns regiert die Mehrheit
des Volkes, der Stimmzettel und nicht die Gewalt.
Es ist nur zu hoffen, die Herren von der Streikleitung!
möchten mit der Zeit einsehen, dass man mit der
Anwendung dieser Mittel auf verfassungsmässigem
Weg viel besser und sicherer zu sozialen Reformen
kommt als auf dem Wege der Gewalt. Man hat
uns gesagt, die Verhältnisse seien derart, dass es
zu einer Explosion kommen musste; wenn man
bedenke, wie die Leute an Unterernährung leiden und
wie schwierig die Volksernährung geworden sei, könne
man die1 Volksaufregung begreifen. Aber wirft man
den Blick in andere Länder, nach Oesterreich, Russland,

Deutschland usw., und fragt man sich, wie
es dort mit den ErnährungsVerhältnissen steht, so
wird man sagen dürfen, dass es in der ganzen Welt
kein Land gibt, das sich in diesen schwierigen Zeiten

in relativ so guten Verhältnissen befindet wie die
Schweiz. Und was die Fürsorge für die Arbeiter
anbelangt, so kann auch hier konstatiert werden, dass
die Arbeitslöhne so ziemlich allgemein die den
Verhältnissen entsprechende Erhöhung erfahren haben
(Ilg: Durch Streiks!). Das ist auf ganz anderem
Wege geschehen (Widerspruch bei den Sozialdemokraten.

— Pfeifen und Rufe:Use!). Ich möchte nur
konstatieren, solange ich jetzt dem Grossen Rate
angehöre, ist mir ein so pöbelhaftes Verhalten noch
nie vorgekommen, und es muss schlecht stehen um
das ganze Geschäft, wenn man zu solchen Mitteln
greifen muss.

Ich bin nicht disponiert, mich mit diesen Herren
noch länger auseinanderzusetzen, das gibt einem den
Verleider. Aber ich möchte sagen: Trotz allem, führen

sich die Herren auf, wie sie wollen, so sind wir
Bürgerlichen jederzeit sehr gerne bereit, mitzuarbeiten,

alles das zu tun, was man billigerweise
verlangen kann, um das Los der untern Schichten zu.
verbessern, alle gerechten sozialen und politischen
Reformen auf verfassungsmässigem Wege und in
möglichster Eintracht durchzuführen. Man soll aus
dem Generalstreik die nötigen Schlüsse ziehen. Es
sollen auch die Herren von der Streikleitung einsehen,
dass es mit dem ewigen Verhetzen der Massen nicht
getan ist, sondern dass man diesen Massen die Ueber-
zeugung beibringen sollte, dass sie nicht das einzige
arbeitende Volk sind, sondern dass andere auch ehrlich

arbeiten, dass sie nicht einzig auf den Schutz
des Staates Anspruch erheben können, sondern
andere auch und dass sie nicht die einzigen sind,
welche das Herz auf dem rechten Fleck haben,
sondern dass auch andere im Bernervolk gute Patrioten
sind. Wenn sie das einmal einsehen, dann wird
es den andern auch leichter mitzuarbeiten. Man soll
von beiden Seiten einlenken, sich gegenseitig zu
vertragen suchen und miteinander arbeiten, um das zu
erreichen, was allen Bevölkerungsschichten frommt.
Arbeiten wollen wir miteinander mit dem Volk und
für das Volk, aber alle auf verfassungs- und gesetz-
mässigem Boden 1

Damit habe ich meine Ausführungen geschlossen
und beantrage namens der Mehrheit der Kommission
Annahme der gedruckt vorliegenden Anträge.
(Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)

M. le Président. Avant d'aller plus loin, je prie
les membres de cette assemblée de ne pas inter-
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rompre les orateurs. Dans un instant M. Grimm
aura la parole. Si des membres de l'assemblée
l'interrompent comme cela a été le cas au cours du
discours de M. Bühler, où irons-nous? Surtout, je
prie ces messieurs de ne pas lancer des mots comme
ceux dont s'est servi tout à l'heure M. Ilg.

Grimm. Ich möchte zunächst eine Bemerkung
machen in bezug auf die Anträge der Kommissions1-
minderheit. Unsere Fraktion konnte sich nicht
besammeln, um zu ihnen Stellung zu nehmen. 'Wir
in der Kommission stimmten als Minderheit zu Ziffer
5, trotzdem sie mehr dekorativen Charakter hat und
keine positiven Vorschläge enthält. Wir stimmen
auch zum zweiten Satz von Ziffer 2 und zum zweiten

Alinea der gleichen Ziffer. Es wird Sache
unserer Fraktion sein, ob sie eventuell andere Anträge
formulieren will. Ich beschränke mich vorläufig auf
diese Bemerkung.

Nun noch eine Bemerkung zu den allgemeinen
Ausführungen. Es ist notwendig, hier von allem
Anfang an Demarkationslinien zu ziehen und
festzustellen, dass man solche Szenen wie jetzt im Grossen

Rat schon wiederholt erlebt hat, dass das
demokratische Use! schon mehr als einmal in diese Ecke
geflogen kam, als wir unserer nur 12 oder 13 waren,
und dass uns das nicht imponiert. Es ist notwendig
festzustellen, dass es selbstverständlich nicht möglich

sein wird, derart auseinandergehende Meinungen,
wie sie bestehen, zu versöhnen. Sie haben Ihre AufL
fassung über den Streik, wir die unsrige. Sie haben
Ihre Weltanschauung, wir die unsrige. Diese
Auffassungen gehen diametral auseinander, und da ist
es vollständig überflüssig, irgendwie versuchen zu
wollen, sich gegenseitig zu überzeugen. Das kann
nicht Ihre und kann nicht unsere Aufgabe sein. Es
ist nur notwendig, sich daran zu erinnern und
darnach sein weiteres Verhalten einzurichten. Zugleich
füge ich bei, dass Sie ja nicht etwa glauben dürfen,
wir kommen kleinlaut hieher und sinken vor der
Majorität auf die Knie nieder. Das fällt uns nicht
ein. Wir stehen zu dem, was unsere Ueberzeugung
und Auffassung ist, und werden sie verteidigen, ganz
gleichgültig, ob Sie noch hundertmal «use mit ihm!»
rufen und ob Ihnen unsere Auffassung, die wir
vorzutragen haben, gefällt oder nicht. Wir sind da,
um die Meinung der Kreise zu vertreten, welche
uns hieher geschickt haben; wir haben hier die
Meinung der Arbeiterschaft zu vertreten, wie Sie die
Meinung Ihrer Kreise zu vertreten haben. Diese
Aufgabe werden wir erfüllen, und von diesem Standpunkt

aus haben wir als Sozialdemokraten zu den
Ereignissen Stellung zu nehmen, die uns momentan
beschäftigen.

Herr Kommissionspräsident Bühler hat am Schluss
seines Votums erklärt, dass es sich nun doch einmal
darum handeln würde, mit der ewigen Verhetzung
der Klassen und der Wühlarbeit aufzuhören und sich
zu gegenseitigem Zusammenarbeiten und zur
Verständigung zu finden. Wollte man das auf das grandiose

Ereignis des Landesstreiks und des Proteststreiks

anwenden, dann würde das von einer
vollständigen Verkennung der tatsächlichen Verhältnisse
zeugen. Der Streik in einem derartigen Umfange
konnte nicht das Produkt irgend eines Komitees sein,
das in Bern oder Ölten einfach auf den Knopf zu
drücken hatte, worauf dann 400,000 Personen der

Streikparole Folge leisteten, so wenig als Herr Dr.
Laur in Brugg einfach eine Bauernbewegung aus dem
Boden herausstampfen und kommandieren kann, wenn
nicht gewisse objektive Voraussetzungen vorhanden
sind, wenn nicht eine gewisse Stimmung, eine
gewisse Mentalität und Ueberzeugung in den Leuten
steckt. Man müsste von der geschichtlichen
Entwicklung nichts gelernt haben, tvenn man glauben
würde, dass das Vorhandensein einiger Agitatoren
genüge, um eine Bewegung hervorzurufen, wie wir
sie im Landesstreik hinter uns haben. Das in dieser
Bewegung verkörperte Resultat stammt von ganz
andern Ursachen her. Wenn es richtig wäre, was hier
leise unterstrichen werden wollte, dann müssten Sie
ja an den Folgen Ihrer eigenen Aktionen, Ihrer eige-
Partei- und Werbetätigkeit konstatieren können, o"b

es technisch überhaupt möglich ist, derartige
Volksbewegungen einfach durch ein paar Leute inszenieren
zu lassen. Sie führen seit Jahren und Jahrzehnten
einen ebenso leidenschaftlichen Kampf gegen uns,
wie wir gegen Sie, Sie haben alle Machtmittel des
Staates zur Verfügung, Sie haben eine Presse, die
überall hinkommt, Blätter in jeder grössern Ortschaft,
in jeder Stadt, mehr als wir, und trotzdem haben Sie
es nicht fertig gebracht, uns im Schach zu halten,
trotzdem war es Ihnen nicht möglich, unsere Fraktion

auf dem Bestand zu halten vom "Jahre 1893, wo.
nach dem Käfigturmkrawall ein einziger Sozialdemokrat

in diesem Saale war und wo man auch gebrüllt
hat: «Use mit ihm!», während wir jetzt unserer 50
sind und nächstens, wenn der Proporz kommt,
wahrscheinlich noch einige Dutzend mehr sein werden.
Sowenig .Ihre Anstrengungen damals Erfolg hatten
und verhindern konnten, dass wir als Partei, als
Bewegung aufkamen, und so wenig als wir behaupten
wollten, das sei ausschliesslich darauf zurückzuführen,

dass Ihrerseits ungeschickt operiert und nicht
genügend gehetzt worden sei, ebenso erklären wir.
dass der Streik nicht das Resultat persönlicher
Agitation sein konnte, sondern aus ganz bestimmten
Verhältnissen herausgewachsen ist. Wenn man dem
Streik mit allen seinen Einzelheiten, die man nun
gegen uns ausschlachten möchte, gerecht werden will,
muss man den historischen Hintèrgrund, auf dem die
Bewegung entstehen konnte, ins Auge fassen, und,
nur dann wird man imstande sein, ein richtiges
Urteil zu fällen, gleichgültig wie man in politischen
Dingen sonst urteile.

Nun ist Tatsache, dass wir mehr als vier Kriegsjahre

hinter uns haben und es ist klar, dass auch
ohne Ihr politisches Verhalten in dieser Zeit eine
gewaltige Umwälzung in der Mentalität der grossen
Schichten der Bevölkerung platzgreifen musste. Aber
dieser Umwälzung wurde in politischer, sozialer und
wirtschaftlicher Beziehung durch die Politik
Vorschub geleistet, die offiziell von den Parteien, die
heute in der Mehrheit und an der Macht sind,
bestrichen worden ist. Herr Kommissionspräsident BühL
ler hat erklärt, dass namentlich in der Armee Miss1-

trauen zu säen und die Soldaten zu verhetzen
versucht worden sei. In dieser Beziehung konnte nichts
wirkungsvoller sein als das Verhalten der Vorgesetzten

in der Armee. Ich erinnere z. B. an jenen Erlass
eines jugendlichen Armeeführers, der Soldat müsse
beim militärischen Gruss sprungbereit sein wie ein
Tiger und das Gesicht verzerren. Derartige Geschichten

haben mehr dazu beigetragen, die Situation in.
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der Armee zu verändern, die Wehrfreudigkeit zu
untergraben und dem Gedanken des Antimilitarismus
Vorschub zu leisten, als alles das, was wir in
agitatorischen Reden hätten sagen und in Zeitungsartikeln

hätten schreiben können. Die Quelle liegt ganz
wo anders. Man musste nur mit den Leuten in
Berührung kommen, man musste nur jene geradezu
aberwitzigen Urteile lesen, die auf Grund eines
veralteten Militärstrafgesetzes ausgefällt worden sind.
Auch ihr Bauern habt euch dagegen gewehrt, und
mit gutem Recht. Dort ist die Quelle des Misstrauens
zu suchen und nicht darin, dass wir als Sozialdemokraten

eine andere Auffassung haben über das Militär,

als sie bei euch gäng und gäbe ist.
Politisch, erklärt man uns, habe der Stimmzettel

und nicht die Gewalt zu entscheiden. Wo ist denn
die Kraft des Stimmzettels in den letzten vier Jahren

geblieben? Man hat angefangen, die Demokratie
auf Urlaub zu schicken, den Volksentscheid
auszuschalten, man hat die Militärjustiz-, die Proporz-,
die Spielbank-, die Staatsvertragsinitiative unterschlagen

und dem Volk auf Grund der Dringlichkeitsklausel
in der Bundesverfassung das Gesetzgebungsrecht

entzogen. Ja, wenn man sich auf den Boden
der Verfassung, des Rechts und der Gesetzlichkeit
stellen will, dann muss man etwas anders dastehen,
als heute die Mehrheitspartei dasteht- Sie haben
nicht das Recht, so aufzutreten, wenn man Ihnen
auf Schritt und Tritt nachweisen kann, dass Sie
Verfassung und Recht, Demokratie und Gesetz
missachten, sobald es Ihnen passt, sie aber umgekehrt
sofort als Schild emporheben, sobald Sie glauben, es
liege in Ihrem Interesse, sich auf Verfassung und
Gesetz zu berufen. Die Leute haben in diesen vier
Jahren auch etwas gemerkt, und darum haben sie
in dieser Richtung schon eine etwas andere Auffassung.

Und wenn man vorhin von den Eisenbahnern
gesprochen und erklärt hat, was das für eine Gesellschaft

sei, dass sie sich nicht einmal vor dem Bundesrat

verneige, da erinnern sich die Eisenbahner
daran, dass man ihnen 1914 mit einem Federzug;
einfach entzog, was man ihnen gesetzlich zugesprochen

hatte, ohine das Volk anzufragen, ohne die
Reverenz vor der Demokratie und Verfassung zu
erweisen. In ökonomischer Beziehung steht es nicht
anders. Gewiss bin ich mit Herrn Bühler
einverstanden, dass die ökonomischen Verhältnisse in un-
serm Land besser sind als draussen, aber wir haben
auch keinen Krieg gehabt, wir hatten andere
Existenzbedingungen, als es in den kriegführenden Ländern
der Fall war. Dazu kommt, dass, wenn die Arbeiter
es bei uns momentan vielleicht besser haben als viele
Arbeiter in Deutschland, Frankreich, Russland,
Italien, Oesterreich oder sonst einem Land, dadurch die
Tatsache nicht aus der Welt geschafft wird, dass der
grösste Teil der Arbeiterschaft heute unterernährt
und nicht imstande ist, dem Körper die Nahrung
zuzuführen, die zur Erhaltung der Kraft notwendig
ist, und dass anderseits der Abstand zwischen dem
Dasein unserer Arbeiterschaft und der Existenz grosser

Schichten der Bevölkerung heute gewaltig grösser

ist, als es 1914 der Fall war. Herr Regierungsrat
Lohner hat in seinem Votum von Schiebern,
Wucherern usw., von diesem ausländischen Gesindel
gesprochen; ich nehme aber an, das gehe nicht nur
Ausländer an. Wenn man einmal unter dem Brusttuch

nachsehen wollte, würde man noch manchen

finden, der mit der Schweizerfahne voranläuft, aber
gleichwohl sich, nichts daraus macht, aus der Not
des Volkes Profit zu ziehen. Wir wollen uns
darüber im klaren sein. Diese ökonomische Not, der
vorhandene soziale Druck musste eine Stimmung
schaffen, die um so schärfer wurde, als tatsächlich
breite Bevölkerungsschichten nicht das Vertrauen in
die Behörden haben konnten, dass sie alles machen,
was sie hätten machen können. Es mutet ihnen
niemand zu, über den eigenen Schatten zu springen;
wir verlangen vom Bundesrat nicht, dass er Unmögliches

leiste, und vom Berner Regierungsrat noch
viel weniger, wir verlangen es von niemand. Aber
es ist unzweifelhaft richtig, dass die Behörden eine
wesentlich vermehrte soziale Fürsorge hätten betätigen

können, und zwar jeweilen, bevor ein Druck
seitens der Vertreter der Arbeiterschaft nötig wurde.
Jedesmal erst dann, wenn man dem Bundesrat
erklären konnte, wenn es jetzt nicht vorwärts gehe,
könne man die Leute nicht mehr zurückhalten, sie
werden auf die Strasse gehen und wir lehnen die
Verantwortung ab, wurde wieder etwas an der
Schraube gedreht; aber gewöhnlich kam dabei auf
der Seite, wo wir standen, ausserordentlich wenig
heraus, während auf der andern Seite der Saft sehr
reichlich floss. Wir haben dafür Beweise. Wir
haben vor der Bundesversammlung und dem Bundesrat
eine ganze Reihe von Postulaten vertreten, aber man
hat sie höhnisch abgewiesen. Wir haben die
Errichtung eines Ernährungsamtes, die Organisation der
Kartoffelversorgung usw. verlangt; man hat die
Begehren abgelehnt, aber ein, zwei Jahre hinterher,
wenn es zu spät war, wurde die Sache dann
durchgeführt. Glauben Sie, das merke der Arbeiter nicht,
wenn man zuerst erklärt, das geht uns nichts an,
diese Ideen kann man nicht verwirklichen, Und wenn
man dann später das alles doch durchführen und
in den Neutralitätsberichten eingestehen muss, es
tut uns leid, man hätte es früher machen sollen, aber
es ist nun einmal so?

Das sind die objektiven Ursachen und Grundlagen,

auf denen sich der Generalstreik aufbauen
konnte. Das sind die Gründe, welche in der
Arbeiterschaft Missstimmung erzeugten und zum Ausbruch
dieser Bewegung führten. Darum kommt man mit
keiner Rede herum, mag sie noch so grosszügig,
angelegt und ausgedacht sein.

Die unmittelbare Ursache des Streiks liegt allerdings

nicht im Kanton Bern, sondern ausserhalb
desselben. Aber im Interesse der Wahrheit und Klarheit

ist es notwendig, darauf zu sprechen zu kommen.

Man ist auch heute rasch über diesen Punkt
hinweggegangen, und wir wissen warum. Es fehlt
an Beweisen, an Tatsachen, das Material läuft unter
den Händen davon, wenn man zugreift ist nichts
mehr da, sobald man die These stützen will, mit
der man das Militäraufgebot begründet. In unsern
Kreisen hat vor dem Truppenaufgebot in Zürich
kein Mensch an den Generalstreik gedacht (Widers-
spruch). Wir können das dokumentarisch beweisen,
die Protokolle stehen jedermann zur Verfügung, wir
haben keine Geheimnisse. Noch am Tage vor dem,
Erlass des Truppenaufgebotes beschäftigten wir uns
in einer Sitzung des Aktionskomitees mit einer
allgemeinen Bewegung, in der dem Bundesrat mit Rücksicht

auf die wachsenden Ernährungsschwierigkeiten
bestimmte Postulate gestellt werden sollten. Nie-
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mand dachte dabei an einen Generalstreik. Am an>-

dern Tage vernahm man plötzlich, dass so und so viele
Truppen nach Zürich geworfen worden seien. Das
wirkte wie eine Bombe, und zwar nicht wie eine
Bombe, die gefunden worden sein soll und bis jetzt
noch nicht geworfen wurde, sondern wie eine, die
wirklich geworfen worden ist, wie ein Blitz aus hei-
term Himmel. Wir fragten uns, was denn los sei,
was geschehen sei, dass man in diesen Zeiten, wo
die Grippe grassiert, wo man alle möglichen Ab(-
sperrungsmassnahmen trifft, wo niemand an einen
Putsch, eine revolutionäre Erhebung oder einen
Generalstreik denkt, mit diesem Truppenaufgebot
komme. Sie erklären, das Truppenaufgebot sei nicht
gegen die Arbeiter gerichtet gewesen, sondern gegen
die Ruhestörer usw. Darüber wollen wir mit Ihnen
nicht streiten. Die Landwirtschaft findet es
beispielsweise ganz in Ordnung, dass man den Milchpreis

von 33 auf 40 Rp. erhöht und kann es nicht
verstehen, dass die Konsumenten das als eine
Herausforderung und Provokation empfinden. Ich mache

der Landwirtschaft deshalb keinen Vorwurf, aber
wir verlangen umgekehrt, dass Sie auch den von der
Arbeiterschaft in dieser und ähnlichen Fragen
eingenommenen Standpunkt beigreifen. Wir haben uns
nicht damit zu beschäftigen, ob man das als
Provokation auffassen könne oder nicht und mit welchen
juristischen Distinktionen man dazu gelangen könne,
den einen oder andern Standpunkt einzunehmen,
sondern massgebend ist, dass das Militäraufgebot
auf unserer Seite tatsächlich als Provokation empfunden

wird. Wenn es nicht als das empfunden worden
wäre, so wäre es nicht denkbar gewesen, dass die
Arbeiterschaft von ungefähr 20 Städten wie ein
Mann die Werkstätten verliess und dagegen protei-
stierte, dass man Militär nach Zürich aufgeboten
hatte. Es ist daher etwas gewagt, wenn man mit
der Wendung über die Sache hinweggehen will, das
Militäraufgebot habe sich nicht gegen die Arbeiterschaft

gerichtet, sondern gegen die ruhestörerischen
Elemente. Wenn man behaupten will, ein derartiges

Truppenaufgebot richte sich nur gegen die
Ruhestörer, gegen die, welche staatliche Gebäude
unterminieren wollten, so müsste man wenigstens in der
Lage sein, diese Ruhestörer zu fassen und zu sagen,
da sind sie. Was bis zur heutigen Stunde
vorgebracht wurde, ist auch nicht der Schatten eines
Beweises für die aufgestellten Behauptungen, mit
denen man das Truppenaufgebot motivieren wollte.
Herr Bundespräsident Calonder hat sich im Nationalrat

über diese Behauptungen ausgeschwiegen. Er
überliess es einem andern, Herrn Dr. Schmid — in
Zürich heisst er der «Wegglischmid» — aus der
Schule zu schwatzen und die Begründung zu geben.
Und was hat er als Begründung angeführt? Wenn
man jemand kenne, der russisch spreche und der
im Tram fahre, dann könne man von Russen hören,
dass etwas gehen solle, und ferner habe man Bomben
gefunden — aber das sind die Bomben, die schon
vor einem Jahr eine Rolle spielten und die nun wieder
ausgegraben wurden. Ich begreife, dass man sich
schämte, mit solchen Gründen das Truppenaufgebot
zu rechtfertigen. Wenn man wirklich von Ver.-
schwörern etwas wusste, dann hätte man die Leute
verhaften und dem Strafrichter überweisen sollen;
aber es sind in diesem Zusammenhang keine
Verhaftungen erfolgt, es wurden keine Tatsachen get-

nannt, keine Beweismomente angeführt, sondern es
ist einfach so, dass die Zürcher Regierung wieder
Angst hatte, dass ihr das Herz in die Hosen fiel
und sie zum Bundesrat nach Bern sprang. Hier
hat man sich nicht zuerst erkundigt, sondern sich
gesagt: Jetzt kommt der 7. November, der Jahrestag
der russischen Revolution, deshalb muss man
Vorsorge treffen, sonst geht bei uns am Ende die
Rakete auch los. Diese Tatsachen sind der Arbeiterschaft

geläufig. Wir haben uns von allem Anfang
an auf den Boden gestellt: wenn Tatsachen genannt
werden können, die das Truppenaufgebot rechtfeiv-
tigen, dann werden wir sie würdigen. Aber solche
Gründe sind nicht angeführt worden und deshalb
musste das Truppenaufgebot von unsern Leuten um
so mehr als Herausforderung und Provokation
empfunden werden, ob Sie das begreifen oder nicht.

Am Sonntag nach dem Proteststreik sagten wir
uns, der Proteststreik hat nur den Sinn und die
Beideutung einer Warnung an den Bundesrat haben
können. Herr Dr. Laur hat das sonderbarerweise
sehr gut begriffen, er hat etwas mehr Musikgehör
als andere Herren, lesen Sie seinen Kommentar in
der letzten Bauernzeitung. Der Proteststreik war
in der Tat nicht anders gemeint, als dem Bundesrat
zu bedenken zu geben, dass heute in der Arbeiter^
schaft eine Stimmung herrscht, die unter Umständen
gefährlich werden muss, wenn die internationalen
Verhältnisse sich ändern und wo es vielleicht
gescheiter ist, miteinander zu reden, bevor es zum
äussersten kommt. In diesem Sinne haben Ilg und
ich am Sonntagmorgen die Bundesräte Schulthess
und Calonder antelephoniert und ihnen erklärt, so
und so sei die Situation und wenn sie die Verhältnisse

nicht verschlimmern wollen, so mögen sie den
guten Rat entgegennehmen, die Truppen in Zürich
unter Glasverschluss zu tun und nicht so provokar
torisch auftreten zu lassen, wie es am Samstag der
Fall war. Man antwortete uns, die Truppen seien
jetzt da, und im übrigen bekamen wir die gleichen
Ausflüchte zu hören, das Aufgebot sei nicht gegen
die Arbeiterschaft gerichtet usw. Wir wiederholten,
die Stimmung der Arbeiterschaft sei derart, dass,
wenn man vermeiden wolle, dass aus dem Proteststreik

andere Aktionen herauswachsen, es das
vernünftigste sei, einen Ausweg zu suchen und dieser
Ausweg bestehe darin, dass man die Truppen
daheim behalte. Die Antwort war ablehnend, und es
blieb uns nichts anderes übrig, als zu erklären, dann
werde die Arbeiterschaft entscheiden, was weiter
zu gehen habe. Und die Arbeiterschaft hat
entschieden. Ich mache darauf aufmerksam, dass beim
Proteststreik vom Samstag keine andere Forderung
aufgestellt worden ist als die auf Zurücknahme der
Truppen und dass keine Drohung damit verknüpft
war. Dazu kam es dann erst als Antwort darauf,
dass am Sonntag mit Maschinengewehren durch die
ganze Stadt Zürich gefahren wurde, als ob man damit
den Bürgern eine Freude machen würde. Das hätten
die Herren sich überlegen sollen. So kam es wegen
dieser Belagerungsarmee in Zürich zum Landesstreik,
für den nicht die aus politischen, wirtschaftlichen
und sozialen Gründen erregte Arbeiterschaft
verantwortlich ist, sondern eure Gesellschaft, die ihr mit
dem Gewehr in der Hand verteidigen wollt. Man
hat erklärt und mit Nachdruck unterstrichen, dieser
Streik sei ein frevelhaftes Abenteuer gewesen, aber
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auf der andern Seite musste Herr Lohner in seinem
Votum selbst anerkennen, eine gewaltsame Entladung

sei eigentlich in der Luft gelegen. Ich will dann
bei einem andern Punkt darauf eintreten und zeigen,
wie man diese Entladung hätte vermeiden können,
wenn man im Bundeshaus etwas anders vorgegangen
wäre und rechtzeitig die entsprechenden sozialen
Reformen durchgeführt hätte. Der Streik ist also,
aus den Verhältnissen herausgewachsen, genau so
wie seine Forderungen und die Mittel, die zur
Anwendung kamen.

Man hat in diesem Zusammenhang auf Russland
und den Bolschewismus hingewiesen. Aehnlich wie
1871 nach der Kommune eine Flut von Verleumdungen

und Hassausbrüchen gegen die Arbeiterschaft
durch das Land sich ergoss, so wird heute, nur
noch in grösserem Umfange, in allen Zeitungen und
Parlamenten gegen den Bolschewismus losgezogen.
Es ist gut, wenn wir offen miteinander darüber reden
und in dieser Richtung keine Geheimnisse vor einander

haben. Die jetzt durch den Bolschewismus
verkörperte russische Revolution ist ein Produkt der
besondern russischen Verhältnisse, das Ergebnis einer
Jahrhunderte langen Misswirtschaft und Tyrannei, die
unter dem Zarismus praktiziert worden ist. Wenn
heute die russische Revolution die Formen annimmt,
die sie angenommen hat, die wir im übrigen nicht
kontrollieren können, sondern wobei wir auf eine
Presse angewiesen sind, die nachgewiesenermassen
vielfach mit gefälschten Dokumenten arbeitet, so sind
sie der Ausfluss des gesamten geschichtlichen
Prozesses in Russland selbst. Ich gestehe ohne weiteres,
dass ich in bezug auf die Methode vielleicht da und
dort anderer Ansicht bin, aber immer den Grundsatz
aufrecht halte, dass die Methode einer revolutionären
Minderheit nie durch sie selbst bestimmt wird,
sondern immer durch das Verhalten der herrschenden
Klassen und dass sich also eine Methode auch nicht
ohne weiteres auf jedes Land übertragen lässt. Die
be sondern geschichtlichen Verhältnisse jedes Landes
müssen in Anschlag gebracht werden und es kann
nicht, was im einen Lande richtig ist, wahllos auf
jedes andere übertragen werden. Aber in bezug auf
das Ziel, auf die Sozialisierung der Gesellschaft und
die Beseitigung der privatkapitalistischen Wirtschaftsweise

bestehen keine Differenzen. Unser Parteiprogramm

enthält diesen Grundsatz schon lange, wir
haben bisher für dessen Verwirklichung gekämpft,
wir werden es auch in Zukunft tun unid ich hoffe,
dass wir noch einen schönen Teil davon verwirklichen
können.

Wenn ich das sage, so geschieht es nicht, um
einen Stein auf die Bolschewisten zu werfen,
sondern um desto mehr legitimiert zu sein, gegen die
masslose Verleumdung aufzutreten, welche gegen
diese revolutionären Kämpfer ausgestreut worden ist
und um Verwahrung dagegen einzulegen, dass
man mit einer Kampagne einsetzt, die sich nur auf
fragwürdiges Beweismaterial stützen kann und wobei
man nicht in der Lage ist, die einzelnen Behauptungen

untersuchen zu können. Und sogar wenn das
alles, was heute gegen unsere Genossen in Russland

geschleudert wird, richtig ist, so muss man
sich nur verwundern, dass, während man heute plötzlich

dieses feine Empfinden hat und mit Abscheu
von den «bolschewistischen Greueln» spricht, die
gleichen zart besaiteten Herrschaften nie ein Gefühl

der Empörung und des Protestes hatten gegen die
viel grössern Greuel, welche der Zarismus auf dem
Kerbholz hatte und wo es gegen die unterdrückten
Volksmassen ging. Aber des Rätsels Lösung liegt
auf der Hand. Heute sind es die Arbeiter, welche
um ihre Herrschaft kämpfen, und früher war es
die herrschende Klasse auf dem Boden der
Gegenwartsordnung, wie sie bisher in Russland bestanden
hat. Daher dieser Unterschied im Empfinden.

Im übrigen dürfte es nicht überflüssig sein, in
diesem Saale daran zu erinnern, dass die revolutionäre

Bewegung Russlands, die so wenig das
Produkt von Personen ist, als der Generalstreik unser
Produkt ist, sondern herausgewachsen aus den
Verhältnissen, geschichtlich betrachtet, in zehn, zwanzig
Jahren beurteilt, eine Reihe von Gedanken verwirklichen

wird, die einen grossen Fortschritt bedeutein
und wo das Urteil anders lauten wird als heute.
Es wird so gehen wie im Urteil über die helvetische
Revolution in der Schweiz, von der man in der Schule
so herzlich wenig redet, weil man sonst die Hefte
revidieren müsste. Die helvetische Revolution, welche

die Franzosen ins Land rief, um die alte
Eidgenossenschaft in Scherben zu schlagen, ist mit
ihrem stolzen und hehren Einheitsgedanken der
Zeit auch um Jahrzehnte vorausgeeilt; wir
finden in den Schriften der damaligen Revolutionäre
Gedanken, die heute noch nicht verwirklicht sind und
für die sich heute noch kämpfen lässt. Aber es wird
Ihnen nicht einfallen, über die helvetische Revolution

den Stab zu brechen, ebenso wenig wie über
die Gegenaktion, welche gekommen und mit
brutaler Waffengewalt durchgeführt worden ist. Man
muss den Tatsachen und der Geschichte gerecht
werden, dann wird man zu Urteilen kommen, die der
Entwicklung förderlicher sind, als es hier der Fall
ist, wenn man erklärt, unsere Generalstreikbewegung
stehe mit dem Bolschewismus im Zusammenhang.
Man hat ein ganzes Heer von Spionen über das Land
sich ergiessen lassen, um nach den russischen Millionen

zu suchen, die mit der Zeit sich zu Milliarden
auswuchsen. Und heute, wo die Gerichtsbehörden
Auskunft verlangen und wir ihnen unsere Kassenbücher

vorlegen, findet sich von diesen Millionen keine
Spur. Darum ist es lächerlich, solche Behauptungen
aufzustellen.

Aber auch in bezug auf die 9 Forderungen. Wenn
Sie die 9 Punkte einen nach dem andern durchgehen,
werden Sie sehen, dass diese Forderungen durchaus
bodenständig sind. Wir haben in der Kommission
gehört und lesen es in der Presse: Die Forderungen
sind nicht schlecht, eigentlich sind wir auch
einverstanden ; selbstverständlich : Frauenstimmrecht,
Alters- und Invalidenversicherung, Achtstundentag,
Demokratisierung des Heeres, Proporz, da sind wir alle
einverstanden. Plötzlich dieses Einverständnis, das
eben doch erst durch den Generalstreik herbeigeführt

worden ist! So geschwind ist der Berner
Grosse Rat sonst nicht marschiert, das kennen wir
alle auch. Machen wir uns nichts vor! Ihr habt
in den Tagen des Generalstreiks laufen gelernt und
möchtet jetzt nach bekannter Manier Peitsche und
Zuckerbrot anwenden. Aber diese Methode zieht
bei uns nicht, und ihr werdet sehen, dass ihr damit
nicht zum Ziele kommt.

Man erklärt, der Generalstreik sei ein Mittel der
Gewalt, dag gegen Verfassung und Gesetz Verstösse.
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Zunächst eine Feststellung der Tatsachen. Die
Arbeiter waren nicht bewaffnet. Man hat nur einen
gefunden vor dem Rathaus, der Patronen auf sich
trug, oder vielleicht nur «Käpsli»; unter Umständen
war es einer von der Bürgerwehr. Auf alle Fälle
hatten unsere Arbeiter keine Waffen, keine Gewehre,
keine Säbel, keine Maschinengewehre. Die Bewaffnung

und Gewalt war auf Ihrer Seite, nicht auf
der Seite der Arbeiterschaft, trotzdem sie, wenn sie
wirklich einen Umsturz hätte durchführen wollen,
ihre Legitimation in der bernischen Geschichte
gefunden hätte. Ich erinnere Sie an das Jahr 1831.
Es ist immer gut, wenn man die Geschichte
studiert, man kann immer etwas daraus lernen. Das
waren noch Kerle im Jahre 1831, als das Landvolk
in die Stadt gezogen ist und den Patriziern erklärt,
hat: Jetzt habt ihr ausregiert, und wenn ihr nicht
geht, so ist hier der Dreschflegel. Und dann 1832,
wo die Patrizier sich mit der kleinen Verschwörung!
im Erlacherhof revanchierten, wo man auch Waffen
und Munition gefunden hat. Wir hätten uns auf
Ihre Väter, Vorfahren und Ahnen berufen können und
Sie hätten keinen Grund gehabt, uns einen Vorwurf
zu machen. Aber ich bin der Meinung, dass, wenn
die Arbeiterschaft von dem Mittel des Generalstreiks
Gebrauch machen will, dieses Mittel viel grandioser
wirkt als die Gewaltanwendung, wie Ihre Vorfahren
sie durchgeführt haben. Und das Mittel des Streiks
ist ein legitimes, sogar so legitim, dass auch den
Staatsbeamten des Kantons Bern einstweilen das
Streikrecht gewährt ist, indem in der Kodifikation
nichts davon enthalten ist, was die Behauptung stützen

würde, die wir im Vortrag der Regierung lesen.
Das Streikrecht ist legitim und die Arbeiterschaft
wird davon Gebrauch machen. Es ist legitim nicht
nur dann, wenn es sich darum handelt, bei einem
Meister oder Fabrikanten zu streiken, um günstigere
Arbeitsbedingungen durchzusetzen, sondern auch
dann, wenn der Streik allgemeine Formen annimmt
und weiter um sich greift. Wir stehen nicht auf
dem Boden der bürgerlichen Moral, die normalerweise

einen vor die Schmitte bringt, im Kanton
Luzern sogar noch um einen Kopf kürzer macht, wenn
er einem andern nach dem Leben trachtet, umgekehrt

aber als einen Helden und Retter des
Vaterlandes preist, wenn es gegen den sog. innern Feind
geht — dieses Wort, Herr Bühler, hat etwas ber
deutet und wir werden uns daran noch lange
erinnern. Wir sind der Meinung, Mord ist Mord, ob er
im kleinen oder im grossen vorkomme, und sind, auf
den Streik angewendet, der Meinung: der Streik ist
erlaubt, ob es sich um einen Lokalstreik oder um
einen Landesstreik handle. Das ist unsere Auffassung,

und wir müssen deshalb den Vorwurf der
Gewalttätigkeit des Streiks ablehnen.

Ich gebe zu, dass am Samstag die Ereignisse in
Bern in den Morgenstunden sich etwas anders
abgespielt haben, als in unserer Absicht lag. Die Regierung

muss darüber eigentlich froh sein, denn wenn
sie diese Geschichte vom Schliessen der Läden nicht
hätte vorbringen können, wie stünde sie heute vor
dem Grossen Rate dal Doch Spass beiseite. In dieser

Beziehung spielten sich die Ereignisse anders
ab, als wie wir es auf Grund unserer bisherigten
Erfahrungen voraussehen und annehmen konnten. Ich
möchte da mit allem Nachdruck die Behauptung
zurückweisen, dass wir hier etwa der Regierung etwas

vormachen wollten und genau gewusst hätten, wie
dann am andern Tage die Sache gehen würde. Diese
Darstellung entspricht nicht den Tatsachen, und ich
weise sie zurück.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich noch eine
andere Behauptung zurückweisen, die glücklicherweise
hier nicht aufgestellt wurde, die man aber um so,

mehr landauf landab kolportiert. Man will den Streik
und seine Organisatoren für die beklagenswerten
Opfer der Grippe verantwortlich machen. Wir weisen

das mit aller Entschiedenheit zurück. Wir haben
die Truppen nicht aufgeboten, der Streik ist nicht
die Ursache, sondern die unmittelbare Wirkung des

Aufgebotes. Und wenn es einem ernst ist mit diesem
Mitleid mit den von den Todesfällen betroffenen
Familien, dann hätte man auch alle Massnahmen treffen

müssen, welche die weitere Ausbreitung der
Grippe verhindert hätten. Aber was haben wir
gesehen? Als die Grippe im höchsten Stadium der
Entwicklung war, hat der General in Zürich ein
Defilee angestellt und haben auf dem Bundesplatz
in Bern Truppenaufzüge stattgefunden, wodurch
selbstverständlich der Ansteckungsherd nicht
verringert worden ist. Und es 'war eigentlich eine,
Profanation der Gefühle, die wir durchaus verstehen
und würdigen, so gut wie wir die Gefühle wegen des
Todes der drei in Grenchen erschossenen Arbeiter
würdigen können — ich sage, es war eigentlich
eine Profanation, wenn man die Leichen der gestorbenen

Soldaten durch die Stadt schleppte und mit
den Toten politische Reklame machen wollte. Da-
gtegen verwahren wir uns auch und weisen die
Behauptung zurück, als ob wir die Urheber dieser
Todesfälle wären und als ob die Verantwortung dafür

auf uns fallen würde.
Noch einige Bemerkungen in bezug auf meine

persönliche Stellung, die heute auch berührt worden
ist. Herr Regierungsrat Lohner hat gesucht, einen
Gegensatz zu konstruieren zwischen meinen
Parteifreunden und Kollegen Müller und Schneeberger, die
gewissermassen als brave Eidgenossen dastehen, und
mir, wo man nicht wisse, woran man mit dem Kerl
sei. Ich habe allerdings in der Administrativuntersuchung

erklärt, und zwar mit vollem Recht, dass
meine persönlichen Angelegenheiten weder den
Regierungsstatthalter noch die Regierung etwas angehen.

Diesen Standpunkt werde ich immer einnehmen,
auch gegenüber dem Gegner und auch an ihn keine
solche Zumutung stellen. Wenn z. B. Herr
Regierungsrat Tschumi in der Presse erklärt, er habe mit
dem Sicherheitsausschuss der Bürgerwehr nichts zu
tun, und ich nachher ein Mitgliederverzeichnis
erhalte, auf dem Herr Tschumi mit der Telephonnummer

figuriert, so stelle ich darüber keine Anfrage.
Oder wenn gegen Herrn Grossrat Neuenschwander
ein Verfahren wegen politischer Vergehen eingeleitet
würde, so würde ich ihn nicht fragen, wieviele hum
derttausend Franken er mit seinem Kaninchenfellhandel

verdient. Ich nehme für mich in Anspruch, dass
ich meine Pflicht als Beamter erfüllt habe und dass
ich ausserhalb dieser Pflichterfüllung ein freier Bürger

sein will und mir nichts vorschreiben lasse, weder
von der Regierung noch vom Bundesrat. In dem
Augenblick, wo mir Amtspflichtverletzung vorgeworfen

werden kann, mögen Sie Sanktionen treffen, aber
solange Sie das nicht tun können, werde ich Ihnen
keine Rechenschaft geben über das, was damit nicht
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im Zusammenhang steht und werde selbstverständlich
mein Recht wahren, ausserhalb meines Amtes zu tun,
was mir passt, auch wenn ich die Sanktion der
Regierung nicht habe. Ich stehe nicht auf dem Boden,
dass ich mit meinem Eintritt in den Gemeinderat
nun meinen Rock als Sozialdemokrat ausgezogen
habe. Die Arbeiter haben mich an diese Stelle
gewählt, damit ich dort ihre Interessen vertrete, und
für ihre Interessen trete ich ein. Ich werde auf dem
Boden der durch das Gesetz gezogenen Schranken
mein Mandat so erfüllen, dass es korrekt ist und man
mir keine Amtspflichtverletzung nachweisen kann,
aber nicht so, dass ich auf das, wofür ich mein
Leben lang gearbeitet und gekämpft habe, verzichten
würde. Das ist der Standpunkt, den ich einnehme,
und darum mag die Regierung noch so viel
untersuchen, als sie will, sie wird über meine
Privatverhältnisse von mir keine Auskunft bekommen.

Es wurde davon gesprochen, man müsse eine
Entspannung herbeiführen. Einverstanden, aber
welchen Weg schlägt man ein? Ich erinnere den Herrn
Grossratspräsidenten und seine Parteifreunde an die
Zeit, wo sie im Jura als Minderheit gegen die
herrschende radikale Partei gekämpft, an alle jene
Verfolgungen und Massregelungen, denen offenbar die
Minoritäten ausgesetzt sind. So wenig als Sie dort
Ihre Auffassungen verleugnet haben, so wenig werden
wir sie verleugnen und wir werden unsere Massnahmen

gegen die Reaktion treffen. Sie kann
selbstverständlich Verhaftungen vornehmen und Prozesse
anstrengen bis zur Bewusstlosigkeit, aber wenn sie
sich auf den Boden der Bürgerwehr stellt und diese
so schwach begründet, wie Herr Lohner es getan
hat, indem er. geltend macht, 1914 habe man die1

Eisenbahner auch bewaffnet, so ist die Sache eigentlich
schon erledigt und es zeigt sich, auf wie töneren

Füssen die ganze Argumentation ruht. Herr Lohner,
im Jahre 1914 waren die Eisenbahner militarisiert,
aber eure Landbevölkerung, der Gewehre und
Patronen ausgefolgt wurden, ist nicht militarisiert.
Darum ist der Vergleich ein falscher. Wenn das Ihre
Auffassung ist, wenn dieser Standpunkt Gesetzeskraft

erlangen sollte, dann werden Sie die Arbeiter
zu Gegenmassnahmen treiben, statt abklärend zu
wirken, Oel ins Feuer giessen und durch die Rechtfertigung

einer Organisation, die sich vom Standpunkt
der politischen Klugheit aus, die auch ein bernischer
Regierungsrat haben sollte, nicht rechtfertigen kann,
geradezu dem Verhängnis entgegensteuern.

Auf der andern Seite kommen Sie mit Konzessionen.

Welcher Art sind diese Konzessionen? Herr
Regierungsrat Lohner ist heute etwas weiter gegangen

als in der Sitzung der Kommission und hat in
seinen mündlichen Erörterungen einige Details
genannt, die im gedruckten Bericht fehlen. Aber es
kommt nicht nur darauf an, dass man sich zu
Konzessionen bereit erklärt, sondern auch darauf, wann
sie gemacht werden sollen. Auch der Zeitpunkt ist
ausserordentlich wichtig. Da möchte ich unterstreichen,

was ich schon dem Kommissionspräsidenten
gegenüber gesagt habe: Es ist eben nicht so, dass:
der Grosse Rat des Kantons Bern sich mit seinem
sozialen Verständnis brüsten kaün. Nicht in bezug
auf die Eisenbahnpolitik, das Gemeindegesetz und
die Subventionierung der Landwirtschaft, aber in
sozialer Beziehung ist der Kanton Bern ausserordentlich

rückständig, und wenn Sie heute nur einen ganz

kleinen Schritt vorwärts machen, so kommt er Ihnen
schon als ein gewaltiger Fortschritt vor. Er ist
es aber nicht im Vergleich mit den Tatsachen und
dem Leben. Darum muss schon ein rascheres Tempo
eingeschlagen werden, wenn man von Konzessionen
und Entspannung reden will.

Man hat davon gesprochen, es handle sich auch'
darum, die Mittel bereitzustellen, wer den Zweck
wolle, der müsse auch die Mittel wollen. Ganz,
einverstanden. Die Frage ist nur die, wo man die,
Mittel hernimmt, von welchen Kreisen der Bevölkerung

die Mittel für die sozialen Reformen bereite
gestellt werden sollen. Darauf wird es in erster
Linie ankommen. In dieser allgemeinen Formulierung

können wir diesen Satz des Herrn Regierungsrat
Lohner unter keinen Umständen akzeptieren.

Man hat zum Schluss zu positiver Arbeit
aufgefordert und erklärt, man solle das Misstrauen und
den Hass beiseite lassen. Euer Ruf: «Use mit ihm!»
war eine unfreiwillige Apostrophierung dieses warmen

Appells, eine wunderbare Aufforderung zur
Mitarbeit, die durchaus auf der Höhe der Bemerkung
des Herrn Bühler in bezug auf den innern Feind:
steht. Wir haben uns nie geweigert mitzuarbeiten,
aber wir haben uns immer geweigert, für Sie nur
Staffage zu sein und uns dagegen aufgelehnt, dass
man mit ein paar halbbatzigen Reformen der
Arbeiterschaft Sand in die Augen streue, sie beschwichtige,
damit man auf der andern Seite um so besser seine
politischen Geschäfte machen kann. Wir sind
bereit zur Mitarbeit, aber dann dürfen Sie nicht, wie
es jahrelang in diesem Saale der Fall war und wie es
auch in letzter Zeit mehr als einmal vorgekommen,
ist, wie eine Mauer gegen unsere Anträge aufste^
hen, ohne zu würdigen, was in ihnen steckt, nur
weil sie von der Minderheit kommen. Wenn Sie
unsere Mitarbeit wollen, dann dürfen Sie unsere
Postulate nicht jähre- und jahrelang liegen lassen. Man
spricht heute von dem kleinen Gesetz über die
obligatorische Krankenversicherung, das wir letzte Woche

angenommen haben, aber man vergisst, dass es
volle sechs Jahre gedauert hat, bis es dazu gekommen
ist und dass bereits die Hälfte der Kantone uns
vorausgegangen ist. Dann dürfen Sie nicht die Mittel
haben, um alle möglichen Stellen zu schaffen, aber
keine Mittel aufbringen, um die notwendige Stelle
eines kantonalen Fabrikinspektorats ins Leben zu
rufen. Dann dürfen Sie nicht alle sozialen
Forderungen ablehnen oder sie zwar entgegennehmen, aber
nicht erfüllen. Wenn es Ihnen ernst damit ist, dass
Hass und Misstrauen verschwinden müssen, dann
beweisen Sie es durch die Tat. Nur durch soziale
Reformen, nur durch Taten kann die Entspannung
herbeigeführt werden, die notwendig ist für eine
ruhige Entwicklung. Glauben Sie nicht, dass es
genüge, in dieser Atmosphäre geschwind den 'Proporz
einzuführen und von andern Reformen zu reden.
Täuschen Sie sich nicht in der Annahme, der
Generalstreik sei nun einmal erfolgt, nun sei der Rummel
vorbei und man habe wieder Ruhe. So macht sich
die geschichtliche Entwicklung nicht. Es wäre ein
Verhängnis, wenn Sie diese Auffassung hätten und
wenn Sie sich auf den Boden stellen würden: mit
dem innern Feind, von dem heute gesprochen wurde,
haben wir keine Gemeinschaft, er steht auf der
andern Seite der Barriere, von ihm erwarten wir nicht,
dass er mitarbeite, gegen ihn haben wir Gewehre,
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Bajonette und Maschinengewehre. Wenn Sie uns.
so behandeln, dann haben Sie unsere Mitarbeit
allerdings nicht, dann werden wir aber auch über die
schwere Zeit nicht heil hinwegkommen und die
Entspannung wird nicht durchgeführt werden können,
die für Sie und für uns notwendig ist. Der Appell
zur Mitarbeit hat nur dann Erfolg, wenn Sie vom
blossen Lippenbekenntnis übergehen zum Tatbekenntnis

und diesem die Ausführung folgen lassen. (Beifall

bei den Sozialdemokraten und auf der Tribüne.)

Hier wird die Beratung abgebrochen.

Schluss der Sitzung um 6 Uhr.

Der. Redakteur:
Zimmermann.

Sechste Sitzung.

Dienstag den B. Dezember 1918,

vormittags 8 Uhr.

Vorsitzender: Präsident Boinay.

Der Namensaufruf verzeigt 179 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 36 Mitglieder, wovon m i t
Entschuldigung die Herren : Aeschlimann, Cueni, Du-
bach, Egger, Gerber (Langnau), Glauser, Hagen, Hilt-
brunner, Junod, König, Laubscher, Lauper, Leuen-
berger (Bern), Luterbacher, Morgenthaler, v. Müller,
'Nikiaus, Nyffeler, Reichenbach, Schlup, Schneider,
Scholer, Siegenthaler, Stauffer, Weber (Grasswil),
Weibel; ohne Entschuldigung abwesend sind die
Herren: von Allmen, Binggeli, Chopard, Clémençon,

Flückiger, Hadorn, Hofer (Utzenstorf), Langenegger,
Moor, Schönmann.

Eingelangt ist folgende

Interpellation :

Die Unterzeichneten fragen den Regierungsrat an,
in welcher Weise er die zur Ausführung des neuen
Steuergesetzes erforderlichen und in diesem Gesetz
vorgesehenen 17 Dekrete vorzubereiten und dem
Grossen Rat zur Beratung zu unterbreiten gedenkt,
um die für den Staat wie für die Gemeinden gleich
wichtige Inkraftsetzung des Steuergesetzes auf 1.

Januar 1919 zu ermöglichen?
Müller (Bern),

Leuenberger (Bern), Grimm.

Tagesordnung t

Bericht des Reglerungsrates über die ans Anlass
des Landesstreikes getroffenen Massnahmen.

Fortsetzung.

(Siehe Seite 732 hievor.)

M. le Président. Hier, Messieurs les députés de
la majorité ont écouté M. Grimm, rapporteur de la
minorité, avec la plus grande attention pendant plus
d'une heure; il ne s'est produit aucune interruption,
je les en remercie. J'exprime à MM. les représentants
du parti socialiste l'espoir qu'ils agiront de même
pendant la discussion. Ces interruptions gênent
absolument les orateurs et troublent sa liberté d'action.
Quant aux tribunes, je rappelle que d'après le règlement

du Grand Conseil toute marque d'approbation
ou d'improbation est interdite. Les personnes qui ne
tiendraient pas compte de cet avertissement
s'exposent à devoir les évacuer.

La séance de ce jour appelle donc la continuation
de la discussion sur la grève générale. Sont encore
inscrits MM. les interpellants von Fischer, Pfister, puis
Freiburghaus, Neuenschwander, Gustave Müller, Gnägi,
Strahm, membres de la commission ; plus deux membres

du conseil, qui se sont fait inscrire pour la
discussion générale. Je ne veux, messieurs, limiter
aucunement le droit à la parole ; cependant, je prie ces
messieurs de voir s'ils ne peuvent se restreindre, afin
que nous puissions terminer ce débat aujourd'hui pour
pouvoir aborder demain les décrets concernant
l'exécution de la loi d'impôt, notamment le décret sur
l'inventaire au décès. Je crois que la commission
pourra rapporter demain matin sur cet objet important.

v. Fischer. Ich möchte die Anträge der
Kommissionsmehrheit zur Annahme empfehlen und dabei, der
Behandlung der Interpellation vorausgehend, der An-
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sieht Ausdruck geben, dass die vom Regierungsrat
zur Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung
getroffenen Massnahmen jedenfalls in keiner Weise zu
weit gegangen sind. In der Kommission ist unter
anderm auch die Ansicht vertreten worden, dass man
da und dort vielleicht noch strengere Massnahmen
erwartet hätte, und es wurden z. B. auch Zweifel
darüber ; geäussert, ob es angezeigt war, am 9.
November diet Demonstrationsversammlung in Bern vor
sich gehen zu lassen. Man kann hier verschiedener
Meinung sein, indem sich die Sache in dem
Zeitpunkt, wo die Regierung ihren Beschluss fasste,
anders präsentiert hat, als sie sich nachher herausstellte.
Ich will also über diese Frage hinweggehen und
empfehle, wie gesagt, j die Anträge der Kommissionsmehrheit.

Wie Ihnen gestern mitgeteilt wurde, hat man in
allseitigem Interesse beschlossen, von einer eigenen
Behandlung der von bürgerlicher und sozialdemokratischer

Seite eingereichten Interpellationen Umgang
zu nehmen und sie lediglich im Anschluss an den
Bericht der Regierung als Diskussionsgegenstand zu
behandeln. Bs ist zweckmässig, in dieser Weise zu
verfahren, einerseits deshalb, weil damit den durch
die Interpellationen Betroffenen Gelegenheit gegeben
ist, darauf zu antworten, und anderseits, weil dadurch
den Interpellanten selbst mehr Freiheit gegeben ist
und sie sich nicht ausschliesslich an das Thema zu
halten brauchen, welches den Gegenstand der
Interpellation bildet, sondern sich auch über den ganzen
Bericht des Regierungsrates äussern können. Trotzdem

für die Interpellanten eine grosse Freiheit
geschaffen ist, sich über die ganze Materie zu äussern,
werde ich mich in der Hauptsache doch auf die
Materie beschränken, welche den Gegenstand der einen
der beiden von den bürgerlichen V ertretern der Stadt
Bern eingereichten Interpellationen bildet. Herr Kol-
lega Pfister ist Erstunterzeichner einer andern
Interpellation der gleichen bürgerlichen Vertreter, die aber
mehr einen andern Gegenstand beschlägt. Unsere
erste Interpellation handelt hauptsächlich vom
sogenannten Proteststreik, während die andere die im
allgemeinen aus der ganzen Situation überhaupt sich
ergebenden Fragen berührt.

Die erste Interpellation lautet : « Hat nicht der
Regierungsrat feststellen müssen, dass sich der Polizeidienst

der Kantonshauptstadt anlässlich des sogenannten
Proteststreikes als unzulänglich erwiesen hat, die freie
Ausübung von Geschäften und Betrieben zu sichern
Wenn ja, gedenkt der Regierungsrat Massnahmen zu
treffen, um der Wiederholung eines solchen unerträglichen

und unwürdigen Zustandes wirksam zu
begegnen »

Wenn die bürgerlichen Vertreter der Stadt die
Vorkommnisse vom 9. November in der Stadt Bern
zum Gegenstand einer besondern Interpellation gemacht
haben, so soll das nicht etwa die Meinung haben, als
ob wir damit den Anschein erwecken wollten, die
Vorkommnisse vom 9. November seien für andere
Ortschaften, wo sie sich ebenfalls präsentiert haben, von
untergeordneter Bedeutung. Das ist keineswegs der
Fall. Die Rechtswidrigkeiten und Rechtsbrüche sind
in ganz gleicher Weise vorhanden, ob es sich um die
Stadt Bern oder um andere Gemeinwesen handle, aber
die Folgen und Wirkungen, die solche Erscheinungen
auslösen können, sind nicht die gleichen; den
Vorkommnissen in der Stadt Bern kommt deshalb eine

besondere Bedeutung zu, weil sie als Kantonshauptstadt,
als Sitz der Regierung, als Sitz der

Bundesbehörden und der diplomatischen Vertretungen des
Auslandes eine besondere Stellung einnimmt.

Was ist an diesem 9. November gegangen? Da
war die Anordnung getroffen worden, dass an diesem
Tage in Bern und 18 andern grössern Ortschaften der
Schweiz die Arbeit ruhen sollte. Diese Anordnung
ging von der unverantwortlichen Nebenregierung in
Ölten aus, die seit Monaten sich anmasst, die Geschicke
des Landes zu leiten und das politische und wirtschaftliche

Leben in der Schweiz zu beherrschen. Dieses
Komitee verfügte, dass in den genannten Ortschaften
alle Geschäfte und Betriebe stillstehen sollen. Eine
Ausnahme war allerdings gemacht für die städtischen
Gas- und Elektrizitätswerke, die Lebensmittelgeschäfte
und Apotheken, und man scheint sich bei den
Anstiftern des Streiks noch viel darauf zugute zu tun,
diese Ausnahmen gestattet zu haben. Auf Seiten der
Bürgerschaft vermag man die Gewährung dieser
Ausnahmen nicht als eine so grosse Gunst zu betrachten,
indem man sich sagt, es werde dabei wohl auch die
Erwägung mitgespielt haben, dass von einer Einstellung

dieser Geschäfte und Betriebe die Leiter und
Durchführer des Streiks gerade so sehr betroffen worden

wären wie die verhassten Bourgeois. Bedenkt man
z. B., welche Bedeutung das Kochen mit Gas heutzutage
gewonnen hat, so ist ohne weiteres klar, dass die
Einstellung der Gaswerkbetriebe in den Kreisen derer,
die den Streik inszeniert und organisiert haben, ebenso
empfindlich gewesen wäre wie auf der andern Seite.
Mit Recht wurde in einem bürgerlichen Blatt gesagt,
die Herren Genossen leben eben auch nicht gern im
Finstern und essen ihre Suppe auch lieber warm als
kalt. Erwägungen dieser Art haben jedenfalls auch
mitgespielt, wenn man den Lebensmittelgeschäften das
Offenhalten ebenfalls gestattet hat.

Wenn man von diesen Ausnahmen absieht, muss
man konstatieren, dass die Anordnung, dass alle
Geschäfte und Betriebe geschlossen sein sollen, mit der
grössten Rücksichtslosigkeit durchgeführt wurde. Wenn
ein Geschäfts- oder Betriebsinhaber sich nicht ohne
weiteres freiwillig fügte, wurde ihm mit allen
möglichen Mitteln zu verstehen gegeben, dass er sich
unbedingt der Anordnung zu fügen habe. So kam es
dazu, dass am 9. November in Bern nahezu alle
Geschäfte geschlossen waren, wie an einem Sonntag. Da
ist es ganz unbegreiflich, wie in einer offiziellen
Erklärung, die der Gemeinderat am Freitag vor acht
Tagen im Stadtrat abgegeben hat, behauptet werden
konnte, es sei allen Geschäfts- und Betriebsinhabern
freigestanden, offen zu halten oder nicht. Diese
Erklärung hat nicht nur in der Stadt, sondern weit
darüber hinaus einen höchst eigentümlichen, geradezu
penibeln Eindruck gemacht und war jedenfalls nicht
geeignet, für die Zukunft den Wert offizieller
Erklärungen dieser Behörde zu erhöhen. An jenem Tage
war von einem freien Selbstverfügungsrecht der
Ladeninhaber nicht mehr die Rede, sondern wo diese sich
der Anordnung der Streikleitung fügten, geschah es
bei den einen unter einem gewaltigen Druck, und bei
andern aus der wohlbegründeten Furcht heraus, dass

sie, wenn sie ihren Willen durchsetzen wollten, der
brutalen Gewalt preisgegeben wären und den nötigen
Schutz nicht bekämen. Ich habe hier zirka 60
Zuschriften, die mir in verdankenswerter Weise zur
Verfügung gestellt wurden und in denen überall über das
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brutale Vorgehen gegenüber den Geschäftsinhabern
geklagt wird. Sie werden nicht verlangen, dass ich Ihnen
dieses ganze Material zur Kenntnis bringe. Ich möchte
die Geduld des Rates nicht in dieser Weise in Anspruch
nehmen, und es ist auch nicht nötig. Denn es hat
sich für die meisten dieser Fälle ein bestimmter Typus
herausgebildet, nach dem sich der Vorgang wie folgt
abspielte : Vor dem Geschäft oder Betrieb, die bereits
offen waren oder geöffnet werden sollten, präsentierte
sich eine grosse Zahl von Streikenden, darunter
natürlich eine grössere Anzahl ruppiger Jungburschen,
Krakeeler, die überall dabei sein müssen, wo es
Skandal zu machen gibt. Zwei bis drei Wortführer
dringen in das Geschäft ein, verlangen in sehr
bestimmter, mehr oder weniger drohender Form die
Schliessung des Geschäftes und entfernen sich nicht,
bis ihrem Verlangen Folge gegeben worden ist. Ich
will nicht alle diese Fälle im einzelnen namhaft machen,
aber Sie müssen mir doch gestatten, wenigstens einige
davon hier vorzuführen, damit Sie sich ein Bild machen
können, wie es zu- und hergegangen ist. So schreibt
ein Geschäftsinhaber folgendes:

« Samstag 9. November traten morgens 7 Uhr die
Arbeiter und Arbeiterinnen unseres Betriebes
sozusagen vollzählig an. Die Haustüre, die nur mit einem
Schlüssel von innen geöffnet werden konnte, war
geschlossen. Die Arbeitswilligen waren bereits an der
Arbeit, als die Streikposten vor dem Geschäft
erschienen. Als eine vom Werkführer hinabgesandte
Arbeiterin die Türe öffnete, um eine Arbeiterin
einzulassen, ; die sich etwas verspätet hatte, drangen
plötzlich einige Burschen in die halbgeöffnete Türe,
stiessen die Arbeiterin zurück und drangen bis in den
3. und 4. Stock hinauf. Der Werkführer, der den
Eintritt in die Arbeitsräumlichkeiten verwehren wollte,
wurde von einem Burschen geohrfeigt und von der
Türe mit Gewalt weggerissen; darauf drangen die
Streiker in die Arbeitsräume ein und forderten
die Arbeitenden zur sofortigen Arbeitsniederlegung
auf. Dem Werkführer wollte der Rädelsführer die
Geschäftsschlüssel mit Gewalt entwinden im Moment,
als ich dazukam. Auf meine Vorstellungen hin ver-
liessen dann allerdings die 8 Mann das Haus,
erklärten mir aber, es sei gescheiter, den Betrieb zu
schliessen, da Weiterarbeiten für uns mit
Unannehmlichkeiten verbunden sein könnte.

Trotzdem sich der Vorfall kaum 50 Meter vom
städtischen Polizeigebäude abspielte, war von einem
Ordnungswächter keine Spur zu sehen. »

Ein anderer Fall: «Samstag 9. November morgens
forderte zunächst ein Ausländer, Deutscher oder Russe,
zur Schliessung des Geschäftes auf, ohne dass die
Firma davon Notiz nahm in der Meinung, bei uns
hätten vorläufig noch die Schweizer zu befehlen. Bald
nachher erschienen aber mehrere Tramangestellte mit
einer Horde von 16—18jährigen Burschen, um die
Aufforderung zur Schliessung und Arbeitseinstellung
in unverschämtem Tone zu wiederholen. Während
Hr. X. im Geschäftslokal mit den Tramangestellten
unterhandelte, fingen die Jungburschen an, an die
Fenster zu klopfen, so dass man riskieren musste,
dieselben würden in Stücke gehen. Um Sachschaden
zu vermeiden und weitern Unannehmlichkeiten aus
dem Wege zu gehen, wurde dann das Geschäft unter
Protest geschlossen. »

Ein Dritter schreibt : « Der Vorgang war folgender :

Samstag morgen ungefähr 8 Uhr 10 kamen 20 bis

30 Streiker vor mein Geschäft, öffneten die Türe
und befahlen mir, mein Geschäft zu schliessen und
wollten mir meine Affichen abnehmen. Auf meine
Reklamation hin liessen sie es bleiben und schlössen
die Türe. Sie gingen aber nicht fort, bis die Kundschaft

bedient war und sagten dann, wenn ich nicht
sofort schliesse, werden sie mir meine Bude schon
zumachen. »

Hier schreibt einer : « Am 9. morgens traten drei
Arbeiterherren (Eisenarbeiter von X oder Y) in meine
Lokalitäten und forderten mich auf, zu schliessen.
Auf meine Abwehr hin drohten sie mir vermittelst
einer grossen Abteilung, welche sie holen wollten,
mich zu zwingen. Ich gab, weil nutzlos, nach. »

Da habe ich noch einen Brief, der zu lang ist, um
ihn ganz vorzulesen; aber ich will doch einen
interessanten Passus daraus verlesen. Auch da haben die
üblichen Aufforderungen und Verhandlungen mit den
Führern stattgefunden, und dann heisst es : « Da die
Herren sich auf keine Konzessionen einlassen wollten,
erbat ich mir eine Viertelstunde Bedenkzeit, um an
Herrn Polizeidirektor Schneeberger zu telephonieren.
Derselbe gab mir den Rat, mich zu arrangieren, wie
es andere Fabriken auch schon getan hätten. »

Zum Schluss noch ein Fall, der besonders anschaulich

geschildert ist: «Es wird Sie vielleicht interessieren

zu vernehmen, wie hier die « Trämler »

vorgegangen. Unterzeichner dies ging rasch zur Bank;
bei seiner Rückkehr (die Abwesenheit dauerte sicher
nicht länger als 5—7 Minuten) war die Sache bereits
geschehen. Zwei Tramangestellte kamen ins Geschäft,
der eine quasi als Sprecher, der andere als Türhüter
(die Türe hielt er fest in der Hand, so dass niemand
eintreten konnte). Vor dem Hause waren eine grosse
Anzahl Menschen, speziell aus dem Arbeiterstande,
halbwüchsige Burschen, es fehlten aber auch Frauen
und Kinder nicht.

Der Sprecher : « Wieso habt ihr noch offen Alle
andern Geschäfte haben längstens geschlossen. Wisst
ihr nicht, dass heute nicht gearbeitet wird? Heute
wird doch gestreikt 1 Wo ist euer Prinzipal?»

Die erste Ladentochter : « Herr X. ist gerade
ausgegangen, kommt jedoch sofort wieder. »

Der Sprecher : « Also wird geschlossen, es ist nicht
nötig zu warten, bis er da ist. »

Die Erste : « Wir schliessen nicht ohne die
Einwilligung unseres Patrons, er kann dann machen wie
er für gut findet. Warten Sie bis er zurückkommt. »

Der « Trämler » : « Das geht nicht, es muss sofort
geschlossen werden. »

Während dieser Zeit wollte ein Lehrmädchen einer
Schneiderin ins Geschäft. Der Türhüter verweigerte
ihm den Eintritt mit der Bemerkung, Verkauf sei
nicht mehr gestattet, das Geschäft sei geschlossen, es
solle wieder heim gehen.

Als die Erste trotzdem nicht schliessen wollte, sagte
der eine, nach den andern Ladentöchtern sehend : « Seht
ihr denn nicht, dass diese Mädchen auch lieber spazieren
gingen, als hier im Laden zu stehen. »

Der andere : « Seht, es hat gar keinen Sinn sich zu
weigern, wenn ihr nicht schliessen wollt, so machen
wir schon zu, dann habt ihr diesen Haufen Leute
vor und im Hause. Es ist dies auch für ein anderes
Mal II... »

Als Unterzeichner dies sich über den Gang und
Stand genau orientiert, ging er zum Wachtposten,
der vor. der alten Hauptwache stand, und sagte zu
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ihm : « Entschuldigen Sie, wissen Sie, ist irgend ein
offizieller Beschluss, dass heute die Geschäfte
geschlossen bleiben müssen ?» Es erfolgte daraufhin ein
Achselzucken, und war es mir sofort klar, dass er sich
darauf versteifen werde, ausweichend zu antworten.
Ich habe deshalb neuerdings gefragt:

«Ja, sagen Sie mir, ist ein Beschluss des Stadtoder

Gemeinderates, oder der Polizeidirektion, oder
sonstwie einer Behörde, dass heute die Läden
geschlossen werden müssen?»

Auf meine ziemlich barsche und mit Nachdruck
wiederholte Frage bequemte er sich dann zu sagen :

« Ja, nein, ein eigentlicher Beschluss ist nicht, aber
die sozialdemokratische Stadtratsfraktion hat dies
gestern abend beschlossen » 1!

Darauf erklärte ich, ob wir uns denn einer Sache,
die nur von einer Fraktion und dann ausgerechnet
gerade von der sozialdemokratischen beschlossen
wurde, zu fügen hätten und ob wirklich wiederum
gerade städtische Angestellte, die «Trämler », das Recht
hätten, andern Leuten die Geschäfte zu schliessen;
darin füge ich mich nicht. Ich werde also wieder
aufmachen, er sei ja hier Posten, so dass er wohl
einschreiten müsse, wenn die Sache andere Formen
annehmen sollte. Darauf bemerkte ich noch, ich nehme
an, dass er auch dazu da sei.

Mit der grössten Kaltblütigkeit entgegnete mir der
Mann daraufhin, dass er dazu nicht da sei und dass
spezielle Vorschriften nicht gegeben wurden, so dass sie
infolgedessen nicht einschreiten können. »

So ungefähr hat sich die Sache abgespielt, und Sie
können sich aus den angeführten Beispielen, die sich
leicht und ganz erheblich vermehren liessen, ein
genügendes Bild machen. Durch diese Beispiele ist die
offizielle Behauptung des Gemeinderates von Bern, die
Geschäfts- und Betriebsinhaber seien vollständig frei
gewesen, ihre Geschäfte offen zu halten, hinreichend
illustriert. Eine andere Illustration hat Ihnen gestern
Herr Regierungsrat Lohner gegeben, als er den Rapport

eines Landjägers zitierte, der sich auf dem
Arbeitersekretariat erkundigte, wie es sich mit der
Schliessung der Geschäfte verhalte, und zur Antwort
bekam, die Streikleitung habe beschlossen, die
Geschäfte müssen geschlossen sein und das Offenhalten
werde als Provokation angesehen.

Das sind die Vorkommnisse, die auf das Konto
einer Organisation von Kreisen gehören, die sonst
nicht genug vom Recht auf Arbeit reden können.
Sie erinnern sich, dass vor einer Reihe von Jahren
aus diesen Kreisen heraus eine Initiative auf Revision
der Bundesverfassung eingereicht wurde, um darin
das Recht auf Arbeit aufzunehmen. Diese Vorkommnisse

gehen von der gleichen Seite aus, die in ihren
in der neuesten Zeit herausgekommenen Forderungen
das Verlangen stellt, dass jedermann zur Arbeit
gezwungen werden soll. Die gleichen Leute machen sich
nichts daraus, diejenigen, die arbeiten wollen, durch
Drohungen und Gewalt daran zu hindern. Das ist
eben die «Freiheit, die ich meine».

Dass bei den Geschäftsinhabern, die in dieser Weise
behandelt wurden, und weit darüber hinaus in der

ganzen Bevölkerung, die ihnen nahesteht, eine eigentliche

Empörung über diese Vorgänge platzgegriffen
hat und heute noch besteht, ist ohne weiteres klar. Man
wird es nach dem Gesagten auch begreifen, wenn
darüber geklagt wird, dass der notwendige polizeiliche
Schutz den Betreffenden nicht zuteil geworden sei.

Tagblatt des Grossen Rates. —

Die Gerechtigkeit erfordert allerdings, zu erwähnen,
wie das gestern bereits geschehen ist, dass in einzelnen
Fällen, wo sich die Geschäftsinhaber telephonisch an
die Polizei wandten, einige Mann hingeschickt wurden,
um die Sache zu regeln und dass, wo das nichts
nützte, die Polizeidirektion sich mit der Streikleitung
ins Einvernehmen gesetzt hat ; aber neben diesen
Ausnahmefällen scheint es doch vielfach vorgekommen
zu sein, dass dieser Schutz nicht platzgegriffen hat,
Das Verhalten der Polizei war mehr ein passives,
und es liegt denn auch bei den Akten der Regierung
ein geharnischter Protest von Geschäftsleuten, welche
gegen dieses passive Verhalten der Polizei und der
Behörden sich energisch verwahren.

Als wir letzte Woche über den Zeitpunkt der
Behandlung der Streikfrage sprachen, hat Herr
Stadtpräsident Müller grosses Gewicht darauf gelegt, dass
dem Grossen Rat auch der offizielle Bericht des
Gemeinderates von Bern über diese Vorkommnisse zur
Kenntnis gebracht werde. Dieser Bericht liegt bei
den Akten der Regierung. Es ist zwar eigentlich ein
Bericht des Polizeidirektors von Bern, der vom
Gemeinderat mit seiner Genehmigung weiter geleitet
worden ist. Dieser Bericht des Gemeinderates, von
dem ruhig gesagt werden darf, dass er nicht viel
Neues enthält, so dass seine Drucklegung sich wirklich
nicht gelohnt hätte, gipfelt nun in der Feststellung,
dass trotz unliebsamer Vorkommnisse nicht die kleinste
Eigentumsbeschädigung oder Körperverletzung
vorgekommen ist, dagegen wohl durch Aufforderung und
teilweise Drohung das Schliessen von Läden und
Wirtschaften erreicht wurde. Der Gemeinderat scheint
auf dem Standpunkt zu stehen, dass mit seiner
Feststellung alles in Ordnung sei. Hierin hat aber die
Bürgerschaft eine vollständig andere Auffassung. Sie
ist nicht der Meinung, man müsse zufrieden sein, wenn
einem Geschäfts- oder Betriebsinhaber sein Eigentum
nicht bedroht oder wenn er nicht blau und grün oder
halbtot geschlagen worden sei. Sie ist der Ansicht,
dass jeder Bürger ein unantastbares Recht hat,
ungestört und ungehindert seinen Geschäften nachzugehen,

und dass die Polizei ihn darin nicht bloss auf
spezielles Verlangen hin, sondern von Amtes wegen
zu schützen habe. Es scheint da in gewissen Kreisen
eine Art Begriffsverwirrung stattgefunden zu haben.
Es mutet einen ganz eigentümlich an. wenn man bei
den Akten den Rapport eines Polizeibeamten findet,
der sich dahin äussert, seiner Ansicht nach seien die
Wirte und Geschäftsinhaber in erster Linie dazu
berufen, ihr Hausrecht zu wahren, die Polizei habe erst
in zweiter Linie einzugreifen. Wohin käme man mit
dieser Theorie, wenn z. B. der Geschäftinhaber, wie
es auch vorkommt, eine wehrlose Frau ist In meinen
Akten befindet sich auch das Schreiben einer
Geschäftsinhaberin, die sich darüber beklagt, dass sie

von 20 bis 30 Burschen gezwungen worden sei, ihr
Geschäft zu schliessen, dass diese ihr die Rolläden
heruntergelassen hätten. Wohin käme man unter
solchen Verhältnissen mit der Theorie, dass der
Geschäftsinhaber selbst Ordnung machen müsse und die
Polizei erst nachher kommet Gewiss hat der
Geschäfts- und Betriebsinhaber das Hausrecht und ist
befugt, es zur Anwendung zu bringen. Darüber
besteht kein Zweifel. Dazu wäre es tatsächlich auch
gekommen, wenn nach dem 9. November nicht das

Militär eingegriffen hätte, an die Stelle der Polizei
getreten wäre und die Ordnung in mustergültiger
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Weise durchgeführt hatte, wofür ihm die gebührende
Anerkennung gezollt werden soll. Es wäre dann allerdings

dazu gekommen, dass das Hausrecht in
ausgiebiger Weise von den Geschäftsinhabern selbst
geschützt worden wäre.

Das Zutrauen in den Polizeidienst der Kantonshauptstadt
ist am 9. November sicher stark erschüttert worden,

und es ist nicht gerade dazu angetan, dieses
Vertrauen wieder herzustellen, wenn man weiss, dass an
der Spitze der organisierten Polizisten — sie haben
sich zu einem Verband zusammengetan; das ist ihre
Sache, solange sie ihre Pflicht erfüllen — ein Mann
steht, dessen Namen man unter den Unterschriften
des berühmten Oltener Aufrufs findet. Präsident des
Verbandes der Polizeiangestellten der Stadt Bern ist
nämlich Herr Grossrat Dürr, Sekretär des schweizerischen

Gewerkschaftsbundes. Ich weiss nicht, ob Herr
Dürr sagen wird, er habe seinen Namen nicht unter
den Aufruf gesetzt. (Dürr: Doch, doch!) Das ist etwas,
was man nach den gemachten Erfahrungen erwarten
muss. Jedenfalls ist es ein Umstand, der zu denken
gibt, dass er seinen Namen dort darunter setzen konnte.
Sie können sich vorstellen, in welch delikater Stellung
sich ein Polizeiangestellter in Bern befindet, wenn er
auf der einen Seite als Präsidenten den Sekretär des
schweizerischen Gewerkschaftsbundes mit diesen
Tendenzen und auf der andern Seite seine beschworene
Amtspflicht hat. Man wird schwerlich bestreiten können,

dass der Polizeidienst in der Stadt Bern sich am
9. November als unzulänglich erwiesen hat. Ob diese
Unzulänglichkeit auf den Mangel an festem Willen
und Energie zurückzuführen ist oder ob es an der
Organisation gefehlt hat, ist eine Frage, über die ich
mich nicht weiter verbreiten will und über die durch
die noch stattfindenden Untersuchungen näher Auf-
schluss gegeben werden muss. Aber das ist sicher,
dass die Regierung sich nach dem Abschluss der
Untersuchungen allen Ernstes wird die Frage
vorlegen müssen, was geschehen soll um die Stadt Bern
in Zukunft vor solchen unwürdigen und skandalösen
Vorkommnissen zu bewahren.

Es wird sich bei diesem Anlass fragen, ob die
heute bestehende Ordnung, wonach der Sicherheitsdienst

in der Kantonshauptstadt durch vertragliche
Uebereinkunft der städtischen Polizei übertragen ist,
beibehalten werden soll. Ich bin mir vollständig be-
wusst, dass eine Trennung, wie man sie früher hatte,
administrative und finanzielle Nachteile im Gefolge
hat. Aber ich sage : die Hauptsache ist, dass der
Dienst überhaupt richtig funktioniert. Das geht allem
andern vor. Und wenn das nur durch Aenderung der
jetzt bestehenden Ordnung erreicht werden kann, so
muss man schliesslich auch die mit der Aenderung
verbundenen Nachteile mit in den Kauf nehmen. Ich
betone nochmals, dass die Stadt Bern in dieser
Beziehung in besondern Verhältnissen steht, die ihr als
Kantonshauptstadt und als Sitz der Bundesbehörden
besondere Verpflichtungen auferlegen. So viel ist
sicher, dass die Bürgerschaft mit aller Entschiedenheit
erwartet und verlangt, dass derartige Vorgänge sich
nicht wiederholen und ihnen mit aller Energie und
und Entschiedenheit vorgebeugt wird. Sie verlangt
kategorisch, dass die Freiheit und das Hausrecht der
arbeitswilligen Bürger respektiert werden, nicht bloss
um ihrer selbst willen, sondern auch im Interesse des
Ansehens der Stadt und des ganzen Landes, das
einstweilen noch Anspruch darauf erhebt, als Rechtsstaat

zu gelten und nicht als Herd einer zügellosen Anarchie.
Wenn die Polizei nicht hinreicht, um das zu erreichen,
dann muss eben die Hilfe des Militärs in Anspruch
genommen werden. Dem gewalttätigen Terrorismus,
wie er hier von Seiten der Streikenden zutage
getreten ist, muss, wenn die Ordnung wiederhergestellt
werden soll, mit energischen Abwehrmassnahmen
begegnet werden, und es ist ein starkes Stück — ich
betone das — wenn man nach den Vorkommnissen
vom 9. November immer und immer wieder wagt,
die .Aufrechterhaltung des Militäraufgebotes als eine
Provokation zu bezeichnen, wie das gestern auch
wieder von Seiten des Herrn Grimm geschehen ist.
Mag Herr Grimm lange immer und immer wieder
behaupten, es sei nun einmal die Ansicht der Arbeiterschaft,

dass das Militäraufgebot eine Provokation
bedeute, so wissen wir auf Seiten der Bürgerschaft nun
nachgerade auch, wie wir uns dieser Umstellung der
Tatsachen gegenüber zu verhalten und sie
einzuschätzen haben. Wenn wirklich eine solche, wir wollen
sagen, verkehrte Auffassung bei der Arbeiterschaft
bestehen sollte, so wissen wir auch, woher sie stammt.
Sie ist die Frucht der unablässigen skrupellosen
Hetzarbeit, die jahraus jahrein vom 1. Januar bis 31.
Dezember in Wort und Schrift geleistet wird und so

lange, bis es dazu kommt, wie es gestern von den
Herren zugestanden werden musste, als sie erklärten,
der Streik hätte am ersten Tage eine andere Wendung
genommen, als sie selbst voraussahen, womit sie
zugestanden haben, die Gewalt über die Massen
verloren zu haben. Dahin kommt man schliesslich, wenn
man Jahre hindurch in dieser Weise hetzt, wie es

geschieht. Dann kommt der Moment, wo die
Verhetzten selbst die Zügel ergreifen und sie ihren Führern
entreissen. Es ist von dieser Seite lange genug mit
dem Generalstreik gespielt und an die wilden Instinkte
appelliert worden. Muss man sich über die Vorkommnisse

verwundern, wenn z. B. u. a. in diesem Jahr, zu
einer Zeit, wo Herr Grimm als Redaktor zeichnete,
in der Tagwacht der Satz zu lesen war : « und ob
darob das Schweizerhaus in Scherben gehen sollte»,
oder wenn Herr Münch noch am 6. November in einem
Artikel über den Achtstundentag folgende Auslas-
sungén bringt: «Der Achtstundentag muss zu einer
politischen Kampfforderung gemacht werden. Für die
praktische Ausführung halten wir uns an die
klassischen Beispiele von Laur und der St. Galler Metzgermeister:

Solange es geht, mit den gesetzlichen Mitteln
und nachher mit ungesetzlichen! Die Technik
vollzieht sich nach Grimms vorzüglichem Katechismus
zum Generalstreik, der ja gedruckt ist. Aber dann
kommen wir zum Aufstand Das ist möglich, schreckt
uns aber nicht zurück! Weiter heisst es: «Gehen
unsere Gewerkschaften und politischen Organisationen
schon bei diesem Anschwinget zugrunde, dann sind
sie nichts wert, dann bilden wir neue nach dem Rezept
der Bolschewiki. » Also hier dieses freundliche
Hinüberschielen nach Russland. Dann heisst es zum
Schluss, nachdem ausgeführt wurde, dass es schliesslich

zum Bürgerkrieg kommen könnte : « Auch davor
schrecken wir nicht zurück. Lieber im Kampfe mit
unsern Bedrückern zu gründe gehen, als einen Frieden

der Sklaverei, der Feigheit und des Verrats an
unsern Brüdern im Ausland länger ertragen.»

Das ist so eine kleine Blütenlese von Aussprüchen
der Führer, die sich trotzdem immer noch als die
Getriebenen und Unschuldigen präsentieren möchten.



(3. Dezember 1916.) 761

Eine solche Sprache, wie sie hier geführt wird, lässt
sich mit parlamentarischen Ausdrücken nicht mehr
kennzeichnen. Eine verkappte Aufmunterung zum
Bürgerkrieg grenzt unter den internationalen Verhältnissen,

wie wir sie gegenwärtig haben, an Landesverrat.

Es ist in diesen Novembertagen nicht nur mit
dem Generalstreik, nicht nur mit dem Feuer gespielt
worden, sondern es ist, wie kürzlich jemand mit vollem
Recht geschrieben hat, mit dem Blut und dem Tod
gespielt worden. Wenn unter solchen Umständen
von selten des Staates ganz energische Abwehr-
massnahmen getroffen werden, so hat man sich
darüber nicht zu beklagen. Es wäre zu bedauern, wenn
weniger geschehen wäre und es hätte das für alle
Teile der Bevölkerung verhängnisvoll werden können.
Ich betone : für alle Teile der Bevölkerung. Es ist
also nicht zu viel geschehen; es hätte sich rächen
müssen, wenn weniger geschehen wäre, und darum
möchte ich Ihnen die Anträge der Mehrheit der
Kommission empfehlen. (Beifall.)

Pfister. Eine grosse Zahl bürgerlicher Kollegen
hat gestern ihrem Unwillen über die Unterbrechungen
des Kommissionspräsidenten in etwas drastischer Form
Ausdruck gegeben. Herr Grimm hat diese drastische
Form so ausgelegt, als ob die Herren, welche
protestierten, wegen des von Herrn Grimm als harmlos
bezeichneten Zwischenrufs zu diesem Protest gelangt
seien. So ist die Sache nicht. Protestiert wurde in
dieser Form gegen das System, dass man die bürgerlichen

Redner, wenn ihre Ausführungen einem nicht
angenehm in den Ohren klingen, nicht mehr ohne
Unterbrechung reden lassen will. Sooft, auch in frühern
Zeiten, diese Rufe hier im Saale gehört wurden,
geschah es nie, um einen sozialdemokratischen Redner
zu unterbrechen oder während seiner Rede ihm zu
widersprechen, sondern immer als Auflehnung gegen
die von unserm Reglement nicht gestattete Art und
Weise, Leute, die nicht gleicher Meinung sind, nicht
sprechen zu lassen. Seien wir offen Wir wissen, woher
das System kommt. Es sind die Gepflogenheiten der
sozialdemokratischen Stadtratsfraktion von Bern, wo
man schon seit längerer Zeit bürgerlichen Vertretern
ins Wort zu fallen pflegt, wenn sie etwas sagen, was
einem nicht genehm ist. Und wenn Herr Grimm gestern
von der Mauer gesprochen hat, die sich schon in
frühern Zeiten jeweilen im Grossen Rat gegen begründete
Anträge der Sozialdemokraten erhoben habe, so erinnere
ich ihn an die gegenwärtigen Zeiten im Berner Stadtrat,
wo die sozialdemokratische Stadtratsfraktion ihre
absolute Mehrheit in noch stärkerer Weise, als es hier
im Grossrat geschieht, anwendet, um begründete
Anträge der bürgerlichen Minderheiten zu bekämpfen.
Wehe dem Mitglied der sozialdemokratischen Stadtratsfraktion,

das es wagen sollte, seiner innern Ueber-
zeugung folgend einem Antrag der Bürgerlichen
zuzustimmen, wenn es damit vom Beschluss des Plenums
der Fraktion abweicht 1 Ich möchte also im Namen
der bürgerlichen Kollegen, die gestern gegen die
Einführung dieses Systems im Grossrat protestierten,
erklären, dass dieser Protest sich nicht gegen die
einzelnen Zwischenrufe richtete, sondern eben gegen das
System. Der Herr Präsident hat heute bereits bemerkt,
dass die bürgerliche Kollegen gestern die Rede des
Herrn Grimm, die in ihren Einzelheiten auch nicht
allen angenehm in den Ohren geklungen hat, ruhig
und ohne Widerspruch anhörten.

Es ist gestern vom Streikrecht gesprochen und
darauf hingewiesen worden, dass sich dasselbe bei uns
durch die Praxis allmählich als wirtschaftliches Kampfmittel

Eingang verschafft habe. Zugegeben. Aber das
Generalstreikrecht ist bei uns noch niemals als
erlaubtes Kampfmittel anerkannt worden. Der Generalstreik

ist ein Eingriff in die staatliche Organisation
und ein Angriff auf die innere Ruhe und Ordnung
des Staates. Nach meiner Auffassung ist er in jeder
Form und Dauer rechtswidrig.

Es wurde auch die Frage aufgeworfen : Woher
nimmt die Regierung das Recht, zu behaupten, es
gebe kein Streikrecht der Beamten und Angestellten
des Staates? Ich stelle umgekehrt die Frage: Woher
nehmen die andern das Recht, zu behaupten, es gebe
ein Streikrecht der Beamten und Angestellten des
Staates? Soweit sich bei uns bis jetzt ein Streikrecht
ausgebildet hat, geschah es nur durch die Praxis der
Gerichte, nirgends, wenigstens bei uns im Kanton
Bern nicht, durch die Gesetzgebung. Und niemand
kann uns irgend ein Präjudiz nachweisen, dass jemals
durch die Praxis ein Streikrecht der Beamten und
Angestellten des Staates anerkannt worden wäre. Wir
haben Bestimmungen, die darauf hinweisen, dass ein
Streikrecht dieser Kategorie von Arbeitern nicht
zulässig ist. So bei den Beamten in ihrem Amtsgelübde,
in ihren Verpflichtungen, die sie beim Amtsantritt
übernehmen, und auch bei den Angestellten in ihren
öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen gegenüber dem
Staat ; die öffentlich-rechtlichen Anstellungsverhältnisse

sind etwas anderes als die Anstellungsverhältnisse
privatrechtlicher Natur. Wenn darüber Unklarheit
herrschen sollte, ob das Streikrecht auch von

den Angestellten des Staates in Anspruch genommen
werden darf, so ist es meines Erachtens höchste Zeit,
dass die Regierung daran denke, die Frage auf dem
Verordnungswege zu ordnen.

Herr Grimm hat gestern auf den Zusammenhang
zwischen Truppenaufgebot und Generalstreik
hingewiesen und die Frage erörtert, was Ursache und
Wirkung sei. Sie werden mir wohl gestatten, kurz unsere
Auffassung in diesem Punkte darzulegen. Ich bin mit
Herrn Grimm einverstanden, dass wir zu verschiedene
Weltauffassungen haben, um einander zu belehren und
zu überzeugen. Aber anhören wollen wir uns gegenseitig,

und wenn dann jeder Teil mit sich selbst etwas
zu Rate geht, für sich im stillen Kämmerlein fragt,
was für ein Körnchen Wahrheit in der Darstellung
des andern Teils gelegen sei und sich dann vielleicht
sagt, dass doch etwas daran sei, so ist das schon ein
grosser Gewinn. Eine derartige Aussprache hat zur
Folge, dass man sich gegenseitig in seinen Meinungen
achten lernt, und sobald die Achtung da ist, ist die
Voraussetzung geschaffen, um wieder miteinander
arbeiten zu können.

Es wurde gesagt, die Veranlassung des
Truppenaufgebots durch den Bundesrat habe einzig und allein
in der Aengstlichkeit der Zürcher Regierung bestanden,

es hätten keine genügenden Gründe für eine
derartig einschneidende Massnahme vorgelegen. Ich
kann darüber nicht urteilen, ich kenne die Akten des

Bundesrates nicht; aber ich möchte darauf hinweisen,
dass es für eine Landesregierung in einem derartigen
Moment ausserordentlich schwierig ist zu entscheiden,
ob der psychologische Moment da sei, etwas zu tun
und wenn ja, es recht zu tun. Sie müssen sich in die
Lage versetzen, in der sich der Bundesrat befindet,
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wenn eine Kantonsregierung vorstellig wird, die innere
Ruhe und Ordnung sei gefährdet und sie habe
Bedenken, die Lage noch halten zu können. Wenn Ihr
Standpunkt richtig sein sollte, was ich nicht weiss,
dass eine übertriebene Aengstlichkeit der Zürcher
Regierung diese Massnahme veranlasst hat, wer will
dann dem Bundesrat daraus einen Vorwurf machen?
Will man ihm etwa den schlechten Glauben zuschreiben

in seinen Massnahmen? Oder will man aus
diesem Schritt des Bundesrates herleiten, dass das
Truppenaufgebot eine Provokation der Arbeiterschaft sei
Ich begreife offen gestanden diese Logik nicht. Wenn
es richtig ist, dass die Arbeiterschaft mit den
bolschewistischen Ideen nichts zu tun haben will, so ist mir
nicht erklärlich, wie das Truppenaufgebot, von dem
man versichert und gewusst hat, dass es nicht gegen
die Sozialdemokratie, sondern gegen die terroristischen
Richtungen erfolgt ist, als ein Schlag gegen die
Arbeiterschaft aufgefasst werden will. Wenn man in
dieser Beziehung ein ruhiges Gewissen hat, so wäre
es gegeben gewesen zu sagen : der Bundesrat hat hier
voreilig und ängstlich gehandelt, wir sind mit dem
Truppenaufgebot nicht einverstanden, aber es geht
uns nichts an und wir wollen durch unsere Haltung
beweisen, dass es uns nichts angeht. Glauben Sie
nicht, dass, wenn das gute Gewissen der Arbeiterschaft
diese Haltung diktiert hätte, sie gegenwärtig in der
Schweiz ganz anders dastehen würde, als sie jetzt
dasteht? Wäre aus der ganzen Bewegung nichts
geworden, so hätte sie die Lacher auf ihrer Seite
gehabt. Aber man bekommt das Gefühl, dass eben doch
nicht ganz so nichts dahinter war, dass die Elemente
sich getroffen fühlten, die nicht mehr auf dem Boden
der Demokratie stehen, sondern auf dem Boden der
Richtung Marx-Lenin, dass ihr böses Gewissen schlug,
als man ihnen durch das Truppenaufgebot zuvorkam.
Herr Grimm hat uns gestern vorgehalten, wir hätten
von der bolschewistischen Bewegung keine Ahnung
oder jedenfalls eine falsche, wir seien nur durch
gefälschte oder gefärbte Zeitungsmeldungen orientiert.
Woher kann Herr Grimm das konstatieren? Und wenn
es auch so ist, so frage ich meinerseits Herrn Grimm
an, woher er seine genaue Kenntnis des Bolschewismus

hat. Die Quelle, aus der er seine Kenntnis
hergeholt hat, kann ich auch nicht als eine objektive
und unverfälschte ansehen. Es ist doch klar, dass,
wenn er seine subjektiven Ansichten über das Wesen
des Bolschewismus von den Leuten hat, die hieher
gekommen sind, um Propaganda zu machen, sie dies
nicht in einer Art und Weise taten, dass eine Aktion
gegen sie daraus entstehen konnte. Wenn wir uns
aber über das, was der Bolschewismus in Russland
geleistet hat, orientieren wollen, so brauchen wir nur
die aus Russland zurückgekehrten Schweizerbürger
zu fragen, die den Bolschewismus dort an der Arbeit
gesehen haben. Dann sind wir genügend orientiert.
Die bolschewistische Bewegung war in der Schweiz
eben bedeutend stärker, als wir uns nur zugestehen
wollten ; das haben die Ereignisse während des Generalstreiks

bewiesen.
Herr Grimm hat gestern behauptet, im Generalstreik

sei gar keine Gewaltanwendung gelegen. Das
ist eine starke Behauptung. Ich stehe auf dem Standpunkt,

dass schon der Massenstreik an sich, der
Landesstreik, die Lahmlegung des gesamten
staatlichen und kommunalen Lebens, einen Gewaltakt
gegen den Staat bedeutet. Ich weise aber auch darauf

hin, dass im ganzen Lande herum schwere Gewaltakten

gegenüber Arbeitswilligen begangen worden
sind. Der Lokomotivführer, der dem Aufgebot des
Bundesrates Folge geleistet hat und zwischen Brügg
und Biel angefallen, dem der Schädel gespalten und
das Fleisch buchstäblich vom Leibe gerissen wurde
und der nach den Mitteilungen, die mir sein Bruder
noch vor drei Tagen gemacht hat, seither das Be-
wusstsein nicht wieder erlangte — das ist ein Fall,
der prächtig illustriert, dass während des Generalstreiks

keine Gewaltanwendung begangen wurde.
Warum haben die Massen, solange der Streik dauerte,
keine Gewalt angewendet? Sie wollten sie nach den
erhaltenen Instruktionen auf den dritten, vierten Tag
versparen. Man musste sich nur etwas unter die
Apostel mischen, die ausgesandt wurden. Ich kann
aus eigener Wahrnehmung sagen, wie die Leute da
gesprochen haben. Sie hatten Instruktionen, das Militär
zu bearbeiten und es mit allen möglichen Mitteln auf
ihre Seite ziehen zu suchen. Mit allen möglichen
unwahren Angaben von Meutereien beim Bataillon
soundso, beim Freiburger Regiment, bei der ganzen
ersten Division suchte man die Truppen zum
Ungehorsam gegenüber den Offizieren zu verleiten. In
welcher Absicht? In der Absicht und bestimmten
Hoffnung, dass das Militär nach drei, vier Tagen auf
der Seite der Streikenden stehen und dass man nachher

mit ihm gewaltsam den gewollten Umsturz
herbeiführen werde. Sie werden mir gestatten, meine
Angaben durch ein Dokument zu belegen, das jedenfalls

nicht in Zweifel gezogen werden kann: es ist
die Tagwacht vom 16. November. Sie schrieb : « Aber
verloren war der Streik an sich. Das Kraftverhältnis
war ungleich geworden. Im Zusammenstossen der
beiden Gewalten musste die unsrige unterliegen, wenn
es nicht gelang, die Truppen zu uns herüberzuziehen.
Es gibt Genossen, die sich ernsthaft mit diesem
Problem beschäftigten und die auf Grund ihrer Beobachtungen

diese Möglichkeit unbedingt bejahen. »

Eine weitere Gewaltanwendung, die hier wohl
auch erwähnt werden darf, ist die schmachvolle
Knebelung der bürgerlichen Presse, die auf alle Zeiten
hinaus eine Schmach des Generalstreiks bleiben wird,
die Verfügung, dass auch kein behördlicher Erlass
gedruckt werden darf, es sei denn mit Bewilligung
der Streikleitung

Wenn Sie mir meine Behauptungen bezüglich der
Ausdehnung der bolschewistischen Bewegung in der
Schweiz nicht glauben wollen, so kann ich Ihnen zum
Beleg noch die Aeusserung des Herrn Gustav Müller
in der Tagwacht anführen : seit zwei Jahren führe er
in der eigenen Partei einen ständigen Kampf gegen
den Bolschewismus und die sozialdemokratische Partei
stehe vor einer entscheidenden Stunde : « Bolschewismus

oder Sozialdemokratie, Minderheitsherrschaft mit
bolschewistischen Mitteln oder geistige Eroberung der
Volksmehrheit, Lenin oder Marx — das ist jetzt die
Frage. » So schätzt ein politischer Führer der
Sozialdemokratie die Zustände in seiner Partei ein.

Herr Münch hat jedenfalls erwartet, er komme
auch an die Reihe ; er hat schon lange gelacht. Er
hat auf diesen Artikel von G. Müller geantwortet und
sein politisches Glaubensbekenntnis abgelegt. Und wo
steht er? Vollständig auf dem Boden des Bolschewismus.

Er nennt Herrn Müller einen Träumer und steht
auf dem Boden der Diktatur der Minderheit. Unter
diesen Verhältnissen müssen Sie uns schon glauben,
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dass wir der Auffassung sind, dass die bolschewistische
Bewegung, die Bewegung Marx-Lenin, in den Kreisen
der Arbeiterschaft bedeutend weiter gefressen hat,
als man es hier zugestehen will.

Wenn man hier nun über Ursache und Wirkung
diskutiert, so möchte ich mir erlauben, das an einem
Bilde darzustellen, nicht um Sie zu überzeugen, aber
um Ihnen darzutun, wie wir die Sache fühlen und
empfinden. Es kommt mir vor wie ein Haus, an das
von böser Hand Brand gelegt worden ist. Man bietet
die Feuerwehr auf, damit sie rechtzeitig zur Sache
sehe, das Feuer im Keim ersticke und ein Weitergreifen

des Brandes verhindere. Währenddem die
Feuerwehr an der Arbeit ist, kommen von allen Seiten
Brandstifter, schreien Zeter und Mordio, bringen die
ganze Nachbarschaft in Aufruhr, viele stürmen mit,
die vorher schon unter der Hand mitgemacht, andere
wissen nicht, warum es sich handelt, laufen in der
Masse mit und glauben, was man ihnen weismacht,
die Feuerwehr sei da, um den Frieden und die Ruhe
des Hauses zu stören. Von allen Seiten sucht man
auf die Feuerwehr einzudringen, mit grosser Mühe
gelingt es ihr, den Ansturm abzuhalten und das Feuer
zu löschen, das durch die Fackeln entstanden war,
die diese Anstürmenden über die Köpfe der Feuerwehr

hinweg ins Haus warfen. Allein was unter
gewöhnlichen Verhältnissen in fünf Minuten erreicht
worden wäre, dazu braucht es jetzt mehrere Tage
und Nächte, und bei der rauhen Arbeit in den kalten
Novembertagen hat sich mancher Feuerwehrmann
einen Krankheitskeim geholt. Würde man nun kommen

und sagen, schuld daran, dass die Sache so
verlaufen sei, seien diejenigen, welche die Feuerwehr
herbeigerufen hätten, so ist das ungefähr die gleiche
Logik, wie man man heute dem Bundesrat vorwirft,
er sei schuld an dem ganzen über unser Land
hereingebrochenen Unglück. So verhält es sich nach unserm
Empfinden hier mit Ursache und Wirkung. (Beifall.)

Es wurde uns entgegengehalten, wir hätten kein
Verständnis für die psychologischen Voraussetzungen,
unter denen sich der Generalstreik habe loslösen müssen.

Durchaus einverstanden, dass der Generalstreik
in normalen Zeiten niemals möglich gewesen wäre.
Durchaus einverstanden, dass die nötige Stimmung
vorhanden sein musste. Ebenfalls einverstanden, dass
diese Stimmung hervorgerufen worden ist einerseits
durch die Not und Entbehrungen, welche das arbeitende

Volk während des Krieges erleiden musste.
Allein auch ein grosser Teil des bürgerlichen Volkes
hat die gleiche Not und die gleichen Entbehrungen
durchgemacht. Durchaus einverstanden, dass die sich
überstürzenden Ereignisse im Ausland wesentlich
beigetragen haben, die Stimmung der Arbeiterschaft zu
verschärfen. Aber auch einverstanden mit dem, was
heute Herr v. Fischer gesagt hat, dass seit Jahren
eine gewissenlose Hetzerei an der Arbeit war, um
diese Stimmung noch wesentlich zuzuspitzen. Reden
wir einmal offen miteinander! Ich habe grosses
Verständnis für die Aufgaben und kritische Tätigkeit
einer Minderheits- und Oppositionspartei, aber alles
mit Mass. Wenn Sie nun auf die letzten Jahre
zurückblicken, so müssen Sie zugeben — oder ich will
annehmen, Sie geben es nicht zu, aber wir empfinden
es, dass man an allem, was gemacht wurde, in einer
Art und Weise Kritik geübt hat, die unerträglich
geworden ist. Irren ist, ich will nicht einmal sagen
menschlich, aber bürgerlich. Das haben wir auch

erfahren, auch das Bürgertum hat unter den
ausserordentlichen Verhältnissen und getroffenen Massnahmen

gelitten, gleich wie Sie. Aber es ist doch auch
Rechtes und Gutes geschaffen worden, allein es wurde
von Ihnen nie anerkannt. Auch da, wo Anerkennung
einmal hätte gezollt werden dürfen, wo man auch
einem Gegner offen zugeben darf, dass etwas Gutes
und Rechtes vorgekehrt wurde, ist jede Anerkennung

verweigert worden, alle Massnahmen wurden
in den Kot heruntergezogen und der gute Glaube der
Behörde angezweifelt. Ja wenn dann das arbeitende
Volk, die darbende Bevölkerung sowieso in einer
erregten Gemütsverfassung ist, wo soll dann eine
derartige Bearbeitung durch diejenige Presse, welche
ausschliesslich in die Hände dieser Bevölkerungsschichten

kommt, noch hinführen?
Wenn ich also auch zugebe, dass diese Stimmung

vorhanden war und die psychologische Voraussetzung
zur Auslösung des Generalstreiks bildete, so kann ich
nicht zugeben, dass dadurch die Führer, die den
Generalstreik veranlasst haben, der Verantwortung
entbunden sind. Wenn ein Mensch in einer grossen
Gemütserregung eine strafbare Handlung begeht, so
nennt das der Jurist, er habe im Affekt gehandelt,
und jede im Affekt begangene Tat wird milder
bestraft und geht unter Umständen straflos aus. Aber
derjenige, der eine Person, die sich in einem
Affektzustande befindet, zur Begehung einer strafbaren
Handlung anstiftet, kann diese mildere Beurteilung
und Behandlung nicht für sich in Anspruch nehmen.
Die Führer, welche die Stimmung der Arbeiterschaft
missbraucht und den Generalstreik verkündigt haben,
können sich also zur Deckung ihrer Verantwortlichkeit

auf diese Stimmung nicht berufen. Man hat uns
als reaktionär verschrieen, auch in der Kommission
wurden wir als das bezeichnet. Warum? Weil wir
nicht alles, was geschehen ist, nunmehr mit dem
nassen Schwamm durchwischen wollen. Ich glaube,
wir werden es durch die Tat beweisen können — es
wird nicht nur beim guten Willen bleiben, von dem
gestern die Rede war — dass wir die materiellen
Forderungen der Zeit, die in der Luft liegen, wirklich

wollen durchführen helfen. Wenn Sie die
Abstimmung von letzter Woche über das
Erbschaftssteuergesetz ins Auge fassen, so werden Sie zugeben
müssen, dass sich in den letzten Jahren auch in der
Bürgerschaft eine Evolution gemacht hat. Glauben
Sie, es wäre noch vor drei oder vier Jahren möglich
gewesen, im bernischen Grossen Rat die Besteuerung
der direkten Erbfolge durchzubringen Ich halte das
für ausgeschlossen. Auch an der Bürgerschaft sind
diese Jahre nicht spurlos vorübergegangen, auch bei
ihr ist die Einsicht da, dass nun in einem andern
Tempo, als es unter Umständen unter andern
Verhältnissen möglich gewesen wäre, an die Verwirklichung

verschiedener sozialer Forderungen
herangetreten werden muss. In dieser Beziehung wollen
wir die Zukunft erwarten und gewärtigen, ob der
Vorwurf, den man uns entgegen schleudert, wir seien
Reaktionäre, sich rechtfertigt oder nicht.

Wenn wir nicht ohne weiteres sagen können : alles,
was geschehen ist, soll vergessen sein, so haben wir
dafür unsere guten Gründe. Man hat frühere
Revolutionen und Revolutiönchen aus der Berner Geschichte
zum Vergleich herangezogen. Der Vergleich hinkt.
Damals kannte unser Staatswesen nicht die demokratischen

Einrichtungen, die wir heute haben, damals

192*Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil. 1918.






































































































































































































































































































